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Vorwort 

Der Gerichtshof der Montanunion begann seine Tätigkeit Ende 1952; im Herbst 1958 wan-
delte er sich zum - einzigen - Gerichtshof der heute bestehenden drei Europäischen Gemein-
schaften. Diese Gemeinschaften handeln durch ihnen gemeinsame Organe; sie sind auch po-
litisch zu einer Gemeinschaft zusammengewachsen. Seit mehr als drei Jahrzehnten hat der 
Gerichtshof durch eine umfangreiche Rechtsprechung zu allen gemeinschaftsrechtlich gere-
gelten Materien wesentlich beigetragen zur unerläßlichen einheitlichen und effektiven An-
wendung undAuslegung der gemeinschaftlichen Rechtsordnung in allen Mitgliedstaaten, mit 
der das Gemeinschaftsrecht steht und fällt. In gebotenem Ausmaß hat er dieses Recht auch 
fortgebildet. Seine Rechtsprechung hat die Verwirklichung der Vertragsziele gefördert und 
die Rechtsordnung der Gemeinschaft gefestigt - die Rechtsordnung einer Gemeinschaft, die 
nicht nur als Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft, sondern auch als Rechtsgemeinschaft ge-
schaffen wurde, in der das Verbot der Diskriminierung, also der Gleichheitssatz, zentrale Be-
deutung erlangt. Die Rechtsprechung des Gerichtshofs zur Eigenständigkeit der Rechtsord-
nung der Gemeinschaft, aber auch zu ihren mannigfaltigen Verschränkungen mit dem natio-
nalen Recht, zur unmittelbaren Wirkung ihrer Normen in den Mitgliedstaaten sowie zu ihrem 
Vorrang vor nationalem Recht, zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen und zum Schutz der 
Grundrechte hat der Gemeinschaft eine verläßliche "rechtliche Infrastruktur" (Streit) ge-
geben, die weiteren Integrationsschritten als solide Grundlage dienen kann. Herr Dauses, 
einer meiner langjährigen Mitarbeiter am Gerichtshof, hat diese Struktur der gemeinschaftli-
chen Rechtsordnung im einleitenden Teil des "Leitfadens" nachgezeichnet. 

Es wäre jedoch irrig, nähme man an, der Gerichtshof sei immer schon dann zur Entscheidung 
berufen, wenn irgendeine Frage der Auslegung oder Anwendung des Gemeinschaftsrechts 
zwischen irgendwelchen Parteien strittig geworden ist. Auch der Gerichtshof kann nur han-
deln "nach Maßgabe der ihm in diesem Vertrag zugewiesenen Befugnisse" (Art. 4 EWGV). 
Die Gründungsverträge zählen die Kompetenzen des Gerichtshofs abschließend auf und 
legen einzelne Verfahrensarten fest. Sie regeln, wer als Partei gegen wen in welchem Ver-
fahren vor dem Gerichtshof um sein oder um das Recht streiten kann. Der Verfasser des 
"Leitfadens" hat dieses Klagensystem im zweiten Abschnitt des ersten Teils seiner Darle-
gungen prägnant beschrieben. 

Streiten mittels "direkter Klage" die politischen Organe der Gemeinschaft (Parlament, Rat, 
Kommission) oder Organe und Mitgliedstaaten oder Mitgliedstaaten untereinander um das 
Recht, so überwacht der Gerichtshof als Verfassungsgericht der Gemeinschaft die Rechtmä-
ßigkeit des HandeIns oder Unterlassens ihrer Organe. Er kann Vertragsverletzungen der Mit-
gliedstaaten feststellen. Er wahrt die Kompetenzabgrenzung zwischen der Gemeinschaft und 
den Mitgliedstaaten sowie das prekäre System der checks and balances, das die Verträge für 
das Verhältnis der Gemeinschaftsorgane zueinander festgelegt haben. Die Funktion eines 
Verfassungsgerichts erfüllt der Gerichtshof auch durch die sogenannten Gutachten. 
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Nicht minder bedeutsam ist jedoch die Funktion des Gerichlshof~ als Rechtsschutzinstanz für 
den Bürger. Auch ihm steht gegen Akte der Gemeinschaft bei bestimmten Voraussetzungen 
die "direkte Klage" zur Verfügung. Als weitaus wichtiger und wirksamer für den Rechts-
schutz hat sich aber das Vorabentscheidungsverfahren erwiesen. Das Gemeinschaftsrecht 
wird - von Ausnahmen abgesehen - durch nationale Behörden vollzogen. Gegen deren Voll-
zugsakte kann der Bürger die Gerichte seines Mitgliedstaates anrufen, wenn er meint, ihm sei 
Unrecht widerfahren. Auch der nationale Richter ist ein Gemeinschaftsrichter. Artikel 177 
EWG-Vertrag bietet ihm an, zur Wahrung der gebotenen Rechtseinheit in der Gemeinschaft 
mit dem Gerichtshofzusammenzuarbeiten, wenn Zweifel überdie Auslegung oder Gültigkeit 
von Gemeinschaftsrecht entstanden sind. Der Platz des Vorabentscheidungsverfahrens im 
Rechtsschutzsystem der Gemeinschaft sowie Voraussetzungen, Ablauf und Abschluß dieses 
Verfahrens sind im "Leitfaden" erschöpfend dargestellt. 

Das Verfahren nach Artikel 177 EWG-Vertrag dient in erster Linie dem Schutz des Bürgers 
gegen unrechtmäßige Eingriffe. Es ist jedoch offensichtlich, daß der um sein Recht kämp-
fende Bürger auch zur Wahrung des objektiven Rechts der Gemeinschaft beiträgt. Schon im 
Urteil Van Gend & Loos vom 5. Februar 1963 hat der Gerichtshof betont, daß die Wachsam-
keit der an der Wahrung ihrer Rechte interessierten Bürger die Kontrolle der Kommission 
über die Mitgliedstaaten wirksam ergänzt. Die Bedeutung der über den Einzelfall hinaus wir-
kenden Vorabentscheidungen des Gerichtshofs für die Durchsetzung und Fortentwicklung 
des Gemeinschaftsrechts kann kaum überschätzt werden. Sie erklärt sich auch daraus, daß 
es im Vorabentscheidungsverfahren nicht selten um die unmittelbare Wirkung einer Norm 
oder um deren Auslegung geht. 

In einer Zeit, in der in Luxemburg über die Änderung der Gründungsverträge und die SChaf-
fung einer Europäischen Union verhandelt wird, stellt sich die Frage, ob das Vorabentschez-
dungsverfahren weiterer Verbesserung bedarf. 

1. Der EGKS-Vertrag von 1951 kennt das Verfahren nur hinsichtlich der Gültigkeit be-
stimmter Organakte (Art. 41). Es war ein Fortschritt, daß nach Artikel 177 EWG-Vertrag 
von 1957 auch Fragen der Auslegung des Gemeinschaftsrechts Gegenstand dieses Ve~­
fahrens sein können. Artikel 41 EG KS-Vertrag bestimmt jedoch, daß über die Gültigkezt 
eines Organaktes "allein" der Gerichtshof entscheidet; Artikel 177 EWG-Vertrag sieht 
demgegenüber eine Vorlagepflicht auch bei Zweifeln über die Gültigkeit nur für letztin-
stanzliche Gerichte vor. In Vorschlägen vom Juli 1974 zur Europäischen Union hat der 
Gerichtshof unter Hinweis auf Artikel 41 EG KS-Vertrag angeregt, Artike1177 EWG-Ver-
trag dahin zu ergänzen, daß nationale Gerichte Handlungen eines Gemeinschaftsorga~ 
nur dann als ungültig ansehen können, wenn zuvor der Gerichtshof befaßt wurde und zn 
diesem Sinne entschieden hat. Bedarf es einer solchen Regelung? Die Praxis hat ergeben, 
daß auch nichtletztinstanzliche Gerichte die Gültigkeit von Organhandlungen erst dann 
verneinen, wenn zuvor der Gerichtshof auf ihre Vorlage die Ungültigkeit der Handlung 
festgestellt hat. Die Verpflichtung dieser Gerichte, zunächst eine Vorabentscheidung über 
die Gültigkeit des Organaktes herbeizuführen, ließe sich im übrigen wohl auch durch ein~ 
entsprechende - nach der bisherigen Rechtsprechung naheliegende - Auslegung des Arti-
kels 177 EWG-Vertragdurch den Gerichtshoferreichen. 

2. D.as Monopol des Gerichtshofs, Organakte für "ungültig" zu erklären, müßte jedoch auf 
dze e~~ oder die andere Weise jedenfalls dann geklärt werden, wenn unter maßgeblicher 
Betezllgung des Parlaments beschlossene Gesetze der Normenkontrolle des Gerichtshofs 
unterw?rfen werden un~ wenn zugleich dem Gerichtshof die Befugnis eingeräumt werden 
sollte, Im Vorabentscheidungsverfahren Organakte nicht nur für "ungültig" zu erklären, 
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sondern sie "aufzuheben" ("annuler"), wie es Artikel 43 des Entwurfs des Europäischen 
Parlaments für einen Vertrag zur Gründung einer Europäischen Union vom 14. Februar 
1984 vorsieht. Es geht nicht an, Unklarheit darüber bestehen zu lassen, ob auch untere na-
tionale Gerichte befugt sind, gesetzgebende Akte des Parlaments mit Wirkung erga omnes 
und ex tune "aufzuheben", sie also für nichtig zu erklären. Das gilt ungeachtet der Tat-
sache, daß der Gerichtshof in seiner Rechtsprechung die Wirkungen eines die Ungültigkeit 
(Art. 177 EWGV) und eines die Nichtigkeit (Art. 173, 174 Abs. 1 EWGV) feststellenden 
Urteils einander angenähert hat, indem er auf Vorabentscheidungen analog die für die 
Nichtigerklärung geltenden Vorschriften des Artikels 174 Absatz 2 (Ausschluß der "ex 
tunc"-Wirkung des Urteils in bestimmtem Umfang) und des Artikels 176 EWG-Vertrag 
(Verpflichtung der Organe, die sich aus dem Urteil ergebenden Maßnahmen zu ergreifen) 
anwendet. Hierfür sei verwiesen auf den dritten Abschnitt des dritten Teils des "Leitfa-
dens". 

3. Es ist bekannt, daß zwei oberste Gerichte der Mitgliedstaaten ihrer Vorlage pflicht nach 
Artikel 177 Absatz 3 EWG-Vertrag nicht durchweg nachgekommen sind. Sollte in solchen 
Fällen den Parteien das Recht gegeben werden, den Gerichtshof anzurufen (so ein Vor-
schlag des Gerichtshofs von 1974 und Art. 43 des Vertragsentwurfs des Parlaments für eine 
Europäische Union von 1984)? Eine derartige Regelung würde einen Instanzenzug zum 
Gerichtshof eröffnen und das Konzept der Kooperation der Gerichte durch Über- und 
Unterordnung ersetzen. Wäre es nicht vorzuziehen, auf den guten Willen der Richter zur 
Zusammenarbeit mit dem Ziel der Festigung der europäischen Rechtsgemeinschaft sowie 
darauf zu vertrauen, daß auf die Dauer die besseren Argumente überzeugen werden? Ro-
bert Lecourt, Präsident des Gerichtshofs von 1967 bis 1976, hat zu Recht festgestellt: 
"L' Europe judiciaire est faite; sur elle il est desormais possible de Mtir. " 

Unerläßliche Voraussetzung der Kooperation der Richter in Europa ist jedoch zunächst eine 
hinreichende Kenntnis des Gemeinschaftsrechts und der Verfahren, die zum Gerichtshof der 
Gemeinschaft führen. Der "Leitfaden" ist hervorragend geeignet, Richtern und Rechtsan-
wälten diese Kenntnis zu vermitteln. Er sollte den nationalen Richter ermutigen, ohne Scheu 
dem Gerichtshof der Gemeinschaft Fragen zur Auslegung und Gültigkeit des Gemeinschafts-
rechts zu stellen. Den Anwälten wird es häufig zufallen, Vorabentscheidungsersuchen anzu-
regen. Auch ihnen wird der "Leitfaden" dienlich sein. 

Nur eine ausgiebige Nutzung des Vorabentscheidungsverfahrens gewährleistet, daß die 
fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Juristen der Mitgliedstaaten und dem Gerichtshof 
andauert und daß der Gerichtshof auch künftig seine Aufgabe erfüllen kann, das Recht bei 
der Auslegung und Anwendung der Verträge zu wahren, die integrierende Kraft des Rechts 
wirksam werden zu lassen und -so Walter Hallstein, Präsident der Kommission von 1958 bis 
1967 - sich auch weiterhin zu erweisen "als mächtige Stütze des Zusammenhalts" sowie als 
"Integrationsfaktor erster Ordnung". 

Im November 1985. 
Prof. Dr. Hans Kutscher 

ehemals Präsident des Gerichtshofes 
der Europäischen Gemeinschaften 
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Einführung 

Die Väter der Verträge haben eine Entscheidung von großer Tragweite getroffen, als sie 
"die Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung [der Verträge]" (Art. 164 
EWGV; Art. 31 EGKSV; Art. 136 EAGV) in die Hände eines unabhängigen Rechtspre-
chungsorgans, des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, legten. Sie haben 
damit nicht nur die Begriffe und Rechtssätze des Gemeinschaftsrechts justitiabel gemacht, 
sondern zugleich anerkannt, daß das Gemeinschaftsrecht das Substrat bildet, auf dem sich 
die wirtschaftliche und politische Einigung Europas vollzieht (I). 

Mit anderen Worten: Die Europäische Gemeinschaft ist nach dem Willen ihrer Gründungs-
väter nicht nur Wirtschafts- und Sozialgemeinschaft, nicht nur historische Schicksalsge-
meinschaft und politisches Ordnungskonzept, sondern zugleich eine Gemeinschaft des 
Rechts, die ihre weitgespannten Integrationsziele im Rahmen einer eigenen Rechtsord-
nung verfolgt. Wirtschaftliches und politisches Geschehen wurde damit in voller Aner-
kenntnis seiner Dynamik in rechtliche Bahnen eingegrenzt und normativen Zielvorstel-
lungen unterworfen. 

Die Qualität der Gemeinschaftsrechtsordnung, ihre Tragweite und Effizienz ergeben sich 
in erster Linie aus der Rechtsprechung des Gerichtshofes der Europäischen Gemein-
schaften (EuGH), der dazu in dem frühen Urteil Costa/ENEL ausgeführt hat (2): 

"Zum Unterschied von gewöhnlichen internationalen Verträgen hat der EWG-Vertrag eine eigene 
Rechtsordnung geschaffen, die bei seinem Inkrafttreten in die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten auf-
genommen worden und von ihren Gerichten anzuwenden ist. Denn durch die Gründung einer Gemein-
schaft für unbegrenzte Zeit, die mit eigenen Organen, mit der Rechts- und Geschäftsfähigkeit, mit interna-
tionaler Handlungsfähigkeit und insbesondere mit echten ... Hoheitsrechten ausgestattet ist, haben die 
Mitgliedstaaten, wenn auch auf einem begrenzten Gebiet, ihre Souveränitätsrechte beschränkt und so 
einen Rechtskörper geschaffen, der für ihre Angehörigen und sie selbst verbindlich ist." 

In dieser Perspektive ist die Rolle des EuGH zu sehen. Er ist ein unparteiisches Kontroll-
organ der politischen Gemeinschaftsorgane, aber auch Individualschutzinstanz, d. h. ober-
ster Gralshüter der grundlegenden Rechte und Freiheiten der Gemeinschaftsbürger . Es un-
terstreicht seine Stellung im Gemeinschaftsgefüge und das Ansehen, das er sich durch seine 
Rechtsprechung erworben hat, daß der Europäische Rat in seiner feierlichen Erklärung zur 
Europäischen Union vom 20. Juni 1983 ausdrücklich auch die führende Rolle des Gerichts-
hofs würdigt. Als "Garant der Wahrung und Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts" 
soll ihm beim Aufbau der zukünftigen Union "eine wesentliche Aufgabe" zukommen (3). 

(1) U. Everling, Sind die Mitgliedstaaten noch Herren der Verträge? Zum Verhältnis von Europäischem Gemein-
schaftsrecht und Völkerrecht, in: Festschrift für H. Mosler, 1983, S. 173, 177. 

(2) Urteil vom 15.7.1964,6/64, Sig. 1964, S. 1251, 1269. 
(3) Abgedruckt in: Das Recht der Europäischen Gemeinschaft, 2. Lieferung 1983, II 1.9, S. 7; vgl. auch Entschlie-

ßung des Europäischen Parlaments vom 14.10.1981 zur Verantwortung des Gerichtshofes der Europäischen 
Gemeinschaften für die einheitliche Anwendung des Gemeinschaftsrechts in den Mitgliedstaaten, ABI. EG 
1981, C 287, S. 47. 
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Diese Deklaration auf höchster politischer Ebene anerkennt und bestätigt die Autorität des . 
Gerichtshofs, die Integrationskraft seiner Urteile und ihre Ausstrahlung auf alle Bereiche 
der Gemeinschaft. 

In der Tat steht und fällt die Gemeinschaftsordnung mit ihrer einheitlichen Auslegung und 
Anwendung durch den EuGH, mit der Präzisierung und Konkretisierung ihrer Begriffe, 
der Lückenfüllung und der kontinuierlichen Anpassung an die sich wandelnden soziologi-
schen und ökonomischen Gegebenheiten. 

Dies war von Anfang an eine Herausforderung für den EuGH. der aufgerufen war, die Ver-
träge und Akte des von ihnen abgeleiteten (sekundären) Gemeinschaftsrechts mit rechtli-
cher Substanz zu durchwirken und nach einheitlichen Rechtsgrundsätzen zu einem in sicb 
geschlossenen System auszuformen. Er hat diesen Auftrag in erster Linie durch eine dyna-
mische, am Sinnganzen und der Finalität der Verträge ausgerichtete Auslegung. durch die 
Ausformung gemeinschafts)\pezifischer Strukturprinzipien (unmittelbare Wirkung und 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts) und durch eine wertgebundene Grundrechtsjurispru-
denz erfüllt. Seine diesbezügliche Judikatur, die heute zum acquis communautaire, dem 
zentralen Integrationsbestand der Gemeinschaft, gehört, hat der europäischen Rechtsord-
nung ihr besonderes, unverwechselbares Gepräge verliehen. 

Der vorliegende Leitfaden behandelt dasjenige Verfahren vor dem EuG H. das im Klagesy-
stem der Gemeinschaftsverträge nicht nur zahlen mäßig das bedeutendste ist (nahezu die 
Hälfte aller Rechtssachen betreffen Vorabentscheidungsersuchen), sondern auch wegen 
der in ihm verkörperten Idee der institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen den mit-
gliedstaatlichen Gerichten und dem Gemeinschaftsgericht gerade für den nationalen 
Richter und Rechtsanwalt von hoher praktischer Relevanz ist. Von ihm sind zudem die wei-
testreichenden Impulse für die Ausformung und Fortentwicklung des Gemeinschaftsrechts 
zu einer eigenständigen Rechtsdisziplin ausgegangen, deren Einheit und Einheitlichkeit in 
allen Mitgliedstaaten eine Existenzvoraussetzung der Europäischen Gemeinschaft selbst 
ist. 

Es liegt auf der Hand, daß das Vorabentscheidungsverfahren seine nützliche Wirkung nur 
entfalten kann, wenn die verantwortungsvolle Beteiligung der nationalen Rechtspre-
chungsorgane am gemeinsamen Werk der Auslegung und Anwendung der Gemeinschafts-
normen gesichert ist. Nur wenn die zuständigen mitgliedstaatlichen Gerichte sich ihrer 
Rolle als Gemeinschaftsrichter des ius commune voll bewußt werden können über ihre Ar-
gumentation und Methodik Auffassungen und Konzepte ihrer nati~nalen Rechtssysteme 
bei der Ausformung der komm unitären Rechtsordnung mit einfließen, zur wechselseitigen 
Bereicherung beider Rechtskreise. 

Die Studie richtet sich in erster Linie an Richter, Rechtsanwälte und sonstige an der Rechts-
pflege Beteiligte, die das Verfahren nach Art. 177 EWGV einleiten oder in Anspruch 
nehmen wollen. Sie will dem Praktiker das Verfahren in seinem Ablauf und seiner Funktion 
verständlich machen und eine seinen Bedürfnissen angepaßte Anleitung in Form eines 
handlichen und übersichtlichen Arbeitswerkes zur Verfügung stellen. Dadurch könnte ins-
besondere Richtern geholfen werden, die psychologischen Hemmungen abzubauen, die in 
der'! ergangenheit oft zu ungerechtfertigter Zurückhaltung bei der Vorlage von Vorabent-
scheidungsfragen geführt haben. 

Der Band versteht sich im wesentlichen als eine Rechtsdokumentation. Die Darstellung ist 
daher überwiegend deskriptiv, nicht wertend-kritisch. Auf die Auffächerung und wissen-
schaftliche Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Lehrmeinungen zu den einzelnen 
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Problemkreisen wird gemäß der Zielsetzung des Buches, ein Leitfaden für die Praxis zu 
sein, weitgehend verzichtet, desgleichen auf die Erörterung und dogmatische Begründung 
des eigenen Standpunktes des Autors. Jedoch werden, soweit bestimmte Fragestellungen 
noch keine authentische Klärung durch die Rechtsprechung des EuGH erfahren haben, in 
geraffter Form eventuelle Entwicklungstendenzen und Lösungsvorschläge des Schrifttums 
aufgezeigt. Zur Vertiefung der Problematik wird auf die weiterführenden Literaturan-
gaben verwiesen. 

Die vorliegende Schrift in deutscher Sprache stützt sich auf die 1982 erschienene Arbeit des 
Autorenteams Roger-Michel Chevallier und Dominique Maidani "Guide pratique Article 
177 CEE" (Publikation des Amtes für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Ge-
meinschaften, Luxemburg). Sie wurde jedoch völlig neu gefaßt, um den spezifischen Be-
dürfnissen des deutschen Juristen gerecht zu werden. 

Der Verfasser spricht seinen warmen Dank allen aus, die durch hilfreiche Kritik und Anre-
gungen das Entstehen des Bandes gefördert haben, an erster Stelle dem ehemaligen Präsi-
denten des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, Herrn Prof. Dr. Hans Kut-
scher, der freundlicherweise das Vorwort geschrieben hat, dem Kammerpräsidenten und 
Richter am Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, Herrn Prof. Dr. Ulrich Ever-
Iing, für zahlreiche wertvolle Hinweise sowie den Kollegen des Verfassers an diesem Ge-
richtshof, Herrn Reimer von Borries, Herrn Dr. Hans KfÜck, Herrn Jochen Streil und 
Herrn Dr. Jürgen Wohlfahrt, für ihren sachkundigen Rat. Ein besonderer Dank gilt auch 
dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften, das die 
Drucklegung ermöglicht hat. 

Selbstverständlich ist für den Inhalt der Monographie allein der Verfasser verantwortlich. 
Die zum Ausdruck gebrachten Auffassungen geben ausschließlich seine persönliche An-
sicht wieder. 

Manfred A. Dauses 
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ERSTER TEIL 

Die Grundlagen 
des Vorabentscheidungsverfahrens 



KAPITELl 

Nationales Recht und Gemeinschaftsrecht (1) 

Die Gemeinschaft ist juristisch, soziologisch und ökonomisch eine eigenständige Rechts-
ordnung. Sie ist "Ausdruck eines besonderen, durch eine europäische Rechtsgemeinschaft 
geprägten Wertbewußtseins" (2). Allerdings stellt sie sich zur Zeit noch als eine unvollstän-
dige "Teilrechtsordnung" (3) dar, die der Ergänzung aus dem Fundus der nationalen 
Rechtsordnungen bedarf, mit denen sie über die Gemeinsamkeit des historischen Ur-
sprungs vielfältig verschränkt und verflochten ist. 

Der EuGH hat seit seiner frühen Rechtsprechung die Autonomie der Gemeinschafts-
rechtsordnung unterstrichen. Der Grundsatz bedeutet, daß das Gemeinschaftsrecht aus ei-
genen Rechtsquellen fließt und sich mit zunehmender Konkretisierung seiner tragenden 
Begriffe und Prinzipien sowohl von seiner völkerrechtlichen Grundlage als auch aus seiner 
historischen Verankerung in den Rechtskonzepten der Mitgliedstaaten löst. Die Auto-
nomie erwächst in erster Linie aus den gemeinschaftsspezifischen Struktur- und Konstitu-
tionsprinzipien der unmittelbaren Geltung und des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts. 

A - Die unmittelbare Geltung 
des Gemeinschaftsrecbts 

Wie Artikel 2 und 3 EWGV über die Ziele des Vertrages zeigen, setzt die Errichtung eines 
Gemeinsamen Marktes voraus, daß eine bestimmte Anzahl von Bereichen, die bisher aus-
schließlich durch innerstaatliches Recht geregelt waren, nunmehr einem in die innerstaat-
liche Rechtsordnung integrierten und im Hoheitsgebiet aller Mitgliedstaaten einheitlich an-
wendbaren gemeinsamen Recht unterworfen sind. Hierbei handelt es sich nicht um klassi-
sches Völkerrecht, das lediglich auf zwischenstaatliche Zusammenarbeit gerichtet ist und 
"nur wechselseitige Verpflichtungen zwischen den vertragschließenden Staaten be-
gründet" (4). Die Europäische Gemeinschaft ist vielmehr nach dem Willen ihrer Grunder 
eine einer eigenen und eigenständigen Rechtsordnung unterworfene Gesamtheit, deren 
Rechtssubjekte nicht nur die Mitgliedstaaten selbst, sondern auch die einzelnen sind. 

(1) Dazu M. Dauses, Der EuGH: Garant der Einheit des Gemeinschaftsrechts, in: DRZ 1984, S. 349,351. 
(2) U. Everling, a. a. 0., S. 173. 
(3) H. Kutscher, Der Gerichtshof der I;:uropäischen Gemeinschaften 1952-1982: Rückblick-Ausblick, in: Integra-

tion (Beilage zur Europäischen Zeitung), 4/83, S. 149, 151. 
(4) Urteil vom 5.2.1963, Van Gend & Loos, 26/62, Slg. 1963, S. 1,24. 
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Unmittelbare Geltung (effet direct) ist ein vielgedeuteter und bunt schillernder Begriff, 
dem Schrifttum und Rechtsprechung nicht immer die wünschenswerte terminologische 
Klarheit haben angedeihen lassen. Als tragendes Element der Gemeinschaftsordnung be-
sagt er, daß alle hinreichend präzisen und unbedingten kommunitären Rechtssätze "durch-
griffsfähig" (Ipsen) in dem Sinne sind, daß sie unmittelbar Rechtsbeziehungen zwischen der 
Staatsgewalt und den Gemeinschaftsbürgern (einzelne oder Wirtschaftsunternehmen), ja 
unter Umständen sogar im Verhältnis der Gemeinschaftsbürger untereinander schaffen. 
Die unmittelbare Wirkung entsteht aufgrund des Geltungsanspruchs des Gemeinschafts-
rechts selbst, ohne daß es der vorherigen Übernahme der fraglichen Norm in das nationale 
Recht durch einen Transformationsakt oder Vollzugsbefehl bedürfte. Damit unterscheidet 
sich der kommunitäre Begriff der unmittelbaren Geltung vom völkerrechtlichen Begriff der 
"self-executing"-Verträge. Letzterer qualifiziert lediglich die grundsätzliche inhaltliche 
Eignung einer Vertragsbestimmung, im innerstaatlichen Recht der Vertragspartner An-
wendung zu finden, besagt jedoch nichts über die tatsächliche Wirkung der Bestimmung in 
der jeweiligen nationalen Rechtssphäre. 

Die Gemeinschaftsverträge enthalten keine Aussage über eine etwaige unmittelbare Wir-
kung ihrer Vorschriften. Abgesehen von wenigen ausgewählten Normen wie den Artikeln 
85 und 86 EWGV (Wettbewerbsregeln), die sich ihrer Natur nach an die einzelnen Markt-
bürger (Wirtschaftsunternehmen) richten, betreffen die meisten Bestimmungen nach 
ihrem Wortlaut ausschließlich die Mitgliedstaaten. So enthalten die Vorschriften über den 
freien Warenverkehr (Errichtung der Zollunion und Beseitigung der mengenmäßigen Be-
schränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung) und über den freien Personenverkehr 
(Freizügigkeit der Arbeitnehmer, Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungsverkehr) 
nach ihrem Wortlaut lediglich Verpflichtungen der Mitgliedstaaten, ohne den einzelnen die 
Befugnis einzuräumen, daraus den Staatsverpflichtungen entsprechende subjektive 
Rechte herzuleiten. 

Es war daher der Rechtsprechung des EuGH überlassen, im Wege der rechtsschöpferi-
sehen Auslegung den entscheidenden Schritt von der objektiven Staatenverpflichtung zum 
subjektiven Rechtsanspruch des einzelnen zu tun. Dies war ein ausgesprochen mutiges Un-
terfangen, kennzeichnet es doch die Wende von der traditionellen Völkerrechtsordnung 
zur autonomen, eigenen Strukturprinzipien gehorchenden Gemeinschaftsordnung im 
Sinne einer supranationalen Funktionsordnung. 

Die rechtsdogmatischen Grundlagen wurden erstmals in dem frühen Urteil Van Gend & 
Loos gelegt (1). In ihm hat der EuGH Artikel 12 EWGV, der die Einführung neuer Zölle 
oder Abgaben gleicher Wirkung und die Erhöhung bestehender Zölle und solcher Abgaben 
im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten verbietet, "unmittelbare Wirkungen" in der 
Weise zuerkannt, daß er "individuelle Rechte begründet, welche die staatlichen Gerichte 
zu beachten haben". In den Urteilsgründen wird systematisch-teleologisch argumentiert: 
Ob eine bestimmte Vorschrift unmittelbare Wirkung entfaltet, sei "nach dem Geist, der Sy-
stematik und dem Wortlaut des Vertrages" ("selon l'esprit, l'economie et le texte du 
traite") zu beurteilen. Das Ziel des EWG-Vertrags sei die Schaffung eines Gemeinsamen 
Markts, dessen Funktionieren die Gemeinschaftsbürger unmittelbar betrifft, d. h. der Ver-
trag ist mehr als ein Abkommen, das nur wechselseitige Verpflichtungen zwischen den Mit-
gliedstaaten begründet. 

(1) Uneil v0f!15.2.1963, a. a. 0.; dazu E. Bülow, in: AWD 1963, S. 162; D. Ehle, in: NJW 1963, S. 974; W. 
WengIer, 10: NJW 1963, S. 1751; N. S. Marsh, in: lCLQ 1963, S. 1411. 
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Hinsichtlich des fraglichen Artikels 12 EWGV wird sodann unterstrichen, daß er ein klares 
und uneingeschränktes Verbot enthält lind daher nach seinem Wesen sich vorzüglich dazu 
eignet, unmittelbare Wirkungen in den Rechtsbeziehungen zwischen den Mitgliedstaaten 
und den ihrem Recht unterworfenen einzelnen zu erzeugen, ohne daß es hierzu eines Ein-
griffs des staatlichen Gesetzgebers bedürfte. Das genannte Urteil fährt fort (1): 

"Aus alledem ist zu schließen, daß die Gemeinschaft eine neue Rechtsordnung des Völkerrechts darstellt, 
zu deren Gunsten die Staaten, wenn auch in begrenztem Rahmen, ihre Souveränitätsrechte eingeschränkt 
haben, eine Rechtsordnung, deren Rechtssubjekte nicht nur die Mitgliedstaaten, sondern auch die ein-
zelnen sind. Das von der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten unabhängige Gemeinschaftsrecht soll daher 
den einzelnen, ebenso wie es ihnen Pflichten auferlegt, auch Rechte verleihen. Solche Rechte entstehen 
nicht nur, wenn der Vertrag dies ausdrücklich bestimmt, sondern auch aufgrund von eindeutigen Verpflich-
tungen, die der Vertrag den einzelnen wie auch den Mitgliedstaaten und den Organen der Gemeinschaft 
auferlegt. " 

Die Tragweite dieser rechtlichen Grundlegung ist unverkennbar. Das Gemeinschaftsrecht 
gilt als objektives Recht; es ist nicht nur für die Mitgliedstaaten als vertragsschließende Par-
teien in vollem Umfang beachtlich, sondern hat auch unmittelbaren normativen Bezug auf 
jeden betroffenen einzelnen. Normenkonflikte zwischen Gemeinschaftsrecht und natio-
nalem Recht stellen daher nicht nur eine Frage der Vertragsverletzung dar, sondern sind 
zugleich ein Problem der vollziehenden Verwaltung und fallen in die rechtsprechende Auf-
gabe der nationalen Gerichte, die das unmittelbar geltende Gemeinschaftsrecht in den vor 
ihnen anhängigen Verfahren anzuwenden haben. Damit erhält die Frage der unmittelbaren 
Geltung zugleich kompetenzrechtliche Bedeutung, denn da nur unmittelbar geltende kom-
munitäre Rechtssätze in Verfahren vor den innerstaatlichen Gerichten entscheidungser-
heblich werden können, bestimmt die Unterscheidung zwischen diesen und den nicht un-
mittelbar geltenden Bestimmungen den Umfang der Zuständigkeit des nationalen Richters 
als Gemeinschaftsrichter. 

In den folgenden Jahren sollte der Grundsatz der unmittelbaren Geltung durch eine Viel-
zahl weiterer Urteile gefestigt und ausgebaut werden. Er ist heute in ständiger Rechtspre-
chung als ein tragendes Strukturprinzip der Gemeinschaftsrechtsordnung anerkannt. Die 
wichtigsten Vertragsbestimmungen mit unmittelbarer Wirkung sind: 
- Artikel 13 und 16 EWGV über die Abschaffung der Einfuhr- und Ausfuhrzölle und Ab-

gaben gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten (2); 
- Artikel 30 und 34 EWGV über die Beseitigung mengenmäßiger Einfuhr- und Ausfuhrbe-

schränkungen und Maßnahmen gleicher Wirkung zwischen den Mitgliedstaaten (3); 
- Artikel 48, 52 und 59 EWGV über die Herstellung der Freizügigkeit der Arbeitnehmer, 

die Niederlassungsfreiheit und den freien Dienstleistungsverkehr. Diese Vorschriften 
sehen vor, daß die genannten Freiheiten im Laufe der Übergangszeit schrittweise unter 
anderem durch Koordinierungsrichtlinien zu verwirklichen sind. Obwohl bei Ablauf der 
Übergangsfrist nur wenige der einschlägigen Bereiche "harmonisiert" waren, hat der 
EuGH entschieden, daß zumindest das in diesen Vorschriften enthaltene Verbot der Dis-
kriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit unmittelbare Wirkung entfaltet (4); 

(1) Aa.O.,S.25. 
(2) Z.B. Urteil vom 17.12.1970, SACE, 33nO, Slg. 1970, S. 1213; Urteil vom 26.10.1971, Di Porro, 18171, Slg. 

1971, S. 811. 
(3) Z. B. Urteil vom 22. 3. 1977, Iannelli & Volpi, 74n6, Slg. 1977, S. 557; Urteil vom 29. 11. 1978, PigsMarketing 

Board, 83n8, Slg. 1978, S. 2347. 
(4) Z. B. Urteil vom 21.6.1974, Reyners, 2n4, Slg. 1974, S. 631; Urteil vom 3.12.1974, Van Binsbergen, 33n4, 

Sig. 1974, S. 1299; Urteil vom 4.12. 1974, Van Duyn, 41n4, Slg. 1974, S. 1337; Urteil vom 12.12.1974, Wal-
rave und Koch, 35174, Slg. 1974, S. 1405; Urteil vom 14.7.1976, Dona, 13n6, Sig. 1976, S. 1333. 
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- Artikel 95 EWGV über das Verbot, auf Waren aus anderen Mitgliedstaaten höhere in-
ländische Abgaben zu erheben, als sie gleichartige oder in Wettbewerb stehende inländi-
sche Waren zu tragen haben (1); 

- Artikel 119 EWGV über die Lohngleichheit von Männern und Frauen bei gleicher 
Arbeit (2). 

Die Rechtsprechung zu Artikel 48, 52 und 59 sowie zu Artikel 119 EWGV ist noch aus 
einem weiteren Grund bemerkenswert, hat sie doch die unmittelbare Geltung dieser Ver-
tragsbestimmungen nicht nur gegenüber Akten der öffentlichen Gewalt (z. B. Maßnahmen 
zur Regelung der Einreise, des Aufenthalts oder der Ausweisung), sondern auch im Ver-
hältnis zwischen Privatpersonen (Horizontalwirkung) anerkannt. Als bestimmende Fak-
toren der Gemeinschaftsrechtsordnung können sie privatrechtsgestaltend insbesondere auf 
kollektive Regelungen im Arbeits- und Dienstleistungsbereich einwirken. Der EuGH hat 
dies damit begründet, daß die Beseitigung der Hindernisse für den freien Personenverkehr 
und Dienstleistungsverkehr-eines der im Vertrag aufgeführten wesentlichen Ziele der Ge-
meinschaft - gefährdet wäre, wenn die Beseitigung der sta~tlichen Schranken dadurch in 
ihren Wirkungen wieder aufgehoben würde, daß privatrechtliche Vereinigungen oder Ein-
richtungen kraft ihrer rechtlichen Autonomie derartige Hindernisse aufrichteten. Zudem 
ergäbe sich die Gefahr, daß bei einer Beschränkung auf staatliche Maßnahmen das Verbot 
der Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit nicht einheitlich angewandt 
würde, da die Arbeitsbedingungen je nach Mitgliedstaat einer Regelung durch Gesetz und 
Verordnung oder Rechtsgeschäft unter Privatpersonen unterliegen (3). 

Die Lehre von der unmittelbaren Geltung des Gemeinschaftsrechts wurde zunächst aus 
Anlaß der Auslegung von Vertragsbestimmungen entwickelt. Jedoch konnte es von An-
fang an keinem Zweifel unterliegen, daß die erarbeiteten Kriterien mutatis mutandis auch 
für das abgeleitete Gemeinschaftsrecht heranzuziehen sind (4). 

Für die Verordnung, d. h. Normativakte mit allgemeiner Geltung, sieht dies Artikel 189 
Absatz 2 EWGV ausdrücklich vor. Insoweit treten kaum rechtsgrundsätzliehe Schwierig-
keiten auf. Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH impliziert die unmittelbare Geltu.ng 
von Verordnungen, daß die Ausübung der von ihnen verliehenen Rechte nicht dadurch elD-
geschränkt werden darf, daß sie vom Erlaß anderer als der möglicherweise aufgrund der 
Verordnung selbst erforderlichen Durchführungsvorschriften abhängig gemacht wird (5). 
Unbestritten ist auch, daß die unmittelbare Geltung von Verordnungen entsprechend der 
Rechtsnatur und Funktion dieser Rechtsakte nicht nur zugunsten, sondern auch zu Lasten 
der einzelnen eingreifen kann. 

Dogmatisch schwieriger zu begründen ist die unmittelbare innerstaatliche Geltung von an 
die Mitgliedstaaten gerichteten Entscheidungen, d. h. rechtsverbindlichen Individual-

(1) Z. B. Urte~ vom 16.6.1966, Lütticke, 57/65, Sig. 1966, S. 258. 
(2) Z. B. Urteil vom 8.4.1976 Defrenne 43n5 Sig 1976 S 455 
(3) A. a. O. """ . 
(4) Dazu H.~W. Daig, Die Rechtsprechung des G~richtshofes der Europäischen Gemeinschaften zur unmitt~l­

baren W~rkung ~on EWG-Bestimmungen auf die Rechtsbeziehungen zwischen Mitgliedstaaten und Gemem-
schaftsburgem, m: EuR 1970,5.1 

(5) Z.B. Urteil vom 17.5.1972, Leonesio, 93n1, Sig. 1972, S. 287; vgl. unten, S. 36 f. 
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akten, und von Richtlinien (1). Für letztere bestimmt Artikel 189 Absatz 3 EWGV, daß sie 
die Mitgliedstaaten, an die sie gerichtet sind, nur hinsichtlich des zu erreichenden Ziels 
binden, ihnen jedoch die Wahl der Form und der Mittel überlassen (2). 

Richtlinien sind daher grundsätzlich von geringerer Detailregelungsintensität als Verord-
nungen und Entscheidungen; sie belassen den Mitgliedstaaten einen gewissen Ermessens-
spielraum bei der Durchführung. Diese erfolgt in der Regel durch Umsetzung in das natio-
nale Recht, wobei Rechtsform und Ermächtigungsgrundlage des Umsetzungsaktes vom na-
tionalen Recht bestimmt werden. Für die Bundesrepublik Deutschland bedeutet dies, daß 
sich sowohl die Wahl zwischen Gesetz und Rechtsverordnung als auch die Erlaßzuständig-
keit im Verhältnis Bund-Land ausschließlich nach deutschem Verfassungsrecht richten. 
Daher müssen für den Erlaß einer Rechtsverordnung zur Durchführung einer Gemein-
schaftsrichtlinie alle Voraussetzungen des Artikels 80 GG vorliegen. 

Richtlinien sind besonders geeignet in Bereichen, in denen eine gewisse Harmonisierung 
der Rechtslage in den einzelnen Mitgliedstaaten, jedoch keine völlige Rechtseinheit ange-
strebt wird, so im Bereich der Rechtsangleichung (Art. 100 EWGV). Allerdings hat sich im 
Laufe der Jahre gezeigt, daß die bloße Rechtsangleichung unter Verzicht auf die weiterrei-
chende Rechtsvereinheitlichung vielfach nicht den wachsenden Integrationsanforderungen 
genügt. Die Praxis bedient sich daher in zunehmendem Maße der Richtlinienform, um in 
Ermangelung einer Ermächtigungsgrundlage für den Erlaß von Verordnungen in dem ent-
sprechenden Bereich Rechtsvereinheitlichung zu betreiben. Mit anderen Worten: Richtli-
nien enthalten in zunehmendem Maße konkrete und detaillierte Einzelregelungen, die die 
inhaltliche Gestaltungsfreiheit der umsetzungsverpflichteten Mitgliedstaaten weitgehend 
schrumpfen lassen. Dies gilt insbesondere für Richtlinien, die darauf abzielen, technische 
Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen. 

Diese Entwicklung hat den EuGH veranlaßt, den Grundsatz der unmittelbaren Geltung 
auch auf "durchgriffsfähige" Vorschriften von Gemeinschaftsrichtlinien auszuweiten, um 
so den Gemeinschaftsbürgern das Recht einzuräumen, sich für den Fall der unterbliebenen 
oder nicht ordnungsgemäßen Umsetzung unmittelbar auf den Richtlinientext zu berufen. 
Die einschlägigen Urteile gehen davon aus, daß die "Anrufbarkeit" von Richtlinienbestim-
mungen dem Rechtsschutz der einzelnen dient, und daß daher nicht auf die Form, sondern 
auf den Inhalt und die Funktion des betreffenden Rechtsaktes im System des Vertrages ab-
zustellen ist: 

"Zwar gelten nach Artikel 189 Verordnungen unmittelbar und können infolgedessen schon wegen ihrer 
Rechtsnatur unmittelbare Wirkungen erzeugen. Hieraus folgt indessen nicht, daß andere in diesem Artikel 
genannte Kategorien von Rechtsakten niemals ähnliche Wirkungen erzeugen könnten. Mit der den Richt-
linien durch Artikel 189 zuerkannten verbindlichen Wirkung wäre es unvereinbar, grundsätzlich auszu-
schließen, daß betroffene Personen sich auf die durch die Richtlinie auferlegte Verpflichtung berufen 
können. Insbesondere in den Fällen, in denen etwa die Gemeinschaftsbehörden die Mitgliedstaaten durch 
Richtlinie zu einem bestimmten Verhalten verpflichten, würde die nützliche Wirkung ("effet utile") einer 
solchen Maßnahme abgeschwächt, wenn die einzelnen sich vor Gericht hierauf nicht berufen und die staat-
lichen Gerichte sie nicht als Bestandteil des Gemeinschaftsrechts berücksichtigen könnten." (3) 

(1) Z. B. Urteil vom 6. 10. 1970, Grad, 9nO, Slg. 1970, S. 825 (unmittelbare Wirkung von Entscheidungen); Urteil 
vom 17.12.1970, SACE, a. a. O. (unmittelbare Wirkung von Richtlinien); dazu R. Wägenbaur, Zur Wirkung 
von Entscheidungen und Richtlinien des EWG-Rates, in: A WD 1970, S. 481; E. Grabitz, Entscheidungen und 
Richtlinien als unmittelbar wirkendes Gemeinschaftsrecht, in: EuR 1971, S. 1; M. Zuleeg, Die Rechtswirkung 
europäischer Richtlinien, in: Zeitschrift für Unternehmens- und Gesellschaftsrecht 1980, S. 466; J. Boulouis, 
L'applicabilite directe des directives, in: RMC 1979, S. 104; U. Everling, Zur direkten innerstaatlichen Wir-
kung der EG-Richtlinien: Ein Beispiel richterlicher Rechtsfortbildung auf der Basis gemeinsamer Rechts-
grundsätze, in: Festschriftfür K. Carstens, 1984, Bd. I, S. 95. 

(2) Siehe unten S. 37. . 
(3) Urteil vom 4.12.1974, Van Duyn, a. a. 0., S. 1348. 
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"Demnach können sich die einzelnen in Ermangelung von fristgemäß erlassenen Durchführungsmaß-
nahmen auf Bestimmungen einer Richtlinie, die inhaltlich als unbedingt und hinreichend genau er-
scheinen, gegenüber allen innerstaatlichen, nicht richtlinienkonformen Vorschriften herufen; einz.~lne 
können sich auf diese Bestimmungen auch berufen, soweit diese Rechte festlegen. die dem Staat gegenuber 
geltend gemacht werden kÖMcn." (I) 

Das rationale der unmittelbaren Geltung von Richtlinienbestimmungen dürfte letztlich im 
Grundsatz von Treu und Glauben ("estoppel" -Prinzip) zu suchen sein: Die Mitgliedstaaten 
können gegenüber ihren Bürgern nicht die richtlinienwidrige Unterlassung oder man-
gelnde Ordnungsgemäßheit der Umsetzung geltend machen. Richtlinienbestimmungen, 
die unbedingte und hinreichendgenau umrissene Verpflichtungen enthalten. können daher 
nach Ablauf der für ihre Durchführung gesetzten Frist (Umsetzungsfrist) (2) der Anwen-
dung konträren nationalen Rechts entgegengehalten werden. Dagegen verliert die Anruf-
barkeit von Richtlinienbestimmungen ihre Rechtfertigung, wenn der Mitgliedstaat seinen 
Verpflichtungen aus der Richtlinie nachgekommen ist (3). Unbenommen bleibt in jedem 
Fall das Recht der einzelnen, sich auf eine Richtlinie zu dem Zweck zu berufen. feststellen 
zu lassen, ob die nationalen Stellen bei der ihnen überlassenen Wahl der Form und der 
Mittel zur Umsetzung innerhalb der durch die Richtlinie gezogenen Ermessensgrenzen ge-
blieben sind (4). 

Noch offen ist die Frage, ob Richtlinienbestimmungen unmittelbare Wirkung auch im Ver-
hältnis von Privaten untereinander entfalten können. Dies erscheint bedenklich, ver-
pflichten doch Richtlinien nach der Systematik des Vertrages nur die Mitgliedstaaten, an 
die sie gerichtet sind und die allein die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung im Rahmen ihres innerstaatlichen Rechtssystems tragen (5). 

B - Der Vorrang des Gemeinschaftsrechts (6) 

Der Grundsatz der unmittelbaren Geltung ist eng mit dem des Vorrangs des Gemei~­
sehaftsrechts verknüpft, kann doch die Unanwendbarkeit entgegenstehenden innerstaath-
ehen Rechts im Rechtsstreit nur eingewandt werden, wenn das kommunitäre Recht in der 
Normenhierarchie einen höheren Rang bekleidet als das nationale Recht. 

Das Verhältnis zwischen staatlichem und überstaatlichem Recht ist seit jeher ein zentrales 
Thema des Verfassungs- und Völkerrechtlers. Der Schulenstreit zwischen dem an der Kant-
sehen Philosophie ausgerichteten Monismus (z. B. Kelsen) und dem Hegeischen Dualismus 
(z.B. Triepel, Anzilotti) durchzieht die neuere Geschichte des Verhältnisses zwischen 

(I) Urteil vom 19.1.1982, Becker, 8181, Sig. 1982, S. 53,71. 
(2) Urte!l vom 5. 4.1979, Ratti, 148178, Sig. 1979, S. 1629. 
(!) Urte~ vom 15.7.1982, Felicitas Rickmers-Linie, 270/81, Sig. 1982, S_ 2771. 
(5) l!rted vom. 1. 2.1977, Nederlandse Ondernerningen, 51n6, Sig. 1977, S. 113. . 
( ) Siehe Urt~il vom 27. 3 .. 19~, !dacarthys, 129n9, Sig. 1980, S. 1275. Dort hat der EuGH die Frage nach der dl-

re~te~ Wukung ~er R!chtlinie 75/117 des R-ates vom 10.2. 1975 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten uber <l:ie Anwend~g des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen (ABI. EG 
1975, L 45, S. 19) d~gestent sem lasse~ und die Entscheidung lediglich auf die unmittelbare Wirkung von 
Art~ 119 ~WGV gestützt; ~gl. au~h U~eile vom 10.4.1984, von Colson, 14183, und Harz, 79/83, noch nicht 
veroffentlicht. Dazu M. Seidel, Die Duekt- oder Drittwirkung von Richtlinien des Gemeinschaftsrechts in: 
NJW198S, S. 517; U. Everling,a.a. 0., S. 108. ' 

(6) Vgl. M. Dauses, a. a. 0., S. 353. 
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" Völkerrecht und Landesrecht" (H. Triepel, 1899). Während für den Monisten das V ölker-
recht dem innerstaatlichen Recht vorgeht, so daß im Konfliktfall nationales Recht unange-
wendet bleiben muß, stehen für den Dualisten beide Systeme gleichberechtigt nebenein-
ander, und jedes genießt ~orrang vor dem anderen innerhalb seiner eigenen Entfaltungs-
sphäre. 

Soweit die völkerrechtliche Parallele trägt, kann festgestellt werden, daß die Gemein-
schaftsrechtsordnung eindeutig monistisch ausgestaltet ist. Anders als im Völkerrecht be-
inhaltet das Vorrangprinzip im Gemeinschaftsrecht jedoch nicht nur die Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten, ihr nationales Recht mit dem vorrangigen Gemeinschaftsrecht in Einklang 
zu bringen, sondern erfordert darüber hinaus - in Verbindung mit dem Grundsatz der un-
mittelbaren Geltung -, daß alle nationalen Behörden und Gerichte im Rahmen der vor 
ihnen anhängigen Verfahren entgegenstehendes innerstaatliches Recht unangewendet 
lassen. Zwar reicht dieses Konzept nicht so weit, daß gemeinschaftsrechtswidriges natio-
nales Recht eo ipso seine Gültigkeit verliert, jedoch besagt es, daß solches Recht im Kolli-
sionsfall außer acht zu bleiben hat (Anwendungsprävalenz). 

Dieser letztere Gedanke war neu. Der Primat des klassischen Völkerrechts machte vor den 
Pforten der nationalen Rechtsordnungen halt; der Dualismus verhinderte seine Einwir-
kung auf Rechtsverhältnisse innerhalb der nationalen Rechtssphäre und seinen Durchgriff 
auf die einzelnen Bürger. Die "nützliche Wirkung" des Gemeinschaftsrechts dagegen im-
pliziert, daß das vorrangige Gemeinschaftsrecht unmittelbar in die mitgliedstaatlichen 
Rechtsordnungen hineinwirkt und von allen nationalen Stellen zu beachten ist. 

Der Grundsatz des Vorrangs, ein tragender Pfeiler der supranationalen Integrationsord-
nung, ist ebenso wie der Grundsatz der unmittelbaren Geltung das Ergebnis der schöpferi-
schen Rechtsfortbildung durch den Gerichtshof, der dazu in dem Grundsatzurteil CostaJ 
ENEL ausgeführt hat (1): 

"daß dem vom Vertrag geschaffenen, somit aus einer autonomen Rechtsquelle fließenden Recht wegen 
dieser seiner Eigenständigkeit keine wie immer gearteten innerstaatlichen Rechtsvorschriften vorgehen 
können, wenn ihm nicht sein Charakter als Gemeinschaftsrecht aberkannt und wenn nicht die Rechts-
grundlage der Gemeinschaft selbst in Frage gestellt werden soll. 
Die Staaten haben somit dadurch, daß sie nach Maßgabe der Bestimmungen des Vertrages Rechte und 
Pflichten, die bis dahin ihren inneren Rechtsordnungen unterworfen waren, der Regelung durch die Ge-
meinschaftsrechtsordnung vorbehalten haben, eine endgültige Beschränkung ihrer Hoheitsrechte bewirkt, 
die durch spätere einseitige, mit dem Gemeinschaftsbegriff unvereinbare Maßnahmen nicht rückgängig ge-
macht werden kann." 

Diese Rechtsprechung wurde in einer Vielzahl späterer Entscheidungen gefestigt und 
weiter ausgebaut. Der EuGH hat darin unterstrichen, daß der normenhierarchische Vor-
rang für sämtliches Gemeinschaftsrecht gilt, unabhängig von der jeweiligen Normqualität. 
Er kommt selbst gegenüber nationalem Verfassungsrecht zum Zug, und weiterhin auch 
dann, wenn das betreffende innerstaatliche Recht zeitlich später als das fragliche Gemein-
schaftsrecht ergangen ist (lex posterior). 

Die getroffenen Feststellungen geben zu einer wichtigen verfahrensrechtlichen Frage 
Anlaß: Impliziert der Grundsatz, daß die unmittelbar geltenden, vorrangigen Bestim-
mungen des Gemeinschaftsrechts in den mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen uneinge-
schränkte und einheitliche Geltung beanspruchen, auch, daß diese Bestimmungen unmit-
telbar vom Prozeßrichter anzuwenden sind, der etwaiges entgegenstehendes nationales 
Recht aus eigener Befugnis außer acht zu lassen hat, ohne gehalten zu sein, seine Beseiti-

(I) Urteil vom 15.7.1964, a. a. 0., S. 1270; dazu D. Ehle, in: NJW 1964, S. 2331; J. Frowein, in: AWD 1964, S. 
233; 1. Samkalden, in: CMLR 1964, S. 213; J. Vivoie, in: RTDE 1965, S. 369. 
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gung durch den Gesetzgeber (Aufhebung) oder durch ein Verfassungsgericht (Feststellung 
der Verfassungswidrigkeit ) abzuwarten? Der EuG H hat diese Folgerung in dem Urteil Sim-
menthal, einem Meilenstein in der dogmatischen Entwicklung des Vorrangprinzips, ge-
zogen und dazu ausgeführt (I): 

.. daß jeder im Rahmen seiner Zuständigkeit angerufene staatliche Richter verpflichtet ist, das Gemein-
schaftsrecht uneingeschränkt anzuwenden und die Rechte, die es den einzelnen verleiht, zu schützen, 
indem er jede möglicherweise entgegenstehende Bestimmung des nationalen Rechts, gleichgültig, ob sie 
füher oder später als die Gemeinschaftsnorm ergangen ist, unangewendet läßt. Sonach wäre jede Bestim-
mung einer nationalen Rechtsordnung oder jede Gesetzgebungs-, Verwaltungs- oder Gerichtspraxis mit 
den in der Natur des Gemeinschaftsrechts liegenden Erfordernissen unvereinbar, die dadurch zu einer Ab-
schwächung der Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts führen würde, daß dem für die Anwendung dieses 
Rechts zuständigen Gericht die Befugnis abgesprochen wird, bereits zum Zeitpunkt dieser Anwendung 
alles Erforderliche zu tun, um diejenigen innerstaatlichen Rechtsvorschriften auszuschalten, die unter Um-
ständen ein Hindernis für die volle Wirksamkeit der Gemeinschaftsnormen bilden. Dies wäre dann der 
Fall, wenn bei einem Widerspruch zwischen einer gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung und einem 
späteren staatlichen Gesetz die Lösung dieses Normenkonflikts einem über ein eigenes Beurteilungser-
messen verfügenden anderen Organ als dem Gericht, das für die Anwendung des Gemeinschaftsrechts zu 
sorgen hat, vorbehalten wäre, selbst wenn das Hindernis, das sich so der vollen Wirksamkeit dieses Rechts 
in den Weg stellt, nur vorübergehender Art wäre. 
Demnach ist auf die ... Frage zu antworten, daß das staatliche Gericht, das im Rahmen seiner Zuständig-
keit die Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts anzuwenden hat, gehalten ist, für die volle Wirksamkeit 
dieser Normen Sorge zu tragen, indem es erforderlichenfalls jede - auch spätere ~ntgegenstehende Be-
stimmung des nationalen Rechts aus eigener Entscheidungsbefugnis unangewendet läßt, ohne daß es die 
vorherige Beseitigung dieser Bestimmung auf gesetzgeberischem Wege oder durch irgendein anderes ver-
fassungsrechtliches Verfahren beantragen oder abwarten müßte." 

Dem Urteil lag der Sachverhalt zugrunde, daß nach italienischem Recht das Monopol der 
Verwerfung formeller Gesetze auch im Fall ihrer Unvereinbarkeit mit dem Gemeinschafts-
recht beim italienischen Verfassungsgerichtshof (Corte Costituzionale) lag. Der EuGH hat 
mit seiner Entscheidung die bis dahin im Schrifttum vertretene Auffassung verworfen, die 
es ausschließlich als eine Frage des innerstaatlichen Rechts ansah, ob und in welchem Um-
fang der nationale Prozeßrichter gehalten ist, von einer eigenen Kollisionsentscheidung ab-
zusehen und vorab im Wege des Normenkontrollverfahrens hierzu die Entscheidung des 
nationalen Verfassungsgerichts einzuholen (2). Am Rande sei angemerkt, daß das Urteil 
Simmenthal keine unmittelbaren Auswirkungen auf die deutsche Rechtslage hatte, da be-
reits nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts anerkannt war, daß zur Ent-
scheidung der Zwischenfrage, ob eine innerstaatliche Norm des einfachen Rechts mit einer 
vorrangigen Bestimmung des Gemeinschaftsrechts unvereinbar und deshalb im Einzelfalle 
nicht anwendbar ist, die jeweils zuständigen Gerichte berufen sind (3). 

Es ist unverkennbar, daß die unbeirrte und geradlinige Anwendung der Grundsätze der un-
mittelbaren Geltung und des Vorrangs dem Gemeinschaftsrecht zu gesteigerter Rationa-
lität und Effizienz verholfen hat. Sie hat die normative Unterordnung der mitgliedstaatli-
chen Rechtsordnungen deutlich gemacht und den Rechtsschutz der Marktbürger maßgeb-

(1) Urteil vom 9. 3.1978,106/77, Slg. 1978, S. 629,644; dazu H. Ipsen, in: EuR 1979, S. 223; R. Monaco, in: RDE 
1978, S. 287; J. Usher, in: ELR 1978, S. 214; A. Barav, in: CDE 1978, S. 265; A. Kalogeropoulos, in: Revue 
HelMnique de Droit Europeen 1981, S. 342. 

(2) Die Corte Costituzionale hat mit Urteil vom 5. 6.1984 (Text in: Il Foro Italiano 1984, I, Spalte 2062) die Kon-
~~enzen aus de~ Rechtsprechung Simmenthal gezogen und ihre bisherige Praxis aufgegeben, wonach der ita-
lierusche Pro~ßnc~ter einen von einer Norm des Gemeinschaftsrechts abweichenden späteren italienischen 
Gesetzesakt rucht emfach unangewendet lassen konnte, sondern gehalten war, eine Verletzung von Art. 11 
der Vedassung (Beschränk.unge~ der staatlichen Souveränität im Rahmen internationaler Organisationen) 
~nehmen .. un~ demzufolge em Verfahren auf Verfassungswidrigkeitserklärung beim Vedassungsge-
nchtshof anhangIg zu machen. Nach dem genannten Urteil hat der italienische Prozeßrichter nunmehr unmit-
telbar geltendes Gemeit;lscha~re~ht auch bei Vorliegen einer entgegenstehenden lex posterior anzuwenden, 
~hne daß e~ der vorhengen formlichen Feststellung der Verfassungswidrigkeit der gemeinschaftsrechtswid-
ngen staatlichen Regelung bedürfte. Dazu T. Ritterspach, in: EuGRZ 1985 S.98. 

(3) Beschluß vom 9.6.1971, BVerfGEBd. 31, S. 145. ' 
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lich gestärkt. Das angeführte Urteil Simmenthal hat zudem die Rolle des nationalen Pro-
zeßrichters bei der Ausübung der Normenkontrolle am Maßstab des vorrangigen Gemein-
schaftsrechts hervorgehoben. Seine Prüfungskompetenz nach Gemeinschaftsrecht kann 
weiter reichen als seine Normenkontrollbefugnis nach innerstaatlichem Recht, man denke 
nur an diejenigen Mitgliedstaaten, in denen die Verwerfungskompetenz hinsichtlich verfas-
sungswidriger formeller Gesetze in die Hände besonderer Verfassungsorgane (deutsches 
Bundesverfassungsgericht; französischer Conseil Constitutionnel; italienische Corte Costi-
tuzionale) gelegt ist. 

Es mag den erfreulichen Stand der einheitlichen Geltung und Durchsetzung des Gemein-
schaftsrechts kennzeichnen, daß die genannten Strukturprinzipien heute in der einen oder 
anderen Form in die Rechtsordnungen aller Mitgliedstaaten rezipiert sind und, soweit er-
kennbar, von den nationalen Gerichten, abgesehen von wenigen Ausnahmefällen, strikt 
beachtet werden (1). 

Verschiedene Mitgliedstaaten haben in ihren Verfassungen ausdrückliche Bestimmungen, 
die entweder allgemein den Vorrang des Völkerrechts oder zumindest des V ölkervertrags-
rechts vor nationalem Gesetzesrecht oder sogar speziell den Primat des Gemeinschafts-
rechts deklarieren. So ist in der niederländischen Verfassung (Art. 65 ff.) der Vorrang des 
Völkerrechts verankert; die Rechtsprechung hat diese Vorschriften entsprechend auf den 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts angewendet. Nach Artikel 55 der französischen Verfas-
sung von 1958 haben "die ordnungsgemäß ratifizierten oder genehmigten Verträge oder 
Abkommen Vorrang vor innerstaatlichen Gesetzen, unter dem Vorbehalt, daß sie jeweils 
von der anderen Partei angewendet werden". Die Cour de Cassation hat hieraus in einer 
berühmt gewordenen Entscheidung den Vorrang des Gemeinschaftsrechts hergeleitet (2). 
Das Vereinigte Königreich, das keine formelle Verfassung kennt, bekennt sich im Eu-
ropean Communities Act von 1972 zur unmittelbaren Geltung (§ 1) und zum Vorrang (§2) 
des Gemeinschaftsrechts auch vor späterem britischem Recht. Am weitesten dürfte die iri-
sche Verfassung gehen. Sie wurde durch Volksentscheid vom 10. Mai 1972 dahin gehend 
abgeändert, daß 

"keine Bestimmung dieser Verfassung die vom Staat in der Erfüllung seiner Pflichten als Mitglied der Ge-
meinschaft erlassenen Vorschriften, Rechtsakte oder Bestimmungen ungültig macht oder verhindert, daß 
die von der Gemeinschaft oder ihren Organen erlassenen Vorschriften, Rechtsakte oder Bestimmungen 
im Staat Gesetzeskraft haben". 

In den Rechtsordnungen der übrigen Mitgliedstaaten, darunter der Bundesrepublik 
Deutschland, Italien und Belgien, hat die Judikative, teils widerstandslos, teils nach 
einigem Zögern, die Eigenständigkeit, die direkte Wirkung und den Vorrang des Gemein-
schaftsrechts anerkannt (3). 

Widerstände grundsätzlicher Art gegen die Anerkenntnis der unmittelbaren Geltung und 
des Vorrangs bestehen heute wohl nur noch im Bereich der Grundrechte. So hat die italie-
nische Corte Costituzionale zwar dem Vorrang des Gemeinschaftsrechts vor italienischem 
Recht, einschließlich der Verfassung, Anerkennung gezollt, hat jedoch gewisse Bedenken 

(1) M. Dauses, a. a. 0., S. 354; J.-V. Louis, Die Rechtsordnung der Europäischen Gemeinschaften, BrüsseI1980, 
S. 104; L. Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, Bd. I, 1977, S. 686. 

(2) Urteil vom 24. 5. 1975, Administration des DouaneslSocietes Cafes Jacques Vabre et J. Weigl, in: CDE 1975, 
S.631. 

(3) Z. B. Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 18.10. 1967, BVerfGE Bd. 22, S. 293; Beschluß des Bun-
desverfassungsgerichts vom 9.6.1971, BVerfGE Bd. 31, S. 145; Urteil der Corte Costituzionale vom 
27.12.1973, in: I1Foroltaliano 1974, I, Spalte 315; UrteilderCorte Costituzionalevom30. 10. 1975, in: IlForo 
Italiano 1975, I, Spalte 2661; Urteil der Corte Costituzionale vom 5.6.1984, a. a. O. 
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für den Fall einer Verletzung des Grundrechtsteils der Verfassung durch Akte der Gemein-
schaftsorgane angemeldet (I). 

Vorbehalte hat auch das Bundesverfassungsgericht in dem viel zitierten und umstrittenen 
"Solange-Beschluß" vom 29. Mai 1974 (2) geäußert. Auch hier scheint indessen der Kon-
flikt, spätestens seit dem gegenläufigen "Vielleicht-Beschluß" vom 25. Juli 1979 (3), nur 
noch latent fortzubestehen. In dieser letzteren Entscheidung hat das Bundesverfassungsge-
richt die Vorlage im Normenkontrollverfahren des Artikels 100 Absatz 1 GG über die 
Frage der Anwendbarkeit von Vorschriften des EWG-Vertrags, also des primären Ge-
meinschaftsrechts, für unzulässig erklärt. Es hat dies damit begründet, das vorlegende Ge-
richt habe nicht - zulässigerweise - nach der Verfassungsmäßigkeit des deutschen Zustim-
mungsgesetzes zum EWG-Yertrag gefragt, sondern erstrebe - unzulässigerweise - einen 
Ausspruch dahin gehend, daß die fraglichen Bestimmungen des EWG-Vertrags mit einem 
anderen Normeninhalt als dem vom EuGH festgestellten anzuwenden sind. 

Im Brennpunkt der Kritik beider Verfassungsgerichte stand das rechtsstaatlich-demokrati-
sche Defizit der Gemeinschaftsverfassung. Die Gemeinschaftsverträge enthalten zwar ein-
zelne lndividualrechtsverbürgungen, an erster Stelle die vier Grundfreiheiten des EWG-
Vertrags (Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehr), jedoch fehlt ihnen ein 
umfassender Grundrechtskatalog. Die daraus hergeleiteten verfassungsrechtlichen Be-
denken dürften allerdings angesichts der grundrechtsintensiven Rechtsprechung des 
EuGH heute weitgehend gegenstandslos geworden sein. Der EuGH schützt in unterdessen 
gefestigter Spruch praxis die Grundrechte der Person als Bestandteil der allgemeinen 
Grundsätze des Gemeinschaftsrechts (4). 

(1) Urteil vom 27.12.1973, a. a. O. 
(2) BVerfGE Bd. 37, S. 271; in diesem Beschluß wurde die Richtervorlage im Normenkontrollverfahren des Art. 

100 Abs. 1 GG für zulässig erachtet, soweit mit ihr die Klärung des Verhältnisses zwischen den Grundrechts-
garantien des Grundgesetzes und Vorschriften des sekundären Gemeinschaftsrechts erstrebt wird. Die Ge-
meinschaft bilde zwar eine eigenständige, aus autonomer Rechtsquelle fließende Rechtsordnung, jedoch sei 
keine ~nreichende Rechtsgewißheit über einen wirksamen Grundrechtsschutz gewährleistet, "solange" die 
Gememschaftsordnung noch über keinen von einem Parlament beschlossenen, formulierten Katalog von 
Grundrechten verfüge, der dem Grundrechtskatalog des Grundgesetzes adäquat sei. 

(3) BVerfGE Bd. 53, s. 187; dazu M. Sachs, Normenkontrollverfahren bei primärem Gemeinschaftsrecht, in: 
NJW 1982, S. 465. 

(4) Siehe unten S. 41 ff. 
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KAPITELII 

Das Vorabentscheidungsverfahren 
im kommunitären Rechtsschutzsystem 

A - Überblick über das Rechtsschutzsystem 
der Verträge (1) 

Wie bereits erwähnt, weisen die Verträge dem EuGH die umfassende Aufgabe zu, "die 
Wahrung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung [dieser Verträge1" zu sichern 
(Art. 164 EWGV; Art. 31 EGKSV; Art. 136EAGV). Diese allgemeine Aufgabenbeschrei-
bung begründet jedoch keine Zuständigkeiten für das Gemeinschaftsgericht. Die Zustän-
digkeiten ergeben sich vielmehr aus spezifischen Vorschriften, die im Wege der Einzelzu-
weisung (competence d'attribution) die Verfahren definieren, in denen der EuGH befaßt 
werden kann. Diese lassen sich grundsätzlich in drei Kategorien unterteilen, nämlich strei-
tige Verfahren (direkte Klagen), Gutachten und Vorabentscheidungsverfahren. 

1. Direkte Klagen 

Die streitigen Verfahren (direkten Klagen) ähneln am ehesten den vom nationalen Recht 
her bekannten Verfahren. In ihnen stehen sich ein einen Rechtsanspruch geltend ma-
chender Kläger und ein diesen in der Regel bestreitender Beklagter gegenüber. 
a) So kann die Kommission oder ein Mitgliedstaat den EuGH anrufen, wenn sie der Auf-

fassung sind, daß ein (anderer) Mitgliedstaat gegen eine Verpflichtung aus dem Vertrag 
verstoßen hat (Staatenklage oder Vertragsverletzungsverfahren: Artikel 169, 170 
EWGV; Artikel 141, 142 EAGV; ähnlich Artikel 88 EGKSV) (2). Dem gerichtlichen 

(1) Dazu allgemein L. Constantinesco, a. a. 0., S. 840; B. Beutler/R. Bieber/J. PipkornlJ. Streil, Die Europäische 
Gemeinschaft. Rechtsordnung und Politik" 2. Auf!. 1982, S. 211; A. Bleckmann, Europarecht. Das Recht der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, 2. Auf!. 1978, S. 117; G. Bebr, Judicial Controlofthe European Com-
munities, London 1962; ders., Development of Judicial Control of the European Communities, Den Haag 
1981; G. VandersandenlA. Barav, Contentieux communautaire, Brüssell977. 

(2) Dazu allgemein W. Däubler, Die Klage der EWG-Kommission gegen einen Mitgliedstaat, in: NlW 1968, S. 
325; P. Cahier, Le recours en constatation de manquement des Etats membres devant la Cour des Commu-
nautes europeennes, in: CDE 1967, S. 123; J. Mertens de WilmarsII. M. Verougstraete, Proceedings against 
Member States forfailure to fulfil their obligations, in: CMLR 1970, S. 385; C. -D. Ehlermann, Die Verfolgung 
von Vertragsverletzungen der Mitgliedstaaten durch die Kommission. Europäische Gerichtsbarkeit und natio-
nale Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Festschriftfür H. Kutscher, 1981, S. 135; U. Everling, Die Mitgliedstaaten 
der Europäischen Gemeinschaft vor ihrem Gerichtshof, in: EuR 1983, S. 101; ders., The Member States of 
the European Communities before their Court of Justice, in: ELR 1984, S. 215. 
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Verfahren geht ein administratives Vorverfahren voraus, das die juristische Klärung des 
streitigen Staatenverhaltens bezweckt und dessen ordnungsgemäße Durchführung eine 
von Amts wegen zu prüfende Zulässigkeitsvoraussetzung der Klage ist. Im Vorver-
fahren ist dem betreffenden Mitgliedstaat Gelegenheit zur Äußerung zu geben. Gibt er 
zu erkennen, daß er der Rechtsauffassung der Kommission nicht folgen will, so erläßt 
diese eine mit Gründen versehene Stellungnahme (avis motive), die die behauptete Ver-
tragsverletzung feststellt und eine Frist zu ihrer Abstellung setzt. Nach erfolglosem 
Fristablauf kann die Kommission bzw. der Mitgliedstaat Klage vor dem EuGH erheben. 
Die Klageerhebung ist eine nicht justitiable Ermessensentscheidung; ein Anspruch ein-
zelner auf Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens besteht nicht (1). 
Ist die Klage begründet, so stellt der EuGH fest, daß der beklagte Mitgliedstaat gegen 
eine Verpflichtung aus dem Vertrag verstoßen hat; darunter fällt auch eine Verletzung 
des abgeleiteten Gemeinschaftsrechts. Die Feststellung setzt lediglich das Vorliegen 
einer objektiv nicht gerechtfertigten Vertragswidrigkeit voraus; ein Verschulden ist 
nicht erforderlich. Nach ständiger Rechtsprechung kann sich ein Mitgliedstaat nicht auf 
Bestimmungen, Übungen oder Umstände seiner internen Rechtsordnung berufen, um 
damit die Nichtbeachtung von Verpflichtungen zu rechtfertigen, die ihm aufgrund von 
Gemeinschaftsrecht obliegen (2). Unerheblich ist auch, welche staatliche Stelle oder 
welches Organ den Verstoß verursacht hat, und zwar selbst dann, wenn es sich um ein 
verfassungsmäßig unabhängiges Organ (Parlament oder Gericht) handelt (3). 
Die Mitgliedstaaten müssen sich vielmehr das Tun oder Unterlassen aller drei Gewalten 
auf allen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden, öffentliche Anstalten u.a.) zurechnen 
lassen (4). 
Das abschließende Urteil ist ein Feststellungsurteil. Es ist seiner Natur nach nicht voll-
streckbar, vielmehr hat der unterlegene Mitgliedstaat in eigener Verantwortung "die 
Maßnahmen zu ergreifen, die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergeben" (Art. 171 
EWGV; Art. 143 EAGV). Er verfügt dabei über ein politisches Ermessen, sofern meh-
rere Möglichkeiten bestehen, um die festgestellte Vertragsverletzung abzustellen. 

b) Mit der Nichtigkeitsklage (Art. 173 EWGV; Art. 146 EAGV; ähnlich Art. 33 EGKSV) 
kann die Annullierung eines rechtsverbindlichen Aktes des Rates oder der Kommission 
begehrt werden (5). Die Klage ist dem "recours pour exces de pouvoir" des französi-
schen Rechts nachgebildet; sie ähnelt der verwaltungsgerichtlichen Anfechtungsklage 
des deutschen Rechts. Ihr Ziel ist die Kontrolle der Rechtmäßigkeit des Verwaltungs-
handeins; darüber hinaus sichert sie den Rechtsschutz der einzelnen. 
Klagebefugt sind einerseits die Mitgliedstaaten, der Rat und die Kommission, anderer-
seits "jede natürliche oder juristische Person" (Art. 173 Abs. 1 und 2 EWGV; Art. 146 
Abs. 1 und 2 EAGV). Die Zulässigkeitsvoraussetzungen hinsichtlich der bei den Kläger-
gruppen sind allerdings verschieden: Während Mitgliedstaaten, Rat und Kommission 

(I) Urteil vom. I. 3.1966, Lütticke, 48/65, Sig. 1966, S. 27. . 
(2) Z.B. Urteile vom 2.2.1982, KommissionIBelgien, 71/81 und 73/81, Sig. 1982, S. 175 und 189; Urteli vom 

28.3.1985, KommissionIBelgien, 215/83, noch nicht veröffentlicht. 
(!) Z.B. Urt~il vom 18.11.1970, KommissionlItalien, 8/70, Sig. 1970, S. 961. 
(5) Vgl. Urteile v?m 2.2.1982~ a. a. 0.; Urteil vom 3. 7.1974, Casagrande, 9n4, Sig. 1974, S. 773. 
( ) Dazu allgemem. H.-W. Dat.g, Zum Klagerecht von Privatpersonen nach Art. 173 Abs. 2 EWG-, 146 Abs. 2 

EAG:Vertrag, .m: Festschrift für O. Riese, 1964, S. 187; G. RasquinlR.-M. Chevallier, L'article 173 alinea 2 
du tratte CEE, m: RT.DE.I966, S. 31; M. Waelbroeck, La notion d'acte susceptible de recours dans la jurispru-
dence d~ ~a Cour de JUStl~ d~s <;ommunautes europeennes, in: CDE 1965, S. 225; P. Mathijsen, Nullite et 
annul~bilite des actes des lDstltu~o~S europeennes, in: Festschrift für Ganshof van der Meersch, 1972, Bd. I1I, 
S. 271, R. ~ovar/ A. Barav, Vanatlons nouvelles sur UD theme ancien: Les conditions des recours individuels 
en annulabon dans la CEE, in: CDE 1976, S. 73. 
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kein besonderes Rechtsschutzbedürfnis für die Klageerhebung nachzuweisen brau-
chen, können sonstige natürliche oder juristische Personen lediglich "gegen die an sie 
ergangenen Entscheidungen sowie gegen diejenigen Entscheidungen Klage erheben, 
die, obwohl sie als Verordnung oder als eine an eine andere Person gerichtete Entschei-
dung ergangen sind, sie unmittelbar und individuell betreffen" (Art. 173 Abs. 2 EWGV; 
Art. 146 Abs. 2 EAGV). 
Dieser Vorbehalt, der Individualklagen gegen echte Normativakte ausschließt, hat zu 
einem umfangreichen Fallrecht geführt, das vor allem die Kriterien des unmittelbaren 
und individuellen Betroffenseins herausgearbeitet hat. Nach ständiger Rechtsprechung 
des EuGH ist ein Dritter durch einen rechtsverbindlichen Allgemeinakt oder eine an 
einen anderen - auch einen Mitgliedstaat - gerichtete Entscheidung nur dann individuell 
betroffen, wenn der betreffende Rechtsakt "ihn wegen bestimmter persönlicher Eigen-
schaften oder besonderer, ihn aus dem Kreis aller übrigen Personen heraushebender 
Umstände berührt und ihn daher in ähnlicher Weise individualisiert wie den Adres-
saten" (1). Daran fehlt es, wenn die fragliche Maßnahme "allgemeine Geltung" (2) hat 
und "ihr Tatbestand objektiv bestimmt" ist, der Kläger also nur aufgrund seiner Zuge-
hörigkeit zu einer "allgemein und abstrakt umrissenen Personengruppe" betroffen ist, 
und zwar selbst dann, wenn sich die erfaBten Personen "der Zahl nach oder sogar na-
mentlich mit mehr oder weniger großer Genauigkeit bestimmen lassen, sofern nur fest-
steht, daß die Maßnahme nach ihrer Zweckbestimmung aufgrund eines objektiven Tat-
bestands rechtlicher oder tatsächlicher Art anwendbar ist" (3). Andererseits ist das Kri-
terium des unmittelbaren Betroffenseins nur erfüllt, wenn ein hinreichend konkreti-
sierter Eingriff in die Rechtssphäre des Klägers vorliegt, dem Mitgliedstaat also bei der 
Durchführung des belastenden Rechtsaktes kein nennenswerter Ermessensspielraum 
verbleibt (4). 
Die Nichtigkeitsklage kann nur auf einen der im Vertrag aufgezählten vier Klagegründe 
(moyens) gestützt werden, nämlich Unzuständigkeit, Verletzung wesentlicher Form-
vorschriften, Verletzung des Vertrages oder einer bei seiner Durchführung anzuwen-
denden Rechtsnorm und Ermessensmißbrauch (Art. 173 Abs. 1 EWGV; Art. 146 Abs. 
1 EAGV; Art. 33 Abs. 1 EGKSV). Erwartungsgemäß haben die beiden letzten Klage-
gründe wegen ihres generalklauselartigen Charakters in der Praxis die größte Bedeu-
tung erlangt. Einer gewissen Erläuterung bedarf das dem französischen Recht entlehnte 
Konzept des Ermessensmißbrauchs (detournement de pouvoir). Darunter ist abwei-
chend vom deutschen Recht der Gebrauch behördlicher Machtbefugnis "zu einem an-
deren Zweck als zu dem, für den sie verliehen wurde" (5) zu verstehen, d. h. der Um-
stand, daß die Behörde "aus einem schwerwiegenden, einer Verkennung des gesetzli-
chen Zweckes gleichkommenden Mangel an Voraussicht oder Umsicht andere Zwecke 
als diejenigen verfolgt hat, zu deren Erreichung ihr die im Vertrag vorgesehenen Befug-
nisse verliehen sind" (6). 
Die Klage ist binnen zwei Monaten zu erheben; diese Frist läuft je nach der Lage des 
Falles von der Bekanntgabe der betreffenden Handlung, ihrer Mitteilung an den Kläger 
oder hilfsweise von dem Zeitpunkt an, zu dem der Kläger von dieser Handlung Kenntnis 
erlangt hat (Art. 173 Abs. 3 EWGV; Art. 146 Abs. 3 EAGV). 

(1) ~rteil vom 15.7.1963, Plaumann, 25/62, Slg. 1963, S. 211, 238; ähnlich Urteil vom 2. 7.1964, GlucoseriesReu-
mes, 1/64, Slg. 1964, S. 883,895; Urteil vom 14.7.1983, Spijker Kwasten, 231/82, Slg. 1983, S. 2559,2566. 

(2) Urteil vom 6.10.1982, Alusuisse, 307/81, Slg. 1982, S. 3463,3472. 
(3) Urteil vom 5.5.1977, Koninklijke Scholten Honig, 101176, Sig. 1977, S. 797, 807. 
(:) z. B .. Urteil vom 11. 7.1984, Gemeinde Differdange u. a./Kommission, 222/83, noch nicht veröffentlicht. 
() Urte!1 vom 12.6.1958, Compagnie des Hauts Foumeaux de Chasse, 15/57, Slg. 1958, S. 159, 200. 
(6) Urteil vom 8.7.1965, Chambre Syndicale de la Siderurgie Franc;aise, 3 und 4/64, Slg. 1965, S. 595,616. 
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Ist die Klage zulässig und begründet, so erklärt der EuGH die angefochtene Handlung 
für nichtig (Art. 174 Abs. 1 EWGV; Art. 147 Abs. 1 EAGV). Das Nichtigkeitsurteil 
wirkt rechtsgestaltend; es beseitigt den fehlerhaften Rechtsakt grundsätzlich mit Wir-
kung ex tune und erga omnes. Jedoch kann der EuGH ausnahmsweise die ganze oder 
teilweise Fortgeltung der Wirkungen einer für nichtig erklärten Verordnung anordnen. 
falls er dies - insbesondere im Interesse der Rechtssicherheit, der Kontinuität der Rege-
lung und des Vertrauensschutzes der Betroffenen - für notwendig hält (Art. 174 Abs. 
2 EWGV; Art. 147 Abs. 2 EAGV) (1). 

c) Mit der Untätigkeitsklage (Art. 175 EWGV; Art. 148 EAGV; ähnlich Art. 35 EGKSV) 
kann die Feststellung begehrt werden, daß der Rat oder die Kommission es unter Ver-
letzung des Vertrages unterlassen haben, einen Beschluß zu fassen (2). Die U ntätigkeits-
klage ergänzt im Rechtsschutzsystem der Verträge die Nichtigkeitsklage für den FalL 
daß das rechtswidrige Verhalten des betreffenden Organs in einer Unterlassung besteht. 
Ihre Zulässigkeitsvoraussetzungen ähneln denen der Nichtigkeitsklage: Mitgliedstaaten 
und Gemeinschaftsorgane brauchen kein besonderes Rechtsschutzbedürfnis für die 
Klageerhebung nachzuweisen. Dagegen können sonstige natürliche oder juristische 
Personen lediglich Beschwerde darüber führen, "daß ein Organ der Gemeinschaft es un-
terlassen hat, einen anderen Akt als eine Empfehlung oder eine Stellungnahme an sie 
zu richten" (Art. 175 Abs. 3 EWGV; Art. 148 Abs. 3 EAGV). Klagen einzelner auf den 
Erlaß allgemeiner und normativer Rechtsakte (Verordnungen oder Richtlinien) sind 
daher unzulässig, da diese nicht an den Kläger zu richten wären (3). 
Die Klage ist ferner nur zulässig, wenn das in Frage stehende Organ zuvor aufgefordert 
worden ist, tätig zu werden, und wenn es binnen zwei Monaten nach dieser Aufforde-
rung nicht Stellung genommen hat. In diesem Fall ist die Klage innerhalb einer weiteren 
Frist von zwei Monaten zu erheben (Art. 175 Abs. 2 EWGV; Art. 148 Abs. 2 EAGV). 
Unter einer Stellungnahme im Sinne dieser Vorschrift ist nur eine verbindliche Ent-
scheidung zu verstehen. Darunter fällt nicht ein Zwischenbescheid, mit dem lediglich 
mitgeteilt wird, die aufgeworfenen Fragen würden geprüft (4). Hat das betreffende 
Organ fristgemäß Stellung bezogen, so ist die Untätigkeitsklage unzulässig, und der 
Kläger kann gegen die ihn belastende Stellungnahme nur mit der Nichtigkeitsklage vor-
gehen. 
Das abschließende Urteil stellt die in der fraglichen Unterlassung liegende Vertragsver-
letzung fest (Feststellungsurteil). Es ist nicht vollstreckungsfähig. Vielmehr obliegt es 
dem unterlegenen Organ "die sich aus dem Urteil des Gerichtshofes ergebenden Maß-
nahmen zu ergreifen" (Art. 176 EWGV; Art. 149 EAGV). 

d) Art. 172 EWGV (ähnlich Art. 144 EAGV; Art. 36 EGKSV) sieht die Möglichkeit von 
Verfahren mit unbeschränkter Ermessensnachprüfung (recours de pleine juridiction) 
vor. Voraussetzung ist, daß eine Ratsverordnung hinsichtlich der darin vorgesehenen 
Zwangsmaßnahmen dem EuGH diese Befugnis verleiht. Die Bestimmung erweitert die 
Zuständigkeit des EuGH aus Artikel 173 EWGV (Nichtigkeitsklage), indem sie ihn er-
mächtigt, die angefochtene Zwangsmaßnahme nicht nur aufzuheben, sondern auch ab-

(1) Vgl.l!rteil vom 5. 6.197~, KommissionIRat, 81n2, Sig. 1973, S. 575, 586; Urteil vom 20. 3.1985, Timex Cor-
poration, 264/82, noch Dicht veröffentlicht. 

(2) Daru allgemein K. Roemer, Die Untätigkeitsklage im Recht der Europäischen Gemeinschaften in: SEW 
1966, S: 1; E. Reuter, Le recours en carence de l'article 175 du traite CEE dans la jurisprudence Je la Cour 
de Justice des Communautes europeennes, in: CDE 1972, S. 159; A. Barav, Considerations sur la specificite 
du re:rours en carence en droit communautaire, in: RTDE 1975, S. 53. 

(3) Urteil vom 15.1.1974, Holtz & Willemsen 134n3 Sig 1974 S 1 10 
(4) Urteil vom 22.3.1961, SNUPAT, 42 und 49/59, Sig. 1961, s. '109, i56: 
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zuändern. Sie hat große praktische Bedeutung in Wettbewerbssachen. Nach Artikel 17 
der Verordnung Nr. 17 des Rates vom 6. Februar 1962 (Erste Durchführungsverord-
nung zu den Artikeln 85 und 86 des Vertrages) (1) hat "bei Klagen gegen Entschei-
dungen der Kommission, in denen eine Geldbuße oder ein Zwangsgeld festgesetzt ist, 
... der Gerichtshof die Befugnis zu unbeschränkter Nachprüfung der Entscheidung im 
Sinne von Artikel 172 des Vertrages; er kann die festgesetzte Geldbuße oder das festge-
setzte Zwangsgeld aufheben, herabsetzen oder erhöhen". 

e) Nach Art. 178 i. V. m. Art. 215 Abs. 2 EWGV (Art. 151 i. V.m. Art. 188Abs. 2EAGV; 
ähnlich Art. 40 EGKSV) ist der EuGH ferner zur Entscheidung über Schadensersatz-
klagen wegen außervertraglicher (deliktischer) Haftung der Gemeinschaft zuständig (2). 
In diesem Bereich "ersetzt die Gemeinschaft den durch ihre Organe oder Bediensteten 
in Ausübung ihrer Amtstätigkeit verursachten Schaden nach den allgemeinen Rechts-
grundsätzen, die den Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten gemeinsam sind" . Die Scha-
densersatzklage ist als "recours de pleine juridiction" ausgestaltet, d. h. der EuGH kann 
die Höhe des zu leistenden Schadensersatzes selbst nach den Umständen festsetzen. Ein 
administratives Vorverfahren ist nicht vorgeschrieben. 
Die Zulässigkeit der Schadensersatzklage folgt autonomen Kriterien, d. h. diese Klage 
ist ein selbständiger Rechtsbehelf mit eigener Funktion und spezifischen Vorausset-
zungen (3). Sie hat sich daher als eine nützliche Ergänzung der Nichtigkeitsklage er-
wiesen, die von Einzelpersonen nicht gegen echte Normativakte erhoben werden kann. 
Dementsprechend hat die Haftung der Gemeinschaft für normatives Unrecht im Fall-
recht des EuGH die größte Bedeutung erlangt. Nach ständiger Rechtsprechung kann 
eine Haftung aus rechtsetzender Tätigkeit nur durch "eine hinreichend qualifizierte 
Verletzung einer höherrangigen, die einzelnen schützenden Rechtsnorm" ausgelöst 
werden (4). Höherrangige Rechtsnormen sind auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze, 
die integrierenden Bestandteil der Gemeinschaftsrechtsordnung bilden (5). Ein Ver-
schulden des betreffenden Organs oder Bediensteten ist nicht Voraussetzung für die 
Haftung (6). 

f) Als Dienstgericht entscheidet der EuGH über· Streitigkeiten zwischen den Gemein-
schaftsbediensteten und ihrer Anstellungsbehörde. Insoweit ist er "für alle Streitsachen 
zwischen der Gemeinschaft und deren Bediensteten innerhalb der Grenzen und nach 
Maßgabe der Bedingungen zuständig, die im Statut der Beamten festgelegt sind oder 
sich aus den Beschäftigungsbedingungen für die Bediensteten ergeben" (Art. 179 
EWGV; Art. 152 EAGV) (1). Vor der Klageerhebung ist ein administratives Vorver-
fahren (Art. 90,91 Beamtenstatut) durchzuführen. 

(1) ABI. EG 1962, S. 204. 
(2) Dazu allgemein P. Gilsdorf, Die Haftung der Gemeinschaft aus normativem Handeln auf dem Hintergrund 

der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes, in: EuR 1975, S. 73; E.-W. Fuß, Zur Zulässigkeit der 
Schadenersatzklage wegen Gemeinschaftshaftung für rechtswidrige Verordnungen, in: Festschrift für H. 
!psen, 1977, S. 617; H. Ipsen, Zur Haftung für normatives Unrecht nach europäischem Gemeinschaftsrecht, 
10: FestschriftfürJahreiss, 1974, S. 85; A. Mackenzie Stuart, The "non-contractuaJ" Iiabilityofthe European 

3 Eco~omic Community, in: CMLR 1975, S. 493. 
( ) Urted vom 28. 4. 1971, Lütticke, 4/69, Slg. 1971, S. 325; Urteil vom 2. 7.1974, Holtz & Willemsen, 153n3, Slg. 

1974, S. 675; Urteil vom 17.12.1981, LudwigshafenerWalzmühle, 197-200,243,245 und 247/SO, Slg. 1981, S. 
3211. 

(4) Urteil vom 2. 6. 1976, Kampffmeyer, 56-60n4, Slg. 1976, S. 711, 744; Urteil vom 4. 10.1979, Interquell Stärke-
Chemie, 261 und 262/78, Slg. 1979, S. 3045, 3064. 

«(5)) Z. B. Urteil vom 14.5.1975, CNT A, 74n4, Slg. 1975, S. 533 (Schutz des berechtigten Vertrauens). 
~ Vgl. Urteil vom 10.7.1969, Sayag, 9/69, Slg. 1969, S. 329,335. 

( ) Dazu allgemein H. Henrichs, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs in Personalsachen, in: EuR 
1980, S. 134. 
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g) Schließlich entscheidet der EuGH über Streitigkeiten aufgrund einer von der Gemein-
schaftvereinbartenSchiedsklausel(Art.181 EWGV;Art. 153EAGV; Art. 42EGKSV) 
oder aufgrund eines Schiedsvertrages zwischen Mitgliedstaaten (Art. 182 EWGV; Art. 
154 EAGV; Art. 89 Abs. 2 EGKSV). Diese Bestimmungen sind bisher kaum praktisch 
bedeutsam geworden. 

2. Gutachten 

Ähnlich wie der Internationale Gerichtshof hat der EuGH auch gewisse beratende Funk-
tionen. Ihr Sinn ist die Ausübung einer vorbeugenden juristischen Kontrolle mit dem Ziel, 
dem betreffenden politischen Organ vor Erlaß einer bestimmten Maßnahme Klarheit über 
deren Vertragsmäßigkeit zu verschaffen (1). 

Wichtigster Fall dieser beratenden Kontrollfunktion ist die Abgabe von Gutachten gemäß 
Artikel 228 Abs. 2 EWGV (2). Nach dieser Vorschrift kann der Rat, die Kommission oder 
ein Mitgliedstaat ein Gutachten des Gerichtshofes über die Vereinbarkeit eines beabsich-
tigten völkerrechtlichen Abkommens zwischen der Gemeinschaft und Drittstaaten oder in-
ternationalen Organisationen mit dem EWG-Vertrag einholen. Ist das Gutachten ableh-
nend, so kann das in Aussicht genommene Abkommen nur nach einer entsprechenden Ver-
tragsänderung in Kraft treten. Ein ähnliches Verfahren ist in Art. 103 Abs. 3 EAGV vorge-
sehen (3). 

3. Die Sonderstellung des Vorabentscheidungsverfahrens 

Von den vorgenannten Verfahrensarten unterscheidet sich das Vorabentscheidungsver-
fahren grundlegend sowohl hinsichtlich seiner Voraussetzungen und der anwendbaren Ver-
fahrensgrundsätze als auch hinsichtlich seiner Funktion im kommunitären Rechtsschutzsy-
stem. Es ist kein selbständiges Verfahren, sondern lediglich ein Zwischenverfahren in dem 
vor dem einzelstaatlichen Gericht anhängigen Rechtsstreit, in dem das institutionelle Ge-
meinschaftsgericht "vorab" einzelne im Ausgangsrechtsstreit aufgeworfene Fragen des Ge-
meinschaftsrechts klärt. Überkommene Begriffe des streitigen Prozeßrechts wie Parteistei-
lung, Zulässigkeit und Begründetheit, Beweislast und Rechtskraft ergeben daher hier 
keinen eigenständigen Sinn. 

Das Vorabentschei~ungsverfahren weist gewisse gemeinsame Züge mit dem Rechtsbe-
helfsverfahren auf. Ahnlich wie dieses erfüllt es neben der Rechtsschutzfunktion eine wich-
tige Koordinierungsfunktion. Es unterscheidet sich jedoch vom Rechtsbehelfsverfahren in-
sofern, als es nicht die Korrektur einer bereits erlassenen Entscheidung bezweckt, sondern 
dem nationalen Richter bereits vor Erlaß seines Urteils nützliche Hinweise auf den Inhalt 
des anwendbaren Gemeinschaftsrechts an die Hand geben will. Demzufolge beruht es nicht 

(1) L. Constantinesco, a. a. 0., S. 804. 
(2) Bisher hat der EuGH drei Gutachten nach Art. 228 Abs. 2 EWGV erstattet: Gutachten vom 11. 11. 1975, Lo-

kale Kosten, 1/75, Sig. 1975, S. 1355; Gutachten vom 26. 4. 1977, Stillegungsfonds für die Binnenschiffahrt, 11 
76, Sig. 1977, S. 741; Gutachten vom 4. 10. 1979, Internationales Naturkautschuk-Übereinkommen, 1/78, Sig. 
1979, S. 2871. 

(3) :.i~~~l~st nur ein Beschluß nach Art. 103 Abs. 3 EAGV ergangen: Beschluß vom 14.11. 1978, 1/78, Sig. 1978, 
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auf dem Grundsatz der hierarchischen Über- bzw. Unterordnung rechtsprechender Organe 
des gleichen Gerichtszweiges, sondern auf dem Prinzip der Koordination der Tätigkeit 
gleichgeordneter Gerichte im Dienste der ihnen obliegenden gemeinsamen Aufgabe, die 
Wahrung des Gemeinschaftsrechts auf allen Ebenen des sozialen Lebens zu sichern. 

Andererseits kann die Vorabentscheidung nicht mit einer gutachtlichen Stellungnahme 
verglichen werden, die der prophylaktischen Rechtmäßigkeitskontrolle dient. Sie klärt 
nicht hypothetische Rechtsfragen, sondern leistet dem nationalen Richter Entscheidungs-
hilfe in einem konkreten bei ihm anhängigen Rechtsstreit. 

Auszugehen ist von der Grundbestimmung des Artikels 177 EWGV, wonach der Ge-
richtshof auf Ersuchen eines mit einem Rechtsstreit befaßten Gerichts eines Mitgliedstaats 
im Wege der Vorabentscheidung über Fragen der Auslegung bzw. der Gültigkeit gemein-
schaftsrechtlicher Rechtsakte entscheidet (Vertrag; Handlungen der Organe der Gemein-
schaft; Satzungen der durch den Rat geschaffenen Einrichtungen, "soweit diese Satzungen 
dies vorsehen": Art. 177 Abs. 1 EWGV). Die Vorlage des Prozeßgerichts kann fakultativ 
oder obligatorisch sein. Gerichte der Mitgliedstaaten, deren "Entscheidungen selbst nicht 
mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können, [sind] zur 
Anrufung des Gerichtshofes verpflichtet"; die übrigen mitgliedstaatlichen Gerichte 
"können" gemeinschaftsrechtliche Vorfragen zur Entscheidung vorlegen (Art. 177 Abs. 2 
und 3 EWGV). 

Ähnliche Verfahren sind in Artikel 150 EAGV und in Artikel 41 EGKSV vorgesehen. Das 
Vorabentscheidungsverfahren nach dem EAG-Vertrag unterscheidet sich von dem des 
EWG-Vertrags lediglich in einem Punkt: Der Gegenstand des Vorabentscheidungsersu-
chens ist insofern weiter definiert, als der EuGH für die Auslegung der Satzungen der durch 
den Rat geschaffenen Einrichtungen immer zuständig ist, "soweit diese Satzungen nicht 
etwas anderes bestimmen" (Art. 150 Abs. 1 EAGV). Diese Nuance ist praktisch bedeu-
tungslos geblieben. Bis heute ist der EuGH nur mit einem einzigen Vorabentscheidungser-
suchen nach dem EAG-Vertrag befaßt worden (1). 

Dagegen unterliegt das Verfahren nach Artikel 41 EGKSV engeren Voraussetzungen. Das 
Vorabentscheidungsersuchen kann sich lediglich auf "die Gültigkeit von Beschlüssen der 
Hohen Behörde (Kommission) und des Rates" beziehen. Eine Unterscheidung zwischen 
vorlage berechtigten und vorlageverpflichteten Gerichten wird nicht getroffen. Der Formu-
lierung, daß "der Gerichtshof allein entscheidet ... , falls bei einem Streitfall vor einem 
staatlichen Gericht diese Gültigkeit in Frage gestellt wird", dürfte zu entnehmen sein, daß 
diesbezügliche Fragen auch von nicht letztinstanzlichen Gerichten zwingend vorzulegen 
sind. Auch diese Bestimmung hat nur geringe praktische Bedeutung; auf ihrer Grundlage 
sind bisher zwei Urteile ergangen (2). 

Verschiedene flankierende Übereinkommen der Mitgliedstaaten haben das Konzept des 
Vorabentscheidungsverfahrens als Instrument zur Wahrung der Rechtseinheit über-
nommen. Die jeweiligen Verfahren sind im wesentlichen nach dem Modell der Artikel 177 
EWGV bzw. Artikel 150 EAGV angestaltet. Es handelt sich einerseits um die Protokolle 
vom 3. Juni 1971 betreffend die Auslegung der Übereinkommen über die gegenseitige An-
erkennung von Gesellschaften und juristischen Personen bzw. über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, 

(1) Urteil vom 12.5.1964, Wagner, 101163, Slg. 1964, S. 417; diese Vorabentscheidung ist sowohl auf Art. 177 
EWGVals auch auf Art. 150 EAGV gestützt. 

(2) Urteil ~om 17.5.1983, FerriereSant'Anna, 168/82, Slg. 1983, S. 1681; Urteil vom 28. 6. 1984, Mabanaft, 36/83, 
noch flicht veröffentlicht. 
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andererseits um das übereinkommen vom 15. Dezember 1975 über das europäische Patent 
für den Gemeinsamen Markt (Gemeinschaftspatentübereinkommen). 

Das Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 29. 
Februar 1968 über die gegenseitige Anerkennung von Gesellschaften und juristischen Per-
sonen durch den Gerichtshof (1) lehnt sich eng an den Wortlaut der römischen Verträge an. 
Vorlageberechtigt ist jedes "Gericht eines Vertragsstaates" ; vorlageverpflichtet sind da-
gegen nur Gerichte, deren "Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechtsmitteln des inner-
staatlichen Rechts angefochten werden können" (Art. 2 Abs. 1 und 2). 

Das Protokoll vom 3. Juni 1971 betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. 
September 1968 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher 
Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen durch den Gerichtshof (2) hat zwar das Ver-
fahren nach Artikel 177 EWGV bzw. Artikel 150 EAGV in seinen Grundzügen über-
nommen, definiert jedoch den Kreis der vorlageberechtigten bzw. vorlageverpflichteten 
Gerichte enger. Nur Gerichte, die "als Rechtsmittelinstanz entscheiden", sind vorlagebe-
rechtigt; zur Vorlage verpflichtet sind lediglich die im Abkommenstext namentlich aufge-
führten hierarchisch obersten Gerichte der Vertragsstaaten (in der Bundesrepublik 
Deutschland: die obersten Gerichtshöfe des Bundes) (Art. 2 und 3). Darüber hinaus ist 
unter bestimmten Voraussetzungen eine dem französischen Rechtsinstitut des "pourvoi 
dans l'interet de la loi" nachgebildete Auslegung "im Interesse des Gesetzes" vorgesehen. 
Sie kann von den Generalstaatsanwälten bei den Kassationsgerichtshöfen oder einer ent-
sprechenden nationalen Stelle beantragt werden und dient der Klärung der Rechtslage im 
Falle divergierender Entscheidungen der nationalen Gerichte. Sie ist nur hinsichtlich 
rechtskräftiger Entscheidungen zulässig und hat lediglich Wirkung pro futuro (Art. 4). 

Im Gegensatz zu den erwähnten Protokollen läßt das Gemeinschaftspatentüberein-
kommen vom 15. Dezember 1975 (3) nicht nur die Auslegung, sondern auch die Gültigkeits-
prüfung im Wege der Vorabentscheidung zu. Gegenstand eines Auslegungsersuchens 
können das Gemeinschaftspatentübereinkommen selbst, die zwingenden Vorschriften des 
ihm zugrunde liegenden Europäischen Patentübereinkommens sowie gemeinsame Vor-
schriften zur Durchführung des Gemeinschaftspatentübereinkommens sein; letztere 
können vorab auch auf ihre Gültigkeit geprüft werden. Der Kreis der vorlageberechtigten 
bzw. vorlageverpflichteten Gerichte ist ähnlich wie in den entsprechenden Bestimmungen 
der römischen Verträge abgegrenzt, d. h. alle Gerichte der Vertragsstaaten, unabhängig 
davon, ob sie in erster Instanz oder als Rechtsmittelgerichte entscheiden, können um Vor-
abentscheidung nachsuchen, jedoch sind nur letztinstanzliche Gerichte zur Anrufung des 
EuGH verpflichtet (Art. 73). Eine Vorlage "im Interesse des Gesetzes" hinsichtlich rechts-
kräftiger Entscheidungen ist nicht vorgesehen. 

(I) Noch nicht in Kraft. Text veröffentlicht im Bulle,tin der Europäischen Gemeinschaften, Sonderbeilage 1969/2. 
(2) In Kr~ft sei~ 1. 2. 1973. !ext i~ der ~ass~ng des Ü~er~ink?mmen.s über den Beitritt der Republik Griechenland 
~m .0'eremkommen uber die ge!1chtliche Zustandlgkelt und dl~ Vollstreckung geric~tlicher Entscheidungen 
m ZiVll- und Handelssachen sowIe z~m Protokoll betreffend dIe Auslegung dieses Ubereinkommens durch 
den Gerichtshof in der Fassung des Ubereinkommens über den Beitritt des Königreichs Dänemark Irlands 
und des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland, ABI. EG 1978 L 304 S. l' 1982 L 388 S. 
1. Dazu H. Amold, Das ~rotokol.l über die Ausl~gung des EWG-Gerichtsstands- ~nd V~llstr~ckungsüber~in­
kommens durch den Genchtshofm Luxemburg, m: NlW 1972, S. 977; P. Schlosser Neue Zuständigkeiten des 
Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften, in: RlW/A WD 1975 S. 534. ' 

(3) Noch nicht in ~aft. Text in AB!. EG 1976, L 1~, S .. 1. In einer gleichzeitig mit der Unterzeichnung des Abkom-
mens ve~a?schie~ete~ Entsc~lie~ung haben dIe Slgnatarstaaten ihren Willen bekundet, vor dem Auftreten 
vo~ Streltfall~n em diesb~gezugliches besonderes Protokoll abzuschließen. Zu diesem Zweck wurde eine Ar-
beltSgruppe e!figesetzt, die am 7.6.1984 den Vorentwurf eines Protokolls über die Schlichtung von Streitfällen 
auf ~em Gebl~t der Ve~l~tzung und der Gültigkeit der Gemeinschaftspatente vorgelegt hat. Der Vorentwurf 
~trifft auch dIe Modalitaten des Vorabentscheidungsverfahrens nach Art. 73 des Gemeinschaftspatentüber-
emkommens. 
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B - Funktion und Bedeutung 
des Vorabentscheidungsverfahrens 

1. Die Funktion des Verfahrens: Wahrung der Rechtseinheit 
und Sicherung des Rechtsschutzes 

Der EuGH ist zwar das einzige Gemeinschaftsgericht im institutionellen Sinn. Er teilt sich 
jedoch die Aufgabe der Wahrung des Gemeinschaftrechts mit den nationalen Gerichten, 
die die unmittelbar geltenden Rechtssätze des vorrangigen Gemeinschaftsrechts in den vor 
ihnen anhängigen Rechtssachen anzuwenden haben und daher als Gemeinschaftsgerichte 
im funktionellen Sinn bezeichnet werden können. 

Auszugehen ist von dem Grundsatz, daß die Gemeinschaftskompetenz beschränkt ist. Dies 
gilt auch für den Vollzug des Gemeinschaftsrechts, der in der Regel den Mitgliedstaaten ob-
liegt (indirekter Vollzug), es sei denn, die Gemeinschaftsverträge oder davon abgeleitetes 
Gemeinschaftsrecht sehen einen Vollzug durch die Gemeinschaftsorgane selbst vor (di-
rekter Vollzug). Letzteres ist - abgesehen von dem gemeinschaftsintemen Organisations-
und Bedienstetenrecht - nur in wenigen Bereichen der Fall, so z. B. im Wettbewerbsrecht 
(Art. 85 ff. EWGV), im Beihilferecht (Art. 92 ff. EWGV) oder auf dem Gebiet der Stahl-
quotenregelung (Art. 58 EGKSV). Die große Mehrzahl der gemeinschaftsrechtlichen Re-
gelungen dagegen wird von den mitgliedstaatlichen Stellen vollzogen, man denke nur an 
den Gemeinsamen Zolltarif (G ZT), die komplexen landwirtschaftlichen Marktordnungen 
(Abschöpfungen und Erstattungen, Erhebung und Leistung von Währungsausgleichs-
beträgen u. a. m.) oder das Recht des freien Personenverkehrs (Freizügigkeit, einschließ-
lich des Rechts der sozialen Sicherheit, Niederlassungsrecht und freier Dienstleistungs-
verkehr) (1). 

Da gegen die Vollzugs akte der nationalen Verwaltung der Rechtsweg nach nationalem 
Recht gegeben ist, werden die einzelstaatlichen Gerichte im Rahmen ihrer Zuständigkeit 
auch mit Gemeinschaftsrecht ~efaßt. Sie legen das entscheidungserhebliche Gemein-
schaftsrecht grundsätzlich in eigener Verantwortung und richterlicher Unabhängigkeit aus 
und wenden es an: "Die Aufgabe, den Rechtsschutz zu gewährleisten, der sich für die 
Bürger aus der unmittelbaren Wirkung des Gemeinschaftsrechts ergibt, obliegt entspre-
chend dem in Artikel 5 EWG-Vertrag ausgesprochenen Grundsatz der Mitwirkungspflicht 
den innerstaatlichen Gerichten" (2). In anderen Worten, der nationale Richter ist der "or-
dentliche" Richter des Gemeinschaftsrechts hinsichtlich aller unmittelbar geltenden 
Rechtssätze des Gemeinschaftsrechts. 

Der Umstand, daß sowohl der EuGH als auch die einzelstaatlichen Gerichte kommunitäres 
Recht auszulegen und anzuwenden haben, macht ohne weiteres deutlich, daß divergie-
rende Entscheidungen ergehen könnten, wäre nicht für die einheitliche Auslegung durch 
eine zentrale Instanz gesorgt. Verschiedenheiten in der Rechtsmethodik und unterschied-
liche Rechtskonzepte in den einzelnen Mitgliedstaaten könnten zu unterschiedlichen Beur-
teilungen sowohl hinsichtlich der Frage der Entscheidungserheblichkeit (unmittelbare Gel-
tung) als auch gegebenenfalls hinsichtlich des Inhalts des für entscheidungserheblich er-
kannten Gemeinschaftsrechts führen. Dies könnte insbesondere dann der Fall sein, wenn 
der Geltungswille des nationalen und des kommunitären Rechts auseinanderklaffen oder 

«~)) Daz~ U. Everling, Elemente eines europäischen Verwaltungsrechts, in: DVB1. 1983, S. 649. 
UrteIl vom 16.12.1976, Rewe-Zentralfinanz, 33n6, Slg. 1976, S_ 1989, 1998. 
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wenn die verwendeten Begriffe in den einzelnen Amtssprachen unterschiedliche Bedeu-
tungsgehalte haben. 

Hätten sich die Verträge mit diesem Zustand abgefunden, so wäre die Gemeinschaft wahr-
scheinlich schon bald in allgemeiner Konfusion auseinandergefallen; denn bei Fehlen einer 
zentralen Ordnungsinstanz wäre es kaum zu vermeiden gewesen, daß die nationalen Ge-
richte das Gemeinschaftsrecht nach ihren eigenen Kriterien auslegen und anwenden, und 
daß sich eventuelle Divergenzen zwischen der Rechtsprechung der einzelnen Mitglied-
staaten und Gerichtszweige im Laufe der Zeit fortentwickeln und verfestigen. Damit wäre 
die Existenzvoraussetzung der Gemeinschaftsrechtsordnung entfallen. 

Präzedenzfälle aus dem Völkerrecht zeigen, daß die Einheitlichkeit der Rechtsprechung 
ein Grunderfordernis eines jeden integrierten Rechtssystems ist. Sie machen zugleich deut-
lich, daß dieses Ziel nicht ohne ein dafür ausgestaltetes besonderes Verfahren verwirklicht 
werden kann. 

Als Beispiel dafür sei das am 15. Dezember 1950 in BTÜssel unterzeichnete Abkommen 
über den Zollwert der Waren angeführt, das die Bewertungsgrundsätze des Allgemeinen 
Zoll- und Handelsabkommens (GATI) zur Anwendung bringt. Als die Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft im Rahmen der Zollunion die Begriffsbestimmung des Zollwerts aus dem 
GA TI übernehmen wollten, stellte sich heraus, daß der Erlaß einer Gemeinschaftsverord-
nung unumgänglich war (1). Infolge des Fehlens einer zentralen Ordnungsinstanz war das 
Abkommen von Brüssel im Verhältnis zwischen den Mitgliedstaaten praktisch wirkungslos 
geworden. 

Weitere Beispiele liefern die am 7. Juni 1930 bzw. 19. März 1931 in Genf unterzeichneten 
Abkommen über das Einheitliche Wechselgesetz (2) und das Einheitliche Scheckgesetz (3), 
die nach ihrem Inhalt und Zweck im Hoheitsgebiet der beteiligten Staaten unmittelbar 
gelten müssen. 

Da ihre Anwendung allein der Kontrolle der staatlichen Gerichte unterliegt und somit nicht 
auf einen "gemeinsamen Nenner" zurückgegriffen werden konnte, war die unterschied-
liche Auslegung der Texte in den einzelnen Signatarstaaten die unausweichliche Folge. So 
kam es, daß es schon bald gewissermaßen ebenso viele Abkommen wie vertragschließende 
Parteien gab. 

Ein solches Ergebnis wäre für die Europäische Gemeinschaft, die die Schaffung eines Ge-
meinsamen Marktes bezweckt, untragbar gewesen. Die Verschmelzung der nationalen 
Volkswirtschaften zu einem einheitlichen Wirtschaftsraum ist im System der Verträge kein 
bloßer politischer Programmsatz, sondern hat die festen Konturen eines Rechtsbegriffs. 
Dies hat der Gerichtshof in ständiger Rechtsprechung überzeugend dargelegt (4): 

,per Begriff Gemeinsamer Markt ... stellt ab auf die Beseitigung aller Hemmnisse im innergemeinschaft-
lichen Handel mit dem Ziele der Verschmelzung der nationalen Märkte zu einem einheitlichen Markt, 
dessen Bedingungen denjenigen eines wirklichen Binnenmarktes möglichst nahekommen. " 

Die Verwirklichung dieses Zieles setzt voraus, daß die Tätigkeit der Wirtschaftsteilnehmer 
in einem einheitlichen Rahmen stattfindet; denn "es würde eine Gefahr für die Verwirkli-
chung der ... Ziele des Vertrages bedeuten und dem Verbot des Artikels 7 widerspre-

(1) ierrdnung(EWG) NI. 803/68 des Rates vom 27. 6. 1968 über den ZoUwertderWaren, ABI. EG 1968, L 148, 

(2) RGBI. 1933 11, S. 3n. 
(3) RGBI. 1933 11, S. 537. 
(4) Urteil vom 5.5.1982, Gaston Schul, 15/81, Slg. 1982, S. 1409,1431. 
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chende Diskriminierungen zur Folge haben, wenn das Gemeinschaftsrecht je nach der 
nachträglichen innerstaatlichen Gesetzgebung von einem Staat zum anderen verschiedene 
Geltung haben könnte" ('). Es stand daher von Anfang an außer Frage, daß es nicht den 
einzelstaatlichen Gerichten überlassen bleiben konnte, die Verträge und das auf ihrer 
Grundlage erlassene Sekundärrecht mit den Methoden und Konzepten ihres jeweiligen na-
tionalen Rechts auszulegen. Vielmehr mußte die Einheitlichkeit der Gemeinschaftsrechts-
ordnung durch eine gemeinschaftszentrale Gerichtsinstanz und in einem kommunitären 
Verfahren sichergestellt werden. 

Diese Aufgabe obliegt dem EuGH. Er hat dazu seit seiner frühesten Rechtsprechung be-
tont, daß die einheitliche Auslegung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten zu 
den Grundprinzipien der Gemeinschaftsrechtsordnung gehört und durch keine wie immer 
gearteten nationalen Rechtsvorschriften in Frage gestellt werden darf. Die Wahrung der 
Rechtseinheitlichkeit im Rahmen von Verfahren vor den einzelstaatlichen Gerichten ist 
der Sinn des Vorabentscheidungsverfahrens. Es soll verhindern, "daß sich in einem Mit-
gliedstaat eine nationale Rechtsprechung herausbildet, die mit den Normen des Gemein-
schaftsrechts nicht im Einklang steht" (2). Besonders deutlich kommt dies in den Entschei-
dungsgründen des Urteils Rheinmühlen-Düsseldorf 11 zum Ausdruck (3): 

"Artikel 177 ist von entscheidender Bedeutung dafür, daß das vom Vertrag geschaffene Recht wirklich ge-
meinsames Recht bleibt; er soll gewährleisten, daß dieses Recht in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
immer die gleiche Wirkung hat. Auf diese Weise soll er unterschiedliche Auslegungen des Gemeinschafts-
rechts verhindern, das die nationalen Gerichte anzuwenden haben; doch zielt er auch darauf ab, diese An-
wendung selbst zu gewährleisten, da er dem nationalen Richter die Möglichkeit gibt, die Schwierigkeiten 
auszuräumen, die sich aus der Notwendigkeit ergeben können, dem Gemeinschaftsrecht im Rahmen der 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten zur vollen Geltung zu verhelfen. Jede Lücke in dem so geschaffenen 
System würde daher sogar die Wirksamkeit der Vertragsvorschriften und des abgeleiteten Gemeinschafts-
rechts in Frage stellen. In diesem Sinne sind die Vorschriften des Artikels 177 zu würdigen, nach denen 
jedes nationale Gericht ohne Unterschied den Gerichtshof um Vorabentscheidltng ersuchen kann, wenn 
es dessen Entscheidung zum Erlaß seines Urteils für erforderlich hält." 

Zweck des Vorabentscheidungsverfahrens ist es also sicherzustellen, daß das Gemein-
schaftsrecht von allen Gerichten in den verschiedenen Mitgliedstaaten einheitlich ausgelegt 
und angewendet wird, damit es tatsächlich gemeinsames Recht bleibt und damit Rechtsun-
sicherheit und Wettbewerbsverzerrungen vermieden werden. Die dem Gerichtshof in 
diesem Verfahren zugewiesenen Kompetenzen beruhen somit auf der Notwendigkeit einer 
"einheitlichen Rechtsprechung in allen Mitgliedstaaten, ohne die man weder von einem 
Europa noch von einem Gemeinschaftsrecht sprechen könnte" (4). 

Die Wahrung der Rechtseinheit wird im innerstaatlichen Gerichtsaufbau durch den Instan-
zenzug einander über- bzw. untergeordneter Rechtsprechungsorgane gesichert. Eine der-
artige Lösung schied jedoch für den Gemeinschaftsbereich aus grundsätzlichen rechtspoli-
tischen Erwägungen aus. Die Europäische Gemeinschaft ist - sowohl nach ihrer U rsprungs-
konzeption als auch im derzeitigen Entwicklungsstadium - kein staatenähnliches Gebilde, 
sondern ein auf die gegenständlich begrenzte Übertragung von Hoheitsrechten gegrün-
deter Zusammenschluß von Staaten, für den eine der Rechtsprechungshierarchie des inner-
staatlichen Rechts nachgebildete Gerichtsorganisation nicht in Betracht kam. 

Die Vorschrift des Artikels 177 EWG stellt somit eine Kompromißlösung dar, die den Be-
sonderheiten der Beziehungen zwischen der Gemeinschaftsrechtsordnung und den in-

(~) Urteil vom 15.7.1964, Costa/ENEL, a. a. 0., S. 1270. 
(( )) Urteil vom 24. 5.1977, Hoffmann-La Roche, l07n6, Slg. 1977, S. 957,972. ! Urteil vom 16.1.1974, 166m, Slg. 1974, S. 33,38. 
( ) R. Lecourt, Le röle du droit dans l'unification europeenne, in: Gazette du Palais 1964, I, Doctrine, S. 49, 51. 
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ternen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten Rechnung trägt. Sie macht den EuGH nicht 
zu einer europäischen Revisions- oder Kassationsinstanz, sondern institutionalisiert die er-
forderliche Koordination und Kooperation zwischen ihm und den nationalen Gerichten in 
der Weise, daß sie dem EuGH die Aufgabe zuweist, in einem Zwischenverfahren Fragen 
des Gemeinschaftsrechts, die vor den nationalen Gerichten entscheidungserheblich 
werden, vorab zu klären. Ein hierarchischer Zusammenhang zwischen den nationalen Ge-
richten und dem EuGH wird dabei nicht begründet. Vielmehr stellt das Verfahren darauf 
ab, "die rechtmäßige Autorität des nationalen Richters mit der notwendigen Einheitlich-
keit des Gemeinschaftsrechts in Einklang zu bringen" (1) und zwar in der Form "einer Be-
ziehung, die über die einfache Konsultation hinausgeht und auf der Ebene der Kompe-
tenzen und Befugnisse bestimmt wird" (2). 

Die Rechtsprechungsfunktion in der Gemeinschaft ist somit zwischen den einzelstaatlichen 
Gerichten und dem EuGH aufgeteilt. Der nationale Richter ist Herr des bei ihm anhän-
gigen Verfahrens und allein für die Entscheidung des ihm unterbreiteten Rechtsstreits zu-
ständig. In diesem Rahmen hat er auch die entscheidungserheblichen Fragen des Gemein-
schaftsrechts zu prüfen. Stößt er dabei auf Schwierigkeiten, so hat er die Möglichkeit - und 
in bestimmten Fällen sogar die Pflicht -, den EuGH um die erforderlichen Lösungskriterien 
zu ersuchen. Dieser deutet das fragliche Gemeinschaftsrecht fallbezogen, aber abstrakt. 
Dem vorlegenden Gericht wiederum ist es vorbehalten, den von ihm festgestellten Sachver-
halt unter das so konkretisierte Gemeinschaftsrecht zu subsumieren (3). 

Die Auslegung des kommunitären Rechts bzw. die Beurteilung seiner Gültigkeit liegt also 
beim EuGH, der hierüber im Wege der Vorabentscheidung befindet. Dagegen obliegt dem 
Prozeßgericht die Anwendung dieses Rechts auf den konkreten Fall. Die dadurch bedingte 
Aufgabenteilung zwischen den einzelstaatlichen Gerichten und dem EuGH hat dieser in 
dem grundlegenden Urteil Foglia/Novello 11 wie folgt charakterisiert (4): 

,,[Es] ist daran zu erinnern, daß ... Artikel 177 im Interesse der ordnungsgemäßen Anwendung und ein-
heitlichen Auslegung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten von einer Zusammenarbeit aus-
geht, die auf einer Aufgabenteilung zwischen der innerstaatlichen Gerichtsbarkeit und dem Gerichtshof 
der Gemeinschaften beruht. 
Da die Hauptsache vor dem innerstaatlichen Gericht anhängig ist und dieses die Verantwortung für die zu 
fällende Entscheidung zu tragen hat, ist es dabei dessen Aufgabe, im Hinblick auf den ihm zur Entschei-
dung vorgetragenen Sachverhalt zu beurteilen, ob für den Erlaß seines Urteils die Beantwortung einer 
Frage im Wege der Vorabentscheidung erforderlich ist. 
Wenn das innerstaatliche Gericht von diesem Beurteilungsermessen Gebrauch macht, erfüllt es in Zusam-
menarbeit mit dem Gerichtshof eine Aufgabe, die beiden gemeinsam übertragen ist, um die Wahrung des 
Rechts bei der Anwendung und Auslegung des Vertrages zu sichern. Daher gehören die Probleme, die sich 
aus der Ausübung dieses Beurteilungsermessens durch das innerstaatliche Gericht ergeben können, und 
die im Rahmen von Artikel 177 zwischen ihm und dem Gerichtshof bestehenden Beziehungen ausschließ-
lich in den Bereich des Gemeinschaftsrechts. 

Zwar verpflichtet der Geist der Zusammenarbeit, in dem die dem innerstaatlichen Gericht und dem Ge-
richtshof der Gemeinschaften durch Artikel 177 jeweils zugewiesenen Aufgaben wahrzunehmen sind, den 
Gerichtshof, den eigenen Verantwortungsbereich des innerstaatlichen Gerichts zu respektieren' er ver-
langt jedoch gleichzeitig, daß das innerstaatliche Gericht bei der Inanspruchnahme der durch Artikel 177 
eröffneten Möglichkeiten auf die besondere Aufgabe Rücksicht nimmt, die der Gerichtshof in diesem Be-
reich erfüllt." 

(I) R. Le~~rt, Le juge devantle Marchecomm~n, Genf1970, S. 50; vgl. M. Lagrange, L'action prejudicielle dans 
le drmt mterne des ~tats m.embres et en drmt communautaire, in: RTDE 1974, S. 268. 

(2) P. Pescatore, Le drmt de I'mtegration, Genf 1972, S. 83. 
(3) !?azu allgem~in W. ~opp, Über die Aufgabenteilung zwischen dem Europäischen Gerichtshof und den na-

tlon~en Genchten bel der Auslegung des Gemeinschaftsrechts, in: Festschriftfür Ph. Möhring 1965 S.449. 
(4) Urteil vom 16.12.1981,244/80, Slg. 1981, S. 3045, 3062. ' , 
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Es liegt auf der Hand, daß die Abgrenzung der wechselseitigen Zuständigkeiten in der 
Praxis gelegentlich Schwierigkeiten bereiten kann. Überschneidungen und Kollisionen 
sind in Grenzfällen unvermeidlich. Sie können nur im Geist der vertrauensvollen Zusam-
menarbeit und der gegenseitigen Rücksichtnahme gelöst werden (1). Dies wiederum setzt 
voraus, daß die nationalen Gerichte sich der verantwortungsvollen Aufgabe bewußt sind, 
die ihnen als Gemeinschaftsrichter im Rechtsschutzsystem der Verträge zugewiesen ist. 

Die vorangegangenen Ausführungen dürften deutlich gemacht haben, daß das Vorabent-
scheidungsverfahren in erster Linie ein Verfahren zur Koordinierung der Rechtsprechung 
der nationalen Gerichte auf dem Gebiet des Gemeinschaftsrechts ist. In dieser Funktion er-
schöpft sich jedoch seine Rolle nicht. Als Zwischenverfahren in dem vor dem nationalen 
Gericht anhängigen Rechtsstreit bildet es nicht nur funktionierendes Instrument zur Wah-
rung der kommunitären Rechtseinheit, sondern hat sich darüber hinaus zu einem wichtigen 
Garanten der individuellen Rechte der Gemeinschaftsbürger entwickelt. Hervorzuheben 
sind insbesondere zwei Aspekte: 

Zunächst sind Einzelpersonen nach dem Klagesystem der Verträge grundsätzlich nicht be-
fugt, Normativakte der Gemeinschaftsorgane unmittelbar vor dem EuGH anzugreifen, 
sondern sind darauf angewiesen, den nach nationalem Recht eröffneten Rechtsweg gegen 
eventuelle Vollzugsmaßnahmen der nationalen Behörden zu beschreiten. Um so wichtiger 
ist es, daß die nationalen Prozeßgerichte die Möglichkeit haben, den EuGH um Entschei-
dungshilfe hinsichtlich der aufgeworfenen Fragen des Gemeinschaftsrechts zu ersuchen. 
Dadurch wird der Gerichtshof in die Lage versetzt, incidenter die Gültigkeit einer den ein-
zelnen belastenden Gemeinschaftsnorm zu überprüfen, gegen die dieser selbst nicht mit der 
Nichtigkeitsklage vorgehen kann. Insoweit erfüllt das Vorabentscheidungsverfahren eine 
ähnliche Rechtsschutzfunktion wie die Nichtigkeitsklage; sie gleicht die Einschränkung der 
Klagebefugnis nach Artikel 173 EWGV zumindest teilweise aus (2). 

Andererseits betrifft ein Großteil der einschlägigen Streitsachen vor den nationalen Ge-
richten die Vereinbarkeit von innerstaatlichem Recht mit dem unmittelbar geltenden und 
vorrangigen Gemeinschaftsrecht. In der Regel ist in diesen Fällen die Auslegung des frag-
lichen Gemeinschaftsrechts zwischen den Parteien streitig. Damit werden faktisch im Vor-
abentscheidungsverfahren Vertragsverletzungen der Mitgliedstaaten gerügt; der EuGH 
überprüft mittelbar das behauptetermaßen gemeinschaftrechtswidrige nationale Recht am 
Maßstab des Gemeinschaftsrechts. Dem Argument, das Vorabentscheidungsverfahren 
werde damit in seiner Zielrichtung verkannt und seinem eigentlichen Zweck, der Rechtmä-
ßigkeitskontrolle der Gemeinschaftsnormen, entfremdet, hat sich der EuGH versagt. Er 
hat seit seiner frühen Rechtsprechung betont, daß sich der einzelne auch insoweit auf un-
mittelbar geltendes Gemeinschaftsrecht berufen kann, als das entgegenstehende nationale 
Recht den Tatbestand einer Vertragsverletzung erfüllt, gegen die mit der Staatenklage nach 
~rt. 169,170 EWGV vorgegangen werden kann. Wenn der Vertrag in den genannten Ar-
tikeln der Kommission und den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einräume, den Gerichtshof 
anzurufen, so bedeute dies nicht, daß es für den einzelnen unmöglich wäre, sich gegebenen-
falls vor dem nationalen Richter auf diese Verpflichtungen zu berufen; andernfalls wäre 

(1) tI. Everling, Artikel 177 und die Zusammenarbeit zwischen den innerstaatlichen Gerichten und dem Ge-
2 nchtshof (unverÖffentlichtes Referat), S. 12; L. Constantinesco, a. a. 0., S. 824. 

( ) Vgl. Schlußanträge Roemer, Internationale Crediet- en Handelsvereniging, 73 und 74/63, Slg. 1964, S. 33,47. 
Dazu allgemein O. Riese, Über den Rechtsschutz innerhalb der Europäischen Gemeinschaften, in: EuR 1966, 
S. 24, 42; G. Bebr, Development of Judicial Control of the European Communities, a. a. 0., S. 548; H. G. 
Schermers, Judicial Protection in the European Communities, 3. Auflage, Deventer 1983, S. 434; Constanti-
nesco, a.a. 0., S. 837. 
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jeder unmittelbare gerichtliche Schutz der individuellen Rechte der einzelnen ausge-
schlossen ( I ). 

Damit hat der EuGH eine weitere Lücke im Rechtsschutzsystem der Verträge geschlossen, 
die daraus entstanden war, daß Einzelpersonen keine Möglichkei t haben, im Wege der di-
rekten Klage vor dem EuGH die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts durch die Mitglied-
staaten zu erzwingen. Allerdings eignet sich das Vorlageverfahren nach seiner verfahrens-
rechtlichen Ausgestaltung und wegen der abstrakten Natur der Antwort nur beschränkt für 
eine Normenkontrolle des nationalen Rechts; insbesondere verfügen die Mitgliedstaaten 
nur über eingeschränkte Äußerungsrechte gegenüber dem Vertragsverletzungsver-
fahren (2). Hierin liegt ein gewisses Dilemma. Der EuGH versucht es in seinem Fallrecht 
in der Weise zu lösen, daß er durch entsprechende Dosierung des Abstraktionsgrades der 
Antwort zwar dafür sorgt, daß das ausgelegte Gemeinschaftsrecht im Ausgangsfall ange-
messen berücksichtigt wird, jedoch andererseits darauf achtet, nicht in die Zuständigkeiten 
des streitentscheidenden nationalen Gerichts einzugreifen. 

2. Die praktische Bedeutung des Vorabentscheidungsverfahrens 

Das Vorabentscheidungsverfahren bildet seit den Anfängen der Rechtsprechung des 
EuGH einen Schwerpunkt seiner Arbeit. War ihm nach der ursprünglichen Vorstellung der 
Vertragsväter nur eine relativ marginale Rolle zugedacht, so ist es im Laufe der Jahre mehr 
und mehrin den Vordergrund getreten. Es hat sich zu einem "Schluß- und Eckstein" (3) der 
Gemeinschaftsrechtsordnung entwickelt. Dies erklärt sich nicht zuletzt daraus, daß sich na-
tionales Recht und Gemeinschaftsrecht in zunehmendem Maße gegenseitig beeinflussen 
und durchdringen, und daß das wirtschaftliche und soziale Leben in den Mitgliedstaaten 
immer stärker in das kommunitäre Beziehungsnetz eingebunden wird. Es erscheint be-
zeichnend für diese Entwicklung, daß die rechtsgeschichtlich bedeutendsten Entschei-
dungen des EuGH gerade in dieser Verfahrensart ergangen sind, man denke nur an die 
"großen" Urteile zur unmittelbaren Geltung und zum Vorrang des Gemeinschaftsrechts 
oder an die richtungweisenden Entscheidungen auf dem Gebiet des freien Waren- und Per-
sonenverkehrs. Ihre rechtsschöpferische Kraft und ihr präzedenzbildender Einfluß haben 
entscheidend dazu beigetragen, die Gemeinschaftsrechtsordnung zu einem in sich geschlos-
senen Rechtssystem mit eigenen Struktur- und Ordnungsprinzipien auszuformen. 

Die tragende Rolle dieses Verfahrens spiegelt sich nicht zuletzt in den Statistiken wider (4). 
Wenn diese auch nur beschränkte Aussagekraft haben, so lassen sie doch in etwa erkennen, 
in welchem Umfang das Vorabentscheidungsverfahren in der Praxis Bestandteil des 
Rechtsverständnisses in den einzelnen Mitgliedstaaten geworden ist. 

Ein zahlenmäßiger Vergleich zwischen den Vorlagesachen und den direkten Klagen (aus-
schließlich Beamtensachen und Anträgen auf einstweilige ArIordnung) zeigt, daß rund die 
Hälfte aller bis heute vor dem Gerichtshof anhängig gemachten Verfahren (1305 von insge-

(~) Urteil vom 5. ~.1963, Van ~end & Loos, 26/62, Q. Q. 0., S. 26. 
( ) H: Ku~~er, Uber den Gencht~.hof der Europäischen Gemeinschaft, in: EuR 1981, S. 392,407; U. Everling, 

3 DIe Mitg1iedst~aten der Euro\>lUSChen Gemeinschaft vor ihrem Gerichtshof, in: EuR 1983, S. 101, 110. 
( ) R.-M. Ch~vallier, Commentmre de I'article 177 du traite CEE a I'usage des juges et des justiciables fran~ais, 

Bd. I, Pans 1964, S. 4. 
(4) Siehe Anh~lDg 11 - A~sgewäh1t~ Statistiken; vgl. auch U. Everling, Artikel 177 und die Zusammenarbeit zwi-

schen den innerstaatlichen Genchten und dem Gerichtshof, Q. Q. 0., S. 13 und Anhang. 
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samt 2648 Rechtssachen im Zeitraum von 1953 bis 1984) Vorabentscheidungsvorlagen be-
trafen. Schlüsselt man die Eingänge nach Jahren auf, so ergibt sich, daß das Verfahren in 
den 60er Jahren nur zögernd in Anspruch genommen wurde (die erste Vorlagesache ging 
1961 ein) (1), daß die Vorlagesachen jedoch in der Folgezeit, insbesondere seit Mitte der 
70er Jahre, beträchtlich zugenommen haben. Dies dürfte einerseits auf die durch die erste 
Erweiterung der Gemeinschaft 1973 bedingte allgemeine Zunahme der Arbeitsbelastung 
des Gerichtshofes zurückzuführen sein, andererseits darauf, daß mit dem Inkrafttreten des 
Protokolls betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 1968 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen am 1. Februar 1973 neue Zuständigkeiten auf den Gerichtshof zuge-
kommen sind (2). Im vergangenen Jahr (1984) wurden 129 Vorabentscheidungsersuchen 
(gegenüber 140 direkten Klagen, ausschließlich Beamtensachen und Anträgen auf einst-
weilige Anordnung) registriert. 

Besonders aufschlußreich erscheint die Aufschlüsselung der eingegangenen Vorabent-
scheidungsersuchen nach Sachgebieten. Sie verdeutlicht, daß nahezu alle Tätigkeitsbe-
reiche der Gemeinschaft bereits den Gegenstand von Vorlagefragen bildeten. An der 
Spitze stehen die folgenden Bereiche (Zeitraum 1953 bis 1984): Agrarmarkt und gemein-
same Agrarpolitik: 479 Verfahren; soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer: 198 Ver-
fahren; Gemeinsamer Zolltarif: 112 Verfahren; mengenmäßige Beschränkungen und Maß-
nahmen gleicher Wirkung: 101 Verfahren; Zölle und Abgaben zollgleicher Wirkung: 91 
Verfahren; Wettbewerbsrecht: 62 Verfahren; inländische Abgaben: 54 Verfahren; Freizü-
gigkeit der Arbeitnehmer: 43 Verfahren; Rechtsangleichung: 38 Verfahren; gemeinsame 
Verkehrspolitik: 29 Verfahren; gewerbliches und kommerzielles Eigentum: 28 Verfahren; 
Niederlassungsrecht: 21 Verfahren; Assoziierungsabkommen: 17 Verfahren; staatliche 
Beihilfen: 16 Verfahren; staatliche Handelsmonopole: 16 Verfahren; freier Dienstlei-
stungsverkehr: 16 Verfahren; gemeinsame Handelspolitik: 14 Verfahren. Hinzu kommen 
50 Vorlagen betreffend die Auslegung des Übereinkommens vom 27. September 1968 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen. . 

Auffällig ist eine gewisse geographische Unausgewogenheit bei der Inanspruchnahme des 
Vorabentscheidungsverfahrens. An der Spitze stehen die Gerichte der Bundesrepublik 
Deutschland (479 Vorlagen), gefolgt von denen der Niederlande (226 Vorlagen), Frank-
reichs (212 Vorlagen), Italiens (153 Vorlagen), Belgiens (145 Vorlagen), des Vereinigten 
Königreichs (49 Vorlagen), Dänemarks (18 Vorlagen), Irlands (12 Vorlagen) und Luxem-
burgs (11 Vorlagen). Von griechischen Gerichten ist bis Ende 1984 noch keine Vorlage ge-
k?mmen. Allerdings geben diese absoluten Zahlen keinen unmittelbaren Gradmesser für 
die Vorlagefreudigkeit der Gerichtsinstanzen in den einzelnen Mitgliedstaaten ab. Sie be-
~ürfen der Korrektur insofern, als sie in Beziehung zur Dauer der Zugehörigkeit des jewei-
hgen Mitgliedstaats zur Gemeinschaft, zur Einwohnerzahl und möglicherweise auch zum 
Außenhandelsvolumen zu setzen sind. Die sich daraus ergebenden Verhältniswerte ver-
schieben das Bild deutlich zugunsten der kleineren Mitgliedstaaten, an erster Stelle der Be-
nelux.staaten (mit Luxemburg an der Spitze). Bemerkenswert ist auch der unterschiedliche 
AnteIl der Vorlagen nicht oberster nationaler Gerichte an der Gesamtzahl der Vorlagen aus 
dem jeweiligen Mitgliedstaat. Die Gliederung des Gerichtswesens und der Aufbau des In-
stanzenzugs spielen hierbei eine Rolle. Jedoch lassen sich daraus auch Rückschlüsse auf den 

((~» Ds.ebGeuslBosch, 13/61, Urteil vom 6.4.1962, Slg. 1962, S. 97. 
le e oben S. 24. 
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Umfang ziehen, in dem die fakultative Vorlage nach Artikel 177 Absatz 2 EWGV genutzt 
wird. Insoweit halten Frankreich und das Vereinigte Königreich die Spitze (1). 

Die unterschiedliche Vorlagefreudigkeit der Rechtsprechungsorgane in den einzelnen Mit-
gliedstaaten dürfte nicht zuletzt mit dem Selbstverständnis der jeweiligen Gerichtsbarkeit 
und ihrer überkommenen Einstellung zum überstaatlichen Recht zusammenhängen. Ge-
richte aus Staaten mit einer dualistischen Auffassung vom Verhältnis des nationales Rechts 
zum Völkervertragsrecht scheinen auch heute noch eher dazu zu neigen, das Gemein-
schaftsrecht einem internationalen Vertrag im klassischen Sinn gleichzusetzen als solche 
aus Staaten mit monistischer Tradition. Zudem schrecken gemeinschaftsrechtlich unerfah-
rene Gerichte manchmal schon aus Unkenntnis der Materie vor dem ihnen fremden Ver-
fahren zurück. Die teilweise fehlende oder zumindest unzureichende gemeinschaftsrecht-
liche Ausbildung der Richter und Prozeßbevollmächtigten dürfte diese Tendenz begün-
stigen. Ein gewisser Vorwurf kann aber auch dem Gemeinschaftsgesetzgeber nicht erspart 
bleiben, denn oft erschweren undurchsichtige Gesetzestechnik und bürgerferne Sprache 
das Verständis der komm unitären Mechanismen. 

(1) Die meis!en Vorl~gen kamen von folgenden Gerichten (Zeitraum 1953-1984): Bundesfinanzhof: 73 Ver-
fahren; Fmanzgencht Harnb';1rg: 59':' erfahren.; College von Beroep voor het Bedrijfsleven (Niederlande): 56 
Verfahren; Corte Suprema di.CassazlOne (Itahen): 33 Verfahren; Hooge Raad (Niederlande): 27 Verfahren; 
Centrale ~aad van Beroep (Niederlande): 26 Verfahren; Bundesgerichtshof: 25 Verfahren; Cour de Cassation 
(Fr~krelch): 23 Verfahren; Cour de Cassation (Belgien): 23 Verfahren; Verwaltungsgericht Frankfurt am 
Mam: 19 Verfahren. 
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ZWEITER TEIL 

Das Vorabentscheidungsersuchen 



KAPITELl 

Die vorlagefähigen Fragen 

Artikel 177 Absatz 1 EWGV unterscheidet nach seinem Wortlaut zwei Arten von Vorlage-
fragen, nämlich Fragen nach der Gültigkeit, d. h. dem Bestehen, und Fragen nach der Aus-
legung, d. h. dem Inhalt von Gemeinschaftsrecht. Letztere können sich auf den Vertrag, die 
Handlungen der Organe der Gemeinschaft und die Satzungen der durch den Rat geschaf-
fenen Einrichtungen beziehen. Dagegen können erstere nur die Handlungen der Gemein-
schaftsorgane betreffen. Beide Varianten verfolgen indessen das gleiche Grundziel: die 
Würdigung gemeinschaftsrechtlicher Normsätze im Hinblick auf die Erfordernisse und die 
Zweckbestimmung der kommunitären Rechtsordnung. Dadurch soll dem nationalen Ge-
richt ermöglicht werden, in dem vor ihm anhängigen Rechtsstreit das Gemeinschaftsrecht 
korrekt anzuwenden (1). 

A - Der Gegenstand des Vorabentscheidungsersuchens 

Das Gemeinschaftsrecht fließt in erster Linie aus zwei Rechtsquellen: den Verträgen nebst 
den ihnen beigefügten Anhängen und Protokollen (primäres Gemeinschaftsrecht) und den 
von den Gemeinschaftsorganen auf der Grundlage der Verträge erlassenen Rechtsvor-
schriften (abgeleitetes oder sekundäres Gemeinschaftsrecht ). Nach unterdessen gefestigter 
R~chtsprechung des EuGH bilden außerdem die allgemeinen Rechtsgrundsätze Bestand-
teIl der Gemeinschaftsrechtsordnung. 

1. Der Vertrag 

Nach Artikel 177 Absatz 1 Buchstabe a EWGVkann im Wege der Vorabentscheidung "die 
Auslegung dieses Vertrages" begehrt werden. Die Bezeichnung "Vertrag" umfaßt nicht 
nur den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft als solchen, son-
dern darüber hinaus die Gesamtheit der Bestimmungen des primären Gemeinschafts-
rechts, die in der Normenhierarchie der Gemeinschaftsordnung den gleichen Rang ein-
nehmen (2). Dazu gehören 

(~) Vgl. Urteil vom 22.10.1974, Demag, 27174, Sig. 1974, S. 1037, 1047. . . . 
() M. Lagrange, Les difficuItes du sursis a statuer dans l'application de l'artic1e 177 du tratte de Rome, m: Bulletin 

de I'Association des Juristes Europeens 1969, S. 25,28. 
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- die im Vertrag ausdrücklich genannten Anhänge; 
- die dem Vertrag beigefügten Protokolle, die nach Artikel 239 EWGV "Bestandteil dieses 

Vertrages" sind; 
- die Verträge zur Änderung oder Ergänzung des EWG-Vertrags; hierbei handelt es sich 

vor allem um: 
• den Vertrag vom 8. April 1965 zur Einsetzung eines gemeinsamen Ra tes und einer ge-

meinsamen Kommission der Europäischen Gemeinschaften (sog. Fusionsvertrag); 
• den Vertrag vom 22. April 1970 über die Zuständigkeit des Europäischen Parlaments 

im Rahmen des Haushaltsverfahrens; 
• die Beitrittsverträge der neuen Mitgliedstaaten. 

Nicht hierher gehören die völkerrechtlichen Abkommen, die von der Gemeinschaft oder 
den Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Vertrages abgeschlossen wurden. Diese gehen 
entweder als sekundäres Gemeinschaftsrecht dem Vertrag im Range nach oder aber stehen 
als sog. flankierende Übereinkommen außerhalb der Gemeinschaftsrechtsordnung im en-
geren Sinn (1). 

2. Die Handlungen der Organe der Gemeinschaft 

Im Gegensatz zum Vertrag können die Handlungen der Organe der Gemeinschaft sowohl 
Gegenstand eines Auslegungsersuchens als auch einer Gültigkeitsprüfung sein (Art. 177 
Abs. 1 Buchstabe b EWGV). Der Ausdruck "Handlungen der Organe der Gemeinschaft" 
ist weit zu verstehen (2). Er umfaßt alle von den Organen, Hilfsorganen und sonstigen Ein-
richtungen der Gemeinschaft erlassenen Rechtsakte mit Außenwirkung. Dabei ist es uner-
heblich, ob der fragliche Akt unmittelbare Wirkung entfaltet oder nur Verpflichtungen für 
die Mitgliedstaaten begründet. Der anfänglich vertretenen Auffassung, daß eine gemein-
schaftsrechtliche Bestimmung für die nationalen Gerichte nur insoweit von Bedeutung sein 
könne, als sie die Parteien des Ausgangsrechtsstreits unmittelbar betrifft (3), hat sich der 
EuGH nicht angeschlossen. Er hat in ständiger Spruchpraxis auch Vorlagefragen beant-
wortet, die lediglich darauf abzielten, das vorlegende Gericht in die Lage zu versetzen, das 
nationale Recht in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des betreffenden Rechtsaktes 
auszulegen (4). 

In der Praxis betrifft die große Mehrzahl der Vorabentscheidungsersuchen nach Artikel 177 
Absatz 1 Buchstabe b EWGV die in Artikel 189 EWGV aufgezählten verbindlichen 
Rechtsakte des Rates und der Kommission, d. h. Verordnungen, Richtlinien und Entschei-
dungen. Unverbindliche Akte dieser Organe wie Empfehlungen und Stellungnahmen 
haben nur in wenigen Fällen Anlaß zu einer Vorlage gegeben (5). 

Nach Artikel 189 Absatz 2 EWGV hat "die Verordnung ... allgemeine Geltung. Sie ist in 
allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat." Die Verord-

(1) Siehe unten S. 37f. 
(2) G. VandersandenJA. Barav, Contentieux communautaire, a. a. 0., S. 295 
(3) In diesem Sinne die Schlußanträge Roemer, Van Gend & Loos, 26/62, Sig. 1963, S. 31; ähnlich Schlußanträge 

Gand, Deutschmann, 10/65, Sig. 1965, S. 643. 
(4) Siehe unten S. 64 f. 
(') ~. B. Urteil vom 15.6.1976, Frecassetti, 113n5, Sig. 1976, S. 983 (Auslegung einer Empfehlung der Kommis-

sIOn). 
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nung ist somit unmittelbar Bestandteil der Rechtsordnung aller Mitgliedstaaten, ohne daß 
es ihrer Umsetzung in nationales Recht bedürfte. Mit ihrem Inkrafttreten wird sie zu einer 
Rechtsnorm, auf die der einzelne sich in gleicher Weise wie auf die Vorschriften des inner-
staatlichen Rechts berufen kann (1). 

Dagegen ist die Richtlinie für die Mitgliedstaaten, an die sie gerichtet wird, nur "hinsicht-
lich des zu erreichenden Ziels verbindlich, überläßt jedoch den innerstaatlichen Stellen die 
Wahl der Form und der Mittel" (Art. 189 Abs. 3 EWGV). Richtlinien sind eine Art Rah-
mengesetz; sie entfalten ihre volle Wirkung erst durch ihre Umsetzung in die Rechtsord-
nung der Mitgliedstaaten (2). 

"Die Entscheidung ist in allen ihren Teilen für diejenigen verbindlich, die sie bezeichnet" 
(Art. 189 Abs. 4 EWGV). Es handelt sich hierbei um einen dem Verwaltungsakt des deut-
schen Rechts vergleichbaren Individualakt, der sich an einen oder mehrere Mitgliedstaaten 
oder an eine Privatperson richten kann. Mit der Verordnung hat die Entscheidung ge-
meinsam, daß sie nicht der Umsetzung in nationales Recht bedarf. 

Im Gegensatz zu Verordnungen, Richtlinien und Entscheidungen sind Empfehlungen und 
Stellungnahmen "nicht verbindlich" (Art. 189 Abs. 5 EWGV). Allerdings können sich aus 
ihnen im Einzelfall durchaus von den nationalen Gerichten zu beachtende Anhaltspunkte 
für die Auslegung rechtsverbindlicher Gemeinschaftsnormen ergeben. 

Die sehr weit gehaltene Formulierung von Artikel 177 Absatz 1 Buchstabe b EWGV läßt 
erkennen, daß unter "Handlungen der Organe der Gemeinschaft" auch andere als die in 
Artikel 189 EWGV aufgeführten Typen von Rechtsakten fallen können. Hierbei ist in er-
ster Linie an die völkerrechtlichen Verträge zu denken, die von der Gemeinschaft, ver-
treten durch den Rat und die Kommission, mit Drittstaaten oder internationalen Organisa-
tionen abgeschlossen wurden (3). Der EuGH hat in mehreren Grundsatzentscheidungen 
geklärt, daß solche Abkommen "für die Gemeinschaft die Handlung eines Gemeinschafts-
organs im Sinne des Artikels 177 Absatz 1 Buchstabe b [darstellen]" und "einen integrie-
renden Bestandteil der Gemeinschaftsordnung [bilden]" (4). 

(I) Siehe auch oben S 10 
(!) Siehe auch oben S: 11 f. 
( ) ~ach Art. 113, 114 EWGV ist die gemeinsame Handelspolitik, einschließlich des Abschlusses von Zoll- und 

Üb and~lsabkommen, Gemeinschaftssache (dazu Gutachen vom 4. 10.1979, Internationales Naturkautschuk-
erell~kommen, 1178, Slg. 1979, S. 2871). Nach Art. 238 EWGV kann die Gemeinschaft "mit einem dritten 

S.~aat, elDe~ Staatenverbindung oder einer internationalen Organisation Abkommen schließen, die eine Asso-
~I~ru";~ mit ~egen~itige':l Rechten und Pflichten, gemeinsamem Vorgehen und be~ond~ren Verf~re!1 her-
te .Ien . Daruber hmaus Ist es gefestigte Rechtsprechung des Gerichtshofes, daß "slch die Befugrus, die Ge-
m~mschaft gegenüber Drittstaaten zu verpflichten, ... stillschweigend aus den die interne Zuständigkeit be-
grund~nden Bestimmungen des Vertrages [ergibt], sofern die Beteiligung der Gemeinschaft an der völker-
rechtlichen Vereinbarung ... notwendig ist um eines der Ziele der Gemeinschaft zu erreichen" (Gutachten 
VO."126. ~.1977, Stillegungsfonds für die Bi~nenwirtschaft, In6, Slg. 1977, S. 741). Andererseits sind"in Be-
~~:c en, Iß de~e~ d!e Gem~inschaft zur Verwirklichung einer vom Vertrag v~rges~h~nen Politik Vorsc~en 

assen hat, die m.lrgendemer Form gemeinsame Rechtsnormen vorsehen, ~e Mitglied~taaten wede~e~eln 
noch selbst ~emeIßsam handelnd berechtigt, mit dritten Staaten Verpflichtung~n emzugehen, die diese 
~onnen beeIßträchtigen" (Urteil vom 31. 3. 1971, KommissionlRat, Europäisches Übereinkommen über den 
traßenverkehr, 22170, Slg. 1971, S. 263). Dazu M. Dauses, Die Beteiligung der Europäischen Gemein-
~~aften an multilateralen Völkerrechtsübereinkommen, in: EuR 1979, S. 138; ders., Rec~t1iche Probleme ~er 
d grenzung der Vertragsabschlußbefugnis der EG und der Mitgliedstaaten und die AUSWlfk~!lg der versc~e­

ehnen AbgrenzungsmodeUe, in: G. Ress (Hrsg.) Souveränitätsverständnis in den Europa/Schen Gemem-
4 sc af.ten, 1980, S. 171. ' ( ) rdJed Vom 30. 4.1974, Haegeman, 181/83, Slg. 1974, S. 449,460; ähnlich Urteil vom 26.10.1982, Kupfe~berg, 

9 /81, Slg. 1982, S. 3641,3662; vgl. auch Urteil vom 5.2.1976, Bresciani 87n5, Slg. 1976, S. 129; Urteil vom 
.. 1982, Polydor, 270/80, Slg. 1982, S. 329. 
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Entsprechendes gilt für völkerrechtliche Verträge wie das Allgemeine Zoll- und Handels-
abkommen (GAlT), die zwar noch von den Mitgliedstaaten abgeschlossen wurden, deren 
Regelungsgegenstand aber heute in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinschaft fällt. Sie 
bilden ebenso wie die von der Gemeinschaft selbst abgeschlossenen Abkommen Bestand-
teil der Gemeinschaftsrechtsordnung; denn die Gemeinschaft ist insoweit an Stelle der Mit-
gliedstaaten in die Verpflichtungen aus diesen Abkommen eingetreten (I). Auch hier liegt 
der Sinn des Vorabentscheidungsverfahrens darin, die Kohärenz zwischen den Vertrags-
zielen und den eingegangenen völkerrechtlichen Bindungen zu wahren. 

Der EuGH hat wiederholt unterstrichen, daß es seine Sache ist, "im Rahmen seiner Zustän-
digkeit zur Auslegung der Bestimmungen von Abkommen deren einheitliche Anwendung 
innerhalb der gesamten Gemeinschaft sicherzustellen" (2). Noch ungeklärt ist die Frage, ob 
völkerrechtliche Verträge, an die die Gemeinschaft gebunden ist, im Wege der Vorabent-
scheidung auch auf ihre Gültigkeit überprüft werden können. Das Schrifttum hat hieran 
Zweifel geäußert; denn die Feststellung der Ungültigkeit könnte die Wirksamkeit der ein-
gegangenen völkerrechtlichen Verpflichtungen gefährden (3). Festzustellen ist, daß sowohl 
die Auslegung internationaler Abkommen als auch die etwaige Feststellung ihre U ngültig-
keit durch den Gerichtshof nach allgemeinen völkerrechtlichen Grundsätzen nur für die 
Gemeinschaftsseite verbindlich ist und Drittstaaten nicht entgegengehalten werden 
kann (4). 

Nicht zu den Handlungen der Gemeinschaftsorgane im Sinne von Artikel 177 Absatz 1 
Buchstabe b EWGV gehören die flankierenden Übereinkommen der Mitgliedstaaten, 
deren Gegenstand zwar durch eine Bestimmung des Vertrags umrissen wird, deren recht-
liche Ausgestaltung und Modalitäten jedoch von den Mitgliedstaaten frei festgelegt 
werden. Unter diese Kategorie fallen insbesondere die auf der Grundlage von Artikel 220 
EWGV abgeschlossenen Übereinkommen vom 29. Februar 1968 über die gegenseitige An-
erkennung von Gesellschaften und juristischen Personen bzw. vom 27. September 1968 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen. Die Zuständigkeit des EuGH für die Auslegung (nicht die Gü)-
tigkeitsprüfung) dieser Übereinkommen leitet sich nicht aus Artikel 177 EWGV, sondern 
aus besonderen Auslegungsprotokollen her (5). 

Unbestritten können außer den in Artikel 189 EWGV genannten Organhandlungen und-
mit den erörterten Vorbehalten - den völkerrechtlichen Verträgen, an die die Gemein-
schaft gebunden ist, auch sonstige Rechtsakte des Rates und der Kommission den Gegen-
stand eines Vorabentscheidungsersuchens um Auslegung oder Gültigkeitsprüfung bilden. 
So berechtigt und verpflichtet etwa Artikel 75 EWGV den Rat, zur Durchführung einer ge-
meinsamen Verkehrspolitik u. a. "alle ... zweckdienlichen Vorschriften" zu erlassen. Nach 
Artikel 235 EWGV erläßt der Rat "die geeigneten Vorschriften", wenn ein Tätigwerden 
der Gemeinschaft erforderlich erscheint, um im Rahmen des Gemeinsamen Marktes eines 
ihrer Ziele zu verwirklichen, und wenn die hierfür erforderlichen Befugnisse nicht eigens 

(1) Urteil vom 12.12.1972, International Fruit Company, 21-24n2, Slg. 1972, S. 1219, 1228; Urteil vom 
19.11.1975, Nederlandse Spoorwegen, 38n5, Slg. 1975, S. 1439,1450; Urteil vom 16.3.1983, SIOT, 266/81, 
Slg. 1983, S. 731, 780. 

(2) Urteil vom 26.10.1982, a. a. 0., S. 3663. 
(3) Vgl. J.F. ~uzinet, Le renvoi en appreciation de validite devant la Cour de justice des Communautes euro· 

peennes, m: RTDE 1976, S. 649,688. 
(4) ':'gl. U. Everling, Artikel 177 und die Zusammenarbeit zwischen den innerstaatlichen Gerichten und dem Ge-

nchtshof, a. a. 0., S. 17. 
(5) Siehe oben S. 23 f. 
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im EWG-Vertrag vorgesehen sind. Die letztgenannte Vorschrift schreibt die Theorie der 
"stillschweigenden Befugnisse" (implied powers) positivrechtlich fest (1). 

Bereits in einem frühen Vertragsverletzungsverfahren hat die EuGH den gemeinschafts-
rechtlichen Charakter eines auf Artikel 235 EWGV gestützten Rechtsakts, hier einer Be-
schleunigungsentscheidung des Rates (2), unterstrichen und dabei die von dem beklagten 
Mitgliedstaat vertretene Auffassung zurückgewiesen, daß es sich in Wirklichkeit um ein in-
ternationales Abkommen außerhalb der Vertragsordnung handle. Die fragliche Maß-
nahme sei "im Rahmen der Zielsetzung der Gemeinschaft" ergangen und "durch ihren Ge-
genstand und durch den institutionellen Rahmen, in dem sie ausgearbeitet wurde, als eine 
Gemeinschaftsentscheidung gekennzeichnet" (3). Organakte der genannten Art können 
somit der uneingeschränkten Gültigkeitsprüfung und Inhaltsbestimmung im Rahmen von 
Vorabentscheidungsverfahren unterzogen werden. 

Ähnliches gilt für Erklärungen des Rates mit überwiegend politischem Charakter. Sie 
werden in der Regel als Beschlüsse oder Entschließungen, gelegentlich auch als Programme 
überschrieben. So hat der EuGH in den Rechtssachen Schlüter (4) unp Manghera (5) jeweils 
Entschließungen des Rates ausgelegt, die er als Akte ansah, die hauptsächlich den politi-
schen Willen dieses Organs zum Ausdruck brachten. 

Den politischen Erklärungen des Rates dürften Beschlüsse der im Rat vereinigten Ver-
treter der Regierungen der Mitgliedstaaten gleichzustellen sein, die sich unmittelbar auf die 
Verwirklichung der Vertragsziele beziehen und deshalb ebenso wie Akte des Rates selbst 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht werden (6). Zwar handelt es 
sich insoweit nicht um Rechtsakte, die von einem Gemeinschaftsorgan mit den im Vertrag 
festgelegten Zuständigkeiten und Befugnissen erlassen wurden, sondern um Willensäuße-
r~ngen der Mitgliedstaaten als selbständige Völkerrechtssubjekte mit dem Ziel einer poli-
tIschen Konzertierung. Jedoch können solche Beschlüsse die Grundlage echter Gemein-
schaftshandlungen sein; in diesem Falle werden sie selbst Bestandteil des Gemeinschafts-
rechts. 

Im Gegensatz zu Rat und Kommission hat das Europäische Parlament keine rechtset-
zenden Befugnisse, sondern übt in erster Linie Beratungs- und Kontrollfunktionen aus. In-
wieweit seine Geschäftsordnung und der unter seiner Mitwirkung aufzustellende Haus-
halt~plan Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens sein können, ist noch nicht ab-
schheßend geklärt. Nach allgemeiner Auffassung sind jedenfalls bloße Mitwirkungshand-
I~ngen wie die Abgabe von Stellungnahmen im kommunitären Rechtsetzungsverfahre~ 
mcht als selbständige Rechtsakte anzusehen und daher nicht im Wege der Vorabentschel-
dung überprüfbar. 

(I) ~gl. J. BoulouisIR.-M. Chevallier Grands arrets de la Cour de Justice des Communautes europeennes, Bd. 
2 ' 2. Au~. Paris 1978, S. 20. ' 

( ) Entscheidung Nr. 66/532IEWG des Rates vom 26. 7.1966 über die Abschaffung der Zölle und das Verbot der 
~eng~nmäßigen Beschränkungen zwischen den Mitgliedstaaten sowie über die Anwend~g der Zollsätze des 
S ememsamen Zolltarifs für die in Anhang 11 des Vertrages nicht aufgeführten Erzeugrusse, ABI. EG 1966, 

.2971. 
~!l B~e!: vom 18.2.1970, KommissionlItalien, 38169, Sig. 1970, S. 47,57. 
(5) Urt e\ vom 24.10.1973, Schlüter, 9n3, Slg. 1973, S. 1135. 
(6) el vom 3.2.1976, Manghera, 59n5, Sig. 1976, S. 91. .. ' . 

Z. B. Beschl~ß der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten der ~uropaIschen Wlrt-
~chaftsgememschaft vom 12.5.1960 über die beschleunigte Verwirklichung d~r yertragmele, ABI. Ef!.I960, W.1217; Beschluß der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen de~ Mitgliedstaate~ d~r EuropaISchen 

lrts~haftsgemeinschaft vom 15.5.1962 über die zusätzliche Beschleumgung der Verwrrklichung der Ver-
tragszIele, ABI. EG 1962, S. 1284. 
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Ebensowenig dürften sich die rechtsprechenden Entsc~~i~un~en d.~s Gerichtshot:es (Ur-
teile Beschlüsse Gutachten) für eine Auslegung oder Gultlgkeltsprufung nach Artikel1n 
Abs~tz 1 Buchst~be b EWGV eignen; denn sie setzen nach richtiger Ansicht nicht Gemein-
schaftsrecht, sondern klären und konkretisieren lediglich das bestehende Recht authen-
tisch. Die Rechtsquellenlehre qualifiziert sie als Hilfsmittel zur Feststellung von Rechts-
normen (Rechtsfindungsquellen). Sie können daher allenfalls in Verbindung mit der frag-
lichen Rechtsnorm selbst Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens sein. In diesem 
Sinne hat der EuGH in der Rechtssache Denkavit 11 (I) sein eigenes früheres Vorabent-
scheidungsurteil (2) in der Weise überprüft, daß er das fragliche Gemeinschaftsrechtemeut 
im Hinblick auf die geänderte Fragestellung des vorlegenden Gerichts auslegte. Dagegen 
ist die Verfahrensordnung des Gerichtshofs, die von ihm selbst mit Genehmigung des Rates 
erlassen wird (Art. 188 Abs. 2 EWGV), ein echter Normativakt mit Außenwirkung. 

Artikel 177 Absatz 1 Buchstabe b EWGV spricht zwar ausdrücklich nur von Handlungen 
der "Organe der Gemeinschaft"; jedoch ist dieser Ausdruck untechnisch zu verstehen. Er 
umfaßt nicht nur die Gemeinschaftsorgane im eigentlichen Sinn (Versammlung, Rat, Kom-
mission, Gerichtshof), sondern auch etwaige gemeinschaftliche Hilfsorgane und sonstige 
gemeinschaftliche Einrichtungen, soweit ihnen die Befugnis zum Erlaß von Rechtsakten 
übertragen worden ist. Den Organen der Gemeinschaft dürften die Organe der Europäi-
schen Investitionsbank gleichzustellen sein. 

Der Wirtschafts- und Sozialausschuß (Art. 193-198 EWGV) hat ausschließlich beratende 
Aufgaben. Er muß vom Rat oder der Kommission in bestimmten Fällen gehört werden und 
kann von ihnen in allen Fällen gehört werden, in denen diese es für angebracht halten. Seine 
Stellungnahmen sind ebenso wie die des Europäischen Parlaments keine selbständigen 
Rechtsakte, sondern Bestandteil des kommunitären Rechtsetzungsverfahrens. 

Der Rechnungshof (Art. 206--209 EWGV) erstattet jährliche Berichte, die den Organen 
der Gemeinschaft zugeleitet werden. Er kann ferner jederzeit Bemerkungen zu beson-
deren Fragen vorle~en und auf Antrag eines Organs der Gemeinschaft Stellungnahmen ab-
geben. Auch seine Außerungen sind keine Rechtsakte und können daher nicht Gegenstand 
eines Vorabentscheidungsersuchens sein. 

Die ~emeinschaftlichen Sonderfonds (z. B. Europäischer Sozialfonds (3), Europäischer 
Ausnchtu~gs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft (4), Europäischer Fonds für regio-
nale E~twlcklung (5) sind Interventionsmechanismen zur Finanzierung bestimmter Vor-
~~ben ~m Rahmen der Sozialpolitik, der gemeinsamen Agrarpolitik bzw. der Regionalpo-
htlk. Sie vern:a!ten si~h nicht selbst, sondern werden in der Regel von der Kommission ver-
waltet, wobei 10 geWissen Fällen auch der Rat ein Mitspracherecht hat. Maßnahmen in 
b~zug auf solche Fonds werden daher von der Kommission bzw. vom Rat getroffen und sind 
diesen Organen zuzurechnen. 

Die.~uropäis~he Investitionsbank (Art. 129, 130 EWG V) ist zwar eine eigene, von der Eu-
ropalsch:n Wtrts~haftsgem~inschaft verschiedene Rechtsperson (Art. 129 Abs. 1 EWGV). 
Jedoch durften die Entscheidungen und sonstigen Maßnahmen ihrer Organe (Rat der Gou-

(~) Urte!l vorn 15.11.1979, Denkavit, 36/79, Sig. 1979. S. 3439. 
( ) Urteil vorn 13.6. 1978, Denkavit 139/77 Sig 1978 S 1317 (3) Art. 123-128 EWGV. ' ,. ,. . 
(4) Errichtet durch die Verordnung NT 25 de R t 4 4 " . 
s Agrarpolitik, ABI. EG 1962, S. 991. . s a es vorn . . 1962 uber die Finanzierung der gemeinsamen 

( ) Verordnung (EWG) Nr. 724n5 des Rates vorn 18 3 1975 "b d' . 
regionale Entwicklung, ABI. EG 1975, L 73, S. 1." u er le Emchtung eines Europäischen Fonds für 
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verneure, Verwaltungsrat und Direktorium) den Handlungen der Gemeinschaftsorgane 
gleichzusetzen sein. Dies ergibt sich u. a. daraus, daß die Satzung der Europäischen Investi-
tionsbank als Protokoll dem EWG-Vertrag beigefügt und somit "Bestandteil dieses Ver-
trages" (Art. 239 EWGV) ist. Die auf der Grundlage der Satzung erlassenen Rechtsakte 
sind daher integrierender Bestandteil der Gemeinschaftsordnung und in vollem Umfang 
der richterlichen Kontrolle durch den EuGH unterworfen (1). 

3. Die Satzungen der vom Rat geschaffenen Einrichtungen 

Artikel 177 Absatz 1 Buchstabe c EWGV verleiht dem EuGH die Zuständigkeit, im Wege 
der Vorabentscheidung "über die Auslegung der Satzungen der durch den Rat geschaf-
fenen Einrichtungen" zu entscheiden, "soweit diese Satzungen dies vorsehen". Dagegen 
können solche Satzungen nach der angeführten Vorschrift nicht Gegenstand einer Gültig-
keitspTÜfung sein. Diese Einschränkung dürfte indessen weniger mit der Normqualität der 
fraglichen Instrumente als mit dem Umstand zusammenhängen, daß die Vorabentschei-
dungszuständigkeit des EuGH insoweit durch den Satzungsinhalt selbst bestimmt wird. 

Bisher sind dem EuGH in diesem Bereich noch keine Kompetenzen übertragen worden. 
Dies erklärt sich möglicherweise aus dem Umstand, daß die Satzungen der vom Rat ge-
schaffenen Einrichtungen in der Regel in Rechtsakten (Ratsveroronungen) enthalten sind, 
die ihrerseits als Handlungen eines Organs der Gemeinschaft nach Artikel 177 Absatz 1 
Buchstabe b Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens um Auslegung bzw. Gültig-
keitsprüfung sein können. 

4. Die allgemeinen Rechtsgrundsätze 

Ebenso wie das Völkerrecht und die Rechtsordnungen der meisten Mitgliedstaaten be-
schränkt sich die Gemeinschaftsrechtsordnung nicht nur auf die Normsätze des positiven 
Rechts, sondern umfaßt auch die allgemeinen Rechtsgrundsätze. Der EuGH hat in stän-
diger Rechtsprechung anerkannt, daß diese Grundsätze einen integrierenden Bestandteil 
der Gemeinschaftsrechtsordnung bilden und von ihm zur Rechtsfindung heranzuziehen 
sind (2). Er hat dies aus dem Rechtsgedanken selbst abgeleitet, der in den Verträgen seinen 
allgemeinsten Ausdruck in der bereits wiederholt zitierten Formel gefunden hat, daß der 
Gerichtshof "die Wahrung des Rechts" bei der Auslegung und Anwendung der Verträge 
sichert. Daraus folgt, daß auch Fragen nach dem Bestehen bzw. dem Inhalt ungeschrie-
bener Rechtssätze vorlagefähig sind. 

(1) Vgl. auch Art. 180 EWGV; Art. 29 des Protokolls über die Satzung der Europäischen Investitionsbank. 
(2) Urteil vom 12.11.1969, Stauder,29/69, Sig. 1969, S. 419,424; Urteil vom 17.12.1970, IntemationaleHandel~­

gesellschaft, uno, Sig. 1970, S. 1125, 1135; Urteil vom 14.5.1974, Nold, 4n3, Sig. 1974, S. 491,507; Urteil 
vom 13.12.1979, Hauer, 44n9, Sig. 1979, S. 3727,3744. 
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Über das Wesen und den Geltungsgrund der allgemeinen Rechtsgrundsätze in der Gemein-
schaftsrechtsordnung herrscht noch wenig dogmatische Klarheit (1). Das Schrifttum hat 
verschiedentlich versucht, eine terminologische Unterscheidung zwischen unverbindli-
chen den Richter nicht unmittelbar verpflichtenden Rechtsgrundsätzen (principes de 
droit; principles of law) und verbindlichen Rechtssätzen (regles de droit; ruI~s of law) zu 
treffen. Nach dieser Differenzierung sollen Rechtsgrundsätze aus dem allgememen Rechts-
gedanken fließende, prä- und überpositive normative Ideen darstellen, die der positiv~n 
Rechtsordnung zugrunde liegen, jedoch selbst nicht Rechtsnormcharakter haben. Sie 
können Rechte und Pflichten der Rechtsunterworfenen nur insoweit begründen, als sie 
durch Gesetzgebungsakt oder rechtsschaffenden Richterspruch "rezipiert" worden sind. 
Diese terminologische Gegenüberstellung erscheint für die Deutung der Judikatur des 
EuGH jedoch nur wenig ergiebig. Eine Analyse des einschlägigen Fallrechts führt vielmehr 
zu dem Schluß, daß der EuGH die allgemeinen Rechtsgrundsätze nicht als unverbindliche 
Leitideen, sondern als unmittelbar verpflichtende Nonnsätze, wenn auch von größter All-
gemeinheit und hohem Abstraktionsgrad, ansieht, aus denen sich im Wege rechtserken-
nender richterlicher Konkretisierung Rechte und Pflichten der Rechtsunterworfenen für 
den Einzelfall herleiten lassen. 

Eine herausragende Rolle spielen in der Rechtsprechung des EuGH die Grundrechte der 
Person (2). Der Gerichtshof schützt sie in Ermangelung eines Grundrechtskatalogs in den 
Verträgen als Bestandteil der allgemeinen Rechtsgrundsätze. Dabei läßt er sich in erster 
Linie von den gemeinsamen Verfassungsüberlieferungen der Mitgliedstaaten als Rechtsfin-
dungsquellen leiten, zieht aber auch die von den Mitgliedstaaten abgeschlossenen völker-
rechtlichen Verträge zum Schutz der Menschenrechte, insbesondere die Europäische Men-
schenrechtskonvention, als Orientierungshilfen heran. In dem Leiturteil Hauer (3) hat er 
ausgeführt, daß 

"die Grundrechte zu den allgemeinen Rechtsgrundsätzen gehören die der Gerichtshof zu wahren bat. Bei 
der G~wä.hrleistung dieser Rechte hat der Gerichtshof von den ge~einsamen Verfassungsüberliefcrungen 
der Mitgliedstaaten auszugehen, so daß in der Gemeinschaft keine Maßnahmen als Rechtens ancrkannt 
werden können,. d~e unvereinbar sind mit den von den Verfassungen dieser Staaten geschützten Grund· 
rechten. Auch die mtemationalen Verträge über den Schutz der Menschenrechte an deren Abscblußdie 
Mitgliedst~aten beteiligt waren oder denen sie beigetretcn sind, können Hinwei~ geben, die im Rahmen 
des Gememschaftsrechts zu berücksichtigen sind. Diese Auffassung ist später in der Gemeinsamen Erklä· 
l1;lng der Versammlung,.des Rates und der Kommi~sion vom 5. April 1977 anerkannt worden, dic - naeb 
elt;ler ~ezugnahme auf?ie Rechtsprechung des Genchtsbofes -zum einen auf die durcb die Verfassung der 
Mltghedstaaten garantierten Rechte und zum anderen auf die Europäische Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 verweist ... " 

D~s Schwergewicht der anfänglichen Rechtsprechung des Gerichtshofes lag naturgemäß 
bel den Rechtsquellen und der Stellung der Grundrechte im Gesamtgefüge des Gemein-
scha!tsrechts. Dagegen ist die materiell-rechtliche Ausgestaltung einzelner Grundrechtsga-
r~ntlen ers~ nach ~nd nach in den Vordergrund getreten. Entsprechend den überwiegend 
w~rtschaftl~chen Zleisetz~ngen der Gemeinschaft bilden die Grundrechtsverbürgungen mit 
~lrtschaft1ichem und SOZIalem Bezug den Hauptgegenstand der bisherigen Spruchpraxis, 
Jedoch besteht auch bereits ein umfangreiches Fallrecht zu verschiedenen anderen Grund-
rechten. 

(I) ~= R~~h~a;::6;>:~!~~:r der Grun~rechte in der Eur?päischen Gemeinschaft, in: Jahrbuch des öffentli. 
communautaire, in~ RTDE 1~~' ~. ~~, ~~'j L: prote~tion des droits f?ndamentaux dans I'ordre juridique 

(2) Dazu allgemein M Dau "" . oulowsIR.-M. Chevalher, a. a. 0., S. 88. 
293; K. Bahlmann: Der ~~:d~~~ht=~tz ~urd ne~ren ~ruhndrechtsp~oblematik in der EG, in: JZ 1980, S. 
in: EuR 1982, S. 1. er urop81sc en Gememschaft - Wege der Verwirklichung, 

(3) Urteil vom 13.12.1979, a. a. O. 
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Eingriffe der Gemeinschaftsgewalt in das Eigentumsrecht und die Wirtschafts- und Berufs-
freiheit waren Gegenstand der bereits angeführten Urteile Internationale Handelsgesell-
schaft, Nold und Hauer (1). An ihrem Beispiel hat der EuGH seine Lehre von den imma-
nenten Grundrechtsschranken entwickelt. Diese wurden in den Urteilen Internationale 
Handelsgesellschaft (Kautionsregelung im Rahmen eines Ausfuhrlizenzsystems ) und Nold 
(Ausschluß eines Kohlenhändlers von der Direktbelieferung) noch ziemlich undifferen-
ziert als die Trennungslinie zwischen rechtlich geschützten vermögenswerten Positionen 
und bloßen wirtschaftlichen Interessen und Aussichten identifiziert. In dem Urteil Hauer 
(Verbot der Neuanpflanzung von Weinreben) wurden sie mit Hilfe der Begriffe des Ge-
meinwohls, der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs und der - wohl aus der deutschen Verfas-
sungsrechtsprechung entlehnten - Wesensgehaltsgarantie näher umschrieben und präzi-
siert. Das Urteil Testa (2) hat die Tendenz des Gerichtshofes deutlich gemacht, auch Sozial-
versicherungsleistungen dem Schutz des Eigentumsrechts zu unterstellen. 

Von tragender Bedeutung ist der allgemeine Gleichheitssatz, den der EuGH als übergrei-
fendes Rechtsprinzip aus den verschiedenen Diskriminierungsverboten der Verträge abge-
leitet hat. Er erscheint in den einzelnen Bereichen in spezifischen Ausprägungen, so z. B. 
als "Gleichheit der Betroffenen vor der Wirtschaftsgesetzgebung" (3) oder als "Grundsatz 
der Gleichheit vor den öffentlichen Lasten" (4). In seiner allgemeinsten Definition besagt 
er, daß eine unterschiedliche Behandlung nur zulässig ist, "wenn [sie] einer unterschiedli-
chen Lage entspricht" (5), und daß "vergleichbare Sachverhalte nicht unterschiedlich be-
handelt werden [dürfen], es sei denn, daß eine Differenzierung objektiv gerechtfertigt 
wäre" (6). Verletzungen des Gleichheitssatzes werden, wenn die Diskriminierung eine un-
gerechtfertigte Belastung bewirkt, dadurch beseitigt, daß die diskriminierende Maßnahme 
durch Richterspruch- je nach Verfahrensart-für "nichtig" (Art. 174 EWGV) , "ungültig" 
(Art. 177 EWGV) oder "unanwendbar" (Art. 184 EWGV) erklärt wird. Dagegen kann bei 
der Fallgestaltung, daß die Diskriminierung in der Versagung einer Begünstigung besteht, 
dem Anliegen der Betroffenen nach eigener Besserstellung nicht durch Annullierung der 
fraglichen Vorschrift entsprochen werden, da damit lediglich die Begünstigung allen Be-
rechtigten entzogen wäre. Der Gerichtshof hat sich in diesem Fall darauf beschränkt, die 
diskriminierende Regelung mit dem Gleichheitssatz für unvereinbar zu erklären und den 
zuständigen politischen Organen aufzugeben, die Gleichbehandlung in eigener Beurtei-
lung der maßgeblichen wirtschaftlichen und politischen Gesichtspunkte wiederherzu-
stellen (1). 

Einen breiten Raum nehmen in der Judikatur des EuGH die grundrechtsverwandten allge-
meinen Grundsätze des Verwaltungs- und Verfahrensrechts ein, wie die Grundsätze der 
Gerechtigkeit und Rechtssicherheit, der Verhältnismäßigkeit und des Vertrauensschutzes, 
des rechtlichen Gehörs und des Verbotes der Doppelbestrafung. Rechtswidrige begünsti-
gende Verwaltungsakte können "in bestimmten Fällen mit Rücksicht auf wohlerworbene 
Rechte nicht ex tune" , also rückwirkend widerrufen werden (8); die rückwirkende Inkraft-
setzung einer Verordnung kann nicht die Rechte von Personen schmälern, deren An-

(1) Urteile vom 17.12.1970, 14.5.1974 bzw. 13.12.1979, a. a. O. 
(2) Urteil vom 19.6.1980, Testa, 41,121 und 796/79, Sig. 1980, S. 1979. 
(3) Urteil vom 21. 6.1958, Groupement des Hauts Foumeaux et Aci6ries Belges, 8/57, Sig. 1958, S. 231,257. 
(4) Urteil vom 13.7.1%1, Meroni, 14, 16, 17,20,24,26,27/60 und 1/61, Sig. 1%1, S. 345,365. 
(5) Urteil vom 21. 6.1958, a. a. O. 
(6) Urteil vom 19.10.1977, Ruckdeschel, 117n6 und 16n7, Sig. 1977, S. 1753,1770; Urteil vom 19.10. 1977,Mou-

Iins et Huileries de Pont-a-Mousson, 124n6 und 20n7, Sig. 1977, S. 1795, 1812. 
(1) Urteile vom 19.10.1977, a. a. 0., S. 1771 bzw. 1813. 
(8) Urteil vom 1.6.1%1, Simon, 15/60, Sig. 1961, S. 239, 259; Urteil vom 13.7.1965, Lemmerz-Werke, 111/63, 

Sig. 1965, S. 893,911. 
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sprüche vor Verkündung der Verordnung entstanden si~d.(I) .. Rechtssicberbeit und Ver-
trauensschutz einerseits und der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung anderer-
seits stehen in einem Spannungsverhältnis, so daß durch Abwägung des öffentlicben inter-
esses gegen die auf dem Spiel stehenden Privatinteressen festzusteUen ist, welcher dieser 
Grundsätze im Einzelfall überwiegt (2). 

Eingriffe der Gemeinschaftsgewalt in individuelle Rechtspo~itionen sind nur unter Beach-
tung des zentralen Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit (Übermaßverbot) zulässig, der 
besagt, daß "die erstrebten Ziele unter den günstigsten Bedingungen und unter möglichst 
geringen Opfern für die Betroffenen" ,Zu verwirklichen sind (3). Die Organe der Gemein· 
schaft haben bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse darüber zu wachen, "daß die den Wirt· 
schaftsteilnehmern auferlegten Belastungen nicht das Maß übersteigen, das erforderlich 
ist, damit die Verwaltung die ihr gesteckten Ziele zu erreichen vermag" (4). 

Sanktionen in Disziplinar- und Bußgeldverfahren stehen unter dem Prinzip des "ne bis in 
idem" (5). Allerdings gilt dieses Prinzip nicht unmittelbar im Verhältnis von Sanktionen des 
Gemeinschaftsrechts zu solchen des nationalen Rechts wegen Verstoßes gegen Wettbe-
werbsvorschriften; denn das kommunitäre Recht und die mitgliedstaatlichen Rechtsord-
nungen bilden voneinander getrennte Rechtskreise. Jedoch erfordert es deren enge Inter· 
dependenz, daß die Kommission als Gemeinschaftskartellbehörde bei der Zumessung 
einer nach Gemeinschaftsrecht zu verhängenden Geldbuße die für denselben Sachverhalt 
bereits in einem Mitgliedstaat aufgrund nationalen Rechts auferlegte Sanktion berücksich· 
tigt (6). 

Der Grundsatz des rechtlichen Gehörs ist als tragender Bestandteil des "due process" nicht 
nur im Verfahren vor dem Gerichtshof selbst, sondern auch im Verwaltungsverfahren vor 
der Kommission zu beachten. Er besagt, daß "den betroffenen Unternehmen im Laufe des 
Verwaltungsverfahrens Gelegenheit zu geben [ist], zum Vorliegen und zur Erhcblichkeit 
der behaupteten Tatsachen und Umstände sowie zu den ... herangezogenen Unterlagen 
Stellung zu nehmen". Können solche Tatsachen und Umstände, etwa aus Gründen der 
'Yahr.ung. des Geschäftsgeheimnisses, nicht weitergegeben werden, so dürfen sie nicht be-
ruCkSIchtigt werden, wenn die betroffenen Unternehmen dadurch in ihrer Verteidigung be-
schränkt würden (7). 

S~hließlich sind auch die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit der Gemeinschaftsbe-
diensteten (~) und die - di~ ~eamtenrechtliche Organisationsgewalt der Gemeinschaftsor-
gane beschrankende - ReligIOns- und Bekenntnisfreiheit (9) bereits als allgemeine Grund-
sätze des Gemeinschaftsrechts anerkannt. 

~ußer d~n ge~annten Rechtsgrun~sätzen, die jedem geordneten Rechtssystem zugrunde 
hegen, ZIeht die EuGH auch gememschaftsspezifische Struktur- und Ordnungsprinzipien 

(~) Urte!l vom 15.7.1964, Van der Veen, 100/63, Sig. 1964, S. 1213 1234 
() Urte~lvom22.3.1961,SNUPAT,42und49/59 Sig 1961 S 109 172· 
~!~ g~:;} ~~~ 1~./iJ~~~7~I~C~~:~~~ ~~~~~h, i7 u~d 20/61, ·Slg. i962: S. 653,686. 
5 Schl~ter, 9/73, Sig. 1973, S. 1135, llg5. port, 5/73, Sig. 1973, S. 1091, 1112; Urteil vom 24.10.1973. 

( ) Urte~l vom 15.3.1967, Gutmann, 18 und 35/65 SI 1967 S 79 
(6) UrteIl vom 13.2.1969 Walt Wilhelm 14/68 S g. ,., 88. 

heim.' 7/72, Sig. 1972, S. 1281, 1290.' , Ig. 1969, S. 1, 15; Urteil vom 14.12.1972, Boehringer Mann· 
(1) l1.rtell vom 13.2.1979, Hoffmann-La Roche 85176 
8 Tlm~x Corporation, 264/82, noch nicht veröffentlicht Sig. 1979, S. 461, 511; ähnlich Urteil vom 20.3.1985. 

( ) Urte~l vom 8. 10. 1974, Gewerkschaftsbund E ...... . 
(9) UrteIl vom 27. 10.1976, Prais, 130175, Slg. 19fJ~§~?;:;.roffentbcher Dienst, 175173, Slg. 1974, S. 917. 
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zur Rechtsfindung heran. Dazu gehören an erster Stelle die bereits erörterten Grundsätze 
der unmittelbaren Geltung und des Vorrangs des Gemeinschaftsrechts (1), ferner gewisse 
politische Leitprinzipien (z. B. die Grundsätze der Solidarität, des institutionellen Gleich-
gewichts und der Gemeinschaftspräferenz), die "sich aus dem Sinn und Wesen des durch 
die Verträge geschaffenen Systems und den Zielen ergeben, die diese der Gemeinschafts-
verwaltung zuweisen" (2). Allerdings erscheint es fraglich, inwieweit aus solchen Prinzipien 
politischer Natur unmittelbar verbindliche Rechtssätze hergeleitet werden können. 

5. Die Unzu/ässigkeit der Überprüfung nationalen Rechts 

Artikel 177 EWGV beschränkt den Anwendungsbereich des Vorabentscheidungsverfah-
rens strikt auf Normen des Gemeinschaftsrechts. Daraus folgt, daß nationales Recht als sol-
ches in keinem Fall Gegenstand einer Vorabentscheidung sein kann. Es kann vom Ge-
richtshof weder ausgelegt noch auf seine Gültigkeit bzw. Anwendbarkeit überprüft 
werden. Der EuGH hat insoweit immer wieder betont, daß er im Rahmen seiner Zustän-
digkeiten nach Artikel 177 EWGV nicht befugt ist, Rechtsakte und Bestimmungen des na-
tionalen Rechts auszulegen oder zu würdigen (3), geschweige denn den vom einzelstaatli-
chen Gericht festzustellenden Sachverhalt zu werten (4). 

Ebensowenig kann die Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem vorrangigen Gemein-
schaftsrecht zum Gegenstand eines Vorabentscheidungsverfahrens gemacht werden. Al-
lerdings deutet der EuGH dahin gehende Fragen in der Regel in dem Sinne um, daß das vor-
legende Gericht "im Kern" um Kriterien für die Auslegung des einschlägigen Gemein-
schaftsrechts nachsucht, um so selbst über die Vereinbarkeit befinden zu können (5). Dem-
entsprechend ist er bemüht, dem nationalen Gericht eine den Besonderheiten des Aus-
gangsfalles angepaßte Deutung des Gemeinschaftsrechts an die Hand zu geben, auf die 
dieses sich bei der Anwendung nationalen Rechts in Übereinstimmung mit den Erforder-
nissen der Gemeinschaftsordnung stützen kann. 

B - Die Unterscheidung zwischen Gültigkeitsprüfung 
und Auslegung 

Aus dem Vorangegangenen dürfte deutlich geworden sein, daß Artikel 177 EWGV im 
Sinne einer summa divisio zwischen Gültigkeitsprüfung und Auslegung unterscheidet. 
Während jegliches Gemeinschaftsrecht, ungeachtet seiner Normqualität und seines nor-

(1) Siehe oben S. 7 ff. 
(2) J. BouloisIR.-M. Chevallier, Q. Q. 0., S. 105. . 
(3) Z. B. Urteil vom 20.2.1973, Fonderie Officine Riunite, 54n2, Slg. 1973, S. 193,205; Urteil vom 19.6.1973, 

Capolongo, 77n2, Slg. 1973, S. 611, 622. 
(4) Urteil vom 17.6.1975, Eheleute F., 7n5, Slg. 1975, S. 679,689; Urteil vom 12.7.1984, Klopp, 107/83, noch 

nicht veröffentlicht; vgl. unten S. 50 f. 
(5) Z. B. Urteil vom 14.7.1971, Muller, 10m, Slg. 1971, S. 723,729; vgl. unten S. 81 f. 
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menhierarchischen Rangs, Gegenstand eines Aus~egungsersuc.hens sein kann, tönnen nur 
H dl en der Organe der Gemeinschaft" im SInne von Artikel 1 n Absatz 1 Buchstabe 

" an ung . 0". 'gk . -b Mft relen b EWGVim Wege der Vorabentscheidung aufthre u tI elt u erpru we . 

Die Gültigkeit primären Gemeinschaftsre~hts .(Art. 177 Abs. 1 Buchstabe a E":GV),.k~ 
somit im Vorabentscheidungsverfahren mcht m Frage gestellt werden. Das gleiche gilt für 
die "Satzungen der durch den Rat geschaffenen Einrichtungen" (Art. 177.Abs. ~ ~uchsta?e 
c EWGV) es sei denn, daß diese Satzungen in Rechtsakten enthalten smd, die ~rselts 
als "Handiungen der Organe der Gemeinschaft" einer Gültigkeitsprüfung nach Artikel!77 
Absatz 1 Buchstabe b EWGV unterzogen werden können. 

Die Begriffe "Gültigkeit" und "Auslegung" eignen sic~ ~ar nicht ~ttelbar für die Be· 
urteilung der in die Gemeinschaftsrechtsordnung rezIpierten allgememen Rechts~d. 
sätze, jedoch kann entsprechend nach dem Bestehen bzw. Inhalt solcher Rechtsgrundsätze 
gefragt werden. 

1. Der Begriff der Gültigkeitsprüfung 

Der Begriff der Gültigkeit entspricht dem der Rechtmäßigkeit (1). Auffällig ist allerdings, 
daß der Vertrag von "Rechtmäßigkeit" zwar im Zusammenhug mit der Nichtigkeitsklage 
(Art. 173 EWGV), nicht jedoch auch im Hinblick auf das Vorabentscheidungsverfahren 
spricht. Dieser Umstand hat anfänglich Anlaß zu Kontroversen über den genauen Bedeu· 
tungsgehalt der verwendeten Terminologie gegeben. 
Funktionelle Unterschiede zwischen der Nichtigkeitsklage und der Gültigkeitsprüfung im 
Vorabentscheidungsverfahren sind unverkennbar. Sie hängen mit der unterschiedlichen 
Zielsetzung der beiden Verfahrensarten zusammen: Im Gegensatz zur Nichtigkeitsklage 
geh~ es nämlich im Vorabentscheidungsverfahren nicht in erster Linie darum, bestimmte 
Handlungen der Gemeinschaftsorgane zu zensieren, sondern das vorlegende Gericht über 
den Stand des anwendbaren Rechts zu unterrichten. Diese andersartige Zielsetzung spie· 
gelt sich nicht zuletzt in dem Umstand wider, daß das Ersuchen um Gültigkeitsprüfung im 
Vorabentscheidungsverfahren an keinerlei Frist gebunden ist und keinerlei Einschränkung 
in bezug auf den Kreis der klageberechtigten Personen unterliegt. 

Vorlagefragen nach der Gültigkeit sind zwar weniger häufig als solche nach der Auslegung 
von Gemeinschaftsrecht, haben jedoch im allgemeinen eine größere Bedeutung für den Be· 
stand der Gemeinschaftsrechtsordnung als Ganzes (2). Dem nationalen Richter obliegt 
daher im Rahmen von Ersuchen um Gültigkeitsprüfung eine besondere Verantwortung; 
denn er kann durch seine Vorlage etwaige Fehler in den Gemeinschaftsregelungen auf· 
deck~n, die von der direkten Kontrolle möglicherweise nicht vollständig erfaßt würden. 
DamIt ka.nn er - zumindest teilweise - die Begrenzung wettmachen, die sich im Verfahren 
~~c? ~rtIkel 173 EWGV daraus ergibt, daß die Popularklage gegen Normativakte unzu· 
lasslg 1st. 

(I) Vgl. insbesond~r~ UI"!eil ,:?m 14.~. 1972, Westzucker, 5m2, Sgl. 1973, S. 321, 336; dort hat der EuGH im 
\ahme~ d~! Gi!1bgkelt~prufung emer Kommissionsverordnung auf die "Rechtmäßigkeit dieser Maßnahme" 
~ geste t; ahnIich Urt~il vom 18. 3.1975, Deuka, 78n4, S/g. 1975, S. 421; Urteil vom 25. 6.1975, Deuka, 5nS. 

2 19. 1975, S. 759; Urteil ~om 17.12. 1970. Internationale Handelsgesellschaft a a 0 ( ) ~: ~~Jt Examen en .validite au titre de I'article 177 du traite CEE cl cohesio~ j'uridique dc la Communaute. 
CE· E' 1975, S. 379, d~zu auch J. ~ertens de Wilmars, Annulation et appreciation de vaIidite dans le traite 

. convergence ou divergence? m' Festschriftfü H K h . appreciationdevaliditedevantlaCou' d . t' d r Co· utsc er, 1981,S.283;J.F.Couzinet,LerenvOieo 
r e JUS lce es mmunautes europennes, a. a. O. 
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Das Vorabentscheidungsverfahren zur Gültigkeitsprüfung ist ein Inzidenzverfahren. Es 
ähnelt der in Artikel 184 EWGV vorgesehenen Einrede der Rechtswidrigkeit, die im 
Rahmen von, Nichtigkeitsklagen gegenüber Verordnungen erhoben werden kann, auf 
denen der angefochtene Durchführungsakt beruht. Tatsächlich kann mit dem Vorabent-
scheidungsersuchen zur Gültigkeitsprüfung und mit der Einrede der Rechtswidrigkeit im 
Rahmen von Nichtigkeitsklagen dasselbe Ergebnis erzielt werden, nämlich die Feststellung 
der Unanwendbarkeit des fraglichen Rechtsaktes. Beide Verfahren beruhen somit auf dem 
Grundgedanken, daß dem einzelnen keine Nachteile aus einer rechtswidrigen Gemein-
schaftshandlung entstehen dürfen, gegen die er sich aufgrund der Beschränkung der Klage-
befugnis nicht unmittelbar wenden kann. 

Der Begriff der Gültigkeit wurde am deutlichsten in den frühen Rechtssachen Internatio-
nale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam" herausgearbeitet (1). Die Bundesrepu-
blik Deutschland hatte dort in ihren Erklärungen die Auffassung vertreten, der Begriff sei 
restriktiv zu verstehen und erfasse nur den formellen Aspekt der Rechtmäßigkeit, nämlich 
die Unzuständigkeit der erlassenden Stelle und etwaige Formfehler, nicht aber auch die ma-
terielle Rechtmäßigkeit des fraglichen Rechtsakts. Der EuGH hat sich dieser Auffassung 
nicht angeschlossen, sondern hat - den Schlußanträgen des Generalanwalts folgend - über 
alle Fragen im Zusammenhang mit der formellen und materiellen Rechtmäßigkeit der in-
kriminierten Gemeinschaftshandlungen befunden. 

Die Beurteilung der Gültigkeit eines gemeinschaftsrechtlichen Akts bzw. einer gemein-
schaftsrechtlichen Bestimmung ist ein komplexer Prozeß. Sie setzt die eingehende 
Kenntnis der zahlreichen einschlägigen Normen des primären und sekundären Gemein-
schaftsrechts sowie das Verständnis der kommunitären Mechanismen voraus. Von überra-
gender Bedeutung ist dabei die Frage nach den höherrangigen Bezugsnormen, die als Prü-
fungsmaßstab für die Rechtmäßigkeit des nachgeordneten Gemeinschaftsrechts heranzu-
ziehen sind. Sie ergeben sich aus der Normenhierarchie des Gemeinschaftsrechts, das 
hauptsächlich aus den folgenden Rechtsquellen fließt: 
- dem Vertrag nebst Anhängen sowie den ihm gleichgestellten Protokollen und Ände-

rungsverträgen. Diese bilden das primäre Gemeinschaftsrecht, das schlechthin den Be-
urteilungsmaßstab für die Gültigkeit des auf seiner Grundlage erlassenen Sekundär-
rechts abgibt; 

- den in die Gemeinschaftsrechtsordnung rezipierten allgemeinen Rechtsgrundsätzen, 
einschließlich der Grundrechte der Person (2). Sie beruhen auf übergreifenden Rechtsge-
danken und gehören als prä- und überpositive Normsätze zu den Grundpfeilern der Ge-
meinschaftsordnung. Es ist unbestritten, daß sie jedwedem sekundären Gemeinschafts-
recht vorgehen. Noch ungeklärt ist die Frage ihres normenhierarchischen Ranges im Ver-
hältnis zum primären Gemeinschaftsrecht. Im Lichte der bisherigen Rechtsprechung des 
EuGH dürfte davon auszugehen sein, daß sie zumindest den gleichen Rang einnehmen 
wie der Vertrag, möglicherweise diesem sogar vorgehen (3); 

- den völkerrechtlichen Abkommen, an die die Gemeinschaft gebunden ist. Sie stehen im 
hierarchischen Stufenbau des Gemeinschaftsrechts unter dem Vertrag und den allge-
meinen Rechtsgrundsätzen, gehen jedoch wegen ihres internationalen Geltungsbereichs 
sonstigem abgeleiteten Gemeinschaftsrecht vor. Der EuGH hat dazu entschieden. daß 

(1) Urteil vom 18.2.1964, 73 und 74/63, Sig. 1964, S. 1; ähnlich Urteil vom 1.12.1965, Schwarze, 16/65, Sig. 1%5, 
S. 1151; Urteil vom 17.12.1970, Internationale Handelsgesellschaft, a. a. o. 

(2) Siehe oben S. 41 ff. . 
(3) M. Dauses, Der Schutz der Grundrechte in der Europäischen Gemeinschaft, a. a. 0., S. 10; ders. La protection 

des droits fondamentaux dans l'ordre juridique communautaire, a. Q. 0., S. 411. 
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die Unvereinbarkeit einer Gemeinschaftshandlung mit einer Bestimmung des Völker-
;echts die Gültigkeit dieser Handlung nur dann beeinträchtigen [kann), wenn die Ge-
meinschaft an diese Bestimmung gebunden ist. Falls die Ungültigkeit vor einem inner-
staatlichen Gericht geltend gemacht wird, ist weiterhin erforderlich, daß diese Bestim-
mung ein Recht der Gemeinschaftsangehörigen begründen kann, sich vor Gericbt auf sie 
zu berufen" (1); 

- den Rechtsakten des sonstigen abgeleiteten Gemeinschaftsrechts. Bekanntlich besteht 
auch innerhalb des Sekundärrechts eine Normenhierarchie, kraft deren nachgeordnete 
Akte höherrangigen entsprechen müssen. Diese Hierarchie tritt vor allem in der Aufein-
anderfolge von Verordnungen und Entscheidungen zur Durchführung von Grundver-
ordnungen zutage. Letzteren dürften die politischen Erklärungen des Rates (2) und die 
Beschlüsse der im Rat vereinigten Vertreter der Regierungen der Mitgliedstaaten, die 
sich unmittelbar auf die Verwirklichung der Vertragsziele beziehen, gleichstehen (3); 

- dagegen stellen die rechtsprechenden Entscheidungen des Gerichtshofes nach allge-
meiner Auffassung keine eigenständige Rechtsquelle, sondern lediglich eine Rechtsfin-
dungsquelle dar. Sie können daher bei dogmatisch richtiger Betrachtungsweise nicht als 
solche, sondern lediglich in Verbindung mit dem durch sie authentisch geklärten 
Gemeinschaftsrecht als Prufungsmaßstab für nachgeordnetes Recht herangezogen 
werden (4). 

2. Der Begriff der Auslegung 

Artikel 177 EWGV besagt nicht, was unter "Auslegung" im Sinne dieser Vorschrift zu ver-
stehen ist. Der Begriff ist selbst der Auslegung fähig und bedürftig (5). Nach allgemeinem 
S~rachverständnis geht es dabei um die Ermittlung des Inhalts und der Tragweite einer be-
stimmten Rechtsnorm. Hierzu gehört auch die Frage des zeitlichen Geltungsbereichs des 
fraglichen Rechtsakts (6). 

Es bedarf. keiner bes~nderen Ausführung, daß ebenso wie in der Rechtsprechung natio-
nal~r Genchte auch 10 der Judikatur des EuGH der übliche Wortsinn nach dem allge-
memen ode~ fac~gebunden~n Sprachgebrauch den Ausgangspunkt der Exegese bildet. Der 
Mehrsprachigkelt der gememschaftsrechtlichen Texte entspricht die Besonderheit, daß alle 

(I) ~t:g vom 12.12.1972, International Froit Company, 21-24n2, Sig. 1972, S. 1219, 1227; vgl. Urteil vom 
73i, 7i~82, Kupferberg, 104/81, 5/g.1982, S. 3641,3662; Urteil vom 16.3.1983, SIOT, 266181, Sig. 1983. S. 

(2) Vvgl. ~~teil vKo~ ~6.~.1978, KommissionlIdand, 61n7, Sig. 1978 S 417' Urteil vom 107 1980 Kommission! erelDlgtes omgrelch 32/79 S/ 1980 S 2403' ,., .., 
Regelungen der beklagten Mit r gd ,. f . In dle.sen VeT!ragsverletzungsverlahren prüfte der EuGH 
Erklärung des Rates vom 3 Ir If 9~~a~~en ~l! dem G~blet des FIschereiwesens u. a. am Maßstab der Haager 
staaten auf 200 Meilen. .. u er le abgestJmmte Ausdehnung der Fischereizonen der Mitglied-

(3) Vgl. oben S. 39. 
(4) Vgl. oben S. 40. 
«!») VgI. Urteil v0!D 6.4.1962, De GeuslBosch, 13/61, Sig. 1962 S 97 110 
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Dazu aIlgemelD H. Kutscher Thesen zu d M h d ", . 
Richters, Begegnung von Justiz und Hoch e~ I e~ 0 en ger Auslegung des Gerichtshofs aus der Sicht eines 
gung- Kritische Wertung der Ergebnisse s~u:, uxem U? 1?76, S. 1-1; C. Hamson, Methoden der Ausle· 
A. Bleckmann, Zu den Ausle un s h' g gnung v?J? ushz und Hochschule, Luxemburg 1976, S. n-I; 
catore, Les objectifs de la Co!m~nr:::::e oden ~es EUTOpalsche~ G~richt~hofs, in: NJW 1982, S. 1177; P. Pes-
de la <;our, in: Festschrift für Ganshof va~uJ~!' ":e~~: ~7;;~ p~nclpes d'lßterpretati~n dans la jurisprudence 
pretahonandCommunityLaw Amsterd 197. c, , d.II,S.325;A.Bredlmas,MethodsofInter-
schaftsrechts, in: DRZ 1984, S.'349, 355. am, 8, M. Dauses, Der EuGH: Garant der Einheit des Gemein-



maßgeblichen sprachlichen Fassungen in sämtlichen (zur Zeit 7) Amtssprachen gleichbe-
rechtigt heranzuziehen sind (1). 

Führt die grammatikalische Methode zu keiner eindeutigen Lösung, so ist auf die sonstigen 
Interpretationsmethoden zurückzugreifen. Bekannt ist der alte Schulenstreit zwischen den 
Vertretern der subjektiven, auf die Ermittlung des historischen Gesetzgeberwillens gerich-
teten "Willenstheorie" und der objektiven, den normativen Gesetzessinn erforschenden 
Theorie der immanenten Normdeutung. Insoweit kann festgestellt werden, daß die subjek-
tive Methode im Fallrecht des EuGH gegenüber der Ermittlung des objektiven Gesetzes-
sinns deutlich in den Hintergrund tritt. 

Die an den Vertragszielen und der nützlichen Wirkung (effet utile) der Gemeinschafts-
normen orientierte systematisch-teleologische Auslegung nimmt einen beherrschenden 
Platz im Rechtsprechungswerk des EuGH ein (2). Von ihr ist seit jeher die stärkste Aus-
strahlung ausgegangen; sie hat insbesondere die schöpferische Rechtsfortbildung durch 
Lückenfüllung ermöglicht. Die Methode besteht im wesentlichen im Rückgriff auf allge-
meine Rechtsprinzipien und Leitideen, mit deren Hilfe der Bedeutungsgehalt vor allem un-
bestimmter Rechtsbegriffe ausgeleuchtet wird. Der Gerichtshof hat dabei aus dem Grund-
satz, daß die Gemeinschaftsrechtsordnung ein in sich geschlossenes Ganzes bildet, abge-
leitet, daß ihre einzelnen Bestimmungen möglichst so zu interpretieren sind, daß Wider-
sprüche zu anderen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen vermieden werden. Die Vor-
schriften der Verträge und des Sekundärrechts sind unter Berücksichtigung ihres jeweiligen 
Platzes im Gesamtgefüge des Gemeinschaftsrechts zu würdigen; sekundärrechtliche 
Normen sind vertragskonform auszulegen. Dem dynamischen Integrationsgehalt der Ver-
träge entspricht die Maxime, daß die Begriffe des Gemeinschaftsrechts nicht im Hinblick 
auf die Umstände der Gründerzeit, sondern im Lichte ihrer Fortentwicklung, d. h. im Hin-
blick auf ihre Finalität, auszulegen sind (3). 

Eine charakteristische Besonderheit der Auslegungsmethodik des EuGH besteht in der 
Herausbildung eines gemeinschaftsspezifischen Regel-Ausnahme-Schemas, das besagt, 
daß die tragenden Grundlagen des Gemeinsamen Marktes, und an erster Stelle die Grund-
freiheiten des EWG-Vertrages (Warenverkehr , Personenverkehr, Dienstleistungsverkehr 
und Kapitalverkehr) weit, Ausnahmen davon und Vorbehalte dazu aber eng auszulegen 
sind (4). Diese Regel bedeutet eine klare Umkehrung der traditionellen völkerrechtlichen 
Maxime, wonach Klauseln in internationalen Verträgen, die die staatliche Handlungsfrei-
heit beschränken, restriktiv zu deuten sind. Ihre entschiedene und konsequente Anwen-
dung hat es dem EuGH ermöglicht, in der Interessen- und Güterabwägung zwischen den 
Erfordernissen der Gemeinschaftsverträge und den beschränkenden Wirkungen natio-
naler Politiken den ersteren den Vorrang einzuräumen. 

(I) Z.B. Urteile vom 12.11.1969, Stauder, 29/69, a. a. 0.; Urteil vom 7.2.1985, Wendelboe, 19/83, noch nicht 
veröffentlicht; Urteil vom 7.2.1985, Abels, 135/83, noch nicht veröffentlicht. 

(2) Z. B. Urteil vom 5.2.1963, Van Gend & Loos, 26/62, .5.!g. 1963, S. 1,24 (Frage der unmittelbaren Geltung); 
Urteil vom 31. 3.1971, KommissionlRat, Europäisches Ubereinkommen über den Straßenverkehr, 22170, Slg. 
1971, S. 263 (Außenkompetenz der Gemeinschaft); Urteil vom 8. 4.1976, Defrenne, 43175, Slg. 1976, S. 455 
(Gleichheit des Entgelts für Männer und Frauen); Urteil vom 23. 3.1982, Levin, 53/81, Slg. 1982, S. 1035 (Auf-
enthaltsrecht ). .. . 

(3) Z. B. Gutachten vom 4. 10.1979, Internationales Naturkautschuk-Uberemkommen, 1178, Slg. 1979, S. 2871 
(Außenkompetenz der Gemeinschaft). . 

(4) Z. B. Urteil vom 19.12. 1961, KommissionJItalien, 7/61, Slg. 1961. S. 693; Urteil vom. 4.12.1974, Van Duyn, 
41174, Slg. 1974, S. 1337; Urteil vom 28. 10.1975, Rutili, 36175, Slg. 1975, S.1219; Urteil vom 15.12.1976, Slm-
menthal, 35176, Sig. 1976, S. 1871. 
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Von der Auslegung ist die Anwendung des Gemeinschaftsrechts, d. h. die Subsumtion des 
festgestellten Sachverhalts unter das ausgelegte Gemeinsc.haftsrec~t, zu unterscheide~. Sie 
liegt im Rahmen des Vorabentscheidungsverfahre?s b~1 dem mIt dem RechtsstreIt be-
faßten einzelstaatlichen Gericht_ Dieser Schluß ergIbt sich sowohl aus dem Wortlaut von 
Artikel 177 EWGV, der - im Gegensatz zu Artikel 164 EWGV -lediglich von der Ausle-
gung, nicht auch von der Anwendung des Gemeinschaft_srechts .spricht, als auch aus der 
Funktion des Vorabentscheidungsverfahrens, das auf eIDer stnkten Aufgabentrennung 
zwischen dem nationalen Gericht und dem Gerichtshof beruht. 

Der EuGH ist in ständiger Rechtsprechung davon ausgegangen, daß er im Vorabentschei-
dungsverfahren nicht befugt ist, den Ausgangsrechtsstreit zu entscheiden, d. h. über die 
Anwendung des fraglichen Gemeinschaftsrechts auf den konkreten Einzelfall, zu befinden 
(1)_ Besonders klar kommt dies in dem frühen Urteil Da Costa zum Ausdruck (2): 

"Gibt der Gerichtshof im Rahmen eines bestimmten, vor einem innerstaatlichen Gericht schwebenden 
Rechtsstreits eine Auslegung des Vertrages, so beschränkt er sich darauf, die Bedeutung der Normendes 
Gemeinschaftsrechts aus Geist und Wortlaut des Vertrages abzuleiten, während es dem innerstaatlichen 
Richter vorbehalten bleibt, die in dieser Weise ausgelegten Normen auf den konkreten Fall8llZU't\'Cnden. 
Diese Auffassung wird der dem Gerichtshof in Artikel 177 übertragenen Aufgabe gerec:bt, die einheitliche 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts in den ... Mitgliedstaaten zu gewährleisten. Daß dies der Sinn von Ar-
tikel 177 ist, folgt im übrigen daraus, daß die Verfahrensvorschriften von Artikel 20 der Satzung des Ge-
richtshofes, die eine Beteiligung der Mitgliedstaaten und der Organe der Gemeinschaft am Verfahren vor-
sehen, sowie die Vorschrift von Artikel 165 Absatz 3, wonach der Gerichtshof in VoUsitzungzu tagen hat. 
andernfalls keine Daseinsberechtigung hätten. Für dieses Verständnis der Art, in der der Gerichtshof im 
Verfahren nach Artikel 177 tätig wird, spricht auch die dieses Verfahren kennzeichnende Tatsache, daß es 
hier keine Parteien im eigentlichen Wortsinne gibt." 

Die Aufspaltung eines einheitlichen Denkvorgangs in zwei Teilelemente, nämlich Ausle-
gung und Anwendung, für die jeweils verschiedene Stellen zuständig sind, mag auf den er-
sten Blick künstlich und wirklichkeitsfremd erscheinen, entbehrt jedoch nicht einer 
tieferen Logik. Da das Vorabentscheidungsverfahren von einer strikten AufgabenteiIung 
zwischen dem nationalen Prozeßgericht und dem Gerichtshof ausgeht, ist es ausschließlich 
Sache des nationalen Gerichts, die Tatsachen aufzuklären und den Sachverhalt festzu-
stellen_ Nur dieses ist daher auch in der Lage, den Sachverhalt unter das Gemeinschafts-
r~cht einzuo~d~en ~nd so den konkreten Rechtsstreit zu entscheiden. Dagegen hat der Ge-
nchtshof ledlghch die gemeinschaftsrechtlichen Vorfragen abstrakt und generell zu klären. 

Dies kann gelegentlich zu Schwierigkeiten in der Praxis führen; denn die vom Gerichtshof 
gegebene Auslegung kann dem vorliegenden Gericht nur dann eine echte Entscheidungs-
hilfe .biete.n, wenn sie hinreichend auf die Besonderheiten des konkreten Einzelfalles zuge-
schmtten 1St. Der .EuGJ:I hat hier zwei einander entgegengesetzten Anliegen Rechnung zu 
tragen: Er muß emerselts eine hinreichend klare Rechtsauskunft erteilen, die sich unmit-
te~bar. a~f d~n Au~gangsfall anwenden läßt, andererseits aber alles vermeiden, was einen 
Emgnff m dIe streItentscheidenden Prärogativen des Prozeßrichters darstellen könnte. Zu-
rückhaltung ist insbesondere in Fällen geboten, in denen der Sachverhalt nur begrenzt 

(1) Z.B. Urteil vom 5. 7. 1967,Auguste de Moor, 2/67 Sig. 1967. S 263 275' U'I 19 12 1968 Sal '1 13/ 
68, Sig. 1968, S. 679 690' Urteil vom 9 7 1969 V~' k '" rtel vom .. ,goi, 
telange, 10/69, Sig. i969,'S. 309, 315; Urt~il vo~ 8 o~2' r:i' Sig. 196?, S. 295, 301; Urteil vom 9.7.1969, por-
vom 14.7.1971, Henck, 12171, Sig. 1971 S 743 750"U o'i Dtto Wltt, 28f70, Sig. 1970, S. 1021, 1026; Urteil 
Sig. 1975, S. 79 92' Urteilvom 17 6 1975 Eh I 't F 7r;,~ vom 23.1. 1975, Van der Hulst's Zonen, 51m. 
thai, a_ a. O. D~'W. Knopp übe~ die A e eu e:, ,~. a. 0., S. 689; Urteil vom 15.12. 1976,Simmeo· 
nationalen Gerichten bei der Auslegung d~!gGabent~llunhgftzwlschen ~em Europäischen Gerichtshof und den 
449. ememsc a srechts, 10: Festschrift für Ph. Möhring, 1965, S. 

(2) Urteil vom 27.3. 1963,28-30/62 SI 1963 S 63 . 
vom 15.7.1964, CostalENEL, 6/d: Sig. i964, s~~~;r,' g~8~d vom 6. 4. 1962, De GeusIBosch, a. a. 0.; Urteil 
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überschaubar ist oder dem nationalen Gericht insoweit ein gewissser Beurteilungsspiel-
raum zusteht (1). Dazu hat der EuGH selbst prägnant ausgeführt (2): 

"Der Gerichtshof ist zwar im Verfahren nach Artikel 177 EWG-Vertrag nicht befugt, die Normen des Ge-
meinschaftsrechts auf einen Einzelfall anzuwenden, und somit auch nicht zuständig, eine Bestimmung des 
innerstaatlichen Rechts unter eine solche Norm einzuordnen, er kann aber dem innerstaatlichen Gericht 
die Kriterien für die Auslegung des Gemeinschaftsrechts an die Hand geben, die diesem bei der Beurtei-
lung der Wirkungen dieser Bestimmung dienlich sein könnten." 

Allerdings ist die Grenze zwischen der Rechtsauslegung - die in die Zuständigkeit des 
EuGH fällt - und der Rechtsanwendung - für die das nationale Gericht zuständig ist - in 
der Praxis fließend. Bei gewissen Fallgestaltungen wie bei Vorlagen zur Tarifierung von 
Waren oder auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts können beide Vorgänge sogar 
voneinander untrennbar sein (3). Hier zeichnet das Vorabentscheidungsurteil den Ausgang 
des Rechtsstreits notwendigerweise bereits weitgehend vor; der Subsumtionsspielraum des 
streitentscheidenden nationalen Richters schrumpft gleichsam auf Null. 

Nach Möglichkeit vermeidet der EuGH jedoch alles, was die Entscheidung des Ausgangs-
rechtsstreits faktisch präjudizieren könnte. Dies kommt insbesondere in seiner Praxis zum 
Ausdruck, Regelungen des nationalen Rechts, die für die Vorabentscheidung eine Rolle 
spielen, abstrakt zu umschreiben, indem er etwa von "nationalen Regelungen der im Vor-
lagebeschluß beschriebenen Art" spricht oder deren wesentlichen Inhalt mit allgemeinen 
Begriffen wiedergibt. 

Insgesamt läßt sich sagen, daß die Rechtsprechung des EuGH fallbezogen und flexibel 
ist (4); dogmatische Erwägungen treten hinter den Erfordernissen der Fallgerechtigkeit in 
der Regel zurück. Ein beherrschender Grundsatz der Judikatur des Gerichtshofes ist es, 
daß der nationale Richter in keinem Fall als ein "mechanisches Durchführungsorgan für 
eine bereits getroffene Entscheidung" (5) angesehen werden darf. 

(1) Vgl. Urteil vom 16.12. 1980, Fietje, 27/80, Sig. 1980, S. 3839,3854; Urteil vom 6.10.1982, Coditel, 262/81, Sig. 
1982, S. 3381, 3402; Urteil vom 22. 6.1982, Robertson, 220/81, Sig. 1982, S. 2349, 2361. 

(2) Urteil vom 17.6.1975, Eheleute F., 7n5, a. a. O. 
(3) Vgl. R. Kovar, La procedure du renvoi prejudiciel en interpretati0!l' in: JDI ~976, S. 19.6. 
(4) U. Everling, Artikel 177 und die Zusammenarbeit zwischen den mnerstaatlichen Genchten und dem Ge-

richtshof, a. a. 0., S. 21. 
(5) G. VandersandenlA. Barav, Contentieux communautaire, a. a. 0., S. 30t. 
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KAPITELII 

Der Begriff des einzelstaatlichen Gerichts 

Das Vorabentscheidungsverfahren ist als Verfahren unter Gerichten konzipiert. Daher 
sind nur Ersuchen um Vorabentscheidung zulässig, die von einem" Gericht eines Mitglied-
staats" bzw. einem "einzelstaatlichen Gericht" ausgehen (Art. 177 Abs. 2 bzw. 3 EWGV). 
Eine weitere Voraussetzung der Vorlage ist, daß das befaßte Gericht die Entscheidung des 
EuGH "zum Erlaß seines Urteils" für erforderlich hält (Art. 177 Abs. 2 EWGV). Diese 
Formulierungen lassen erkennen, daß nur Gerichte, nicht Verwaltungsbehörden vorlage-
berechtigt sind. Somit stellt sich die Frage, welchen Anforderungen die vorlegende Stelle 
genügen muß, um als "Gericht" eines Mitgliedstaats im Sinne der angeführten Vorschriften 
zu gelten. Hierbei kann zwischen einem institutionellen und einem funktionellen Gerichts-
begriff unterschieden werden. 

A - Der institutionelle Gerichtsbegriff 

1. Die anwendbaren Kriterien 

Der Begriff "Gericht" bereitet keine Schwierigkeiten, versteht man darunter jede Stelle, 
die das jeweilige nationale Recht als Gericht bezeichnet. Allerdings wäre eine Definition, 
die sich in der Verweisung auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten erschöpft, unbe-
friedigend. Artikel 177 EWGV faßt vielmehr einen eigenständigen gemeinschaftsrechtli-
chen Begriff ins Auge, dessen Inhalt aus dem Vergleich der verschiedenen mitgliedstaatli-
chen Rechtsordnungen im Einklang mit den Zielen und dem Sinn des Vorabentscheidungs-
verfahrens zu gewinnen ist (1). Dies folgt bereits aus der im Grunde selbstverständlichen 
Regel, daß die Terminologie der Verträge dem Gemeinschaftsrecht angehört und daher 
außer im Falle einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Verweisung auf das nationale 
Recht gemeinschaftseinheitlich ausgelegt und angewendet werden muß (2). Zudem würden 
sich Verzerrungen der kommunitären Mechanismen ergeben, wenn die wesentlichen Krite-
rien eines Gerichts im Sinne von Artikel 177 EWGV in den einzelnen Mitgliedstaaten ver-
schieden bestimmt würden. 

(I) V gl. M. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfahren nach Art. 177 EWGV, in: lZ 1979, S. 125; J. Boulouis/R.-
M. Chevallier, a. a. 0., S. 137. 

(2) Urteil vom 1. 2.1972, Hagen, 49n1, Slg. 1972, S. 23, 35. 
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Bekanntlich besteht in verschiedenen Mitgliedstaaten neben Organen, die allgemein als 
Gerichte angesehen werden und als solche bereits durch ihre Bezeichnung ausgewiesen 
sind· eine Fülle von Spruchkörpern unter den verschiedensten Bezeichnungen, deren Zu· 
gehÖrigkeit zu den Rechtsprechungsorganen im klassischen Sinn aufgrund der Besonder· 
heiten ihrer Struktur und Zuständigkeiten zweifelhaft erscheinen kann. Dabei handelt es 
sich vor allem um Stellen, die im Grenzbereich zwischen Verwaltung und Rechtsprechung 
angesiedelt sind. Ihre Zahl hat als Folge der wachsenden Verästelung der staatlichen Ver· 
waltungsorganisation auf wirtschaftlichem, sozialem und technischem Gebiet stark zuge· 
nommen (1). 

Der EuGH sah sich daher schon frühzeitig veranlaßt , den Begriff des Gerichts im Sinne von 
Artikel 177 EWGV mit gemeinschaftsrechtlicher Substanz zu füllen. Dabei ging es nicht 
darum, "die internen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten abzuändern, sondern einzig 
und allein um die Festlegung der Bedingungen, unter denen sich diese Rechtsordnungen in 
der Gemeinschaft artikulieren können" (2). 

Es versteht sich von selbst, daß es für die Qualifikation einer Instanz als Gericht nicht auf 
ihre Bezeichnung, sondern auf ihre Funktion und Stellung im jeweiligen Rechtsschutzsy· 
stern ankommt. Andernfalls bestünde die Gefahr, daß in verschiedenen Mitgliedstaaten 
ganze Sektoren des wirtschaftlichen und sozialen Lebens ganz oder zumindest teilweise 
einer Kontrolle durch den Gerichtshof entzogen wären und auf diese Weise Ziel, Tragweite 
und Wirksamkeit des Vorabentscheidungsverfahrens beeinträchtigt würden. 

Wesentlich für den Begriff des Gerichts ist nach dem gemeinsamen Rechtsverständnis aller 
Mitgliedstaaten, daß es sich um eine unabhängige, d. h. nicht weisungsgebundene staatliche 
Einrichtung zur Streitentscheidung handelt (3). Dieses Konzept hat sich der EuGH in einer 
Vielzahl von Vorabentscheidungssachen implizit zu eigen gemacht. So hat er etwa Vorlage· 
fragen beantwortet, die vom italienischen "Pretore, einer Art Friedensrichter, gestellt 
worden waren. Ebenso hat er in ständiger Spruchpraxis die Vorlageberechtigung so ver· 
schiedenartiger Instanzen wie des Centrale Raad van Beroep, des College van Beroepvoor 
het Bedrijfsleven und der Tariefcommissie (Niederlande), des National Insurance Corno 
missioner (jetzt Social Security Commissioner, Vereinigtes Königreich) und des Conseil 
d'Etat bzw. Raad van State (Belgien, Frankreich, Luxemburg und Niederlande) aner· 
kannt. 

Anhaltspunkte dafür, was unter "Gericht" im Sinne von Artikel 177 EWGV zu verstehen 
ist, finden sich in dem Urteil Vaassen-Göbbels (4), das auf ein Vorabentscheidungsersuchen 
des niederländischen "Scheidsgerecht van het Beambtenfonds voor het Mijnbedrijf' 
(Schied~gericht. der Bergbauangestelltenkasse ) ergangen ist. Der EuGH nahm die Vorlage 
an.' da SIe von emem vorlageberechtigten "Gericht im Sinne von Artikel 177" ausgegangen 
seI. ~~s ,:Schei.ds~erecht" sei nach niederländischem Recht ordnungsgemäß gebildet, habe 
als standlge Emnchtung über bestimmte allgemein bezeichnete Streitsachen nach Vor· 
sC~lTiften z~ en.tsch~ide~, die ~en für allgemeine Gerichte geltenden entsprächen; femersei 
seme Zustandlgkett obhgatonsch, und es habe nach Rechtsnormen zu entscheiden. 

(I) V gl. Merchiers-Bericht (Bericht des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments über die sich aus der An· 
2 wendung des Art. 17? E~G:-V~T!rl;lg e~gebenden Probleme), Dok. EP94, 15.9.1969. 
() Mh· Giftafüu~etw' L~coolls~ratlOn Judlclalre, Ißstrument d'edification de I'ordre J'uridique communautaire, in: Fest· 

3 sc rz r. ll.a tem, 1966, S. 202, 206. 
() M. Dauses, o. o. O. 

(4) ~~~~~~ 30.6.19~, 61165, Slg. 19~, S. 583; dazu G. VandersandenJA. Barav, 0.0. 0., S. 275; E.J. Cohn, 
. d Pu 966.' S. 432, W. L. Haardt, m: CMLR 1966/67 S. 441' P Storm in· CDEI967 S 311' A S. Fransen van e tte 10' NederlandsJu . t bl d1968 S ' ,. ,. ,.,. 968 S.826. ,. rzsen 0 , .626;A.W.M.vanMeer,in:NederlandsJuristenb/lJdl , 
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Demnach kennzeichnen die folgenden formellen und materiellen Elemente ein Gericht im 
Sinne von Artikel 177 EWGV: 
- die Unabhängigkeit des entscheidenden Gremiums, 
- die gesetzliche Grundlage, d. h. es muß sich um einen Spruchkörper handeln, der der öf-

fentlichen Gewalt des betreffenden Mitgliedstaats zuzurechnen ist, 
- der ständige Charakter, 
- die obligatorische Gerichtsbarkeit, 
- das streitige Verfahren, 
- die Entscheidung nach Rechtsnormen. 
Wenn das angeführte Grundsatzurteil auch keine erschöpfende Definition des Gerichtsbe-
griffs gegeben hat, so hat es doch Kriterien entwickelt, die als nützliche Orientierungshilfen 
herangezogen werden können. 

2. Der Ausschluß von Schiedsgerichten 

Bereits aus den EntscheidungsgTÜnden des Urteils Vaassen-Göbbels kann im Umkehr-
schluß gefolgert werden, daß rein private Schiedsgerichte, insbesondere wenn sie nicht ob-
jektives Recht anwenden, sondern ex aequo et bono entscheiden, nicht vorlageberechtigt 
sind. Diese Schlußfolgerung hat der Gerichtshof ausdrücklich in dem jüngeren Urteil 
Nordsee (1) gezogen, in dem es um ein deutsches Schiedsgericht ging. Er hat zwar festge-
stellt, daß das fragliche Schiedsgericht bestimmte Züge eines echten Gerichts trug: das 
Schiedsverfahren war gesetzlich ausgestaltet, die Entscheidung erfolgte nach Gesetz und 
Recht; sie hatte zwischen den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils und 
konnte einen Vollstreckungstitel darstellen, wenn sie mit der Vollstreckbarerklärung ver-
sehen war. Diese Punkte reichten jedoch nach Auffassung des EuGH nicht aus, um dem 
Schiedsgericht die Stellung eines vorlageberechtigten Gerichts nach Artikel 177 EWGV zu 
verleihen; denn es habe den Vertragsparteien des Ausgangsverfahrens freigestanden, den 
Weg des Schiedsverfahrens zu wählen oder aber die Entscheidung den zuständigen staatli-
chen Gerichten zu überlassen. Daher könne nicht davon ausgegangen werden, daß die 
deutsche öffentliche Gewalt es im vorliegenden Fall an den Schiedsrichter delegiert habe, 
für die Beachtung ihrer gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtungen zu sorgen. Die entschei-
denden Stellen dieses Leiturteils seien nachstehend im Wortlaut angeführt (2): 

" ... die Tätigkeit des in Frage stehenden Schiedsgerichts '" [weist] insofern eine gewisse Ähnlichkeit mit 
der gerichtlichen Tätigkeit auf, als das Schiedsverfahren gesetzlich ausgestaltet ist, als de! Sc~ieds~ichter 
nach Gesetz und Recht zu entscheiden hat und als seine Entscheidung zwischen den Parteien die Wirkung 
eines rechtskräftigen Urteils hat und einen Vollstreckungstitel darstellen kann, wenn sie mit der Vollstreck-
b.arerkläru.ng versehen ist. Diese Eigenschaften genügen jedoch nicht, um dem Schied~richter die Stellung 
emes ,Genchts eines Mitgliedstaats' im Sinne von Artikel 177 EWG-Vertrag zu verleihen. 
In ~rster Linie ist festzustellen, daß es den Vertragsparteien bei Abschluß der [Schieds-]Vereinb.arung ... 
~.relstand, die Entscheidung von eventuell auftretenden Rechtsstreitigk~it~n den or~entlichen Genchten zu 
ube!lassen oder durch die Aufnahme einer diesbezüglichen Klausel 10 Ihre Verembarun~ den Weg <;Ies 
Schiedsverfahrens zu wählen. Aus den Umständen ergibt sich, daß für die Vertragsparteien weder eme 
re~htliche noch eine tatsächliche Verpflichtung bestand, ihre Streitigkeiten vor ein Schiedsgericht zu 
bnngen. 

(I) Urteil vom 23. 3.1982, 102181, Slg. 1982, S. 1095; siehe auch M. R. MokIH. Johannes, Schiedsgerichtsbarkeit 
2 und EWG-Vertrag, in: AWD 1966, S. 125. 
() A. Q. 0., S. 1110. . 
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Zweitens ist festzustellen daß die deutsche öffentliche Gewalt in die Entscheidung, den Weg der Schieds· 
gerichtsbarkeit zu wählen', nicht einbezogen war und daß sie nicht von Amts wegen in den Abiaufdes Ver· 
fahrens vor dem Schiedsrichter eingreifen kann ... 
Aus diesen Überlegungen ergibt sich, daß zwischen dem vorliegenden Schiedsgerichtsverfahren und dem 
allgemeinen Rechtsschutzsystem in dem betroffenen Mitgliedstaat keine hinreichend enge Beziehung be· 
steht, um den Schiedsrichter als ,Gericht des Mitgliedstaats' im Sinne von Artikel ITl bezeichnen zu 
können." 

Diese Entscheidung dürfte von beträchtlicher praktischer Tragweite sein, macht sich doch 
in den Mitgliedstaaten zunehmend die Tendenz bemerkbar, Schiedsgerichte zur Beilegung 
privatrechtlicher und vor allem wirtschaftsrechtlicher Streitigkeiten einzuschalten. Aller· 
dings ist darauf hinzuweisen, daß das Urteil stark auf die Besonderheiten des konkreten 
Schiedsverfahrens abstellt und daher die Vorlageberechtigung von Schiedsrichtern im 
Rahmen anders ausgestalteter Verfahren nicht notwendigerweise präjudiziert. 

In den Urteilsgründen wird zudem ausdrücklich klargestellt, daß Vorlagen staatlicher Ge· 
richte, die im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten Schiedsverfahren stehen, unbe· 
rührt bleiben. Dies bedeutet, daß staatliche Gerichte uneingeschränkt befugt sind, den Ge-
richtshof anzurufen, wenn sie dies für erforderlich halten, sei es im Rahmen der Hilfe, die 
sie den Schiedsgerichten in bestimmten Fällen gewähren, sei es im Rahmen der etwaigen 
Überprüfung des Schiedsspruches (1). Für den Bereich des deutschen Rechts dürfte dabei 
in erster Linie an die Aufhebungsklage und das Verfahren zur Vollstreckbarerklärung 
(§§ 1041,1042 ZPO) sowie an die Vornahme richterlicher Handlungen (z. B. Vernehmung 
oder Beeidigung von Zeugen oder Sachverständigen) zu denken sein, um die das Schieds-
gericht das zuständige staatliche Gericht unter bestimmten Voraussetzungen ersuchen 
kann (§ 1036 ZPO). Unbefriedigende Ergebnisse, die sich aus der fehlenden Vorlagebe-
rechtigung privater Schiedsgerichte ergeben, können so eine gewisse Korrektur dadurch er-
fahren, daß den staatlichen Gerichten bei ihrer Mitwirkung am Zustandekommen und bei 
der Vollstreckung von Schiedssprüchen die Vorlagemöglichkeit eröffnet ist. 

Das Urteil Nordsee hat erwartungsgemäß lebhafte Reaktionen im Schrifttum ausgelöst. 
Einzelne Stimmen haben bedauert, daß der EuGH die einheitliche Geltung des Gemein-
schaftsrechts nicht auch vorbehaltlos für den immer wichtiger werdenden Bereich der ver-
traglichen Schiedsgerichtsbarkeit sicherstellt. Überwiegend wurde jedoch mit Zustimmung 
aufgenommen, daß das Urteil der Möglichkeit einer Manipulation des Vorabentschei-
dungsverfahrens durch Private Schranken setzt (2). 

3. Berufskammern 

Noch nicht abschließend geklärt ist die Vorlageberechtigung berufsständischer Streit-
schlichtungsorgane. 

(1) A. a. 0., S. 1111. 
(2) ~~zu U. Everling, a. a. 0., S. 26; R. Hepting, Art. 177 EWG-Vertrag und die private Schiedsgerichtsbarkeit, 

~. ~UR 1982,~. 315; F. DumOI~, Questions prejudicielles et arbitrage, in: CDE 1983, S. 217; W. AlexanderlE. 
L ra aF~t, ~attonal Co~rts ~ntttled to ask Preliminary Rulings under Articie 177 ofthe EEC Treaty. The case 
~e~~bl~: 19~~rtsOpf~~:t~~i.lr ~M~Rlll~8~'ES, 413, Urteilsanmerkungen von P. Van Nuffel, in: Rechts~undig 
.. [IR . ' , . an 0 ,m. uropean Intel/ectual Propeny Review 1982 S 260' A TizZaDO, 
~~/'Ar~~:~~;'f;8z 1~8~90~ RSbltei57;.A.:esc~, in: Il Foro Padano 1982, IV, SpalteS; X. cieM~Uo:in:Revue 
M. Friend, in: The' L~w Qua~te~~ :;~i~~ 1~~1S ;e~~n6~eJmatiOnaIe,! Privat- u~d Verfahr~nsrechts 1983, S.101: 

,. ,. Robert, m: Recuell Dalloz-Slrt~y 1983, S. 634. 
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Diesbezüglich hat der EuGH erstmals in der Rechtssache Borker (Vorabentscheidungser-
suchen des Conseil de I'Ordre des Avocats a la Cour de Paris) Klarheit geschaffen (I): 

"Demnach kann der Gerichtshof gemäß Artikel 177 nur von einem Gericht befaßt werden, das zu einer 
Entscheidung im Rahmen eines Verfahrens aufgerufen ist, das auf eine Entscheidung mit Rechtspre-
chungscharakter abzielt. Das ist vorliegend nicht der Fall, da der Conseil de I'Ordre nicht mit einem Rechts-
streit befaßt ist, den zu entscheiden er gesetzlich berufen wäre, sondern mit einem Antrag, der auf eine Er-
klärung zu einer Meinungsverschiedenheit zwischen einem Rechtsanwalt und Gerichten eines anderen 
Mitgliedstaats zielt." 

Der angeführte Beschluß hat allerdings die Frage offengelassen, ob eine Berufskammer, 
die echte Rechtsprechungsbefugnisse ausübt und einen tatsächlichen Rechtsstreit zu ent-
scheiden hat, als Gericht im Sinne von Artikel 177 EWGV anzusehen ist. Die Streitfrage 
sollte in dem Urteil Broekmeulen geklärt werden, das auf eine Vorlage des niederländi-
schen Streitsachenausschusses für Angelegenheiten der allgemeinen Medizin ergangen ist. 
Zugrunde lag ein Rechtsstreit zwischen einem niederländischen Staatsangehörigen, In-
haber eines belgischen Diploms eines Doktors der Medizin, und der Kommission für die 
Zulassung von praktischen Ärzten. Der EuGH hat seine ordnungsgemäße Befassung wie 
folgt bejaht (2): 

"Zur Beantwortung der Frage, ob Artikel 177 EWG-Vertrag im vorliegenden Fall Anwendung findet, ist 
darauf hinzuweisen, daß es Sache der Mitgliedstaaten ist, auf ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet die Maß-
nahmen zu treffen, die zur vollständigen Ausführung der von den Gemeinschaftsorganen erlassenen Vor-
schriften erforderlich sind. Wenn nach dem Recht eines Mitgliedstaats mit der Durchführung dieser Vor-
schriften eine Berufsorganisation betraut ist, die einer gewissen behördlichen Aufsicht unterliegt, und 
,,:enn diese Organisation hierzu unter Mitwirkung der zuständigen Behörden Rechtsbehelfe vorsieht, die 
~e Wahrnehmung der gemeinschaftsrechtlichen Befugnisse beeinflussen können, so muß der Gerichtshof 
Im Interesse der praktischen Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts über Fragen der Auslegung und Gültig-
keit entscheiden können, die sich im Rahmen eines solchen Rechtsstreits stellen." 

Im Hinblick auf den vorlegenden Streitsachen ausschuß wurde ausgeführt, daß dieser 
"seine Aufgaben mit Zustimmung und unter Mitwirkung der Behörden wahrnimmt", und 
daß seine "in einem streitigen Verfahren getroffenen Entscheidungen faktisch als endgültig 
hingenommen werden, so daß es auf einem Gebiet, das die Anwendung des Gemeinschafts-
rechts betrifft, in der Praxis keinen effektiven Rechtsbehelf zu den ordentlichen Gerichten 
gibt". Diese Elemente hätten zur Folge, daß der Streitsachenausschuß als ein Gericht eines 
Mitgliedstaats anzusehen sei (3). 

4. Gremien zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit 

Abgrenzungsprobleme können sich auch im Zusammenhang mit der Vorlageberechtigung 
~on Gremien zur Kontrolle der Verfassungsmäßigkeit ergeben. Solche Gremien bestehen 
I~ der Bundesrepublik Deutschland (Bundesverfassungsgericht), in Italien (Corte Costit~­
Zlonale) und in Frankreich (Conseil Constitutionnel). Da bisher noch kein Vorabentschel-

(I) Beschluß vom 18.6.1980, 138/80, Slg. 1980, S. 1975, 1977; dazu BrunoislPettiti, Un conseil,d~ ~'ordre ~eut-il 
renvoyer en interpretation devant la Cour de justice des Communautes eur«?peenfl:es? ~s decisions ordmal~s 
ont-elles un caractere juridictionnel?, in: Gazette du Palais 1977, S. 513. Uber ~ID fruheres VC;lrabentschel-
dungsersuchen des Conseil de l'Ordre du Barreau de LilIe brauchte der EuGH DIcht zu entscheiden; es hatte 
sich ~rledigt, nachdem das zuständige Berufungsgericht (Cour d' Appel Douai) ein gleichlaut~ndes V orabent-
scheidungsersuchen vorgelegt hatte: siehe Tatbestand des Urteils vom 24. 11. 1977, RazanatsImba, 65/77, Slg. 
1977, S. 2229. 

(:) Urteil vom 6.10.1981,246/80, Slg. 1981, S. 2311, 2328. . 
() A.~. 0.; dazu G. Druesne, in: RTDE 1981, S. 776; L. Gormley, in: ERL 1982, S. 37; M. Tufano, 10: Il Fora 

[tallano 1983, IV, Spalte 210; P. Van Nuffel, in: SEW 1984, S. 539. 
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dungsersuchen eines dieser Organe eingegangen ist, können an dieser Stelle nur einige hy. 
pothetische Erwägungen angestellt werden. 

Auch hier ist von der Autonomie des gemeinschaftsrechtlichen Gericbtsbegriffs auszu· 
gehen, so daß es für die Vorlageberechtigung nic.ht ~uf d.i~ Bezeic~nung des betreffenden 
Organs, sondern auf seine Funktion und Stellung Im Jeweiligen natIOnalen Rechtsschutzsy. 
stern ankommt. Die Gerichtsqualität ist dabei in erster Linie im Liebte des Sinns und 
Zwecks von Artikel 177 EWGV zu beurteilen, nämlich sicherzustellen, daß die einzelnen 
Marktbürger auf Gemeinschaftsebene einen wirksamen Rechtsschutz genießen und daß 
die praktische Wirksamkeit dieser Vorschrift nicht dadurch geschmälert wird, daß in den 
Mitgliedstaaten Gremien bestehen, die unter Anwendung von GemeinschaftsrechtRecht~· 
streitigkeiten zu entscheiden haben, ohne den Gerichtshof um EntscheidungshiIfe zu den 
aufgeworfenen Fragen des Gemeinschaftsrechts ersuchen zu können (I). 

Aus dieser Sicht dürfte die Vorlageberechtigung sowohl des deutschen Bundesverfassungs· 
gerichts als auch der italienischen Corte Costituzionale zu bejahen sein. Das Bundesverfas· 
sungsgericht ist bereits nach deutschem Verfassungsrecht ausdrücklich als Bestandteil der 
rechtsprechenden Gewalt anerkannt (Art. 92-94 des Grundgesetzes für die Bundesrepu· 
blik Deutschland) (2). Das Verfassungsgericht der italienischen Republik steht zwar nach 
der Systematik der italienischen Verfassung außerhalb der Judikatur, übt jedoch ähnlich 
wie das Bundesverfassungsgericht echt streitentscheidende Funktionen aus. Es entscheidet 
u. a. über Auseinandersetzungen in bezug auf die Verfassungsmäßigkeit der staatlichen 
und regionalen Gesetze sowie über Kompetenzstreitigkeiten zwischen den Gewalten de' 
Zentralstaats und über solche zwischen dem Zentralstaat und den Regionen bzw. den Re· 
gionen untereinander (Art. 134 der Verfassung der italienischen Republik) (3). 

Anders dürfte es sich mit dem französischen Conseil Constitutionnel verhalten, der unter 
gewissen Voraussetzungen, teils von Amts wegen, teils auf Antrag bestimmter Verfas· 
sungsorgane, über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen vor ihrer Verkündung ent· 
scheidet (Art. 61 der Verfassung der Fünften Republik). Die nach der gegenwärtigen Ver· 
fassungspraxis vorwiegend politische Befassung dieses Gremiums dürfte seine Gleichset· 
zung mit einem Gericht ausschließen (4). 

B - Der funktionelle Gerichtsbegriff 

1. Das Erfordernis einer rechtsprechenden Tätigkeit 

~rt~kel. 177 EWGV ~nüpft zw,ar hinsichtlich der Vorlageberechtigung in erster Linie an den 
lOstttutto.nellen .Genchts~~gnff ~n, d. h. vOrlageberechtigt ist jede Stelle eines Mitglied· 
staats, die Genchtsquahtat beSitzt. Diese Definition bedarf jedoch der Einschränkung 

(I) G. VandersandenlA. Barav a a 0 S 276' I M La • li 
cation de l'article 177 du traite'd' i" ,vo

g . . grange, Les difficultes du sursis ft statuer dans I app . 
(2) D K I:' • e ome, a.a. ., S.25 azu .• 'elge, Bundesverfassungsge . ht d V be' . .' 

sehen Gemeinschaften in' Archiv der:~ffi u~. h or~ ~tscheldungskompetenz des Gerichtshofs der Europ31' 
(3) Vgl. M. Lagrange, L'a~tio~ prejudiciell ~n ICI en ~~ ts 1975, S. 530. . 
4 in: RTDE.I974, S. 268,28.5. e ans e drolt mterne des Etats membres et eo droit communaulaIfe, 

( ) Dazu J. Rideau,Le Consellconstitutionnelet I' . . 
S.: 608; M. Fromont, Le Conseil constitution autonte supeneure ~es trait~ en droit fran~s, in: CDE 1975. 
für H. Mosler, 1983, S. 221. nel et les engagements mternatlOnaux de la France, in: Festschrift 
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durch ein funktionelles Element. Tatsächlich ergibt sich sowohl aus dem Sinn der ge-
nannten Vorschriften als auch aus dem Umstand, daß eine Vorlagefrage nur gestellt werden 
kann, wenn das betreffende Gericht eine Entscheidung darüber "zum Erlaß seines Urteils" 
für erforderlich hält, daß die Vorlage nur zulässig ist, wenn sie im Rahmen der rechtspre-
chenden Tätigkeit eines Gerichts erfolgt. 

Ausgeschlossen ist daher die Vorlage durch ein als solches qualifiziertes Gericht, soweit 
dieses im konkreten Fall nicht als rechtsprechendes Organ, sondern als Verwaltungsbe-
hörde auftritt, so etwa wenn es als Anstellungsbehörde tätig wird oder einen Justizverwal-
tungsakt erläßt. Maßnahmen dieser Art, die nicht zum Bereich der Rechtspflege gehören, 
stellen keine richterlichen Entscheidungen im Sinne von Artikel 177 EWGV dar. 

2. Die Unbeachtlichkeit der Verfahrensart 

Unerheblich ist dagegen die Art des Verfahrens, in dem die Vorlagefrage gestellt wird, so-
fern nur das Vorabentscheidungsersuchen von einem einzelstaatlichen Gericht ausgeht, 
das im Rahmen seiner rechtsprechenden Funktionen befaßt ist. 

Stimmen des Schrifttums haben ursprünglich die Frage aufgeworfen, ob bestimmte summa-
rische Verfahren wegen der Schnelligkeit, mit der sie durchzuführen sind, sich mit einer 
Vorabentscheidungsvorlage vereinbaren lassen. Die Antwort ist im Lichte der Rechtspre-
chung des EuGH eindeutig bejahend. Der Gerichtshof hat in einer Vielzahl von Urteilen 
teils implizit, teils ausdrücklich bestätigt, daß die Dringlichkeit oder der vorläufige Cha-
rakter eines solchen Verfahrens nicht das Recht eines Gerichts zur Anrufung des Gerichts-
hofes in Frage stellen kann, wenn das Gemeinschaftsrecht Grundlage seiner Entscheidung 
ist (1). 

So sind etwa die Urteile Stauder (2), Deutsche Grammophon (3) und Polydor (4) auf Vor-
abentscheidungsersuchen im Rahmen von Verfahren der einstweiligen Anordnung bzw. 
der einstweiligen Verfügung ergangen. Weitere Urteile betrafen Vorlagen italienischer qe-
richte in der vorstreitigen Phase des Mahnverfahrens oder des Verwaltungszwangsverfah-
rens (5). Der EuGH hat dazu ausgeführt, daß "die Anrufung des Gerichtshofes ... nach Ar-
tikel177 nicht davon [ abhängt], ob das Verfahren, das mit der Abfassung der Vorlagefrage 
durch den einzelstaatlichen Richter abgeschlossen wird, streitigen Charakter aufweist oder 
nicht" (6). Ähnliches gilt für das Ermittlungsverfahren vor dem Untersuchungsrichter, das 
nach französischem Recht dem eigentlichen Strafverfahren vorgeschaltet werden kann (7). 
Auch eine Vorlage im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens der freiwilligen Gerichtsbar-
keit (dem eine Verfügung des mit der Führung des Handelsregisters betrauten Rechtspfle-
gers zugrunde lag) ist bereits Gegenstand einer Vorabentscheidung gewesen (8). 

(I) Z.B. Urteil vom 24.5.1977, Hoffmann-La Roche, l07n6, Sig. 1977, S. 957, 972; Urteil vom 27.10.1982, 
Morson, 35 und 36/82, Sig. 1982, S. 3723, 3734. 

(2) Urteil vom 12.11.1969, 29/69, Sig. 1969, S. 419. 
(3) Urteil vom 8.6.1971, 78170, Sig. 1971, S. 487. 
(4) Urteil vom 9. 2.1982,270/80, Sig. 1982, S. 329. 
(5) Z. B. Urteil vom 17. 12. 1970, SACE, 33nO, Sig. 1970, S. 1213; Urteil vom 26.10.1971, Di Porro, 18m, Sig. 

1971, S. 811; Urteil vom 14. 12. 1971, Politi, 43m, Sig. 1971, S. 1039; Urteil vom 12. 7.1973, Geddo, 2173, Sig. 
1973, S. 865; Urteil vom 21. 2.1974, Birra Dreher, 162173, Sig. 1974, S. 201. 

(6) Urteil vom 21. 2.1974, a. a. 0., S. 212. 
(1) Urteil vom 24.4.1980, Chatain, 65n9, Sig. 1980, S. 1345. 
(8) Urteil vom 12.11.1974, Haaga, 32n4, Sig. 1974, S. 1201. 
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Aus dem Grundsatz der Aufgabenteilung zwischen dem nationalen Gericht und dem Ge-
richtshof ergibt sich weiterhin, daß der EuGH nicht befugt ist nachzuprüfen, "ob die Ent-
scheidung, durch die er angerufen worden ist, den nationalen Vorschriften über die Ge-
richtsorganisation und das Verfahren entspricht" (I). Mit diesem Argument wurde in der 
Rechtssache Reina der Einwand verworfen, die mit dem Rechtsstreit befaßte Kammer des 
vorlegenden (deutschen) Verwaitungsgerichts habe - behauptetermaßen entgegen natio-
nalem Verfahrensrecht - den Vorlagebeschluß ohne die Mitwirkung der Laienrichter ge-
faßt. Der EuGH erachtet sich also auch dann für ordnungsgemäß befaßt, wenn das vorle-
gende Gericht fehlerhaft besetzt war oder wenn sonstige nationale Vorschriften in bezug 
auf die Verfahrensaussetzung und die Vorlage nicht beachtet wurden. 

(1) Urteil vorn 14.1.1982, Reina, 65/81, Slg. 1982, S. 33,43. 
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KAPITEL 111 

Vorlageberechtigung 
und Vorlageverpflichtung 

Nach dem Wortlaut von Artikel 177 Absatz 2 EWGV kann jedes Gericht eines Mitglied-
staats den Gerichtshof um Vorabentscheidung ersuchen, wenn es die Entscheidung über 
eine vorlagefähige Frage "zum Erlaß seines Urteils für erforderlich [hält]". Dagegen sind 
nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV nur gewisse einzelstaatliche Gerichte zur Anrufung des 
Gerichtshofes verpflichtet, nämlich solche, deren "Entscheidungen selbst nicht mehr mit 
Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden können". Diese Formulie-
rungen bedürfen der näheren Klärung. 

A - Erheblichkeit und Zweckmäßigkeit 
der Vorlagefragen 

1. Das Beurteilungsermessen des nationalen Gerichts 

Artikel 177 EWGV sieht ein unmittelbares Zusammenwirken des EuGH mit den natio-
nalen Gerichten im Rahmen eines nicht streitigen Verfahrens vor. Aus der Kooperations-
funktion dieses Verfahrens folgt, daß die Entscheidung über die Befassung des Gerichts-
hofes ausschließlich Sache des Prozeßgerichts, nicht der Parteien des Ausgangsverfahrens 
ist. Das Prozeßgericht bestimmt auch allein den Inhalt der Vorlagefragen; die Parteien 
(bzw. die Staatsanwaltschaft) können an Bestand und Fassung dieser Fragen nichts ändern 
(1). Hierzu hat der EuGH in dem frühen Urteil Singer ausgeführt (2). 

"Nur die staatlichen Gerichte, nicht die Parteien der vor ihnen anhängigen Streitsachen können den Ge-
richtshof nach Artikel 177 anrufen. Damit haben auch nur die staatlichen Gerichte zu bestimmen, welche 
Fragen dem Gerichtshof vorzulegen sind. Die Parteien können die Fragen weder inhaltlich ändern noch 
für gegenstandslos erklären lassen. 

(I) V gl. H. -W. Daig, Auslegung und Anwendung von Art. 177 EWG-Vertra~ durch den Gerichtshof der Europäi-
schen Gemeinschaften, in: Festschriftfür H. Kutscher, 1981, S. 79, 90. Siehe auch unten S. 79. 

(2) Urteil vom 9.12.1965, 44/65, Slg. 1965, S. 1267,1275. 
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Der Gerichtshof kann daher in dem besonderen Verfa~re~ des Artikels 17~ nicht gezwun~en werden, sich 
auf Antrag einer Partei mit einer Frage zu befassen, dl~ ~hm vor~mlegen DIcht den P~rtelen, sondern nur 
dem staatlichen Gericht selbst zukommt ... Die gegenteIlige AnSIcht verkennt, daß dIe Verfasser von Ar-
tikell77 ein unmittelbares Zusammenwirken des Gerichtshofes mit den staatlichen Gerichten in einem 
nichtstreitigen Verfahren vorsehen wollten, in dem die Parteien keinerlei Initiativrechte, sondern nur Ge-
legenheit zur Äußerung haben." 

Dem Prozeßgericht ist es unbenommen, auch in Ermangelung einer entsprechenden Par-
teiinitiative den EuGH mit einem Vorabentscheidungsersuchen zu befassen, erforderli-
chenfalls selbst gegen den erklärten Willen der Parteien. Da es sich hierbei um eine Zustän-
digkeitsfrage handelt, die in den Bereich der öffentlichen Ordnung fällt, muß der nationale 
Richter kraft Amtes vorlegen können (1). Im übrigen wäre es auch sinnwidrig, ihm einfach 
deswegen die Anrufung des EuGH zu untersagen, weil die betreffende Frage der Aufmerk-
samkeit der Parteien entgangen ist oder weil sich diese dem Wirkungsbereich des Gemein-
schaftsrechts entziehen wollen. 

Die Ausübung der Vorlagekompetenz kann somit nicht durch die Parteien des Ausgangs-
verfahrens behindert werden, etwa "durch Vereinbarungen zwischen Privatpersonen ... , 
mit denen die Gerichte zur Einholung einer Vorabentscheidung verpflichtet werden sollen, 
indem ihnen die Möglichkeit zur unabhängigen Ausübung der ihnen in Artikel 177 Absatz 
2 eingeräumten Beurteilungsbefugnis genommen wird" (2), oder durch Absprachen, mit 
denen sie zu einer Vorlage entgegen der normalen Zuständigkeitsverteilung zwischen den 
Rechtsprechungsorganen der Mitgliedstaaten veranlaßt werden sollen (3). 

Dies schließt allerdings nicht aus, daß das nationale Verfahrensrecht den Parteien des Aus-
gangsverfahrens die Möglichkeit eröffnet, die Vorlage einer bestimmten Frage anzuregen 
bzw. zu beantragen, und daß gegen die etwaige Zurückweisung ihres Antrags nach natio-
nalem Recht Rechtsbehelfe gegeben sind. Eine solche beschränkte Mitwirkungsbefugnis 
der Parteien würde das Vorlagemonopol des Prozeßrichters nicht aushöhlen, sondern im 
Gegenteil stärken, da die Parteien auf diese Weise das Prozeßgericht bei der Ausübung 
seines Vorlagerechts unterstützen könnten. 

Im allgemeinen wird das mit einem Rechtsstreit befaßte nationale Gericht sich nur zu einer 
Vorlage entschließen, wenn es eine "Frage" hat, d. h. wenn es glaubt, den klärenden Spruch 
des EuGH für seine Entscheidung zu benötigen. Die Vorlage setzt also das Vorhandensein 
"einer echten Schwierigkeit, die in einem aufgeschlossenen Betrachter Zweifel aufkommen 
I~ßt" (4), voraus. Ein solcher Zweifel kommt im allgemeinen nur auf, wenn Sinn und Zweck 
emer gemeinschaftsrechtlichen Bestimmung nicht klar aus ihrem Wortlaut und Sinnzusam-
menhang hervorgehen oder wenn der Text echte oder scheinbare Lücken aufweist. In 
diesem Fall muß die Bedeutung des fraglichen Texts im Wege der Auslegung ermittelt bzw. 
der Inhalt des betreffenden Rechts durch Lückenfüllung ergänzt werden. 

Darauf hinzuweisen ist, daß es für die Annahme der Vorlageberechtigung nach Artikel 177 
~bsatz 2 EWGV - anders als bei der Bestimmung des Umfangs der Vorlagepflicht nach Ar-
ttkel177 Absatz 3 EWG V - entsprechend der Rechtshilfefunktion des Verfahrens nicht auf 
das Vorliegen objektiver Unklarheiten oder Lücken der Gemeinschaftstexte sondern auf 
d~e subjektive Sicht des jeweiligen Prozeßrichters ankommt. Es ist darauf ab~ustellen, ob 
dle~er glaubt, keine sU?jektive Gewißheit über den Bestand und Inhalt des fraglichen Ge-
memschaftsrechts gewmnen zu können. Den nationalen Gerichten ist in diesem Zusam-

. (I) vgl. M. Lagrange, a. a. 0., S. 285. 
(~) Urteil v0'!l22.11.1978, MattheusIDoego, 93nS, Sig. 1978, S. 2203,2210. 
() Vgl. Urtel~ vom 11: 3; 19~, ~ogliaJNovello I, l04n9, Sig. 1980, S. 745,759. 
() E. Laffernere, Trmte de jUßsprudence administrative 1887, Bd. I, S. 449. 
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menhang anzuraten, die Schwelle des Zweifels nicht zu hoch anzusetzen und von ihrem 
Vorlagerecht in möglichst weitem Umfang Gebrauch zu machen, um so jede Möglichkeit 
einer Abweichung der nationalen Rechtsprechung von der Judikatur des EuGH auszu-
schließen (1). Die Mehrsprachigkeit der gemeinschaftsrechtlichen Regelungen, die Kom-
plexität der Materie und die technischen und systematischen Eigenheiten des Gemein-
schaftsrechts sind dabei angemessen zu berücksichtigen. 

Bisher ist der EuGH jederzeit auf die tatsächlichen oder vermeintlichen Schwierigkeiten 
des vorlegenden Gerichts eingegangen. In keinem Fall wurde ein Vorabentscheidungsersu-
chen deshalb zurückgewiesen, weil das herangezogene Gemeinschaftsrecht nicht klärungs-
bedürftig sei. Der EuGH hat seine ordnungsgemäße Befassung selbst in Fällen bejaht, in 
denen identische oder ähnliche Vorlagefragen bereits in einer früheren gleichgelagerten 
Vorabentscheidungssache entschieden worden waren (2). Ebenso hat er eine erneute Vor-
lage im Rahmen desselben Ausgangsverfahrens zugelassen, wenn die erste Vorabentschei-
dung nach Auffassung des Prozeßgerichts keine hinreichende Klarheit erbracht hat und 
diesem daher eine nochmalige Befassung des Gerichtshofes notwendig erschien (3). 

Der Grundsatz derProzeßökonomie gebietet es, daß der nationale Richter den EuGH mit 
einer Vorlagefrage nur befaßt, wenn er sich über die Entscheidungserheblichkeit dieser 
Frage im Rahmen des bei ihm anhängigen Verfahrens, d.h. die logische Verknüpfungzwi-
sehen der erbetenen Antwort und dem Ausgang des Verfahrens, klar geworden ist. Ein sol-
ches Vorgehen entspricht zudem dem Grundsatz der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Rücksichtnahme. 

N ach ständiger Spruchpraxis des EuGH ist die Prüfung der Entscheidungserheblichkeit der 
Vorlagefrage ausschließlich Sache des streitentscheidenden nationalen Gerichts, das inso-
weit über ein gewisses "Beurteilungsermessen" verfügt (4). Da es die Verantwortung für die 
zu fällende Entscheidung trägt und in diesem Rahmen das einschlägige Gemeinschaftsrecht 
auf den konkreten Einzelfall anzuwenden hat, ist es allein in der Lage, die Erforderlichkeit 
und Zweckdienlichkeit der Vorlage abschließend zu würdigen. Dem EuGH ist eine derar-
tige Würdigung schon deshalb verwehrt, weil er damit gleichzeitig weitgehend über Fragen 
des innerstaatlichen Rechts befinden müßte (5). 

In diesem Sinne hat der EuGH bereits in den Leiturteilen Van Gend & Loos (6) und Costa/ 
ENEL (7) entschieden, daß Voraussetzung für seine Zuständigkeit nur sei, daß die Vorla-
gefrage erkennbar die Auslegung des Vertrages betrifft, daß dagegen die Erwägungen, von 
denen sich das nationale Gericht bei der Formulierung seiner Frage hat leiten lassen, sowie 
die Erheblichkeit, die es dieser Frage im Rahmen des Ausgangsverfahrens beimißt, der 
Nachprüfung durch den Gerichtshof entzogen sind. 

(I) Vgl. P. Hay, Une approche politique de I'applicatioo de l'article 177 du traite CEE par les juridictions natio-
nales, in: CDE 1971, S. 503. 

(2) Urteil vom 27.3.1963, Da Costa, 28-30/62, Slg. 1963, S. 63; Urteil vom 4. 4.1968, Becher, 13/67, Slg. 1968, S. 
281; vgl. Entscheidungsgründe des Urteils vom 13.5.1981, International Chemical Corporation, 66/80, Slg. 
1981, S. 1191, 1215. Siehe auch unten S. 103 ff. 

(3) Urteil vom 24.6.1969, Milch-, Fett- und Eierkontor, 29/68, Slg. 1969, S. 165, 178. Siehe auch unten S. 102. 
(4) Urteil vom 16.12.1981, Fogiia/Novello 11,244/80, Slg. 1981, S. 3045,3062. 
(5) M. Dauses, a. a. 0., S. 127; vgl. G. VandersandenlA. Barav, a. a. 0., S. 299; P. Seimer, Zur Entscheidungser-

heblichkeit der Gültigkeitsfrage bei der Vorlage nach Art. 177 des EWG-Vertrages, in: A WD 1968, S. 424. 
(6) Urteil vom 5.2.1963,26/62, a. a. 0., S. 24. 
(7) Urteil vom 15.7.1964,6/64, a. a. 0., S. 1269; ähnlich Urteil vom 4. 2.1965, Albatros, 20/64, Slg. 1965, S. 1,8; 

Urteil vom 19.12.1968, Salgoil, 13/68, Slg. 1%8, S. 679, 690; Urteil vom 14.12.1971, Politi, 43n1, Slg. 1971, 
S. 1039, 1048. 
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Er hat diesen Grundsatz in seiner späteren Rechtsprechung noch klarer herausgearbeitet. 
In der Rechtssache Damiani, in der eine Partei des Ausgangsverfahrens geltend gemacht 
hatte, die Vorlagefrage sei "angesichts der vor dem vorlegenden Gericht erhobenen Rügen 
unzweckmäßig" , hat er dieses Argument wie folgt zurückgewiesen (1): 

Der Gerichtshof ist ... nicht zuständig, über die Zweckmäßigkeit eines Vorabentscheidungsersuchens zu 
befinden. Denn im Rahmen der in Artikel 177 des Vertrages vorgesehenen Zuständigkeitsverteilung zwi-
schen den innerstaatlichen Gerichten und dem Gerichtshof ist es Aufgabe des innerstaatlichen Gerichts, 
das allein über eine unmittelbare Kenntnis des Sachverhalts und des Parteivorbringens verfügt und dem die 
Verantwortung für die zu erlassende Entscheidung obliegt, in voller Sac~kenntnis di.e Er.he~lichkeit der in 
dem vor ihm anhängigen Rechtsstreit aufgeworfenen Rechtsfragen und die Notwendigkeit emer Vorabent-
scheidung für den Erlaß seines Urteils zu beurteilen." 

Aus den gleichen Gründen ist es gemeinschaftsrechtlich unerheblich, in welchem Stadium 
des Ausgangsverfahrens vorgelegt wird. Zwar sollte das nationale Gericht aus Gründen der 
Prozeßökonomie erst in einem Verfahrensstadium vorlegen, in dem es den relevanten 
Sachverhalt bereits weitgehend aufgeklärt hat und die Zweckmäßigkeit der Vorlage zu 
überblicken vermag. Jedoch sind derartige Überlegungen einzig und allein Sache des Pro-
zeßgerichts (2): 

"Durch diese Erwägungen wird ... keinesfalls das Ermessen des nationalen Gerichts eingeschränkt, das al-
lein über eine unmittelbare Kenntnis des Sachverhalts und der von den Parteien vorgetragenen Argumente 
verfügt und die Verantwortung für die zu fällende Entscheidung zu tragen hat und das daher die besseren 
Voraussetzungen für die Beurteilung der Frage besitzt, in welchem Verfahrensstadium es einer Vorabent-
scheidung des Gerichtshofes bedarf. 
Daher hängt die Wahl des Zeitpunkts, zu dem ein nationales Gericht ein Vorabentscheidungsersuchen 
nach Artikel 177 vorlegt, von Gesichtspunkten der Prozeßökonomie ab. die abzuwägen Sache des natio-
nalen Gerichts ist." 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob nur gemeinschaftsrechtliche Bestim-
mungen mit unmittelbarer Wirkung Gegenstand eines Vorabentscheidungsersuchens sein 
können. Diese Rechtsansicht wurde wiederholt von Verfahrensbeteiligten vor dem Ge-
richtshof geäußert und gelegentlich auch von den Generalanwälten mit der Begründung be-
fürwortet, der nationale Richter habe nur unmittelbar geltende Rechtssätze des Gemein-
schaftsrechts anzuwenden. Der EuGH hat sich dieser Auffassung in ständiger Rechtspre-
chung verschlossen. So hat er in der Rechtssache Mazzalai den Einwand der italienischen 
Regierung, die Vorlagefrage beziehe sich unzulässigerweise auf eine nicht unmittelbar an-
wendbare Richtlinie, mit der Begründung verworfen, daß es "nicht Sache des Gerichts-
hofes [ist], über die Entscheidungserheblichkeit von Vorlagefragen nach Artikel 177 zu be-
finden", und daß im übrigen "eine Auslegung der Richtlinie unabhängig von ihren Wir-
kungen '" für das nationale Gericht zweckmäßig sein [kann], damit sichergestellt wird, daß 
das zur Durchführung dei' Richtlinie erlassene Gesetz gemeinschaftskonform ausgelegt und 
angewendet wird" (3). 

Diese Rechtsprechung ist zu begrüßen. Ihre Berechtigung hat sich insbesondere in ver-
schiedenen jüngeren Verfahren erwiesen, in denen nationale Gerichte um die Auslegung 
von Gemeinschaftsrichtlinien ersuchten, um ihr nationales Recht in Übereinstimmung mit 
den Grundsätzen der betreffenden Richtlinie auslegen und anwenden zu können. Der 

(I) Urteil vom 14.2.1980, 53n9, Slg. 1980, S. 273,281; ähnlich auch Urteil vom 16.12.1981, Foglia/NoveIlo 11, 
a.a.O. 

(2) Urteil ~om ~O. 3.1981, lris~ Creamery Milk Suppliers Association, 36 und 71/80, Slg. 1981, S. 735,748; dazu 
3 L. D~mele, In: I1 Foro ItallQno 1982, IV, Spalte 26. Siehe auch oben S. 59 f. 

( ) Urteil vom 20. 5.197~, 11~n5, Slg .. 1976, S. 6.57,~; ähnlich Urteil vom 12. 11.1974, Haaga, 32174, Sig. 1974, 
S. 1201. I?azu D. Mrudam, Effet duect des directlves et competence residuelle des Etats membres in: Recueil 
Dalloz-Slrey 1980. S. 471. ' 
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EuGH hat in diesen Fällen unter Hinweis auf die Rechtshilfefunktion des Verfahrens das 
Erfordernis unterstrichen, "auf die vorgelegte Frage so zu antworten, daß das nationale Ge-
richt die Grundsätze [der] Richtlinie anwenden kann, soweit sie nach den nationalen 
Rechtsvorschriften ... gelten" (1). 

Die Befugnis des nationalen Prozeßrichters, dem Gerichtshof Fragen nach der Gültigkeit 
und Auslegung von Gemeinschaftsrecht vorzulegen, ist ein unmittelbar aus dem Vertrag 
fließendes umfassendes Recht, das durch den staatlichen Gesetzgeber nicht eingeschränkt 
werden kann (2); Artikel 177 EWGV ist insoweit zwingendes Recht. Allerdings ist der Um-
fang der Vorlageberechtigung deshalb nicht völlig unproblematisch, weil das Vorabent-
scheidungsverfahren nur einen Zwischenstreit im Rahmen des vordem nationalen Gericht 
anhängigen Ausgangsverfahrens bildet, dessen Ablauf grundsätzlich von den Verfahrens-
regeln des nationalen Rechts bestimmt wird. Ein Zielkonflikt kann insbesondere zwischen 
der Vorlagefreiheit des vorinstanzlichen Richters und dem prozessualen Grundsatz der 
Bindung an die Beurteilung des übergeordneten Gerichts auftreten, so etwa wenn das 
Rechtsmittelgericht unter Aufhebung einer Entscheidung des nachgeordneten Gerichts die 
Sache an dieses zurückverweist, und das nachgeordnete Gericht nach innerstaatlichem 
Verfahrensrecht an die rechtliche Würdigung des Rechtsmittelgerichts gebunden ist. 
Dieser Fall lag den Rechtssachen Rheinmühlen Düsseldorf I und 11 (3) zugrunde, in denen 
es um die Vorschrift des § 126 Absatz 5 FGO (Bindung des Instanzgerichts an die rechtliche 
Beurteilung des Bundesfinanzhofes) ging. 

In dem betreffenden Fall war gegen ein Urteil des Hessischen Finanzgerichts Revision zum 
Bundesfinanzhof eingelegt worden, der die Sache an das Instanzgericht zurückverwies. 
Dieses setzte das Verfahren aus und ersuchte den EuGH u. a. um Entscheidung darüber, 
ob eine Vorlage auch dann zulässig ist, wenn sich die Sache nach Aufhebung eines Urteils 
des erstinstanzlichen Gerichts durch ein höchstrichterliches Gericht im zweiten Rechtsgang 
befindet (4). In dem Beschwerdeverfahren gegen den Vorlagebeschluß legte der Bundesfi-
nanzhof seinerseits dem EuGH eine nahezu identische Frage vor (5). 

In seinen Urteilen hob der EuGH die entscheidende Bedeutung von Artikel 177 EWGV für 
die Gewähr der kommunitären Rechtseinheit hervor. Diese wäre gefährdet, wenn den 
nicht letztinstanzlichen Gerichten infolge ihrer Bindung an die rechtliche Beurteilung des 
übergeordneten Gerichts das Recht genommen würde, den Gerichtshof um Vorabent-
scheidung zu ersuchen. Daher müsse das nicht letztinstanzliehe Gericht, wenn es der Auf-
fassung sei, daß es aufgrund der rechtlichen Beurteilung des Rechtsmittelgerichts zu einer 
gemeinschaftsrechtswidrigen Entscheidung gelangen könnte, frei entscheiden können, ob 
es dem Gerichtshof die zweifelhaften Fragen vorlegen soll: 

" ... die nationalen Gerichte [haben] ein unbeschränktes Recht zur Vorlage an den Gerichtshof .... wenn 
sie der Auffassung sind. daß eine bei ihnen anhängige Rechtssache Fragen der Auslegung oder der Gültig-
keit der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen aufwirft. über die diese Gerichte im konkreten Fall ent-
scheiden müssen. 
Sonach kann eine innerstaatliche Rechtsnorm. die nichtletztinstanzliche Gerichte an die rechtliche Beur-
teilung des übergeordneten Gerichts bindet. diesen Gerichten nicht das Recht nehmen. dem Gerichtshof 
Fragen nach der Auslegung der gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen vorzulegen. um die es in dieser 
rechtlichen Beurteilung geht. Etwas anderes müßte gelten. wenn die von dem nichtletztinstanzlichen Ge-
richt gestellten Fragen sachlich mit Fragen identisch wären. die das letztinstanzliche Gericht bereits vorge-

(1) U!teil vom 7.2.1985. Wendelboe. 19/83. noch nicht veröffentlicht; ähnlich Urteil vom 15.7.1982. Felicitas 

(
2) Rickmers-Linie, 270/81. Sig. 1982. S. 2771. 2786. 

M. Dauses. a. a. O. 

«!» Urteil vom 12.2.1974. 146n3, Sig. 1974. S. 139; Urteil vom 16.1.1974. 166m. Sig. 1974. S. 33. 
Rechtssache 146m, a. a. O. 

(5) Rechtssache 166m. a. a. O. 

65 



legt hat. Dagegen muß das nichtletztinstanzliche ~ericht, ~enn es der A~Hassung ist, daß es aufgrund der 
rechtlichen Beurteilung des übergeordneten Genchts zu emer das Ge.memscha~tsrecht verletzende~ ~nt­
scheidung gelangen könnte, frei entscheiden können, o.b es dem Genchtshof dIe Frag~n vorlegt, dIe Ihm 
zweifelhaft sind. Wären die nichtletztinstanzlichen Genchte gebunden, ohne. den Genchtshof anrufen .zu 
können so wären dessen Zuständigkeit zur Vorabentscheidung wie auch dIe Anwendung des Gemem-
schaftsr~chts auf allen Stufen der Gerichtsbarkeit in den Mitgliedstaaten eingeschränkt." (I) 

Diese Rechtsprechung hat weitreichende Bedeutung für die Praxis der nationalen Gerichte 
erlangt. Sie hat das Subordinationsverhäitnis der Untergerich~e im Verhältnis z~ ~en 
Rechtsmittelgerichten im Hinblick auf den Vorrang des Gememschaftsrechts relatiViert 
und damit die Vorlageberechtigung der Untergerichte entscheidend gestärkt (2). 

2. Die Überprüfung der Ermessensausübung durch den Gerichtshof 

Wie aus dem Vorangegangenen erhellt, ist es grundsätzlich Sache des nationalen Prozeßge-
richts, dem die Verantwortung für die zu fällende Entscheidung obliegt, im Hinblick auf 
den konkreten Sachverhalt zu beurteilen, ob die Einholung einer Vorabentscheidung erfor-
derlich ist. Dem Beurteilungsspielraum des nationalen Gerichts sind jedoch gewisse imma-
nente Grenzen gezogen, die sich aus der Natur des Vorabentscheidungsverfahrens selbst 
ergeben und deren Beachtung der Nachprüfung durch den EuGH unterliegt. Auszugehen 
ist einerseits von der Feststellung, daß der EuGH im Verfahren nach Artikel 177 EWGV 
nur über Fragen des Gemeinschaftsrechts befinden kann, andererseits von dem Umstand, 
daß eine Vorabentscheidung nur von einem Gericht im Rahmen einer rechtsprechenden 
Tätigkeit eingeholt werden kann (3). Daraus hat der EuGH gefolgert, daß das Vorabent-
scheidungsersuchen nur zulässig ist, wenn es sich auf eine vorlagefähige Frage des Gemein-
schaftsrechts (4) bezieht, die in einem echten Rechtsstreit aufgeworfen ist. Fehlt eine dieser 
beiden Voraussetzungen, so erachtet der EuGH sich in unterdessen gefestigter Rechtspre-
chung für die Entscheidung über die Vorlagefrage für "nicht zuständig" . 

Dies war etwa der Fall einer Vorlagefrage, die darauf abzielte, wie eine aufgrund des deut-
schen Bundesentschädigungsgesetzes gewährte Leistung nach französischem Sozialrecht 
zu qualifizieren ist (5). 

Zwei Beschlüsse, die auf Vorabentscheidungsersuchen des diensthabenden Richters des 
Tribunal d'Instance Hayange hin ergangen sind, haben diese Rechtsprechung konsequent 
fortgeführt. Im l;(rsten Fall hatte der Prozeßrichter die Frage gestellt, "welchen Schutz .. , 
der Vertrag im Hinblick auf die Einhaltung des fundamentalen Grundsatzes der Unabhän-
gigkeit des Richters bei der Gesetzesanwendung [gewährt]". Das Ausgangsverfahren be-
traf einen Rechtsstreit, zu dem es nach einem Verkehrsunfall in Frankreich gekommen war, 
in den lediglich französische Staatsangehörige verwickelt waren. Im zweiten Fall hatte der 

(I) Urteil vom 16.1.1974, a.a. 0., S. 38. 
(2) DazuH.G. Sc~erme~s,in: Ars Aequi 1974, S. 406; P. VanDijk, in: SEW1974, S. 462; G. Bebr, in: EuR 1974, 

~. 358;J.A. Wmter,m: CMLR 1974,S.216;J. Leyten, in: NederlandsJuristenblad1975,S. 1187;P.E. Goose, 
!n: RlWlAWD 197~, S. 660; R. Riegel,inRIW/AWD 1976, S. 110; T. Hartley, in: ELR 1975, S. 48; W. Gorter, 
~: Nederlands IUr/St~nblad 1976, S. 636; R. Kovar, in: ID] 1976, S. 198. 

(3) SIehe oben S. 53 H., msbesondere S. 58 f. 
(4) Siehe oben S. 35 H. 
(5) Urteil vom 17. 12.1975, Adlerblum, 93n5, Slg. 1975, S. 2147. 
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gleiche Richter im Rahmen eines Rechtsstreits über eine Zwangsräumung durch Mieter da-
nach gefragt, ob die gegen ihn erhobene Haftungsklage mit "den in der Natur des hier an-
wendbaren Gemeinschaftsrechts liegenden Anforderungen" vereinbar ist. In bei den Fällen 
hat sich der EuGH mit Beschluß für "offensichtlich unzuständig" erklärt, da der Begrün-
dung und Formulierung der Vorlageentscheidung zu entnehmen sei, daß die gestellte Frage 
"in keiner Hinsicht die Auslegung des EWG-Vertrags oder die Gültigkeit oder Auslegung 
einer Handlung eines Organs der Gemeinschaft betrifft" (1). 

Auf der gleichen Linie liegt das Urteil MattheuslDoego. Das Amtsgericht Essen hatte in 
diesem Verfahren Fragen nach der Auslegung von Artikel 237 EWGV (Aufnahme neuer 
Mitgliedstaaten in die Gemeinschaft) gestellt; dabei ging es im Kern darum, ob der Beitritt 
Spaniens, Portugals und Griechenlands zu den Europäischen Gemeinschaften aus gemein-
schaftsrechtlichen Gründen auf absehbare Zeit unmöglich sei. Der EuGH verneinte seine 
Zuständigkeit mit der Begründung, die rechtlichen Bedingungen eines solchen Beitritts 
seien im Rahmen eines wohlabgegrenzten Verfahrens, d. h. in politischen Verhandlungen, 
erst noch zu bestimmen, so daß es nicht möglich sei, ihren Inhalt vorweg unter Einschaltung 
der Gerichte festzulegen (2). Die ratio decidendi dieser Entscheidung, die ein vorsichtiges 
Bekenntnis zur "political questions doctrine" erkennen läßt, dürfte darin liegen, daß Ar-
tikel237 EWGV nicht geeignet ist, Wirkungen in einem privatrechtlichen Vertrag zu ent-
falten, und daß derartige Wirkungen auch nicht durch Parteivereinbarung begründet 
werden können (3); die Parteien des Ausgangsverfahrens sollen den Gerichtshof nicht ohne 
Notwendigkeit zu hochpolitischen Äußerungen über die grundlegende Gestaltung und 
Ausrichtung der Gemeinschaft veranlassen können. 

Andererseits achtet der EuGH strikt darauf, daß seine Antwort der Lösung eines echten 
Rechtsstreits dient. Er geht dabei von der Erwägung aus, daß Artikel 177 EWGV ihm nicht 
die Aufgabe zuweist, rein beratende Stellungnahmen zu allgemeinen oder hypothetischen 
Fragen abzugeben; der Gerichtshof darf nicht mit einem Ratgeber verwechselt werden, der 
zum beliebigen Gebrauch um Rechtsauskunft angegangen wird. Dieser Gedanke wurde 
nachdrücklich in den Rechtssachen Foglia/Novello I und 11 unterstrichen, denen der fol-
gende Sachverhalt zugrunde lag (4): 

Die in Italien wohnhafte Beklagte des Ausgangsverfahrens, Frau Novello, hatte bei dem in 
dem gleichen Mitgliedstaat ansässigen Kläger dieses Verfahrens, Herrn Foglia, italieni-
schen Likörwein bestellt, der nach Frankreich geliefert werden sollte. In dem Kaufvertrag 
war vereinbart worden, daß etwaige von den italienischen oder französischen Behörden er-
hobene Abgaben, "die mit der Regelung des freien Warenverkehrs zwischen den beiden 
Staaten unvereinbar oder zumindest nicht geschuldet seien", nicht zu Lasten der Käuferin 
gehen sollten. Eine entsprechende Klausel enthielt der von der Firma Foglia mit einem 
Transportunternehmen geschlossene Vertrag über die Lieferung des Weins. Frau Novello 
beglich den Kaufpreis nebst Transportkosten, zog jedoch von dem in Rechnung gestellten 
Betrag gewisse von den französischen Zollbehörden erhobene Abgaben ab, von denen sie 
sich aufgrund der einschlägigen Vertragsklausel freigestellt glaubte. Mit seiner Klage be-
gehrte Herr Foglia die Zahlung des Unterschiedsbetrags. In diesem Zusammenhang legte 

(1) Beschluß vom 27.6.1979, 105179 Slg. 1979, S. 2257; Beschluß vom 12.3.1980,68/80, Slg. 1980, S. 771. 
(2) Urteil vom 22.11.1978, 93178, sig. 1978, S. 2203,2211. 
(3) H. Matthies, Zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts im Vorlageverfahren (Art. 177 EWGV). Rechte des 

Gemeinschaftsbürgers gegen den Staat und gegen andere Gemeinschaftsbürger , in: Gedächtnisschrift für L. 
Constantinesco, 1983, S. 471,483; dazu auch G. Bebr, in: EuR 1980, S. 244; ders., in: CMLR 1980, S. 525; 
M.1. laUes, in: Revista de Instituciones Europeas 1979, S. 879. 

(4) Urteil vom 11.3.1980, 104/79, Slg. 1980, S. 745; Urteil vom 16.12.1981, 244/80, Slg. 1981, S. 3045. 
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das italienische Prozeßgericht, die Pretura Bra, dem EuGH verschiedene Fragen nach der 
Vereinbarkeit der betreffenden französischen Abgabenregelung mit dem Gemeinschafts-
rechtvor. 

Da der EuGH fand, daß die Vorlagefragen nicht in den Rahmen seines durch Artikel 177 
EWGV definierten Rechtsprechungsauftrags fielen, erklärte er sich für die Entscheidung 
für unzuständig. Er hat die Annahme seiner Unzuständigkeit in dem Urteil FogliaINovello 
I im wesentlichen auf die nachstehenden Erwägungen gestützt (1): 

"Die Parteien des Ausgangsverfahrens wollen ... offenbar eine Verurteilung der französischen Steuerrege-
lung für Likörweine mittels eines Verfahrens vor einem italieni.sch~~ G~richt erre.ic~e~, das von zwei ~ri­
vaten Parteien geführt wird, die über das angestrebte Ergebms el mg smd und die 10 Ihren Vertrag eIDe 
Klausel aufgenommen haben, die das italienische Gericht zu einer Stellungnahme in dieser Frage veran-
lassen sollte. Der künstliche Charakter dieser Konstruktion ist um so deutlicher, als die Firma Danzas von 
den gegen die Erhebung der Verbrauchsabgabe vom französischen Recht eröffneten Rechtsbeh~lfen 
keinen Gebrauch machte, obwohl sie aufgrund der Vertragsklausel, die auch sie band, allen Grund hierzu 
hatte ... 
In Artikel 177 des EWG-Vertrags ist dem Gerichtshof die Funktion anvertraut, jedem Gericht in der Ge-
meinschaft die Elemente der Auslegung des Gemeinschaftsrechts zur Verfügung zu stellen, die zur Ent-
scheidung wirklicher, bei ihm anhängiger Rechtsstreitigkeiten erforderlich sind. Könnte der Gerichtshof 
aufgrund von Abmachungen der oben dargestellten Art zu einer Entscheidung verpflichtet werden, so be-
einträchtigte dies die Gesamtregelung des gerichtlichen Rechtsschutzes, der den einzelnen zu ihrem Schutz 
gegen die Anwendung vertragswidriger abgabenrechtlicher Vorschriften zur Verfügung steht." 

Die tragende Überlegung in den Entscheidungsgründen war somit die Feststellung, es 
handle sich um einen fiktiven Rechtsstreit bzw. eine künstliche Konstruktion, die der "nor-
malen" Zuständigkeitsverteilung zwischen den Gerichten der verschiedenen Mitglied-
staaten und zwischen diesen und dem EuGH zuwiderlaufe. Die Parteien seien sich über das 
Ergebnis einig gewesen und hätten mit Hilfe einer privatrechtlichen Vereinbarung eine in 
Wirklichkeit nicht benötigte Stellungnahme des Gerichtshofes herbeiführen wollen bzw. 
das Verfahren dem dafür eigentlich zuständigen französischen Richter entziehen wollen. 
Tatsächlich geht aus dem Sachverhalt hervor, daß beide Parteien des Ausgangsverfahrens 
in ihren Erklärungen vor dem Gerichtshof die behaupteten steuerlichen Diskriminierungen 
des französischen Rechts im wesentlichen übereinstimmend beschrieben und sich zudem in 
der Beurteilung der Gemeinschaftsrechtswidrigkeit der fraglichen Abgabenregelung einig 
waren. 

Die Argumentation des EuGH hat lebhafte Auseinandersetzungen hervorgerufen. Ver-
treter des Schrifttums haben in ihr einen bedenklichen Angriff auf die in Artikel 177 EWG V 
verankerte Zuständigkeitsverteilung (2) gesehen und sie als Übergriff auf die Prärogativen 
des st~eitentscheidenden nationalen Richters gewertet, der allein in der Lage sei, darüber 
zu befmden, ob er "manipuliert" oder mit einem fiktiven Streit befaßt wird (3). Geltend ge-
macht wurde auch, diese Rechtsprechung schränke den Grundsatz der Gleichordnung im 
Verhältnis zwischen den nationalen Gerichten und dem Gerichtshof drastisch ein (4). 

In die~er Perspe~tive hat auch das vorlegende Gericht selbst Unverständnis geäußert und 
daher 1m Wege emer erneuten Vorlage um KlarsteIlung der Bedeutung und Tragweite des 

(I) A. a. 0., S. 759. 
(2) A. T~ano, Liti~es fictifs e~ competence prejudicielle de la Cour de justice europeenne; in: Revue Generale 
3 de DrOit ~nternattonal Pubilc 1981, S. 514; ders., in: 11 Foro ltaliano 1980, IV, Spalte 256. 

( ) H. Matthles, a. a. O. 
(4) A. Ba~av, Prelimina'1' Ce~~~h!p?!he Judgment of the European Court in Foglia Novello, in: ELR 1980, 

S. 443~ ders., Imbroglio preJudl.clel, m: RTDE 1982, S. 431; vgl. auch G. Bebr, Tatsächlicher Rechtsstreit als 
unabdingbare Voraussetzung e~er Vorlage gemäß Art. 177 EWGV, in: EuR 1980, S. 244; ders., in: CMLR 
~980, s. 52~; H.G. Scherm~rs, 10: Ars Aequi 1980, S. 796; P. Van Nuffel, in: Rechtskundig Weekblad 1981, 
S~~;.1247, H. Audretsch, 10: SEW 1981, S. 390; A. Evans, in: Journal 0/ the Law Society 0/ Scotland 1981, 
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Ersturteils nachgesucht. Die zweite Vorlagesache (FogliaINovello 11) gab dem EuGH Ge-
legenheit, seine Grundkonzeption zu der Aufgabenteilung zwischen den nationalen Ge-
richten und dem Gemeinschaftsgericht zu bestätigen und näher zu präzisieren. Er hat dabei 
an seiner bisherigen Rechtsprechung festgehalten, daß die Beurteilung der Erforderlich-
keit der Vorlage im Hinblick auf die faktischen und rechtlichen Umstände des Ausgangs-
verfahrens Sache des Prozeßgerichts ist, hat jedoch für sich das Recht in Anspruch ge-
nommen, diese Beurteilung insoweit zu überprüfen, als dies zur Feststellung seiner eigenen 
Zuständigkeit erforderlich ist (1): 

"Es muß ... hervorgehoben werden, daß Artikel 177 dem Gerichtshof nicht die Aufgabe zuweist, Gut-
achten zu allgemeinen oder hypothetischen Fragen abzugeben, sondern daß er nach dieser Vorschrift einen 
Beitrag zur Rechtspflege in den Mitgliedstaaten zu leisten hat. Daher wäre der Gerichtshof nicht für die 
Beantwortung von Auslegungsfragen zuständig, die ihm im Rahmen konstruierter Verfahren vorgelegt 
würden, mit deren Hilfe die Parteien den Gerichtshof zur Stellungnahme zu gemeinschaftsrechtlichen 
Fragen veranlassen wollen, deren Beantwortung für die Entscheidung eines Rechtsstreits nicht objektiv er-
forderlich ist. Erklärt sich der Gerichtshof in einem solchen Fall für unzuständig, so wird damit in keiner 
Weise in die Befugnisse des nationalen Gerichts eingegriffen, sondern verhindert, daß das Verfahren nach 
Artikel 177 zu anderen als den diesem Verfahren eigenen Zwecken benutzt wird. 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, daß sich der Gerichtshof hinsichtlich der Erheblichkeit der ihm vor-
gelegten Fragen zwar weitestgehend auf die Beurteilung durch das innerstaatliche Gericht verlassen 
können muß; er muß jedoch auch in die Lage versetzt werden, alle mit der Wahrnehmung seiner eigenen 
Aufgabe zusammenhängenden Fragen zu beurteilen, vor allem um gegebenenfalls, wie es die Pflicht jedes 
Gerichtes ist, festzustellen, ob er zuständig ist ... " 

So revolutionär auch die Rechtsprechung Foglia/Novello auf den ersten Blick erscheinen 
mag, so wenig sollten ihre praktischen Auswirkungen überbewertet werden. Die Entschei-
dungen betrafen einen raren Ausnahmefall. Die Frontstellung des EuGH richtete sich in 
erster Linie gegen manipulierende Parteiabsprachen, die dem Geist und der Zweckbestim-
mung der vom Vertrag vorgesehenen gerichtlichen Zusammenarbeit zuwiderliefen; ihnen 
sollte ein Riegel vorgeschoben werden, um zu verhindern, daß sich das Vorabentschei-
dungsverfahren zu einem unterschwelligen und verschleierten Vertragsverletzungsver-
fahren entwickelt. Es wäre daher sicher irrig, aus diesen Urteilen auf eine restriktive Ten-
denz des EuGH gegenüber Vorlagen oder gar auf eine Wende in seiner ludikaturschließen 
zu wollen (2). Obwohl in späteren Verfahren wiederholt geltend gemacht wurde, es liege 
ein fiktiver Rechtsstreit vor, hat der EuGH in keinem dieser Fälle die in FogliaINovello ent-
wickelten Grundsätze erneut zur Anwendung gebracht (3). 

Den nationalen Gerichten ist in diesem Zusammenhang zu raten, in Grenzfällen dem Vor-
abentscheidungsersuchen eine begründete Erklärung dafür beizufügen, warum sie im kon-
kreten Fall eine Frage vorlegen, deren Tragweite über die für die Entscheidung des Aus-
gangsverfahrens benötigte Rechtshilfe hinauszugehen scheint (4). 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß außer in den erörterten Fällen, in denen das Vor-
abentscheidungsersuchen offensichtlich keinen Bezug zum Gemeinschaftsrecht erkennen 
ließ bzw. ihm kein echter Rechtsstreit zugrunde lag, der EuGH es nur dann abgelehnt hat, 
auf die Vorlagefrage einzugehen, wenn das fragliche Gemeinschaftsrecht offensichtlich irr-
tümlich herangezogen wurde (5), und wenn das wahre Anliegen des Fragestellers weder aus 

(1) A. a. 0., S. 3063; dazu G. Bebr, The Possible Implications of Foglia Novello H, in: CMLR 1982, S. 421; C. 
Gray, Advisory Opinions and the European Court of Justice, in: ELR 1983, S. 24; A. Tizzano, Foglia-Novello 
atto II, ovvero la crisi delI' "uso altemativo" deli' art. 177 CEE, in: 11 Foro Italiano 1982, IV, Spalte 308; H. 
Audretsch, in: SEW 1982, S. 776; D. Wyatt, in: ELR 1982, S. 186. 

(2) U. Everling. a. a. 0., S. 32. 
(3) Urteil vom 14.1.1981, Chemial Farmaceutici, 14On9, Slg. 1981, S. 1,13; Urteil vom 14.1. 1981, VinaI, 46/80, 

Slg. 1981, S. 77,91. 
(4) Vgl. unten S. 80. 
(5) Vgl. obiter dicta in Urteil vom 19.12.1968, SaIgoil, 13/68, Slg. 1968, S. 679, 690, bzw. in Urteil vom 26. 9.1985, 

Thomasdünger, 166/84, noch nicht veröffentlicht. 
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den Gründen der Vorlageentscheidung noch aus den Prozeßakten deutlich wurde. In einem 
solchen Fall wäre eine Antwort auf die Vorlagefrage reiner Formalismus gewesen. Sie hätte 
dem Prozeßrichter tatsächlich keine sachdienliche Entscheidungshilfe zukommen lassen. 
Bemerkswert ist hierbei, daß der EuGH in derartigen Fällen keineswegs seine Zuständig-
keit für die Entscheidung verneint hat, sondern sich auf die zurückhaltende Formel be-
schränkt hat, daß unter Berücksichtigung der tatsächlichen und rechtlichen Umstände des 
Ausgangsverfahrens "keine Veranlassung [besteht], die Frage des vorlegenden Gerichts zu 
beantworten" (1) bzw. daß "es ... keiner Entscheidung ... [bedarf]" (2). 

Selbstverständlich bezweckt diese Spruchpraxis keinen Eingriff in den Verantwortungsbe-
reich des nationalen Richters. Sie ist vielmehr als Ausdruck des kooperativen Charakters 
des Vorabentscheidungsverfahrens zu verstehen, das durch einen Urteilsspruch, der dem 
Prozeßgericht erkennbar keine Entscheidungshilfe bieten kann, dieser Funktion ent-
fremdet würde. 

B - Die VoriagepOicht letztinstanzlicher Gerichte (3) 

1. Der Begriff des letztinstanzlichen Gerichts 

Ein entscheidender Punkt, der Auskunft über die Zweckbestimmung des Vorabentschei-
dungsverfahrens gibt, ist der Umstand, daß die Vorlage nur für diejenigen nationalen Ge-
richte zwingend vorgeschrieben ist, gegen deren Entscheidungen keine Rechtsmittel nach 
innerstaatlichem Recht gegeben sind, d. h., die in letzter Instanz entscheiden. Für die üb-
rigen Gerichte ist die Vorlage fakultativ; der Vertrag versichert sie lediglich der Hilfe des 
Gerichtshofes, wenn sie diesem aus Zweckmäßigkeitserwägungen die Klärung einer ge-
meinschaftsrechtlichen Vorfrage überlassen. Der Begriff "letztinstanzlich" ist also das 
maßgebliche Kriterium für die Qualifikation eines vorlageberechtigten Gerichts als vorla-
geverpflichtet im Sinne von Artikel 177 Absatz 3 EWGV. 

Im Schrifttum besteht ein Schulenstreit darüber, ob der Begriff des letztinstanzlichen Ge-
richts konkret (funktionell) oder abstrakt (institutionell) zu verstehen ist. 

Nach der konkreten (funktionellen) Betrachtungsweise bestimmt sich die Vorlagepflicht 
n.ach d.er jeweiligen Verf~hren~art; si~ bezieht sich nicht auf den Rang des betreffenden G~­
nchts mnerhalb der Genchtshlerarchle, sondern auf die Natur der zu treffenden Entschei-
dung. Damit trifft sie neben den Gerichten "an der Spitze der Rechtsprechungspyramide 
auch diejenigen Gerichte, die gelegentlich endgültige Entscheidungen treffen müssen, dies 

(~) Urte!l vom 16.9.1982, Vlaeminck, 132181, Sig. 1982, S. 2953, 2964. 
() UrteIl vom 21: 3. 1985, Celestri, 17~84, noch ni~ht veröffentlicht. . 
( ) Dazu allgemell~ A. Guggemoos, Die Vorlagepflichten deutscher Gerichte an das Bundesverfassungsgencht 

un~ an de~ Genchtshof der Europäischen Gemeinschaften, Regensburg 1971; A. Beermann , Die Anrufungs-
pflicht bel Auslegungsfragen nach Artikel 177 des EWG-Vertrages in' ZeitschriFr für Zölle und Verbrauch-steuern 1971, S. 353. ' . J' 
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aber einzig und allein in einem solchen Fall" (1), d. h., wenn wegen der Eigenart des anhän-
gigen Rechtsstreits (z. B. Höhe des Streitwerts) kein Rechtsmittel statthaft ist. Hierbei 
können in der Praxis Abgrenzungsprobleme entstehen, so etwa wenn nicht von Anfang an 
feststeht, ob gegen die zu erwartende Entscheidung ein Rechtsmittel eingelegt werden kann 
(z. B. wenn eine bestimmte Berufungssumme erreicht werden muß oder wenn das Rechts-
mittel vom entscheidenden Gericht selbst oder vom Rechtsmittelgericht zugelassen werden 
muß) (2). 

Dagegen sind nach der abstrakten (institutionellen) Betrachtungsweise ausschließlich die 
hierarchisch obersten Gerichte vorlageverpflichtet (3). 

Für die konkrete Theorie spricht, daß sie den Rechtsschutz der einzelnen auf allen Stufen 
der Gerichtshierarchie sicherstellt. Tatsächlich realisiert sich die Gefahr unterschiedlicher 
Auslegungen endgültig erst auf der Ebene der letztinstanzlichen Gerichte; diese erlassen 
Entscheidungen, die nicht mehr abänderbar sind (4). Nur in diesem Fall kann dem ein-
zelnen durch eine etwaige fehlerhafte Auslegung und Anwendung des Gemeinschafts-
rechts ein endgültiger Schaden entstehen. Dagegen können in den früheren Verfahrenssta-
dien mögliche Fehler der Unterinstanz noch mit den Rechtsmitteln des innerstaatlichen 
Rechts geltend gemacht und durch die übergeordneten Instanzen berichtigt werden (5). 

Demgegenüber hat die abstrakte Theorie den Vorteil, daß sie eine Überlastung des EuGH 
mit Verfahren untergeordneter Bedeutung vermeidet. Sie ist weniger am Rechtsschutzge-
danken als an dem Erfordernis der Wahrung der objektiven Rechtsordnung orientiert. Be-
kanntlich haben die Entscheidungen der hierarchisch obersten Gerichte eine weitreichende 
Präjudizwirkung; sie beeinflussen die Einstellung der nachgeordneten Gerichte und bilden 
daher den "harten Kern" der nationalen Rechtsprechung (6). Abweichungen, Meinungs-
verschiedenheiten und die daraus folgende Rechtsunsicherheit auf dieser Ebene gefährden 
in besonderem Maß die Einheitlichkeit und den Bestand der Gemeinschaftsrechtsord-
nunge)· 

Der EuGH hat die Streitfrage bisher nicht eindeutig entschieden, scheint jedoch eher der 
konkreten Betrachtungsweise zuzuneigen. Anhaltspunkte dafür finden sich insbesondere 
in dem Grundsatzurteil CostalENEL, das auf eine Vorlage des Friedensgerichts (Giudice 
Conciliatore) Mailand zurückging. Gegen die Entscheidungen der italienischen Friedens-

(I) G. VandersandeniA. Barav, a. a. 0., S. 281. 
(2) Vgl. U. Everling,a.a.O., S. 35. 
(3) Es dürfte sich hierbei um folgende Gerichte handeln: 

Belgien: Cour de Cassation; Conseil d'Etat. Dänemark: H0jesteret. 
Bundesrepublik Deutschland: Bundesverfassungsgericht; Bundesgerichtshof; Bundesverwaltungsgericht; 
~undesarbeitsgericht; Bundesfinanzhof; Bundessozialgericht. Griechenland: Arios Pagos (Kassationsge-
nchtshof); Symboulio Epikratias (Staatsrat); Anotato Idiko Dikastirio (Oberstes Sondergericht). Frankreich: 
Cour d.e Cassation; Conseil d'Etat. Irland: Supreme Court. Italien: Corte Costituzionale; Corte Suprema di 
CassazlOne; Consiglio di Stato. Luxemburg: Cour de Cassation; Conseil d'Etat. Niederlande: Hoge Raad; 
R:a~d van State; Centrale Raad van Beroep; College van Beroepvoor het Bedrijfsleven; Tariefcommissie. Ver-
eInigtes Königreich: House of Lords; Privy Council. 

(4) J. BoulouislR.-M. Chevallier, a. a. 0., S. 151. 
(5) Für die konkrete Theorie: L. Constantinesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, a. a. 0., S. 826; 

H. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, 1972, S. 768; G. Vandersanden/A. Barav, a. a. 0.; G. Bebr, De-
velopment of Judicial Control ofthe European Communities, a. a. 0., S. 380; H.·W. Daig, Aktuelle Fragen 
der Vorabentscheidungen nach Art. 177 EWG-Vertrag, unter besonderer Berücksichtigung von Rechtspre-
~hung und Praxis des Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften, in: EuR 1968, S. 371,372; U. Ever-

6 hng, a. a. 0.; M. Dauses, a. a. 0., S. 126. 
(7) S~h1u~anträge Capotorti, C.I.L.F.I.T., 283/81, Slg. 1982, S. 3432,3440. ., . 
( ) Fur die abstrakte Theorie: A. Bleckmann, Europarecht. Das Recht der EuropäIschen Wlrtschaftsgemem-

schaft, 2. Aufl. 1978, S. 144; C. Tomuschat, Die gerichtliche Vorabentscheidung nach den Verträgen über die 
Europäischen Gemeinschaften, KölnIBerlin 1964, S. 44; M. Lagrange, a. a. 0., S. 283. 
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gerichte kann zwar im allgemeinen Berufung eingelegt werden; jedoch hatte das vorle-
gende Gericht im konkreten Fall aufgrund des geringen Streitwerts in letzter Instanz zu ent-
scheiden. Nach Ansicht des EuGH fiel die Vorlage unter Artikel 177 Absatz 3 EWGV, da 
"staatliche Gerichte, deren Entscheidungen wie vorliegend (Unterstreichung des Verfas-
sers) nicht mehr mit Rechtsmitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten werden 
können, den Gerichtshof um Vorabentscheidung ... ersuchen [müssen]" (1). Allerdings 
dürfte diese Feststellung lediglich als obiter dictum zu verstehen sein. Sie sollte daher nicht 
überbewertet werden. 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, was mit "Rechtsmitteln des innerstaatlichen 
Rechts" gemeint ist. Unstreitig bezieht sich dieser Ausdruck auf alle Rechtsbehelfe, mit 
denen eine von einem Gericht erlassene Entscheidung von einem höheren Gericht in tat-
sächlicher und rechtlicher Hinsicht (Berufung) oder auch nur in rechtlicher Hinsicht (Revi-
sion oder Kassation) überprüft werden kann. 

Ausgenommen davon sind gewisse außerordentliche Rechtsbehelfe im Hinblick auf ihre 
begrenzten und spezifischen Auswirkungen. Dazu gehören Verfahren, in denen dasselbe 
oder ein anderes Gericht noch einmal mit der gleichen Sache befaßt wird (z. B. Wiederauf-
nahmeverfahren). Ebenfalls hierher gehört das dem romanischen Rechtskreis eigene In-
stitut des pourvoi dans l'interet de la loi, ein Rechtsbehelf, der nur hinsichtlich rechtskräf-
tiger Entscheidungen eingelegt werden kann und lediglich Präjudizwirkung pro futuro ent-
faltet (2). Da derartige Rechtsbehelfe selbst gegen Urteile der hierarchisch obersten Ge-
richte offenstehen, würde ihre Einbeziehung dazu führen, daß Artikel 177 Absatz 3 EWGV 
seinen Sinn verlöre. 

Ähnliches gilt für die Verfassungsbeschwerde nach deutschem Recht. Sie ist ein außeror-
dentlicher Rechtsbehelf, der nach rechtskräftigem Abschluß des nichtverfassungsgerichtli-
chen Verfahrens ein neues Verfahren eröffnet (3). Darauf hinzuweisen ist jedoch, daß das 
Bundesverfassungsgericht als solches - ebenso wie die italienische Corte Costituzionale -
nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV vorlageverpflichtet ist. 

Nach unterdessen gefestigter Rechtsprechung des EuGH greift die Vorlage pflicht letztiJ;!.-
stanzlicher Gerichte erst im Hauptverfahren, nicht bereits im Verfahren der einstweiligen 
Anordnung oder einstweiligen Verfügung ein; denn insoweit bleibt es den Parteien unbe-
nommen, anschließend das Hauptverfahren einzuleiten. Den aus der Zielsetzung von Ar-
tikel177 EWGV fließenden Anforderungen ist im summarischen Verfahren Genüge getan, 
"wenn in einem ordentlichen Verfahren zur Hauptsache eine erneute Prüfung jeder im 
summarischen Verfahren nur vorläufig entschiedenen' Frage des Gemeinschaftsrechts mög-
lich ist, gleichgültig, ob dieses Verfahren unter allen Umständen oder nur auf Betreiben der 
unterlegenen Partei eingeleitet werden muß" (4). 

(I) Urteil vom 15.7.1964,6/64, a. a. 0., S. 1268. 
(~) F. DU!R0n, Les questions prejudicielles, in: Le droit des Communautes europeennes, BIÜssell969, S. 341,353. 
( ) K. Felge, a. a. 0., S. 540. 
(4) Urteil vom 24. 5.1977, Ho~ann-~ ~oche, 100n6, a. a. 0.; Urteil vom 27.10.1982, Morson, 35 und 36182, 

a. a. 0 .. Zur Vorlageberechtigung tu diesen Verfahren siehe oben S. 59. 
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2. Der Umfang der Vorlagepflicht 

Der Umfang der Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte war seit jeher Gegenstand dog-
matischer Auseinandersetzungen. Im Schrifttum wird nahezu einhellig die Auffassung ver-
treten, daß die Vorlageverpflichtung dann entfällt, wenn kein vernünftiger Zweifel an der 
Gültigkeit oder Auslegung des einschlägigen Gemeinschaftsrechts entstehen kann. Diese 
Schlußfolgerung findet eine Stütze im Wortlaut von Artikel 177 Absatz 2 EWGV, wonach 
die mitgliedstaatlichen Gerichte nur vorlageberechtigt sind, soweit sie die Entscheidung 
des EuGH "für erforderlich" halten (1). 

Zur Begründung dieser Ansicht wird allgemein die der französischen Rechtsordnung ent-
lehnte Theorie des "acte clair" herangezogen (2). Das Bemühen um eine ordnungsgemäße 
Rechtspflege erfordert von den Gerichten, daß sie dilatorische Manöver ausschließen, die 
das anhängige Verfahren nur unnötig verzögern würden. Dementsprechend wird geltend 
gemacht, die Vorabentscheidungsvorlage solle nur bei Vorliegen einer echten Schwierig-
keit bei der Feststellung des Inhalts und der Tragweite des Gemeinschaftsrechts in Erwä-
gung gezogen werden. 

Die Theorie des "acte clair" entstand in Frankreich im Zusammenhang mit dem Grundsatz 
der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Judikative bei der Auslegung und Anwen-
dung völkerrechtlicher Verträge. Die Auslegung solcher Verträge ist der vollziehenden 
Gewalt als dem Verantwortungsträger auf internationaler Ebene vorbehalten; den Ge-
richten ist lediglich ihre Anwendung erlaubt. Bedürfen sie der Auslegung, so haben sie das 
Außenministerium um offizielle und authentische Klärung der fraglichen Vertragsbestim-
mungen zu ersuchen. Um die Rolle der vollziehenden Gewalt zu beschränken und ihre Ein-
wirkung auf die Rechtsprechung zu begrenzen, haben die Gerichte die Lehre vom "acte 
clair" entwickelt, womit sie sich die Kontrolle über das Vorhandensein oder Fehlen wirkli-
cher Auslegungsschwierigkeiten vorbehalten und somit einen weiten Ermessensspielraum 
gewinnen (3). Diese Doktrin wurde vor allem in Fällen herangezogen, in denen ausschließ-
lich private Interessen auf dem Spiel standen und die Anwendung des fraglichen Vertrags-
rechts keine Schwierigkeiten bereitete. 

In den sechziger Jahren haben sich der französische Conseil d'Etat und - etwas zaghafter 
- die französische Cour de Cassation auf die "acte clair"-Doktrin gestützt, um den Umfang 
der Vorlageverpflichtung nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV zu umschreiben. Dies ermög-
lichte ihnen, die Auslegung des EuGH durch ihre eigene Auslegung des Gemeinschafts-
rechts zu ersetzen (4). 

Die Obergerichte verschiedener anderer Mitgliedstaaten haben sich im Ergebnis der "acte . 
clair"-Doktrin angeschlossen. So hat das deutsche Bundesverwaltungsgericht in einem Fall 

(I) Dazu D. Schefold, Zweifel des erkennenden Gerichts. Beiträge zur richterlichen Grundsatzvorlage, zur Völ-
kerrechtsverifikation und zur Altrechtsqualifikation durch das Bundesverfassungsgericht, sowie zur Vor-

2 abentscheidun~ im Europarecht, Berl!n 1.971. Vgl. ?ben S. 62 f. . . . 
( ) E. Schober, Die Lehre vom "Acte c1alr"lm französischen Recht. EID Beitrag zu Art. 177 EWG-Vertrag, m: 

NJW 1966, S. 2252; P. Pescatore, L'interpretation du droit communautaire et la doctrine de "I'acte c1air", in: 
Bu~l~ti,! des Juristes europeens 1971, S. 49; ders., Interpretation of Community Law and the Doctrine of "acte 

(
3) c1alr , ID: Legal Problems ofan Enlarged Community, London 1972, S. 27. 
4 Schlu~an~räge Capotorti, a. a. 0., S. 3435. . . . 

( ) Conseil d Etat: Rechtssache Shell Berre, in: Recuei/ Lebon 1964, S. 344; Rechtssache Syndlcat natIOnal des Im-
portateurs fran~ais en produits laitiers, in: Recueil Lebon 1967, S. 41; Rechtssache Syndicat des importateurs 
de v~tements et produits artisanaux, in: Recueil Lebon 1979, S. 373; Rechtssache Groupement d'interet eco-
!l0mlque Vipal, in: Recueil Dalloz-Sirey 1982, Jurisprudence, S. 209; Cour de Cassation: Rechtssache Lapeyre, 
m: Receui/ Dal/oz-Sirey 1967, Jurisprudence, S. 465; Rechtssache Pieron et Dufour, in: Bulletin des arrets de 
la Cour de Cassation, Chambre CrimineUe, 1973, S. 692. Dazu auch L. Constantinesco, a. a. 0., S. 831. 
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die Vorlage an den EuGH mit der Begründung abgelehnt, die fragliche Gemeinschafts-
rechtsbestimmung sei nicht in Frage gestellt, und für ihre Auslegung sei deshalb kein Raum, 
"weil diese Vorschrift nicht auslegungsbedürftig ist" (1). 

Im europarechtlichen Schrifttum ist die "acte clair"-Doktrin überwiegend auf Ablehnung 
gestoßen. Zwar wird allgemein anerkannt, daß die Vorlagepflicht sich nicht auf Fragen er-
streckt, auf die es bei vernünftiger Betrachtungsweise für den unbefangenen Juristen nur 
eine Antwort geben kann. Jedoch wird eingewandt, daß die voreilige Zulassung einer sol-
chen Praxis zur Relativierung der Vorlageverpflichtung und damit zur Aushöhlung des 
Vorabentscheidungsverfahrens führen müßte. "Klarheit" kann nicht bereits dann ange-
nommen werden, wenn der Prozeßrichter subjektive Gewißheit über den Inhalt des Ge-
meinschaftsrechts gewinnen zu können glaubt, sondern nur, wenn die fragliche Norm ob-
jektiv betrachtet keinerlei Zweifel im Hinblick auf ihre Gültigkeit und Inhaltsbestimmung 
aufkommen läßt. Anders als bei der Frage der Vorlageberechtigung ist insoweit also nicht 
auf die subjektive Sicht des jeweiligen Prozeßrichters, sondern auf die objektiven Um-
stände abzustellen; denn ~ndernfalls hinge der Umfang der Vorlage verpflichtung von der 
individuellen Entscheidungsfreudigkeit und dem Selbstvertrauen des Prozeßrichters ab (2). 
Dies könnte der Manipulation der Vorlageverpflichtung vor allem durch an souveräne Ent-
scheidungen gewohnte Gerichte Vorschub leisten und dadurch die Zweckbestimmung der 
obligatorischen Vorlage, die Wahrung der kommunitären Rechtseinheit, vereiteln (3). 

Gegen die "acte clair"-Doktrin wird weiterhin eingewandt, die Feststellung, daß die Ant-
wort auf eine Frage eindeutig sei, sei bereits das Ergebnis der Auslegung und könne daher 
nicht vor dieser erfolgen; denn ob eine Norm klar oder dunkel sei, entscheide gerade der, 
der auslegt, bei der Erledigung seiner Aufgabe (4). Zudem sei der Begriff des "acte cl air" 
wegen der Komplexität und Interdependenz der gemeinschaftsrechtIichen Materie für 
diese ungeeignet (5). 

Der EuGH hat bereits in dem Urteil Da Costa die Auffassung vertreten, die Vorlage pflicht 
nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV sei grundsätzlich unbeschränkt und lasse eine Ausnahme 
nur insoweit zu, als die Wirkung einer bereits in einem früheren gleichgelagerten Fall ergan-
genen Vorabentscheidung "im Einzelfall den inneren Grund dieser Verpflichtung entfallen 
und sie somit sinnlos erscheinen" lasse (6). 

Dieser Standpunkt wurde in dem Urteil C.I.L.F.I.T. ergänzt und nuanciert. Die Vorlage-
frage ging im wesentlichen dahin, ob und gegebenenfalls inwieweit eine Pflicht zur Vorlage 
nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV davon abhängt, "daß ein vernünftiger Auslegungszweifel 
besteht". Die Vorabentscheidung hat erstmals umfassend und im Zusammenhang Umfang 
und Grenzen der Vorlagepflicht letztinstanzlicher Gerichte definiert und dabei die fol-
genden Leitkriterien entwickelt (1): 

- Artikel 177 EWGV eröffnet keinen Rechtsbehelf für die Parteien des Ausgangsverfah-
rens. Das Prozeßgericht muß also nicht schon allein deshalb vorlegen, weil eine Partei 

(~) Urteil vom 14. 2 .. 1969, BV~rwGE Bd. 31.' S. ~79, 284. 
( ) !~:.ef~~~~· ft~b~r~W' PDIPk~rn/J. Stred, Die Europäische Gemeinschaft. Rechtsordnung und Politik, 2. 

3 ,., •• ~l1g,.a.a.0.,S.259,287. 

( ) V g\ R. fOVa,r, La If<'~r te Justl~ des Communautes europeennes et I 'integration des systemes juridiques: 
~na '::se o:~lO;.me e .e a,frocedure du renvoi prejudiciel en interpretation, in: Federalism and Supreme 

(4) ou an.~ e ntegranon oJ Legal Systems 1973 S. 217' G. Bebr a a 0 S 515 
Schlußantrage Capotorti, a. a. 0., S. 3436. ' , , " .,. . 

(5) P. Pescatore, a.a. 0., 
(~) Urte~ vom 27.3.1963, 28-30/62, a.a. 0., S. 81. 
( ) Urteil vom 6. 10.1982, 283/81, Sig. 1982, S. 3415,3428. 
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geltend macht, der Rechtsstreit werfe eine Frage nach der Auslegung von Gemein-
schaftsrecht auf. Es obliegt ihm vielmehr, den EuGH gegebenenfalls von Amts wegen 
anzurufen. 

- Da die Prüfung der Erforderlichkeit der Vorlage in den Verantwortungsbereich des na-
tionalen Gerichts fällt, entfällt die Vorlagepflicht dann, wenn die aufgeworfene Frage 
nicht entscheidungserheblich ist, d. h., wenn die Antwort keinesfalls Einfluß auf die Ent-
scheidung des Rechtsstreits haben kann. 

- Die Vorlagepflicht entfällt weiterhin, wenn bereits eine gesicherte Rechtsprechung des 
EuGH zu der betreffenden Rechtsfrage besteht, gleich in welcher Verfahrensart sich 
diese Rechtsprechung herausgebildet hat, und selbst dann, wenn die strittigen Fragen mit 
den bereits geklärten nicht völlig identisch sind. 

- Schließlich entfällt die Vorlagepflicht auch dann, wenn "die richtige Anwendung des Ge-
meinschaftsrechts derart offenkundig [ist], daß keinerlei Raum für einen vernünftigen 
Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage bleibt". Diese Feststellung wird jedoch 
erheblichen Einschränkungen unterworfen, womit sichergestellt werden soll, daß sich 
die Schwelle des vernünftigen Zweifels nach objektiven Kriterien richtet und daß den 
spezifischen Schwierigkeiten bei der Auslegung des Gemeinschaftsrechts (Mehrspra-
chigkeit der Texte, terminologische Neuerungen, Bestimmung des Sach- und Sinnzusam-
menhangs usw.) Rechnung getragen wird. Als zentraler Test ist dabei die Frage zu 
prüfen, ob mit einer abweichenden Entscheidung durch die Gerichte anderer Mitglied-
staaten oder den EuGH zu rechnen ist. Die diesbezüglichen Urteilsgründe seien nachste-
hend im Wortlaut angeführt (1): 

"Das innerstaatliche Gericht darf ... nur dann davon ausgehen, daß [keinerlei Raum für einen vernünf-
tigen Zweifel an der Entscheidung der gestellten Frage bleibt,] wenn es überzeugt ist, daß auch für die 
Gerichte der übrigen Mitgliedstaaten und den Gerichtshof die gleiche Gewißheit bestünde. Nur wenn 
diese Voraussetzungen erfüllt sind, darf das innerstaatliche Gericht davon absehen, diese Frage dem 
Gerichtshof vorzulegen, und sie statt dessen in eigener Verantwortung lösen. 
Ob diese Möglichkeit besteht, ist jedoch unter Berücksichtigung der Eigenheiten des Gemeinschafts-
rechts und der besonderen Schwierigkeiten seiner Auslegung zu beurteilen. 
Zunächst ist dem Umstand Rechnung zu tragen, daß die Vorschriften des Gemeinschaftsrechts in meh-
reren Sprachen abgefaßt sind und daß die verschiedenen sprachlichen Fassungen gleichermaßen ver-
bindlich sind; die Auslegung einer gemeinschaftsrechtlichen Vorschrift erfordert somit einen Vergleich 
ihrer sprachlichen Fassungen. 
Sodann ist auch bei genauer Übereinstimmung der sprachlichen Fassungen zu beachten, daß das Ge-
meinschaftsrecht eine eigene, besondere Terminologie verwendet. Im übrigen ist hervorzuheben, daß 
Rechtsbegriffe im Gemeinschaftsrecht und in den verschiedenen nationalen Rechten nicht unbedingt 
den gleichen Gehalt haben müssen. 
Schließlich ist jede Vorschrift des Gemeinschaftsrechts in ihrem Zusammenhang zu sehen und im Lichte 
des gesamten Gemeinschaftsrechts, seiner Ziele und seines Entwicklungsstands zur Zeit der Anwen-
dung der betreffenden Vorschrift auszulegen." 

Das Schrifttum hat das Urteil C.I.L.F.I.T. überwiegend als wertvolle Klarstellung emp-
funden (2). Die Entscheidung läuft auf ein vorsichtiges Bekenntnis zur "acte clair" -Doktrin 

(I) A.a. 0., S. 3430. 
(2) G. Bebr, The Rambling Ghost of "Cohn-Bendit": Acte Clair and the Court of Justice, in: CMLR 1983, S. 439; 

A. C. Evans, National Courts of Last Resort and the European Court, in: The Journal 0/ the Law Society 01 
Scotland 1983, S. 201; K. Lenaerts, La modulation de l'obligation de renvoi prejudiciel, in: CDE 1983, S. 471; 
!. C. Masclet, Vers la fin d'une controverse? La Cour de justice tempere l'obligation de renvoi prejudiciel!!n 
m~erpretation faite auxjuridictions supr!mes (art. 177, a1.3, C. E.E.), in: RMC1983, S. 363; N. Catalano, m: 
GlUstizia Civile 1983, I, S. 12; S. Grosby, in: TheJournal olthe Law Society olScot/and 1983, S. 343; M. La-
grange, in: RTDE 1983, S. 159; R. H. Lauwaars, in: SEW 1983, S. 348; E. Millarg, in: EuR 1983, S. 163; H. G. 
~chermers, in: Ars Aequi 1983, S. 323; P. Van Nuffel, in: Rechtskundig Weekb/adI983, Spalte 2324;T. Mille!, 
!n: New Law Journatl983, S. 443; A. Tizzano, in: 1/ Foro ltaliano 1983, IV, Spalte 63; W. Daenzer-Vanottl, 
m: RIW/AWD 1983, S. 282; N. P. Gravells, in: The Law Quarterly Review 1983, S. 518. 
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hinaus, ohne diese allerdings beim Namen zu nennen. Sie liefert zwar aufgrund ihrer not-
wendigerweise abstrakten Formulierungen dem Prozeßrichter keine unmittelbare Hand-
lungsanweisung, und befreit ihn insbesondere nicht von seiner Aufgabe, die Erforderlich-
keit einer Vorlage in eigener Verantwortung zu prüfen, gibt ihm jedoch nützliche Orientie-
rungshilfen an die Hand (1). 

Hervorzuheben ist, daß das Urteil C.I.L.F.I.T. nachdrücklich vor einer allzu geflissentli-
chen Heranziehung der "acte clair"-Doktrin warnt. Wird die genaue Bedeutung der ver-
wendeten Begriffe in ihrem Zusammenhang verkannt, so kann dies für die Einheit der Ge-
meinschaftsrechtsordnung und die Rechtssicherheit der Marktbürger verhängnisvolle Ver-
wirrungen nach sich ziehen, da einzelstaatliche Gerichte erfahrungsgemäß dazu neigen, 
Gemeinschaftsbestimmungen mit den Methoden und im Hinblick auf die Zielbestim-
mungen ihres eigenen internen Rechts auszulegen. 

Die Behutsamkeit, zu der das Urteil den nationalen Richter bei der eigenverantwortlichen 
Auslegung von Gemeinschaftsrecht mahnt, ist um so mehr angebracht, wenn es um die 
Feststellung der Ungültigkeit und die daraus resultierende Nichtanwendung eines kommu-
nitären Rechtssatzes geht. Die Anforderungen, die hier an das einzelstaatliche Gericht zu 
stellen sind, sind beträchtlich, bedenkt man, daß die Rechtsakte des abgeleiteten Gemein-
schaftsrechts in einem genau vorgeschriebenen Verfahren unter Mitwirkung im allge-
meinen mehrerer Gemeinschaftsorgane erlassen und dabei von qualifizierten Juristen 
dieser Organe mitgeprüft werden. Daher wird in der Praxis kaum ein Fall denkbar sein, in 
dem ein einzelstaatliches Gericht zu der Feststellung gelangen könnte, der fragliche Rechts-
akt trage den Makel der Ungültigkeit derart offensichtlich auf der Stirn, daß eine Einschal-
tung des EuGH im Wege des Vorabentscheidungsersuchens überfüssig erschiene. 

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang weiterhin, daß mit der Feststellung der 
Ungültigkeit einer Gemeinschaftsregelung im allgemeinen tiefgreifende wirtschaftliche 
Konsequenzen verbunden sind. Daher setzt eine solche Feststellung im eigenen Verant-
wortungsbereich des nationalen Gerichts eine umfassende Kenntnis der komm unitären 
Verfahren und Mechanismen voraus. Insbesondere die Beurteilung der zeitlichen Auswir-
kungen einer etwaigen Ungültigkeit kann delikate Probleme aufwerfen, da hierbei die spe-
zifischen Merkmale wirtschaftsrechtlicher Regelungen im Auge zu behalten sind, so insbe-
sondere die Verpflichtung, die Kontinuität zu wahren, die dem rechtlichen Rahmen der 
Wirtschaftstätigkeit eine gewisse Dauer verleiht und den Vertrauensschutz der betroffenen 
Marktbürger geWährleistet. 

3. Die Rechts/olgen einer Verletzung der Vorlagepflicht 

Nach allgemeiner Auffassung stellt die rechtswidrige Unterlassung der Vorabentschei-
dungsvorlage durch ein letztinstanzliches Gericht eine dem betreffenden Mitgliedstaat zu-
zurechnende Vertragsverletzung dar, die im Wege des Vertragsverletzungsverfahrens 
(Art. 169, 170 EWGV) sanktioniert werden kann. 

~~lerdings hat die Kommission bisher aus Zweckmäßigkeitserwägungen in derartigen 
Fallen von der Erhebung der Staatenklage abgesehen (2), dies wohl hauptsächlich in dem 

(I) U. Everling, o. o. 0., S. 39. 
(2) Si~he insbesonde.~~ die Antwort der Kommission vom 27.5. 1975 auf die schriftliche Anfrage N r. 23/75 des Mit-

glieds des Europalschen Parlaments, Herrn Couste, vom 14.3.1975, ABI. EG 1975, C 161, S. 11. 
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Bestreben, nicht die Zusammenarbeit und das gegenseitige Vertrauen zu untergraben, die 
die Grundlage des Vorabentscheidungsverfahrens bilden. Sie scheint dabei von der rechts-
politischen Überlegung auszugehen, daß das Vertragsverletzungsverfahren eine "ultima 
ratio" ist und daher nur eingeleitet werden sollte, wenn die obersten nationalen Gerichte 
die Inanspruchnahme dieses Verfahrens grundsätzlich und systematisch ablehnen (1). 

Die Gewähr für die Einheit der Gemeinschaftsrechtsordnung beruht also in erster Linie auf 
der freiwilligen Gefolgschaftstreue der nationalen Gerichte; ein Vertragsverletzungsver-
fahren wegen unterlassener Vorlage hätte zudem keine Auswirkungen auf die in Rechts-
kraft erwachsene Anlaßentscheidung. Dies bedeutet allerdings keineswegs, daß der betref-
fende Mitgliedstaat von seiner Verpflichtung aus Artikel 171 EWGV entbunden wäre, den 
durch das nationale Urteil möglicherweise herbeigeführten gemeinschaftsrechtswidrigen 
Zustand mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln zu beseitigen. Im übrigen kann ein 
sachliches Interesse an der Feststellung der Vertragsverletzung auch deshalb bestehen, weil 
diese die Grundlage für eine Haftung abgeben kann, die den säumigen Mitgliedstaat infolge 
seiner Pflichtverletzung gegenüber anderen Mitgliedstaaten, der Gemeinschaft oder ein-
zelnen treffen kann (2). 

Dies schließt selbstverständlich nicht aus, daß bereits das nationale Recht Sanktionen an 
eine Verletzung der Vorlagepflicht knüpfen kann. Im deutschen Recht stellt sich das Pro-
blem unter dem Gesichtspunkt der grundgesetzlichen Garantie des gesetzlichen Richters 
(Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG). Die zentrale verfassungsrechtliche Frage ist dabei, ob der 
EuGH im Vorabentscheidungsverfahren "gesetzlicher Richter" im Sinne der genannten 
Vorschrift ist (3). 

Mit dieser Streitfrage war das Bundesverfassungsgericht aus Anlaß zweier Verfassungsbe-
schwerden befaßt, mit denen die jeweiligen Beschwerdeführer geltend machten, dadurch 
ihrem gesetzlichen Richter entzogen worden zu sein, daß ein oberster Gerichtshof des 
Bundes (Bundesfinanzhof) die Anrufung des EuGH entgegen der Vorlageverpflichtung 
nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV unterlassen habe. Das Bundesverfassungsgericht hat die 
Grundsatzfrage in beiden Fällen dahingestellt sein lassen, die Verfassungsbeschwerde je-
doch deshalb zurückgewiesen, weil die Vorlage jedenfalls nicht willkürlich unterblieben 
sei. Artikel 101 Absatz 1 Satz 2 GG schütze nicht vor Verfahrensfehlern, die infolge eines 
Irrtums des Gerichts unterlaufen, sondern nur gegen Willkür. Von Willkür aber könne nur 
die Rede sein, wenn sich die Entscheidung bei der Anwendung und Auslegung von Zustän-
digkeitsnormen so weit von dem beherrschenden Grundsatz des gesetzlichen Richters ent-
ferne, daß sie nicht mehr zu rechtfertigen sei (4). 

(1) V gl. c.. D. Ehlermann, Die Verfolgung von Vertragsverletzungen der Mitgliedstaaten durch die Kommission. 
Europäische Gerichtsbarkeit und nationale Verfassungsgerichtsbarkeit, in: Festsch~ift für H. Kutsch~r, .1981, 
S. 135; P. Cahier, Les articles 169 et 171 du traite instituant la CEE a travers la pratIque de la Commlsslon et 
la jurisprudence de la Cour, in: CDE 1974, S. 3. 

(2) Vgl. Urteil vom 7.2.1973, KommissionlItalien, 39m, Slg. 1973, S. 101, 112. 
(3) Dazu M. Dauses, a.a. 0.; K.-V. Schiller, Unterlassene Vorlagepflicht nach Art. 177 111 EWGV an den EuGH 

als Verletzung des Anspruchs auf den gesetzlichen Richter, in: NJW 1983, S. 2736. 
(4) Beschluß vom 13.10.1970, BVerfGE Bd. 29, S. 198,207; Beschluß vom 9.6.1971, BVerf~E Bd, 3.1, S. 145, 

169; ähnlich auch Entscheidung des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs vom 8.2.1985, m: Bayensche Ver-
waltungsblätter 1985, S. 363. 
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KAPITEL IV 

Die Vorlageentscheidung 

Entschließt sich ein einzelstaatliches Gericht, dem EuGH eine Frage zur Vorabentschei-
dung vorzulegen, so faßt es diesen EntschluB in eine Entscheidung, die es dem Gerichtshof 
übermittelt. Mit dem Eingang der Vorlageentscheidung bei der Kanzlei des Gerichtshofes 
wird das Vorabentscheidungsverfahren anhängig. 

A - Form und Inhalt der Vorlageentscbeidung 

1. Die Form der Vorlageentscheidung 

Das Gemeinschaftsrecht schreibt weder ausdrücklich noch stillschweigend die Form vor, in 
der das nationale Gericht sein Vorabentscheidungsersuchen stellen muß (1); diese richtet 
sich vielmehr ausschließlich nach den Verfahrensregeln des betreffenden innerstaatlichen 
Rechts. Dem nationalen Recht ist es insbesondere überlassen zu bestimmen, ob die Vorla-
geentscheidung in Form eines Beschlusses (so z. B. in der Bundesrepublik Deutschland und 
im Vereinigten Königreich) oder in Form eines Urteils (so z. B. in Frankreich und in Italien) 
zu ergehen hat. 

In der Rechtssache Vnger erachtete sich der EuGH sogar auf ein einfaches Schreiben des 
Präsidenten des vorlegenden Gerichts hin für befaßt, wonach dem Gerichtshof eine Vorla-
gefrage zu stellen und zu diesem Zweck die Prozeßakten zu übermitteln seien. Der EuGH 
hat die ungewöhnliche Form der Vorlage nicht gerügt, sondern in den Entscheidungs-
gründen ausdrücklich bestätigt, daß er "ordnungsgemäß mit einem Antrag auf Auslegung 
gemäß Artikel 177 EWG-Vertrag befaßt" worden sei (2). 

Entscheidend ist allerdings, daß das Vorabentscheidungsersuchen vom Prozeßgericht 
selbst ausgeht; denn im Rahmen der durch Artikel 177 EWGV institutionalisierten Zusam-
menarbeit sind nur Gerichte vorlageberechtigt. Das Prozeßgericht kann daher nicht die 
Parteien darauf verweisen, sich selbst an den Gerichtshofzu wenden (3). 

«~)) Urte!l Vom 6.4.1962, De GeusJBosch, 13/61, Sig. 1962, S. 97, 110. 
3 UrteIl vom 19.3.1964,75/63, Sig. 1964, S. 379,395. 

( ) Urteil vom 12.S.1964, Wagner, 101163, Sig. 1964, S. 417, 430; vgl. Beschluß vom 18.10.1979, Sirena, .40nO, 
Sig. 1979, S. 3169; Beschluß vom 14.7.1971, Rheinmühlen Düsseldorf, 6n1, Sig. 1971, S. 719; UrteIl vom 
IS. 6.1972, Fratelli Grassi, sm, Sig. 1972, S. 443; siehe auch oben S. 61 f. 
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Eine Begründung der Vorlage ist grundsätzlich nicht vorgeschrieben, kann jedoch im Ein-
zelfall geboten sein, so etwa wenn der gemeinschaftsrechtliche Kontext der Vorlagefrage 
nicht klar aus den Akten hervorgeht (1). In diesem Fall liegt es im Interesse der Sache, daß 
das nationale Gericht die genauen Umstände, unter denen sich die Frage stellt, und die 
Gründe für die Befassung des EuGH angibt, da dieser nur so in der Lage ist zu beurteilen, 
worauf es dem Fragesteller tatsächlich ankommt. 

2. Der Inhalt der Vorlageentscheidung 

Bei der Abfassung der Vorlageentscheidung sind die dem Gerichtshof im Vorabentschei-
dungsverfahren gezogenen Zuständigkeitsgrenzen zu beachten: Der EuGH entscheidet 
einzig und allein über Rechtsfragen, und zwar ausschließlich über Fragen des Gemein-
schaftsrechts (2). Dies bedeutet, daß das nationale Gericht eine abstrakte Frage zu stellen 
hat, die sich auf die Gültigkeit und/oder die Auslegung gemeinschaftsrechtlicher Norm-
sätze bezieht. In der Frage ist also nach Möglichkeit von den konkreten Besonderheiten des 
Ausgangsverfahrens abzusehen. Dies schließt allerdings nicht aus, daß in den Gründen der 
Vorlageentscheidung auf den Sachverhalt des Ausgangsverfahrens hingewiesen wird. 

Die Vorlagefrage ist demnach abstrakt zu formulieren. Jedoch sollte sie andererseits mög-
lichst präzise und fallspezifisch gestellt werden, um den EuGH in die Lage zu versetzen, 
dem vorlegenden Gericht eine sachdienliche Entscheidungshilfe zu bieten. Wird die Gül-
tigkeit abgeleiteten Gemeinschaftsrechts in Frage gestellt, so sollten die Vorschriften, auf 
die es dem nationalen Gericht ankommt, genau bezeichnet werden. Pauschale Fragen nach 
der Gültigkeit eines bestimmten Rechtsaktes sollten tunlichst vermieden werden, es sei 
denn, der ordnungsgemäße Erlaß oder die Rechtsgrundlage des betreffenden Aktes wird 
in Frage gestellt. 

Erfahrungsgemäß bereitet die abstrakte Formulierung der Vorlagefrage gemeinschafts-
rechtlich unerfahrenen Prozeßgerichten oft beträchtliche Schwierigkeiten. Unzulänglich-
keiten in der Fassung der Frage gehen im allgemeinen auf mangelnde Präzision, Klarheit 
und Kohärenz zurück. Verschiedentlich wird auch unzulässigerweise nach der Anwendung 
des Gemeinschaftsrechts auf den Einzelfall oder nach der Vereinbarkeit nationalen Rechts 
mit dem Gemeinschaftsrecht gefragt. 

Ist die Frage unklar oder unverständlich, so sucht der Gerichtshof ihre Bedeutung und 
Tragweite zunächst der Begründung des vorlegenden Gerichts zu entnehmen. Dies war 
etwa in den Rechtssachen Internationale Crediet- en Handelsvereniging "Rotterdam" und 
andere (3) der Fall, in denen im Rahmen einer Frage nach der Gültigkeit einer Kommis-
sionsentscheidung um Aufklärung darüber gebeten wurde, ob die fragliche Entscheidung 
aus einem gegebenen Grund oder "aus anderen Gründen" nichtig sei. Es liegt auf der Hand, 
daß aus einer solchen Formulierung allein das Anliegen des nationalen Richters nicht mit 
hinreichender Genauigkeit abgelesen werden kann. 

(1) ~g1. Urteil vom 16.12.1981, FogliaINovello 11, a. a. 0., S. 3062' siehe auch oben S. 69. 
(2) Siehe oben S. 28 f., 45 und 50 f. ' 
(3) Urteil vom 18.2.1964,73 und 74/63, Slg. 1964, S. 1; Schlußanträge Roemer, Slg. 1964, S. 33. 
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Ähnlich bezog sich in der Rechtssache Wagner das vorlegende Gericht nicht nur auf be-
stimmte einzeln aufgeführte Vorschriften, sondern darüber hinaus auf alle sonstigen Vor-
schriften, "anhand deren die Streitfrage beantwortet werden kann" (1). Somit überließ es 
dem Gerichtshof die genaue Bestimmung des Auslegungsgegenstands. Dieser folgte dem 
Generalanwalt und prüfte die Gesamtheit der möglicherweise anzuwendenden Rechts-
normen in dem vom nationalen Gericht abgesteckten Rahmen. 

Der EuGH zeigt sich in solchen Fällen im allgemeinen großzügig. Er versucht aus der Vor-
lageentscheidung, den in den Prozeßakten enthaltenen Tatsachenelementen und den 
schriftlichen und mündlichen Erklärungen der Verfahrensbeteiligten die tatsächlichen 
Schwierigkeiten des vorlegenden Gerichts zu ergründen, um ihm so wirksam bei der Lö-
sung der vorgefundenen Probleme helfen zu können. 

Gelegentlich gleicht der EuGH auch Versäumnisse oder materielle Irrtümer des nationalen 
Gerichts aus, so etwa wenn dieses es unterläßt, die in Betracht kommenden Rechtsakte an-
zugeben (2), oder wenn es irrtümlich Texte anführt, die zum fraglichen Zeitpunkt nicht in 
Kraft waren. 

In keinem Fall wurde eine Vorlagefrage wegen unvollkommener Formulierung zurückge-
wiesen. Hierzu hat der EuGH angemerkt (3): 

"Im Rahmen der in Artikel 177 vorgesehenen richterlichen Zusammenarbeit zwischen den innerstaatli-
chen Gerichten und dem Gerichtshof, die aufgerufen sind, unmittelbar und wechselseitig zur einheitlichen 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts in allen Mitgliedstaaten beizutragen, kann der Gerichtshof mit 
Rücksicht auf die vom nationalen Gericht dargelegten Umstände und insbesondere in Anbetracht der dort 
aufgeworfenen allgemeinen Frage ... diejenigen Elemente des Gemeinschaftsrechts aus dem Wortlaut der 
von dem nationalen Gericht formulierten Fragen herausarbeiten, die erforderlich sind, damit das vorle-
gende Gericht das rechtliche Problem, mit dem es befaßt ist, im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht 
lösen kann." 

Dem nationalen Gericht ist es also nicht verwehrt, sein Ersuchen in direkter und einfacher 
Form zu stellen und es dem Gerichtshof zu überlassen, darüber in den Grenzen seiner Zu-
ständigkeit zu entscheiden, d. h. soweit es um Fragen der Gültigkeit bzw. Auslegung von 
Gemeinschaftsrecht geht (4). 

Darauf hinzuweisen ist, daß der EuGH erforderlichenfalls auch nicht zögert, die Vorlage-
frage umzuformulieren, wenn ihm die Fragestellung etwa zu unscharf, zu weit oder auch zu 
fallbezogen und damit zu konkret erscheint, oder wenn die Fassung der Frage bei der Ab-
fassung des Urteils Schwierigkeiten bereitet (5). Er verwendet dabei Standardfloskeln etwa 
der folgenden Art: 

"Mit dieser Frage begehrt das nationale Gericht im wesentlichen zu wissen, ob ... " 
oder 
"Die gestellte Frage geht im Kern dahin, ob ... " 

Werden, wie häufig, Fragen nach der Anwendung von Gemeinschaftsrecht oder nach der 
Vereinbarkeit nationalen Rechts mit dem Gemeinschaftsrecht gestellt, so deutet der 

(~) Urteil vom 12.5.1964, a. a. 0., S. 432; Schlußanträge Lagrange, Sig. 1964, S. 437. 
( ) Z. B. Urteil vom 18.2.1964, a. a. O. 
(3) Urteil vom 18.1.1979, Van WesemaeI, 110 und 11ln8, Sig. 1979, S. 35, 51. 
(4) Vgl. Urteil vom6.4.1962, De Geus/Bosch, a. a. 0., Urteil vom6. 5.1971, Cadillon, Inl, Sig. 1971,S. 351,356; 

Urteil vom 14.7.1971, Muller,1Onl, Sig. 1971, S. 723, 729; Urteil vom 12. 7.197,9, Unio~ Laiti~re n~l'I1!ande, 
244n8, Sig. 1979, S. 2663, 2681; siehe auch P. Pescatore, Le droit de l'integratlOn, Instltut umversltaue des 
hautes etudes internationales Genf 1972. 

(5) Z. B. Urteil vom 23. 3. 1982, Levin, 53/81, Sig. 1982, S. 1035, 1047. 
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EuGH diese in ständiger Praxis in zulässige Auslegungsfragen um. Er begründet sein Vor-
gehen im allgemeinen wie folgt (1): 

,Der Gerichtshof ist im Rahmen der ihm durch Artikel 177 übertragenen Aufgabe nicht befugt, über die 
Anwendung der gemeinschaftsrechtiichen Vorschriften ~uf ein~n bestimm~en Sachv~r~~lt zu entscheiden 
oder die Anwendung des Gemeinschaftsrechts durch em nationales Gencht zu kntlsleren. Das Erfor-
dernis, zu einer zweckdienlichen Auslegung des Gemeinschaftsrechts zu gelangen, erlaubt es dem Ge-
richtshof jedoch, den Umständen des Ausgangsverfahrens die Einzelheiten zu entnehmen, die für das Ver-
ständnis der gestellten Frage und die Ausarbeitung einer angemessenen Antwort erforderlich sind." 

So wurde in der Rechtssache Witt (1) die Frage vorgelegt, ob es sich bei Zuchtgeflügel mit 
der Bezeichnung "Rock Cornish Garne Hens" um Hausgeflügel im Sinne einer bestimmten 
Vorschrift der Ratsverordnung Nr. 22 vom 4. April 1962 über die schrittweise Errichtung 
einer gemeinsamen Marktorganisation für Geflügelfleisch handelt. Der EuGH hat aus den 
bereits dargelegten Gründen die Vorlagefrage dahin umgedeutet, daß mit ihr geklärt 
werden sollte, "welche Merkmale für die Einordnung in die Kategorie ,Hausgeflügel' (im 
Sinne der erwähnten Vorschrift) maßgebend sind" (2). 

Enthält das Vorabentscheidungsersuchen mehrere Fragen, so behält der EuGH es sich vor, 
die vom nationalen Gericht gewählte Reihenfolge zu ändern _ Er berücksichtigt dabei den 
Grad der Bedeutung der betreffenden Fragen für das Ausgangsverfahren und den sachli-
chen und logischen Zusammenhang der Fragen im System des Gemeinschaftsrechts (3). Ge-
legentlich faßt er auch mehrere Teilfragen zusammen, um darauf einheitlich zu antworten, 
bzw. er äußert sich zu einer bestimmten Teilfrage nicht, wenn ihm die Antwort aufgrund 
der sonstigen Ausführungen überflüssig erscheint (4). Diese Praxis läßt erkennen, daß der 
EuGH seine Aufgabe im Vorabentscheidungsverfahren in erster Linie unter dem Gesichts-
punkt der praktischen Wirksamkeit sieht. 

B - Übermittlung und Rücknahme 
der Vorlageentscheidung 

1. Die Übermittlung der Vorlageentscheidung an den Gerichtshof 

Nach Artikel 20 Absatz 1 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europäi-
schen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG-Satzung) "obliegt es dem Gericht des Mitglied-
staats, das ein Verfahren aussetzt und den Gerichtshof anruft, diese Entscheidung dem Ge-
richtshof zu übermitt~ln". Die einfachste Form der vom Vertrag gewollten Zusammenar-
beit ist zweifellos die Ubermittlung von der Geschäftsstelle des vorlegenden Gerichts an die 
Kanzlei des EuGH mit eingeschriebenem Brief, und zwar unverzüglich nach dem Erlaß der 

(I) Urteil vom 12.6.1980, Salmon, 1/80, Slg. 1980, S. 1937, 1945; ähnlich Urteil vom 8.6.1971, Deutsche Gram-
mophonlMetr.o, 78nO, Slg. 1971, S. 487,498; Urteil von 21. 3.1972, SAIL, Slg. 1972, S. 119,136; Urteil vom 
11.4.1973,. MIchel S., 76n2, Slg. 1973, S. 457,463; Urteil vom 1.12.1977, Kuyken, 66n7, Slg. 1977, S. 2311, 
2318; UrteIl vom 12.10.197.8, Eggers, 13n8, Slg. 1978, S. 1935,1952; Urteil vom 13.3.1979, Peureux, 119n8, 
Sl~. 1979, S. 975,984; UrteIl vom 12.7.1979, Grosoli, 223n8, Slg. 1979, S. 2621,2630; Urteil vom 26. 2.1980, 

2 Vne~d, 94n9, Slg. 1980, S. 327,337; Urteil vom 29.10.1980, Boussac, 22/80, Slg. 1980, S. 3427,3435. 
( ) UrteIl vom 8.12 .. 1970,28170, Slg. 1970, S. 1021, 1026; vgl. auch Urteil vom 9.7.1969, Völk, 5/69, Slg. 1969, 

3 S. 295, 301; Urt~Il vom 29. 11. 1975, Pigs Marketing Board, 83ns, Slg. 1978, S. 2347,2368. 
() Vgl. Schlußantrage Roemer, Van Gend & Loos 26/62 Slg 1%3 S 31 37 
(4) Z. B. Urteil vom 17.12.1970, Scheer, 30nO, Slg.' 1970, 's. ti97, lios. ' . 
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Vorlageentscheidung. Jedoch sind auch andere Formen der Übermittlung zulässig, so etwa 
ein vom zuständigen Richter unterzeichnetes einfaches Schreiben (1). 

Zusammen mit der Vorlageentscheidung sind die vollständigen Prozeßakten zu über-
senden, die andernfalls von der Kanzlei des Gerichtshofes angefordert werden. Sie können 
sich als unerläßlich für die Antwort des EuGH erweisen, da sie die Beweggründe und die 
Zielrichtung der Vorlagefrage erhellen können. Im übrigen erleichtert ihre Übersendung 
die Aufgabe des nationalen Gerichts, das dann die Tatsachen und die Standpunkte der Par-
teien in der Vorlageentscheidung selbst nur knapp zusammenzufassen braucht. 

In der Praxis empfiehlt es sich, die Vorlageentscheidung in mehreren Ausfertigungen zu 
übermitteln. Dies ist zwar nicht zwingend vorgeschrieben, beschleunigt jedoch die Zustel-
lung dieses Dokuments an die Beteiligten im Verfahren vor dem Gerichtshof (2). 

Als nützlich kann es sich auch erweisen, einen Korrespondenzpartner beim vorlegenden 
Gericht zu benennen, an den der Gerichtshof sich bei etwaigen Rückfragen wenden kann, 
sowie gegebenenfalls ergänzende Angaben zu den Parteien des Ausgangsverfahrens bzw. 
ihren Prozeßvertretern zu machen, um' die ordnungsgemäße Zustellung der Vorlageent-
scheidung an sie zu ermöglichen. 

2. Rücknahme und Aufhebung der Vorlageentscheidung 

Der nationale Richter ist, wie bereits wiederholt dargelegt, Herr des bei ihm anhängigen 
Verfahrens; er allein befindet über die Entscheidungserheblichkeit der Vorlage frage und 
die Zweckmäßigkeit des Vorabentscheidungsersuchens (3). Aus dieser Feststellung folgt, 
daß das Prozeßgericht nicht nur in eigener Verantwortung darüber entscheidet, ob es vor-
legen soll, sondern auch darüber, ob das Vorabentscheidungsersuchen aufrechtzuerhalten 
ist. In anderen Worten, ein bereits gestelltes Ersuchen kann vom vorlegenden Gericht je-
derzeit zurückgenommen werden. 

Problematischer ist die Frage, ob die Vorlage entscheidung eines nicht letztinstanzlichen 
Prozeßgerichts vom zuständigen Rechtsmittelgericht aufgehoben werden kann. Hier kann 
ein Zielkonflikt zwischen der durch Artikel 177 Absatz 2 EWGV verbürgten Vorlagebe-
rechtigung und dem Grundsatz der Autonomie der jeweiligen Verfahrensordnung auf-
treten. Nach gefestigter Rechtsprechung des EuGH ist die Anfechtbarkeit der Vorlageent-
~~heidung nach nationalem Recht mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar. Dem liegt die 
Uberlegung zugrunde, daß die Entscheidung eines einzelstaatlichen Gerichts, den Ge-
richtshof im Wege der Vorabentscheidung anzurufen, in der Sphäre des nationalen Rechts 
liegt, und daß deshalb dieses Recht auch für die Beurteilung maßgeblich ist, ob die Ent-
scheidung ordnungsgemäß zustande gekommen ist und fortbesteht (4). 

Der EuGH hat die Streitfrage erstmals implizit in dem Beschluß Chanel (5) entschieden. 
Danach schließt Artikel 177 EWGV es nicht aus, daß die Aussetzungs- und Vorlageent-

«~» ":gl. Urteil vom 19.3.1964, Unger, 75/63, a. a. O. 
Siehe unten S. 89 f. 

(3) Siehe oben S. 28 und 61 ff. 
(4) U. Everling, a. a. 0., S. 42; dazuauchM. Dauses,a.a. 0., S.128; P.E. Goose,EinschränkungderVoriagebe-

fugnis nach Art. 177 Abs. 2 EWGV durch die RechtsmitteIgerichte? ,in: RlW/A WD 1975, S. 660; D. O'Kec:~e, 
Appeals against an Order to refer under Article 1770fthe EEC Treaty, in: ELR 1984, S. 87; A. Barav, JudlClal 
Review of Magistrates' References to the European Court, in: MLR 1983, S. 81. 

(5) Beschluß vom 16.6.1970, 31168, Slg. 1970, S. 404. 
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scheidung eines Untergerichts den im nationalen Recht vorgesehenen Rechtsmitteln unter-
worfen bleibt. Ob und gegebenenfalls unter welchen Voraussetzungen und in welchem Um-
fang diese Entscheidung von den Verfahrensbeteiligten im Ausgangsverfahren ange-
fochten werden kann, richtet sich ausschließlich nach den Regeln des nationalen Verfah-
rensrechts. 

Diese Rechtsprechung wurde in dem Urteil Rheinmühlen Düsseldorf I bestätigt und weiter 
ausgebaut; dabei wurde der Gesichtspunkt der Zusammenarbeit mit dem einzelstaatlichen 
Gericht, die auch die gegenseitige Beachtung des jeweiligen Verfahrensrechts umfaßt, in 
den Vordergrund gestellt (1). 

Im deutschen Recht enthalten die verschiedenen Prozeßordnungen unterschiedliche Be-
schwerderegelungen gegen prozessuale Zwischenentscheidungen. Während z. B. § 567 
ZPO die Beschwerde nur in den dort aufgeführten Fällen zuläßt, sieht § 146 VwGO die Be-
schwerdemöglichkeit gegen alle Entscheidungen mit Ausnahme der in Absatz 2 genannten 
Fälle vor. Sondervorschriften für Vorlagebeschlüsse nach Artikel 177 EWGV bestehen 
nicht. Rechtsprechung und Schrifttum sind sich indessen darin einig, daß es sich bei Ausset-
zungs- und Vorlagebeschlüssen nach Artikel 177 EWGV um ein Rechtsinstitut sui generis 
handelt, das gewöhnlichen Aussetzungsbeschlüssen nicht gleichgesetzt werden kann. Das 
Schrifttum hat sich seit jeher fast einhellig gegen die Anfechtbarkeit ausgesprochen (2). 
Dieser Auffassung scheint, soweit ersichtlich, die Rechtsprechung heute überwiegend zu 
folgen (3). 

Wird die Vorlageentscheidung vom vorliegenden Gericht zurückgenommen oder vom 
Rechtsmittelgericht aufgehoben, und wird der Gerichtshof davon offiziell in Kenntnis ge-
setzt, so ordnet er die Streichung der Rechtssache aus dem Register an: Die Vorabentschei-
dung setzt eine gültige Vorlage voraus; wird diese nach nationalem Recht beseitigt, so wird 
das Vorlageverfahren gegenstandslos (4). 

Dagegen hat die bloße Einlegung eines nach nationalem Prozeßrecht statthaften Rechts-
mittels gegen die Vorlageentscheidung grundsätzlich keine Auswirkungen auf das Ver-
fahren vor dem Gerichtshof, d.h. die Rechtskraft der Vorlageentscheidung ist keine Vor-
aussetzung für die Zulässigkeit des Vorabentscheidungsersuchens. Das Verfahren wird in 
diesem Fall fortgesetzt; denn "der Gerichtshof ist ... im Interesse der Klarheit und der 
Rechtssicherheit an die Vorlageentscheidung gebunden; diese muß ihre Wirkungen er-
zeugen, solange sie nicht aufgehoben ist. " (5) 

(~) Urteil vom 12.2.1974, 146n3, Slg. 1974, S. 139; vgl. oben S. 65. 
( ) Z.B. C. ~~:)f!l~s~hat, a.a. 0., S. 138; D. Ehle, Sind Vorlagebeschlüsse gemäß Art. 177 Abs. 2 EWGV be-

~chwerdefahlg. 10: NJW 1963, S. 2202; a. A. A. Runge, Die Europäischen Verträge und der nationale Richter, 
m: NJW 1963, S. 748, 749. 

(3) Für den Bereich d~r deutsch~n Finan~gerichtsbarkeit hatte der Bundesfinanzhof ursprünglich entschieden, 
~aß Vor~agebeschlusse der Fmanzgenchte nach § 128 FGO zwar mit der Beschwerde anfechtbar seien, daß 
Jedoc~ ~me B~schwer nur dann vorliege, wenn der Vorlagebeschluß selbst schon einen rechtlichen Nachteil 
herbeIfuhre . Em solcher Nach~eil sei nicht in der bloßen Verfahrensverzögerung zu sehen, die etwa darauS ent-
stehe, daß dem EuGH ~ntscheldungsunerhebliche Fragen vorgelegt würden (Beschluß vom 14.8.1973, BFHE 
Bd. 11?, S. 12):. Von dIeser Auffassung. ist der Bundesfinanzhof in einem jüngeren Beschluß abgegangen. Er 
hat dann - gest~tzt unter anrl:erem auf dIe Parallele zu Vorlagebeschlüssen nach § 80 BVerfGG an das Bundes-
verassungSgencht .- entschIeden, daß gegen Vorabentscheidungsersuchen der Finanzgerichte keine Be-
sc werrl:e gegeben 1st (Besch~uß vom 2? 1.1981, BFHE Bd. 132, S. 217). Ebenso scheinen die Gerichte der 
allgemeInen Verwaitungsgenchtsbarkelt von der Unanfechtbarkeit der Aussetzungs- und Vorlagebeschlüsse auszugehen. 

<:) Besc~luß vom 16.6.1970, a. a. 0., S. 405. 
< ) U~eIl vom 1~. 2.1974, a. a. 0., S. 148; ähnlich Urteil vom 30.1.1974, BRT/SABAM 127n3 Slg. 1974, S. 51. 

62, vgl. UrteIl vom 6. 4.1962, De GeusIBosch, a. a. 0., S. 110. " 
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Von dieser Regel hat der EuGH allerdings dann eine Ausnahme gemacht, wenn er vom vor-
legenden Gericht oder vom Rechtsmittelgericht außerdem davon unterrichtet wird, daß 
das eingelegte Rechtsmittel nach innerstaatlichem Verfahrensrecht aufschiebende Wir-
kung hat. In diesem Sonderfall setzt er das Verfahren zunächst aus, ohne jedoch die Rechts-
sache aus dem Register zu streichen, und wartet den Ausgang des Rechtsmittelverfahrens 
ab (1). Anschließend gibt er entweder dem anhängigen Verfahren Fortgang oder ordnet die 
Streichung der Rechtssache aus dem Register an. 

Diese nuancierte Lösung trägt dem Charakter des Vorabentscheidungsverfahrens als eines 
kooperativen Verfahrens zwischen Gerichten Rechnung, berücksichtigt aber auch die Er-
fordernisse der Prozeßökonomie. Könnte die Befassung des EuGH bereits dadurch rück-
gängig gemacht werden, daß die Partien des Ausgangsrechtsstreits ein Rechtsmittel gegen 
die Vorlageentscheidung einlegen, so liefe dies darauf hinaus, ihnen systemwidrig eine 
Rolle zu übertragen, die nach Artikel 177 EWGV ausschließlich den staatlichen Gerichten 
vorbehalten ist. Andererseits erscheint die Aussetzung des Verfahrens in Fällen der Einle-
gung von Rechtsmitteln mit Suspensiveffekt unter praktischen Gesichtspunkten sinnvoll, 
um den EuGH vor möglicherweise unnötigem Arbeitsaufwand zu bewahren. 

Darauf hinzuweisen ist, daß die nationalen Gerichte im Geist der vom Vertrag gewollten 
Zusammenarbeit darauf achten sollten, daß ihr Vorabentscheidungsersuchen keine nutz-
lose Arbeitsbelastung beim EuGH verursacht. Es obliegt ihnen daher, den Gerichtshofun-
verzüglich von der etwaigen Einlegung eines Rechtsmittels zu unterrichten. Diese Mittei-
lung sollte auch eine Erklärung darüber enthalten, welche Wirkung das eingelegte Rechts-
mittel nach innerstaatlichem Verfahrensrecht hat. Ebenso ist der Gerichtshof unverzüglich 
vom Ausgang des Rechtsmittelverfahrens zu unterrichten. 

(1) Beschluß vom 3.6.1969, Chanei, 31/68, Sig. 1970, S. 403. 
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DRITTER TEIL 

Die Vorab entscheidung 



KAPITELl 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof 

Nach Artikel 165 Absatz 3 EWGV tagt der Gerichtshof in Vorabentscheidungssachen in 
Vollsitzungen, sofern nicht nach der Verfahrensordnung eine Kammer des Gerichtshofes 
zuständig ist (1). Diese Bestimmung wird durch Artikel 95 Verfahrensordnung in der geän-
derten Fassung vom 12. September 1979 (2) in der Weise ausgefüllt, daß der Gerichtshof die 
ihm vorgelegten Vorabentscheidungssachen an die Kammern verweisen kann, sofern nicht 
die Schwierigkeit oder die Bedeutung der Rechtssache oder besondere Umstände eine Ent-
scheidung in Vollsitzung erfordern; die Verweisung ist ferner ausgeschlossen, wenn ein am 
Verfahren beteiligter Mitgliedstaat oder ein am Verfahren beteiligtes Organ der Gemein-
schaft eine Entscheidung in Vollsitzung verlangt (3). Diese Regelung zeigt die Bedeutung, 
die die Verfasser des Vertrages den Vorabentscheidungssachen beigemessen haben. 

Das Vorabentscheidungsverfahren wird mit dem Eingang der Vorlageentscheidung des 
einzelstaatlichen Gerichts bei der Kanzlei des Gerichtshofes eingeleitet. Die eingegangene 
Rechtssache ist vom Kanzler unverzüglich in das Register der Kanzlei einzutragen. Sodann 
bestimmt der Präsident des Gerichtshofes den Berichterstatter; der Erste Generalanwalt 
benennt den für das Verfahren zuständigen Generalanwalt. Das Verfahren vor dem Ge-
richtshof gliedert sich in ein schriftliches und ein mündliches Verfahren (4). 

A - Das schriftliche Verfahren 

1. Die Zustellung der Vorlageentscheidung 

Nach Artikel 20 Absatz 1 EWG-Satzung stellt der Kanzler des Gerichtshofes die Vorlage-
entscheidung des einzelstaatlichen Gerichts den beteiligten Parteien, d. h. denjenigen Per-
so.ne.n, die im Ausgangsverfahren ParteisteIlung haben, den Mitgliedstaaten und der Kom-
~lsslon zu. Die Zustellung an den Rat erfolgt nur, sofern die Gültigkeit oder Auslegung 
emer Handlung des Rates streitig ist (5). Die Zustellungsempfänger werden damit zu Ver-
fahrensbeteiligten vor dem Gerichtshof. Ihre Beteiligung verleiht ihnen jedoch keine Par-

(I) Ebenso Art. 137 Abs. 3 EWGV; Art. 32 Abs. 3 EGKSV (jeweils in der durch Art. 1 des Beschlusses des Rates 
(2) vom 26.11.1974 geänderten Fassung, ABI. EG 1974, L 318, S. 22). 

ABI. EG 1979, L238, S. 1. 
(3) Zur Zeit bestehen beim EuGH (der aus 11 Richtern besteht und von 5 Generalanwälten unterstützt wird) zwei 

4 Kammern mit je 5 Richtern ("große Kammern") und drei Kammern mit je 3 Richtern ("kleine Kammern"). 
( ) Art. 18 Abs. 1 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen Wirtschaftsgerneinschaft 

(EW,?-Satzung); Art. 18 Abs. 1 des Protokolls über die Satzung des Gerichtshofes der Europ~schen Atorn-
gemel~~chaft (EAG-Satzung); ähnlich Art. 21 Abs. 1 des Protokolls über die Satzung des Genchtshofes der 

(5) ~uropalschen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS-Satzung). 
benso Art. 21 Abs. 1 EAG-Satzung. 
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teistellung im eigentlichen Sinn. Dies ist die logische Folge des Umstands, daß das Vor-
abentscheidungsverfahren lediglich ein nicht streitiges Zwischenverfahren darstellt, der ei-
gentliche Rechtsstreit also beim nationalen Gericht anhängig bleibt. 

Wie der Gerichtshof bereits in der frühen Rechtssache CostalENEL (1) von Amts wegen 
entschieden hat, ist im Verfahren vor dem Gerichtshof der Antrag auf Zulassung als Streit-
helfer unzulässig, so daß einzelne, die nicht Empfänger der Zustellung nach Artikel 20 Ab-
satz 1 EWG-Satzung sind, dem Verfahren nicht beitreten können. Tatsächlich schließt der 
nicht streitige Charakter des Vorabentscheidungsverfahrens einen Beitritt zu dem Rechts-
streit zur Unterstützung einer der Parteien des Ausgangsverfahrens aus. Anders verhält es 
sich allerdings, wenn der Beitritt bereits im nationalen Verfahren nach den Vorschriften des 
nationalen Rechts erfolgt ist, der Streithelfer somit bereits im Ausgangsverfahren Verfah-
rensbeteiligter ist. In diesem Fall wird er auch im Vorabentscheidungsverfahren als Betei-
ligter angesehen (2). 

Zu betonen ist, daß die Zustellung der Vorlageentscheidung durch den Gerichtshof an die 
Parteien des Ausgangsverfahrens keineswegs deshalb überflüssig ist, weil ihnen das Vor-
abentscheidungsersuchen aller Wahrscheinlichkeit nach bereits vom vorlegenden Gericht 
selbst übermittelt worden ist. Mit der Zustellung beginnt vielmehr die Frist für die Abgabe 
von Erklärungen vor dem Gerichtshof zu laufen. 

Die Zustellung erfolgt urschriftlich durch eingeschriebenen Brief, wobei für das Empfangs-
datum die Empfangsbescheinigung der Post maßgeblich ist. Die Zustellung an die Mitglied-
staaten erfolgt üblicherweise an die Außenministerien; die Ständigen Vertreter bei der Ge-
meinschaft erhalten eine Abschrift. Der Urschrift wird eine Übersetzung in die Amts-
sprache des Empfängerlandes beigefügt. 

2. Die Abgabe schriftlicher Erklärungen 

Binnen zwei Monaten nach der Zustellung der Vorlageentscheidung können die Zustel-
lungsempfänger ,d. h. die Parteien des Ausgangsverfahrens, die Mitgliedstaaten, die Kom-
mission und gegebenenfalls der Rat, beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder schrift-
liche Erklärungen abgeben (3). Die Zweimonatsfrist ist eine Ausschlußfrist. Sie verlängert 
sich um sogenannte Entfernungsfristen für Verfahrensbeteiligte, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt außerhalb des Großherzogtums Luxemburg haben; die Entfernungsfristen be-
tragen je nach Mitgliedstaat zwischen 2 Tagen und 1 Monat (4). 

Die erw~hnt~n Stellungnahmen der Verfahrensbeteiligten sind nicht mit Schriftsätzen im 
kontradlktonschen Verfahren zu verwechseln. Sinn des Verfahrens nach Artikel 177 
E'YG~ ist e.s, d~m innerstaatlichen Gericht bei der Behebung von Auslegungsschwierig-
k~lten 1m Hmbhck auf das einschlägige Gemeinschaftsrecht behilflich zu sein, um ihm so 
eme Entscheidung zu ermöglichen, die die unabdingbare Einheitlichkeit der Gemein-

(1) Beschluß vom 3. 6.1964, CostalENEL, 6/64, Slg. 1964 S 1307' vgl Urtel'l vom 19 12 1968 De Cicco, 19/68, Slg. 1968, S. 707, 716. ,. ,. .., 
(!) In diesem Sinne Urteil vom 1.3.1973, BoUmann, 62f72, Slg. 1973, S. 269,275. 
( ) Art. 20 Abs. 2 E~G-Satzung; Art. 21 Abs. 2 EAG-Satzung; dazu K. Mortelmans, Observations in the cases 

4 governed by Artlcle 177 of the EEC Treaty: Procedure and practice, in CMLR 1979, S. 557. 
( ) Art. 42 Abs. 1 EWG-S~tzung; Art. 43 Abs. 1 EAG-Satzung; ähnlich Art. 39 Abs. 2 EGKS-Satzung; Art. 81 

~2 Verfa!tre~sor~ung 1. ~. m. Art. 1 des Beschlusses vom 4.12.1974 über die Verlängerung der Verfahrens-
sten mIt RucksIcht auf dIe räumliche Entfernung, ABI. EG 1974, L 350, S. 28. 
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schaftsrechtsordnung wahrt. Daher können die Parteien des Ausgangsverfahrens zwar 
beim Gerichtshof Schriftsätze einreichen oder sonst schriftliche Erklärungen abgeben, 
doch dient diese Möglichkeit einzig und allein dazu, den Gerichtshof von der Rechtsauffas-
sung der Betreffenden in Kenntnis zu setzen, und unter Umständen der Übermittlung er-
gänzender Angaben zum Sachverhalt. Der Natur des Vorabentscheidungsverfahrens als 
eines Verfahrens im öffentlichen Interesse entspricht es, daß auch die Mitgliedstaaten, die 
Kommission und gegebenenfalls der Rat als amici curiae Stellungnahmen abgeben können. 

Die Schriftsätze oder Erklärungen im Vorabentscheidungsverfahren sind somit keine Plä-
doyers. Ihre einzige Funktion besteht darin, dem Gerichtshof bei der Beurteilung des frag-
lichen Gemeinschaftsrechts Hilfe zu leisten. Demzufolge dürfen sie keine Anträge im ver-
fahrensrechtlichen Sinn enthalten. Sie sollten, ausgehend vom Sachverhalt des Rechts-
streits und der Darstellung des in Frage kommenden Gemeinschaftsrechts, im wesentlichen 
die juristischen Argumente dafür enthalten, warum der Verfasser einer bestimmten Ausle-
gung den Vorzug gibt bzw. die Gültigkeit oder Ungültigkeit des betreffenden Rechtsakts 
geltend macht. Nützlich ist eine klare Zusammenfassung der vorgebrachten Argumente am 
Ende der Ausführungen. 

Wie sich bereits aus dem Wortlaut von Artikel 20 Absatz 2 EWG-Satzung ergibt, können 
nur die Zustellungsempfänger der Vorlageentscheidung vor dem Gerichtshof schriftliche 
Erklärungen abgeben. Anderen Personen oder Organen ist diese Möglichkeit nicht 
eröffnet (1). Dies bedeutet, daß z. B. das Europäische Parlament sich grundsätzlich nicht an 
Vorabentscheidungsverfahren beteiligen kann. Der Gerichtshof hat diese Lücke in den 
Verfahrensregeln dadurch zu schließen versucht, daß er das Europäische Parlament in Ver-
fahren, die unmittelbar dessen Rechtsstellung betrafen, um Auskünfte bat und ihm somit 
Gelegenheit zur Stellungnahme gab. 

Darauf hinzuweisen ist, daß die Abgabe von Erklärungen fakultativ ist. Dies kann als wei-
terer Beweis dafür gewertet werden, daß der Gerichtshof als unabhängiges Fachgericht aus-
schließlich im Gemeinschaftsinteresse entscheidet. Die Kommission hat bisher stets von 
ihrem Recht zur Abgabe von Erklärungen Gebrauch gemacht. Sie veranschaulicht so ihre 
~olle als "Hüterin der Verträge". Der Rat nimmt im allgemeinen nur in Fällen Stellung, 
lD denen die Gültigkeit eines Ratsaktes in Frage steht. Die Praxis der Mitgliedstaaten ist un-
terschiedlich. Die meisten Mitgliedstaaten machen von ihrem Recht zur Stellungnahme nur 
zurückhaltend Gebrauch. Einige tragen ihren Standpunkt grundsätzlich nur vor, wenn 
Vorschriften ihres nationalen Rechts oder wirtschaftliche und politische Interessen von 
einigem Gewicht berührt werden. Andere Mitgliedstaaten intervenieren besonders in 
Fällen, in denen eine ihrer nationalen Stellen Partei im Ausgangsverfahren ist. Dabei macht 
sich bedauerlicherweise häufig die Tendenz bemerkbar, daß der betreffende Mitgliedstaat 
seine Eigenschaft als Mitverfasser des Vertrages und Mitglied des Rates zu vergessen 
scheint und schlicht und einfach den Standpunkt seiner Verwaltung im Ausgangsverfahren 
wiederholt (2). 

(I) Beschluß vom 3.6.1964, Costa/ENEL, a. a. 0.; dazu J. BoulouisIR.-M. Chevallier, Grands arrets de la Cour 
2 de Justice des Communautes euro.,eennes, a. a. 0., S. 133. 

() I?azu M. Dauses, Das Vorabentscheidungsverfabren nach Art. 177 EWGV, in: lZ 1979, S. 125, 128; y. Ever-
hng, Artikel 177 und die Zusammenarbeit zwischen den innerstaatlichen Gerichten und dem Genchtshof, 
a. a .. 0., S. 45 mit Schrifttumsnachweis; ders., Die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft .vor ihrem 
Genchtshof, in: EuR 1983, S. 101, 112; C. Crisham/K. Mortelmans, ObservationsofMemberStatesm the Pre-
Iiminary Rulings Procedure before the Court of the European Communities, in: Essays. in EUTop~an Law. and 
I~tegration, Deventer 1982, S. 43; D. Lasok, The United Kingdom before the Commuruty Court, m: Gedäc~t­
n~schrift für L. Constantinesco, 1983, S. 439; M. Seidel, Die Praxis der Bundesregieru~g und der andere~ MIt-
ghedstaaten in Verfahren vor allem in Vorabentscheidungsverfahren, vor dem Genchtshof der EG, m: J. 
Schwarze (Hrsg.), Der E,lropäische Gerichtshof als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz. 1983. S. 95. 
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Es wäre wünschenswert, wenn sowohl die Parteien des Ausgangsverfahrens als auch die 
Mitgliedstaaten sich häufiger an den Verfahren vor dem Gerichtshof beteiligten; denn sorg-
fältig ausgearbeitete Argumente können die Erörterung des Falles durchaus erleichtern 
und ihr eine nützliche Richtung geben. Insbesondere die Beteiligung der Mitgliedstaaten, 
denen entsprechend der dezentralisierten Natur der Gemeinschaft in der Regel der Vollzug 
des kommunitären Rechts obliegt, kann von Interesse sein. 

Die Schriftsätze sind in der Verfahrenssprache abzufassen. Dies ist in Vorabentscheidungs-
verfahren die Sprache des vorlegenden Gerich~s (1). Jedoch dürfen sich die Mitglie~staaten 
ihrer eigenen Amtssprache bedienen, wobei der Kanzler des Gerichtshofes für die Uberset-
zung in die Verfahrenssprache Sorge trägt (2). 

Die Parteien des Ausgangsverfahrens lassen sich normalerweise durch Anwälte, die Ge-
meinschaftsorgane, Mitgliedstaaten und sonstigen Personen des öffentlichen Rechts im all-
gemeinen durch Bevollmächtigte vertreten. Die Verpflichtung der Parteien des Ausgangs-
verfahrens, sich anwaltlich vertreten zu lassen, wurde durch die Neufassung von Artikel 104 
§ 2 Verfahrensordnung beträchtlich eingeschränkt. Danach "trägt der Gerichtshof den vor 
den nationalen Gerichten, die ihn angerufen haben, geltenden Verfahrensvorschriften 
Rechnung". Das heißt, daß die Parteien des Ausgangsverfahrens, die in diesem berechtigt 
sind, selbst aufzutreten oder sich durch eine Person ihres Vertrauens (z. B. Steuerberater, 
Gewerkschaftsvertreter) vertreten zu lassen (3), dies auch im Verfahren vor dem Ge-
richtshof tun können. Allerdings dürfte sich aufgrund der Tatsache, daß der Gerichtshofirn 
Vorabentscheidungsverfahren ausschließlich über Rechtsfragen entscheidet, in den mei-
sten Fällen der Beistand eines Rechtsanwalts als nützlich erweisen. 

Darauf hinzuweisen ist, daß die Parteien bzw. ihre Vertreter im Vorabentscheidungsver-
fahren - im Gegensatz zu den streitigen Verfahren - keine Zustellungsadresse in Luxem-
burg, dem Sitz des Gerichtshofes, haben müssen. 

B - Das mündliche Verfahren 

Ist das schriftliche Verfahren abgeschlossen, so wird das mündliche Verfahren (mündliche 
Verhandlung) vorbereitet. Hierzu erstattet der vom Präsidenten zum Berichterstatter be-
stimmte Richter ein nicht öffentliches Arbeitspapier, den sog. Vorbericht. Darin werden 
?er Sach- und Verfahrensstand dargelegt und außerdem die Fragen geprüft, ob die Sache 
1m Plenum behandelt oder an eine Kammer verwiesen werden soll und ob eine Beweisauf-
nahme ~rforderlich ist. Der Gerichtshof entscheidet über die Fragen auf der Grundlage des 
Vorbenchts und nach Anhörung des Generalanwalts (4). 

Grundsätzlich ist ~ie Ermittlung der Tatsachen im Vorabentscheidungsverfahren Sache des 
vorlegenden Genchts. Jedoch kann ausnahmsweise eine Beweisaufnahme angeordnet 
werden, wenn die gestellte Frage und ihr tatsächlicher Zusammenhang nicht klar aus den 

(I) Art. 29 § 2 Abs. 2 Verfahrensordnung 
(~) ~.?9 ~ 3 Abs. 4 Verfahrensordnung: . 
() !?Iehs 1st dm deAn R~chtsord?ungen verschiedener Mitgliedstaaten der Fall vor gewissen Untergerichten und Ge-

ne ten er rbelts-, SOZial- und Finanzgerichtsbarkeit 
(4) Art. 95 bzw. 45 Verfahrensordnung. . 
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Akten hervorgehen. In der Regel holt der Gerichtshof in diesen Fällen Auskünfte ein oder 
ordnet die Vorlegung von Unterlagen durch die Verfahrensbeteiligten an. Die automati-
sche Übermittlung der vollständigen Prozeßakten macht eine Beweisaufnahme im allge-
meinen überflüssig. 

Der Präsident bzw. Kammerpräsident bestimmt sodann den Termin für die mündliche Ver-
handlung (1). Zu deren Vorbereitung faßt der Berichterstatter unter Mitwirkung seines Ka-
binetts den wesentlichen Sachverhalt und Inhalt der abgegebenen Erklärungen in einem 
Sitzungsbericht zusammen, der den Parteien vor Eröffnung der mündlichen Verhandlung 
zugestellt wird. 

Die mündliche Verhandlung ist öffentlich, es sei denn, daß der Gerichtshof von Amts 
wegen oder auf Antrag aus wichtigen Gründen anders beschließt (2). Ihr Sinn ist es, den 
Verfahrensbeteiligten Gelegenheit zu geben, die in den Schriftsätzen vorgebrachten Argu-
mente nochmals im Zusammenhang zu erörtern oder zu ergänzen. Die mündliche Ver-
handlung ist zwingend vorgeschrieben. Daher kann auf sie auch nicht im Einvernehmen mit 
den Verfahrensbeteiligten verzichtet werden; diese brauchen allerdings nicht zu er-
scheinen. 

Für die Verfahrenssprache gilt das gleiche wie im schriftlichen Verfahren, d. h. die Verfah-
rensbeteiligten haben sich grundsätzlich der Sprache des vorlegenden Gerichts zu be-
dienen. Lediglich die Mitgliedstaaten dürfen in ihrer eigenen Amtssprache plädieren; ihre 
Ausführungen werden vom Übersetzungsdienst des Gerichtshofes simultan in die Verfah-
renssprache übertragen. Von dieser Sprachenregelung kann der Gerichtshof im Einzelfall 
im Einvernehmen mit den Verfahrensbeteiligten Abweichungen zulassen. 

Zu Anfang wurde gelegentlich die Auffassung vertreten, die mündliche Verhandlung sei in 
einem Zwischenverfahren, das nicht auf die Entscheidung eines konkreten Rechtsstreits 
gerichtet ist, sondern als reines Rechtsverfahren ausgestaltet ist, überflüssig. Die Erfah-
rung hat jedoch das Gegenteil gelehrt. Die Debatten sind manchmal äußerst aufschlußreich 
und bieten dem Gerichtshof zudem Gelegenheit, die Verfahrensbeteiligten zu einzelnen 
Punkten zu hören und um weitere Aufklärung zu bitten. In diesem Zusammenhang sei 
darauf hingewiesen, daß die Verfahrensbeteiligten an der mündlichen Verhandlung auch 
dann teilnehmen können, wenn sie von ihrem Recht zur Abgabe schriftlicher Erklärungen 
keinen Gebrauch gemacht haben. Da sie durch die ihnen zugestellten schriftlichen Erklä-
~ungen der übrigen Beteiligten über deren Standpunkte unterrichtet sind, können sie sich 
10 voller Kenntnis der Sachlage an den Debatten beteiligen. Den Anwälten und Bevoll-
mächtigten ist auch insoweit zu raten, keine Argumente zur Entscheidung des Rechtsstreits 
vorzutragen, sondern sich auf die Erörterung der aufgeworfenen Probleme des Gemein-
schaftsrechts zu beschränken. Insbesondere sollten Angriffe auf das vorlegende Gericht 
unterbleiben; denn das Vorabentscheidungsverfahren ist keine Art Berufungsverfahren in 
bezug auf die Vorlageentscheidung. 

Die mündliche Verhandlung wird abgeschlossen mit den Schlußanträgen des Generalan-
walts, der in völliger Unparteilichkeit und Unabhängigkeit zu den in dem Vorabentschei-
dungsersuchen aufgeworfenen Problemen in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Stel-
lung nimmt und dem Gerichtshof einen mit Grunden versehenen Lösungsvorschlag unter-
breitet. Da die Schlußanträge die mündliche Verhandlung beschließen, können die Verfah-
rensbeteiligten sich zu ihnen nicht mehr vor dem Gerichtshof äußern. 

(1) Art. 25 § 1 Verfahrensordnung. 
(2) Art. 28 EWG-Satzung; Art. 29 EAG-Satzung; ähnlich Art. 26 EGKS-Satzung. 
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Im Anschluß an die Schlußanträge tritt das Verfahren in die Phase der Beratung; diese ist 
nicht öffentlich und geheim (1). Je nach der Schwierigkeit und dem Umfang der Rechts-
sache legt der Berichterstatter entweder unmittelbar einen Entsch~idungsentwurf vor oder 
verschafft sich zunächst im Wege einer "tour d'horizon" einen Uberblick über die Ten-
denzen und Reaktionen der übrigen Richter. Bei besonders umfangreichen oder schwie-
rigen Verfahren wird auch gelegentlich vorab ein besonderer Vermerk (Votum) für die Be-
ratung vorgelegt. Auf der Grundlage des Entwurfes des Berichterstatters berät der Ge-
richtshof sodann die Entscheidungsgründe im einzelnen. Dies ist die zentrale und im allge-
meinen längste Phase der Beratung. 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof wird mit der öffentlichen Verkündung des Vorabent-
scheidungsurteils (2) abgeschlossen; dabei wird üblicherweise nur der Urteilstenor in der 
maßgeblichen Verfahrenssprache verlesen. 

C - Die Vedahrenskosten 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof ist kostenfrei. Ausgenommen sind Kosten, die ver-
meidbar gewesen wären, sowie die Kosten für gewisse Schreib- und Übersetzungsarbeiten, 
die vom Gerichtshof auf Antrag der Parteien durchgeführt werden (3). Von dieser Ausnah-
mebestimmung ist in Vorabentscheidungsverfahren bisher noch nicht Gebrauch gemacht 
worden. 

Hinsichtlich der Auslagen der Verfahrensbeteiligten ergeht im Vorabentscheidungsver-
fahren - im Gegensatz zum streitigen Verfahren - keine gesonderte Entscheidung. Da 
dieses Verfahren lediglich einen Zwischenstreit in dem vor dem einzelstaatlichen Gericht 
anhängigen Rechtsstreit darstellt, ist die Entscheidung über die Kosten auch insoweit Sache 
des nationalen Gerichts (4); sie ist üblicherweise Bestandteil der Kostenentscheidung des 
Endurteils. Diese Regelung erscheint selbstverständlich, bedenkt man, daß es dem EuGH 
verwehrt ist, im Rahmen des Vorabe~tscheidungsverfahrens in das Streitentscheidungsmo-
nopol des einzelstaatlichen Gerichts einzugreifen; die Erstattung der vor dem Gerichtshof 
entstandenen Kosten kann daher nicht vom Ergebnis eines vor den nationalen Gerichten 
fortzusetzenden Prozesses abhängig gemacht werden (5). 

Die den Mitgliedstaaten, der Kommission und dem Rat aus ihrer etwaigen Beteiligung an 
dem Verfahren entstandenen Auslagen sind nach ständiger Spruchpraxis des EuGH nicht 
erstattungsfähig (6). Die Mitwirkung der Mitgliedstaaten und Gemeinschaftsorgane liegt 
ausschließlich im öffentlichen Interesse und kann daher den Parteien des Ausgangsverfah-
rens nicht angelastet werden. 

In besonderen Fällen kann der EuGH im Rahmen des Armenrechts eine Beihilfe bewil-
ligen, um es einer Partei zu erleichtern, sich vertreten zu lassen oder persönlich zu er-
scheinen (7). 

(1) Art. 32 EWG-Satzung; Art. 33 EAG-Satzung; Art. 29 EGKS-Satzung; Art. 27 § 1 Verfahrensordnung. 
«2)) Art. 34 EWG-Satzung; Art. 35 EAG-Satzung; ähnlich Art. 31 EGKS-Satzung' Art. 64 Verfahrensordnung. 

3 Art. 72 Verfahrensordnung. ' 
(4) Art. 104 § 3 Abs. 1 Verfahrensordnung. 
(!) VgJ. Schluß~nträge Lagr:ange, De GeusIBosch, 13/61, Slg. 1962, S. 119, 151. 
( ) So erstmals 10 dem UrteIl vom 6.4.1962 De GeusIBosch a a 0 S 115 
(7) Art. 104 § 3 Abs. 2 Verfahrensordnung.' ' . . .,. . 
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KAPITEL II 

Form und Inhalt des 
Vorabentscheidungsurteils 

Die Vorabentscheidung des Gerichtshofes ergeht in Form eines Urteils, das nach Form und 
Inhalt den nicht streitigen Charakter des Vorabentscheidungsverfahrens sowie den Um-
stand widerspiegelt, daß der Ausgangsrechtsstreit lediglich den konkreten Rahmen ab-
steckt, in dem der Gerichtshof sich abstrakt äußert. 

A - Die Form des Vorabentscheidungsurteils 

Bezeichnenderweise weist das Vorabentscheidungsurteil bereits im Rubrum eine charakte-
ristische Besonderheit gegenüber streitentscheidenden Urteilen auf. Es beginnt anstatt mit 
der Formulierung "In der Rechtssache ... X gegen Y . " erläßt der Gerichtshof ... folgendes 
Urteil" mit einer Formulierung, die vereinfacht wie folgt umschrieben werden kann: 

,,~n der Rechtssache ... betreffend das dem Gerichtshof nach Artikel 177 EWG-Vertrag vom ... in dem vor 
dIesem Gericht anhängigen Rechtsstreit X gegen Y vorgelegte Ersuchen um Vorabentscheidung über ... 
erläßt der Gerichtshof ... folgendes Urteil." 

~amit wird unmißverständlich zum Ausdruck gebracht, daß das vorlegende Gericht, nicht 
die Parteien des Ausgangsverfahrens, der Fragesteller ist. Die Parteien werden lediglich in 
bezug auf den Rechtsstreit genannt, der zu dem Vorabentscheidungsverfahren Anlaß ge-
geben hat. 

Auch die Urteilsformel ist aufschlußreich. Sie lautet vereinfacht: 
"Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof auf die Frage, die ihm das ... mit Beschluß vom ... vorgelegt hat, 
für Recht erkannt ... 

Die Formel, daß der EuGH nicht entscheidet", sondern "für Recht erkennt", macht deut-
lich, daß das Vorabentscheidun~~urteillediglich den Stand des einschlägigen Gemein-
schaftsrechts klärt, ohne der Lösung des Ausgangsrechtsstreits vorzugreifen. 

Da, wie bereits ausgeführt, die Regelung der Kosten dem nationalen Richter überlassen 
bleibt, enthält das Vorabentscheidungsurteil keine Kostenformel im Tenor. Lediglich am 
Ende der Urteilsgrunde wird darauf hingewiesen, daß die Kostenentscheidung Sache des 
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einzelstaatlichen Gerichts ist, und daß die den Mitgliedstaaten, dem Rat und der Kommis-
sion aus ihrer etwaigen Beteiligung entstandenen Auslagen nicht erstattungsfähig sind. Die 
übliche Formulierung lautet: 

"Die Auslagen der Regierungen der ... sowie (des Rates und) der Kommission der Europäischen, G~mein­
schaften die vor dem Gerichtshof Erklärungen abgegeben haben. smd mcht erstattungsfahlg. Fur die Par-
teien de~ Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem vor dem einzelstaatlichen Ge-
richt anhängig gemachten Verfahren. Die Kostenentscheidung obliegt daher diesem Gericht." 

B - Der Inhalt des Vorabentscheidungsurteils 

Die Urteilsgründe lassen zwei aufeinanderfolgende Stufen des Vorgehens des Gerichts-
hofes erkennen: die Prüfung der Ordnungsgemäßheitder Befassung und die Untersuchung 
der Vorlagefrage . 

1. Die Prüfung der Ordnungsgemäßheit der Befassung 

Der EuGH prüft die Ordnungsmäßigkeit des ihm vorgelegten Vorabentscheidungsersu-
chens von Amts wegen. Die Floskel "das Ersuchen gibt ... keine Veranlassung zu einer Be-
anstandung von Amts wegen" (1), mit der er in der anfänglichen Rechtsprechung seine ord-
nungsgemäße Befassung bejaht hat, ist zwar allmählich verschwunden, versteht sich jedoch 
seitdem von selbst. Nur in Zweifelsfällen untersucht der Gerichtshof noch eigens, ob die 
Vorlagefrage von einem "Gericht eines Mitgliedstaats" im Sinne von Artikel 177 EWGV 
ausgegangen und ob sie in einem echten Rechtsstreit gestellt worden ist (2). Der EuGH be-
trachtet sich in ständiger Praxis so lange als ordnungsgemäß befaßt, als das nicht zu bean-
standende Vorabentscheidungsersuchen nicht zurückgenommen oder aufgehoben worden 
ist (3). 

2. Die Antwort auf die Vorlagefrage 

Wie bereits ausgeführt, wird im Vorabentscheidungsverfahren kein Rechtsstreit ent-
schieden, sondern es werden lediglich gemeinschaftsrechtliche Vorfragen geklärt. Dies hat 
zur Folge, daß der Gerichtshof in diesem Verfahren nicht befugt ist, das Gemeinschafts-
recht auf den konkreten Fall anzuwenden oder sich zur Vereinbarkeit nationalen Rechts 
mit dem Gemeinschaftsrecht zu äußern (4). 

Beachtet das Vorabentscheidungsersuchen die Trennungslinie zwischen der Auslegun~ 
und der Anwendung des Gemeinschaftsrechts nicht, so hat der EuGH der Vorlageentschel-

(1) Z. B. Urteil vom 5.2.1963, Van Gend & Loos a a 0 S 23 
(2) Siehe oben S. 53 ff. bzw. 66 ff. ' . . ., . . 
(3) Siehe oben S. 83 ff. 
(4) Siehe oben S. 45 bzw. 50 f. 
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dung das zu entnehmen, was in seine Zuständigkeit fällt, d. h. "die abstrakten Schwierig-
keiten der Vertrags auslegung ... , die der Rechtsstreit aufwirft und die dem Ersuchen zu-
grunde liegen" ('). 

Ein solches Vorgehen ist nicht immer unproblematisch. Die Grenze zwischen Auslegung 
und Anwendung ist in der Praxis fließend, so daß die Unterscheidung gelegentlich zu Spitz-
findigkeiten führen kann. Der Gerichtshof wandelt hier auf einem schmalen Grad: Einer-
seits können zu abstrakte Antworten sich insofern als wirkungslos erweisen, als sie das dem 
nationalen Gericht vorliegende Problem außer acht lassen; andererseits können allzu prä-
zise Formulierungen der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem einzelstaatlichen Gericht 
und dem EuGH zuwiderlaufen. Eine fallgerechte Antwort hat daher die dem EuGH ge-
setzten Zuständigkeitsgrenzen zu beachten, muß aber auch den Sinn und Zweck des Vor-
abentscheidungsverfahrens im Auge behalten, das dem vorlegenden Gericht die Kriterien 
vermitteln soll, die es zur Entscheidung des ihm unterbreiteten Rechtsstreits benötigt (2). 

Insgesamt ist in der einschlägigen Rechtsprechung eine wachsende Tendenz zur fallbezo-
genen Entscheidung zu verzeichnen. Dabei werden ungeachtet des grundsätzlich ab-
strakten Charakters der Antwort in den Urteilsgründen immer häufiger - unmittelbar oder 
mittelbar - Unvereinbarkeiten zwischen kommunitären und einzelstaatlichen Normsätzen 
aufgezeigt (3). In manchen Fällen, so insbesondere im Bereich der Zölle (4), Steuern (5) und 
des Wettbewerbsrechts (6), kreist die Antwort den konkreten Fall bereits so eng ein, daß 
die Entscheidung des vorlegenden Gerichts nahezu unausweichlich durch den scheinbar ab-
strakten Spruch des EuGH vorgezeichnet ist. Diese Tendenz sollte dem Gerichtshof jedoch 
nicht zum Vorwurf gemacht werden; denn oft ergeben sich die Schwierigkeiten in der Praxis 
gerade aus der mangelnden gegenseitigen Abgrenzbarkeit von Rechtsauslegung und 
Rechtsanwendung. Der EuGH mußte sich folglich von einem allzu strikten Formalismus 
lösen, um ernsthafte Beeinträchtigungen der Funktion des Verfahrens, d. h. der Wahrung 
der kommunitären Rechtseinheit und der Sicherung des Rechtsschutzes der einzelnen, zu 
vermeiden. 

Die gegenwärtige Praxis ist das Ergebnis eines längeren Entwicklungsprozesses, in dem sich 
hauptsächlich drei Etappen unterscheiden lassen. 

Auf einer ersten Stufe zog sich der EuGH auf die wörtliche Auslegung der Zuständigkeits-
verteilung nach Artikel 177 EWGV zurück. Er ging davon aus, daß er im Vorabentschei-
dungsverfahren nicht über die Vereinbarkeit einer innerstaatlichen Maßnahme mit dem 
Gemeinschaftsrecht befinden könne, da eine derartige Untersuchung dem Vertragsverlet-
zungsverfahren nach Artikel 169 , 170 EWGV vorbehalten sei. Er hat sich allerdin,gs für be-

(~) Schl~ßanträge Lagrange, De Geus/Bosch, a. a. 0., S. 135. . . . 
( ) P. JuIilard, Procedure des questions prejudicielles et renforcement du lien communautrure, In: RTDE 1968, 

S. 293; P. Dactoglau, Der englische Richter und das Gemeinschaftsrecht, in: EuR 1975, S. 247. 
(3) Vgl. A. M. Donner, Les rapports entre la competence de la Cour de justice des Communautes europeennes 

et les tribunaux internes in: RCADI 1965 11 S. 5 11' R. Kovar, La Cour de justice des Communautes euro-
pe~nnes et l'integration des systemes juridiq~es: ~nalyse fonctionnelle de la procedure du renvoi prejudiciel 
en Interpretation, in: Federalism and Supreme Courts and the Integration 01 Legal SysteTrfS 1973, S. 217; G. 
Bebr, Preliminary Rulings of the Court of Justice: Their Authority and Temporal Effect, In: CMLR 1981, S. 
475; H. G. Schermers, Judicial Protection in the European Communities, 3. Auflage, Deventer1983, S. 434. 

(4) Z. B. Urteil vom 18. 2. 1970, Bollmann, 40/69, Slg. 1970, S. 69; Urteil vom 8. 5.1974, Osram, 183n3, Slg. 1974, 
S.477. 

(:) z. B. Urteil vom 8.7.1965, Deutschmann, 10/65, Slg. 1965, S. 635. 
( ) Z. B. Urteil vom 30. 6.1966, LTM, 56/65, Slg. 1966, S. 281; Urteil vom 30.1.1974, BRT/SABAM, 127m, Slg. 

1974, S. 51. 
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fugt gehalten, den vom nationalen Gericht vorgelegten Fragen unter Heranziehung des 
Sachverhalts die Bestandteile zu entnehmen, die die Auslegung des Vertrages betreffen (1). 

Diese Spruchpraxis hatte zwar den Vorteil dogmatischer Klarheit für sich, jedoch erwies 
sich bald, "daß eine allgemeine abstrakte Auslegung dem angestrebten Ziel nicht gerecht 
wird, sondern daß eine Auslegung erforderlich ist, die auf der Untersuchung des jeweiligen 
Einzelfalls beruht, damit das durch Artikel 177 vorgegebene Ziel einer Förderung der ein-
heitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts verwirklicht werden kann. Die Auslegung 
muß unter Berücksichtigung der Umstände des jeweiligen Einzelfalls erfolgen, da sie an-
dernfalls keine Klarstellung liefert, sondern bestenfalls eine Art Erklärung gemeinschafts-
rechtlicher Bestimmungen wäre, die dem nationalen Gericht eine nur sehr unsichere Hilfe 
gibt und die nicht auf die wirklichen Streitpunkte eingeht" (2). 

Im übrigen zeigte die Erfahrun&, daß eine große Zahl der von den nationalen Gerichten 
vorgebrachten Unvereinbarkeiten zwischen gemeinschaftsrechtlichen und einzelstaatli-
chen Rechtssätzen nicht notwendigerweise Punkte betrafen, die im Vertragsverletzungs-
verfahren gerügt werden konnten. Die fraglichen Mängel des nationalen Rechts ergaben 
sich nämlich in diesen Fällen nicht aus der Gegenüberstellung einander deutlich widerspre-
chender Texte, sondern traten erst bei der Durchführung praktischer Einzelheiten zutage. 
Als Beispiel hierfür sei an die Verwaltungspraxis zur Ausfüllung unbestimmter Rechtsbe-
griffe wie des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erinnert. 

Wäre in solchen Fällen die Beurteilung der Vereinbarkeit des nationalen Rechts mit dem 
Gemeinschaftsrecht ausschließlich den einzelstaatlichen Gerichten überlassen geblieben, 
so wäre es bald zu unterschiedlichen Bewertungen gekommen. Dieses Ergebnis wäre un-
vereinbar gewesen mit dem fundamentalen Grundsatz der Rechtssicherheit, der eine unab-
dingbare Voraussetzung für die Einheitlichkeit eines jeden Rechtssystems ist (3). 

Der EuGH entschied sich demzufolge auf einer zweiten Stufe für eine Kompromißlösung. 
Er hielt zwar weiterhin an dem Grundsatz fest, daß er sich im Verfahren nach Artikel 177 
EWGV nicht unmittelbar zur Vereinbarkeit einer innerstaatlichen Regelung mit dem Ge-
meinschaftsrecht äußern könne, anerkannte jedoch nunmehr, daß er befugt sei, dem anfra-
genden Gericht die gemeinschaftsrechtlichen Auslegungskriterien an die Hand zu geben, 
von denen dieses sich bei der Beurteilung der Rechtswirkungen der fraglichen nationalen 
Vorschriften leiten lassen kann (4). Auf der Suche nach einer hilfreichen Antwort äußerte 
der Gerichtshof sich dabei zwangsläufig auch implizit zur Vereinbarkeit des betreffenden 
nationalen Rechts mit dem einschlägigen Gemeinschaftsrecht (5). 

Die dritte Phase der Rechtsprechung wurde mit dem viel erörterten Urteil Simmenthal ein-
geleitet (6). Die Frage des vorlegenden Gerichts ging dahin, ob die Regelung des nationalen 

(1) Z. B. Urteil vom 15.7.1964, Van der Veen, 100/63, Sig. 1964, S. 1213, 1230; Urteil vom 15.7.1964, 0'stal 
ENEL, 6/64, a. a. 0., S. 1268; Urteil vom 2.12.1964, Dingemans, 24/64, Sig. 1964, S. 1373,1388; Urte.d vom 
5.7.1967, De.Moor, 2167, Sig. 1967, S. 263,275; Urteil vom 9.7.1969, Völk, 5/69, a.a.O.; UrteIl vom 
~~~4~~O, Wltt, 28nO, a .. a. 0.; Urteil vom 8.6.1971, Deutsche GrammophonlMetro, 78170, Sig. 1971,5. 

(2) A.M. Donner, a.a.O., S. 17. 
(!) Vgl. Schlu~anträge Reischl, Simmenthal, 106177, Sig. 1978, S. 647,655. 
( ) Z. B. UrteIl vom 6.10. ~970, Grad, 9nO, Sig. 1970, S. 825,841; Urteil vom 21.10. 1970, Lesage, 20nO, Sig. 

1970, S. 861,877; UrteIl vom 21.10.1970, Haselhorst, 23nO, Sig. 1970, S. 881,897; Urteil vom 17.12.197~, 
Scheer, 3OnO, Sig. 1970,~. 1197,1206; Urteil vom 16.11.1972, Heinze,I4172, S/g. 1972,5.1105,1113; UrteIl 
vom 16.11.1972, Land NIedersachsen, 1Sn2, Sig. 1972, S. 1127, 1136; Urteil vom 16.11.1972, AOK Harn-

s burg, If!n2, Sig. lCJ?~,~' 11~1, 1150; Urteil vom 17.6.1975, Eheleute F., 7n5, Sig. 1975, S. 679, 689. . 
( ) J. de Richc:mont, L mtegratIOO du droit communautaire dans I'ordre juridique interne _ Article 177 du tralte 
6 de R~me, m: Journal des Notaires et des Avocats 1975, VII, S. 149. 
() Urteil vom 9.3.1978, l06n7, Sig. 1978, S. 629; siehe auch oben S. 14 f. 

98 



(italienischen) Rechts, wonach es dem Prozeßrichter verwehrt war, gemeinschaftsrechts-
widriges nationales Recht aus eigener Befugnis außer acht zu lassen, d. h. ohne die Aufhe-
bung durch den Gesetzgeber oder die Feststellung der Verfassungswidrigkeit durch das 
Verfassungsgericht abzuwarten, mit den Grundsätzen der unmittelbaren Geltung und des 
Vorrangs des Gemeinschaftsrechts vereinbar war. 

In diesem Fall konnte der EuGH nicht mehr umhin, auf den vom nationalen Gericht selbst 
aufgezeigten Verstoß einzugehen. Er hat unter Berufung auf Grundsätze, die er zuvor in 
streitigen Verfahren entwickelt hatte, konsequenterweise darauf hingewiesen, daß die un-
mittelbare Geltung des vorrangigen Gemeinschaftsrechts für die einzelstaatlichen Gerichte 
das strikte Verbot umfaßt, entgegenstehendes nationales Recht anzuwenden, und daß die 
Mitgliedstaaten der vollen Wirksamkeit des Gemeinschaftsrechts keinerlei Hindernis, auch 
nur vorübergehender Art, entgegensetzen dürfen (1). 

C - Zustellung und Veröffentlichung 
der Vorabentscheidungsurtelle 

Das Verfahren vor dem Gerichtshof wird, wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt 
wurde, mit der Verkündung des Vorabentscheidungsurteils abgeschlossen. Jedoch bedarf 
das Urteil zu seiner Wirksamkeit außerdem der Zustellung. 

Die Zustellung der Urschrift des Urteils erfolgt an das vorlegende Gericht. Alle Verfah-
rensbeteiligten, d. h. die Parteien des Ausgangsverfahrens, die Mitgliedstaaten, die Kom-
mission und gegebenenfalls der Rat, erhalten Abschriften; die Übermittlung an die Verfah-
rensbeteiligten erfolgt auf demselben Weg wie die Übermittlung der Vorlageentscheidung. 

Die Urteile und die Schlußanträge des Generalanwalts werden im vollen Wortlaut in der 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes veröffentlicht. Die Lieferung erfolgt in 
Sammelbänden, die in der Regel ein halbes bis ein Jahr nach der Urteilsverkündung er-
scheinen (2). Vor Erscheinen des betreffenden Sammelbandes können die vervielfältigten 
Urteile und Schlußanträge im Abonnement bezogen oder von der zuständigen Dienststelle 
des Gerichtshofes einzeln angefordert werden (3). Der Tenor der Urteile (nicht die Ent-
scheidungsgründe) wird außerdem im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften abge-
druckt. 

(I) A. Q. 0., S. 645. . d G 
(2) Die Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes kann in allen Amtssprachen bel der Verwaltung es ~­

richtshofes abonniert werden; die gewünschte Sprache ist anzugeben. Das Jahresabonnement kostet zur Zelt 
3500BFR. . 

(3) Der Preis des Jahresabonnements der vervielfältigten Texte der Urteile und Schlußanträge ents.!mch! dem des 
J~hresabonnements der Sammlung. Der vervielfältigte Text einzelner Urteile bzw. Schlußantrage WIrd gegen 
eme Schutzgebühr von je 200 BFR abgegeben. 
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KAPITEL 111 

Die Rechtswirkungen des 
Vorabentscheidungsurteils 

Die Rechtswirkungen der Vorabentscheidungsurteile sind noch nicht abschließend geklärt. 
Das positive Gemeinschaftsrecht enthält keine diesbezügliche Bestimmung. Beachtens-
wert ist die Urteilsformel, wonach der Gerichtshof nicht "entscheidet" , sondern "für Recht 
erkennt". Sie dürfte als Hinweis darauf zu verstehen sein, daß im Vorabentscheidungsver-
fahren kein konkreter Rechtsstreit entschieden wird. 

A - Die Rechtswirkung im Ausgangsverfahren 

Unzweifelhaft entfaltet das Vorabentscheidungsurteil bindende Wirkung im Hinblick auf 
das Ausgangsverfahren, das zu der Vorlage des nationalen Gerichts Anlaß gegeben hat. 
Dies gilt sowohl für das vorlegende Gericht selbst als auch für jedes andere Gericht des be-
treffenden Mitgliedstaats, das in derselben Sache zu entscheiden hat, d. h. insbesondere 
- das Rechtsmittelgericht, wenn das Vorabentscheidungsersuchen von einem Unterge-

richt ausgegangen ist, das von seinem Vorlagerecht nach Artikel 177 Absatz 2 EWGV 
Gebrauch gemacht hat; 

- das Instanzgericht, das nach einer ZUTÜckverweisung durch das Rechtsmittelgericht zu 
e!ltscheiden hat, und zwar unabhängig davon, ob die Vorlagefrage vom Rechtsmittelge-
~cht selbst oder von dem Untergericht gestellt worden ist, gegen dessen Entscheidung 
sich das fragliche Rechtsmittel richtet. 

Die ~indungswirkung im Ausgangsverfahren besteht darin, daß die zuständigen nationalen 
Genchte den anhängigen Rechtsstreit unter Zugrundelegung der Auffassung des EuGH zu 
entscheiden haben. Sie dürfen von dem Spruch des EuGH nicht abweichen, d. h. sie haben 
das fragliche Gemeinschaftsrecht in der vom EuGH gegebenen Auslegung auf den Aus-
ga~gsfall anzuwenden bzw. dürfen für ungültig erklärtes Recht nicht mehr zur Anwendung 
bnngen. Sie sind nicht befugt, den Inhalt der Vorabentscheidung zu überprüfen oder gar 
abzuändern, und zwar auch dann nicht wenn das Vorabentscheidungsersuchen von einem 
nicht vOrlageverpflichteten Gericht (Art. 177 Abs. 2 EWGV) ausgegangen ist. 

Dem steht allerdings nicht entgegen, daß die zuständigen nationalen Gerichte auf das vom 
EuGH geklärte Gemeinschaftsrecht deshalb nicht eingehen, weil sie nachträglich - mög-
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licherweise aufgrund der Antwort des Gerichtshofes selbst - zu der Überzeugung gelangen, 
das fragliche Recht sei für den anhängigen Rechtsstreit nicht einschlägig. Diese Beurteilung 
ist Bestandteil der Prüfung der Entscheidungserheblichkeit, die nach der Zuständigkeits-
verteilung im Vorabentscheidungsverfahren in die ausschließliche Kompetenz des natio-
nalen Richters fällt. Allerdings kann in einem solchen Fall eine erneute Vorlage geboten 
sein, so etwa wenn das Prozeßgericht nunmehr eine andere klärungsbedürftige Bestim-
mung des Gemeinschaftsrechts für entscheidungserheblich erachtet. Eine erneute Befas-
sung des EuGH ist auch dann zulässig, wenn die erste Vorabentscheidung nach Auffassung 
des Prozeßgerichts keine hinreichende Klarheit geschaffen hat (I). 

Hervorzuheben ist, daß die Bindungswirkung des Vorabentscheidungsurteils - im Gegen-
satz zu der des streitentscheidenden Urteils - sich nicht nur auf die Urteilsformel, sondern 
auch auf die tragenden Entscheidungsgründe bezieht; die Urteilsformel ist lediglich die 
knappe Zusammenfassung der Entscheidungsgründe. 

Probleme kann in der Praxis die Frage aufwerfen, ob das im Wege der Vorabentscheidung 
geklärte Gemeinschaftsrecht mit dem vom Gerichtshof festgestellten Inhalt auch auf Sach-
verhalte anwendbar ist, die zeitlich vor dem Erlaß des Vorabentscheidungsurteils liegen. 
Die Regel ist, daß das Vorabentscheidungsurteil ex tune wirkt; jedoch hat der EuGH in 
Ausnahmefällen aus Gründen der Rechtssicherheit auch die Wirkung ex nu nc zugelassen 
und zwar sowohl bei der Ungültigerklärung als auch bei der (von der bisherigen Praxis ab-
weichenden) Auslegung von Gemeinschaftsregelungen. Er hat sich dabei im ersteren Fall 
auf die Analogie zu Artikel 174 Absatz 2 EWGV gestützt, wonach bei der Nichtigerklärung 
einer Verordnung im Verfahren nach Artikel 173 EWGV der Gerichtshof erforderlichen-
falls "diejenigen ihrer Wirkungen [bezeichnet], die als fortgehend zu betrachten sind" (2). 
Dagegen scheint er die Beschränkung der zeitlichen Wirkung von Auslegungsurteilen un-
mittelbar aus dem allgemeinen Rechtsgrundsatz der Rechtssicherheit herzuleiten (3): 

"Durch die Auslegung einer Vorschrift des Gemeinschaftsrechts die der Gerichtshof in Ausübung seiner 
Befugnisse aus Artikel 177 EWG-Vertrag vornimmt wird erläutert und erforderlichenfalls verdeutlicht, 
in welchem Sinn und mit welcher Tragweite diese Vo~hrift seit ihrem Inkrafttreten zu verstehen und an-
zuwenden ist oder gewesen wäre. Daraus folgt, daß die Gerichte die Vorschrift in dieser Auslegung auch 
a~f Rechtsverhältnisse, die vor Erlaß des auf das Ersuchen um Auslegung ergangenen Urteils entstanden 
smd, anwenden können und müssen ... 
Nur ausnahmsw~ise kann sich der Gerichtshof ... aufgrund des der Gemeinschaftsrechtsordnung inne.woh-
nend7n allgememen Grundsatzes der Rechtssicherheit veranlaßt sehen, in Anbetracht der erheblIchen 
SC~W1erigkeiten, die sein Urteil bei in gutem Glauben begründeten Rechtsverhältnissen für die Vergan~en­
helt hervorrufen könnte, mit Wirkung für alle Betroffenen die Möglichkeit einzuschränken, sich auf dIese 
~.usI7gung der .vorschrift mit dem Ziel zu berufen, eine erneute Sachentscheidung über diese Rechtsver-
haltmsse herbeIZuführen." 

Eine Beschränkung des zeitlichen Gehungsbereichs von Vorabentscheidungsurteilen 
wurde ~n der bi~herigen Spruchpraxis des EuGH nur in wenigen Fällen zugelassen. E~ han-
delte sIch dabeI stets um Regelungen mit erheblichen finanziellen Auswirkungen. DIe Be-
rücksichtigung des·Urteilsspruchs für die Vergangenheit hätte in einer Vielzahl von Einzel-
fällen die Rückforderung rechtsgrundlos geleisteter bzw. die Nachforderung zu Unrecht 

(1) ~rteil vom 24. ~.1969, Milch-,F~tt- und Eierk?ntor, 29f68,Slg. 1969, S. 165, 178; vgl. B. BeutlerfR. Bieber/J. 
Ps P8k305rnJS~' Stred, a. a. 0., S. 223, L. Constantmesco, Das Recht der Europäischen Gemeinschaften, a. a. 0., 

. . lehe auch oben S. 63. 
(2) Urteil vom 15. ~.0.1?80, Providence agricole de la Champagne, 4n9, Slg. 1980, S. 2823,2853; Urteil vorn 

15.10.1980, Malsenes de Beauce, 109/79 Slg. 1980 S 2883 2913· Urtel'l vom 15 10 1980 Roquette Freres, 145/79, Slg. 1980, S. 2917, 2946. ' "" .., 
(3) Urteil vom 27.3.1980, Meridionale Industria Salumi, 66,127 und 128/79, Slg. 1980, S. 1237,1260. 
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unterbliebener Zahlungen erforderlich gemacht, wobei eine große Zahl öffentlich- und pri-
vatrechtlicher Vorgänge, die teilweise weit in die Vergangenheit zurückreichten, rückwir-
kend hätte abgewickelt werden müssen. Dies hätte unvertretbare wirtschaftliche Auswir-
kungen für die beteiligten Wirtschaftsteilnehmer nach sich gezogen, die das reibungslose 
Funktionieren des Gemeinsamen Marktes gefährdet hätten. 

Eine Beschränkung des zeitlichen Geltungsbereichs kann zudem nur angenommen 
werden, wenn sie in dem fraglichen Urteil selbst ausgesprochen worden ist; denn aus dem 
grundlegenden Erfordernis der einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts folgt, 
daß es allein Sache des Gerichtshofes ist, darüber zu entscheiden, ob die Geltung der von 
ihm vorgenommenen Auslegung in zeitlicher Hinsicht eingeschränkt werden soll (1). 

In dem Leiturteil Defrenne, das die unmittelbare Geltung des Grundsatzes der Lohngleich-
heit von Männern und Frauen (Art. 119 EWG V) für die Vergangenheit ausgeschlossen hat, 
hat der EuGH dies damit begründet, daß (2): 

"angesichts der Unbekanntheit des Gesamtbetrags der in Betracht kommenden Entgelte zwingende Erwä-
gungen der Rechtssicherheit, die sich aus der Gesamtheit der beteiligten öffentlichen und privaten Inter-
essen ergeben, es grundsätzlich ausschließen, die Entgelte für in der Vergangenheit liegende Zeiträume 
noch in Frage steHen zu lassen. Soweit nicht Arbeitnehmer bereits Klage erhoben oder einen entspre-
chenden Rechtsbehelf eingelegt haben, können daher auf die unmittelbare Geltung von Artikel 119 keine 
Ansprüche gestützt werden, die vor dem Tage der Verkündung dieses Urteils liegende Lohn- oder Gehalts-
perioden betreffen." 

Bemerkenswerterweise hat das Urteil Defrenne die Klägerin des Ausgangsverfahrens 
selbst von dem Ausschluß der Rückwirkung ausgenommen. Diese Rechtsprechung wurde 
allerdings nicht konsequent fortgeführt. In einigen jüngeren Entscheidungen ging der 
EuGH vielmehr davon aus, daß die festgestellte Ungültigkeit gewisser Gemeinschaftsbe-
stimmungen zur Festsetzung von Währungsausgleichsbeträgen generell, d. h. auch hin-
sichtlich der Parteien des Ausgangsverfahrens, keine Wirkung für die Zeit vor Erlaß des 
Urteils entfaltet (3). 

Die angeführte Rechtsprechung hat zu lebhaften Reaktionen im europarechtlichen 
Schrifttum geführt. Dogmatiker haben geltend gemacht, die Einschränkung des zeitlichen 
Geltungsbereichs verkenne, daß das Vorabentscheidungsurteil kein Gestaltungs-, sondern 
ein Feststellungsurteil sei. Gerügt wurde insbesondere die Tendenz der jüngeren Judi-
katur, die Rückwirkung auch hinsichtlich des Ausgangsverfahrens auszuschließen; dies 
bringe den Kläger um die Früchte seiner Klage. Überwiegend wurden die einschlägigen 
EntSCheidungen jedoch als ein pragmatischer Beitrag zur schöpferischen Rechtsfortbildung 
begrüßt (4). 

(1) Urte!1 vom 27.3.1980, a. a. 0., S. 1261. .. 
(2) yrted Vom 8.4.1976, 43/75, Slg. 1976, S. 455,480; dazu J.-V. Louis, in: EuGRZ 1976, S. 178;~. MatthlJsen, 

m: Ars Aequi 1976, S. 476; D. Wyatt, in: ELR 1976, S. 399; ders., in: ELR 1976,414; F. Du Pre, m: .s:EW 19~6, 
S. 578; Ch. Philip, in: RTDE 1976, S. 529; P. Veroren van Themaat, in: SEW 1977, S. 90; C. Cnsham, m: 
CMLR 1977, S. 108; J. Schwarze, in: EuR 1977, S. 44; Ph. Allott, in: Cambridge Law Journall.977~ I, S. 7; 
O. Stocker, in: CDE 1977, S. 180; W. Van Gerven, in: CDE 1977, S. 131; I. M. McCaHumlI. Snruth,m: ELR 
1977, S. 266. 

(3) Urteile vom 15.10.1980, a. a. 0.; dazu J. Usher, in ELR 1981, S. 116; Ph. Lauren!, in: Gazette du Palais 1981, 
4 N. 95-97, Ooc. S. 2; Ph. Vanavermaete, in: SEW1982, S. 477.. . . 

( ) I?azu U. Everling, Artikel 177 und die Zusammenarbeit zwischen den mnerst~~tIichen G.enchteI! und dem ~e­
nChtshof, a. a. 0., S. 57, mit Schrifttumsnachweis; T. Koopmans, RetrospectlVltyreconsldered,.m: C:ambrzdge 
Law Journal 1980, S. 287; N. L. Brown, Agrimonetary Byzantinism and Pr~specti~e Ove.rruh,;,:g, m; q!tfl:~ 
1981, S. 509; H. Labayle, La Courde justice des Communautes et leseffets dune declaratIon d mvalidlte, m. 
RTDE 1982, S. 484. 
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B - Die Präjudizwirkung 

Nach allgemeiner Auffassung entfaltet die Vorabentscheidung unmittelbar bindende Wir-
kung nur im Hinblick auf das Ausgangsverfahren . Diese Feststell ung schließt indessen nicht 
aus, daß auf die in einem Vorabentscheidungsurteil aufgezeigten Lösungen auch im 
Rahmen anderer Verfahren zurückgegriffen werden kann, in denen es um die gleichen oder 
ähnliche gemeinschaftsrechtliche Vorfragen geht. Man kann insoweit von der Leitfunktion 
oder Präjudizwirkung der Vorabentscheidung sprechen. 

Dieser Gedanke kam bereits in den frühen Rechtssachen Da Costa und andere (1) zum Aus-
druck, in denen der EuGH das vorlegende Gericht auf die Auslegung verwies, die er zwei 
Monate zuvor in dem Urteil Van Gend & Loos (2) gegeben hatte. Ein und dieselbe Frage 
war dem Gerichtshof in drei aufeinanderfolgenden Vorabentscheidungsersuchen des-
selben staatlichen Gerichts vorgelegt worden, wobei der den Ausgangsverfahren zugrunde 
liegende Sachverhalt weitgehend der gleiche war: es ging um die unmittelbare Geltung von 
Artikel 12 EWGV, der die Einführung neuer bzw. die Erhöhung bestehender Zölle und 
Abgaben zollgleicher Wirkung im innergemeinschaftlichen Handel verbietet. Da diese 
Frage bereits in der gleichgelagerten Vorabentscheidungssache Van Gend & Loos geklärt 
worden war, und da neue Umstände nicht hervorgetreten waren, beschränkte sich der 
EuGH in dem Urteil Da Costa darauf, auf die frühere Entscheidung zu verweisen. 

Dieses Vorgehen ist im Schrifttum teilweise auf Kritik und Unverständnis gestoßen. Es 
wurde der Einwand erhoben, der Gerichtshof hätte seine Antwort aus dem Urteil Van 
Gend & Loos wiederholen müssen. Dem sind rechtspraktische Gründe entgegenzuhalten. 
Tatsächlich hätte eine erneute Prüfung in der Sache zahlreiche weitere Gerichte veranlaßt, 
ihrerseits die gleiche Frage zur Vorlage zu bringen. Letztinstanzliehe Gerichte, die nach Ar-
tikell77 Absatz 3 EWGV zur Vorlage verpflichtet sind, hätten eine solche Haltung als for-
malistisch und schikanös empfinden müssen; denn die erneute Vorlage einer bereits einmal 
entschiedenen Frage müßte das Verfahren nur unnötig verzögern und zusätzliche Verfah-
renskosten nach sich ziehen. Schließlich hätte ein erneuter Einstieg in die Sachprüfung auch 
die Rolle des EuGH als authentisches Organ zur Auslegung des Gemeinschaftsrechts ge-
schmälert. 

Das Urteil Da Costa enthält jedoch zugleich eine wichtige KlarsteIlung: ein einzelstaatIi-
ches Gericht ist durch nichts daran gehindert, Auslegungsfragen, die bereits in einem 
gleichartigen Fall entschieden worden sind, erneut vorzulegen; denn "Artikel 177 [gestattet 
es] den nationalen Gerichten immer, dem Gerichtshof Auslegungsfragen erneut vorzu-
legen, wenn sie dies für angebracht halten" (3). Anzumerken ist ferner, daß der EuGH es 
keineswegs generell ausgeschlossen hat, daß Veranlassung zu einer erneuten Auslegung 
der fraglichen Bestimmung bestehen kann. Er hat sich lediglich auf die Feststellung be-
sc?rä~kt, daß mangels neuer Umstände gegenwärtig keine Veranlassung bestehe, die be-
reits emmal gegebene Auslegung zu überprüfen. Die Möglichkeit einer erneuten Vorlage 

(I) Urteil vom 27 .. 3: 1963., 2~-30/62, Slg. 1963, S. 63; dazu F. Durante, in: Rivista di Diritto lnternazionale 1963, 
S. 415; P. G<,>n, m: Glunsprudenza Italiana 1963, IV, Spalte 92; J. Robert, in: Recueil Dalloz 1963, S. 642; I. 
Samkalden, l!l: SEWI963,S.227;A. ValentiIL. Pellegrini,in:RDE 1963, S. 252; P. Hay, in: AmericanJournal 
01 Comparattve Law 1963, S. 404; N. Marsh, in: ICLQ 1963, S. 1411; ähnlich Urteil vom 4. 4.1968, Becher, 
13/67, Slg. 1968, S. 281, Siehe auch oben S. 63 und 74. 

(2) Urteil vom 5. 2.1%3, 26/62, a. a. O. 
(3) A.a. 0., S. 81. 
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bleibt dem nationalen Gericht also stets unbenommen, wenn es Zweifel an der Berechti-
gung einer früheren Vorabentscheidung hegt. 

Im Hinblick auf die Rechtswirkungen des Vorabentscheidungsurteils folgt aus diesen Er-
wägungen, daß der EuGH für sich das Recht in Anspruch nimmt, gegebenenfalls von seiner 
eigenen früheren Rechtsprechung abzuweichen. Dies entspricht sowohl dem dynamischen 
Charakter des Gemeinschaftsrechts, mit dem eine Selbstbindung des EuGH unvereinbar 
wäre, als auch der Kooperationsfunktion des Verfahrens, die es gebietet, dem nationalen 
Richter jederzeit die Möglichkeit zu geben, dem Gemeinschaftsgericht etwaige neue Ele-
mente tatsächlicher oder rechtlicher Art vorzutragen (1). Andererseits erfordern es die 
Grundsätze der Rechtssicherheit und der Rechtseinheit, daß die Gerichte der Mitglied-
staaten - auch soweit sie nicht nach Artikel 177 Absatz 3 EWGV voriageverpflichtet sind 
- nicht autonom von einer früheren Entscheidung des EuGH abweichen, sondern erneut 
vorlegen, wenn sie ihrer Entscheidung eine andere Rechtsauffassung zugrunde legen 
wollen (2). 

Damit dürfte die Präjudizwirkung der Vorabentscheidungsurteile der höchstrichterlicher 
Entscheidungen im nationalen Recht ähneln (3). Auch Grundsatzurteile oberster natio-
naler Gerichte haben - abgesehen von derSonderlage im anglosächsischen Rechtskreis und 
der normativen Wirkung gewisser Urteile von Verfassungsgerichten (4) - keine unmittelbar 
verbindliche Wirkung außerhalb des Anlaßstreits (5). Jedoch entfalten sie eine "tatsächlich 
rechtsbildende Kraft" (1) insofern, als ihre Tragweite in der Praxis notwendigerweise über 
den konkreten Einzelfall hinausreicht. 

Ähnliches gilt für Vorabentscheidungsurteile im Rahmen von Verfahren zur Gültigkeits-
prüfung. Bereits die terminologische Unterscheidung zwischen dem im Zusammenhang 
mit direkten Klagen verwendeten Begriff der Nichtigkeit (Art. 174 EWGV) und dem Be-
griff der Gültigkeit (Art. 177 EWGV) läßt erkennen, daß die Feststellung der Gültigkeit 
bzw. Ungültigkeit im Rahmen von Vorabentscheidungsverfahren keine unmittelbar ver-
bindliche Wirkung erga omnes hat. Dies wird zudem durch die unterschiedlichen Zielset-
zungen der Nichtigkeitsklage und des Vorabentscheidungsverfahrens zur Gültigkeitsprü-
fung bestätigt. 

Soweit es sich um "freisprechende" Vorabentscheidungen handelt, d. h. Urteile, die die 
Gültigkeit der beanstandeten Gemeinschaftsregelung bestätigen, ergibt sich die be-
schränkte Rechtswirkung bereits aus der vorsichtigen Tenorierung des EuGH. Der Urteils-
tenor lautet üblicherweise: 

"Die Prüfung von Artikel ... der Verordnung (Richtlinie usw.) ... hat keine Anhaltspunkte für ihre etwaige 
Ungültigkeit ergeben." 
oder 
"Die Prüfung der dem Gerichtshof vorgelegten Frage hat nichts ergeben, was die Gültigkeit der Verord-
nung (Richtlinie usw.) ... beeinträchtigen könnte. " 

«~» B. Beutler/R. Bieber/J. PipkornlJ. Streil, a. a. O. 
3 L. Constantinesco, a. a. O. 
() U. Everling,a.a.O., S. 52. 
(4) Vgl. § 31 BVerfGG. 
(5) ~ erschi.edene Rechtsordnungen des romanischen Rechtskreises ent~alten sogar ein ausdrückl!ches ':' erb~t!ür 

die Genchte, allgemeine Regelungen zu treffen: ,,11 est defendu aux Juges de prono?~er par VOle de .d~spos~tlOn 
general~ et reglementaire sur les causes qui leur sont soumises." (Art. 5 des fr~nzoslsc~en Code clvil) D~eses 
yerbot Ist in seinem historischen Zusammenhang zu sehen. Unter dem An~len Regime konn~en.Genchte 
Ihren Grundsatzentscheidungen allgemeine Tragweite verleihen; die E~tscheld~~g war dann WIe em Gesetz 
a.?f alle vergleichbaren Fälle anzuwenden. Dieses Vorgehen untergrub die Autontat des Gesetzgebers und ge-
fahrdete die Rechtseinheit im französischen Königreich. 
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In anderen Worten, der EuGH nimmt im Vorabentscheidungsverfahren für sich nicht in 
Anspruch, alle möglichen Bedenken gegen die Gültigkeit der fraglichen Bestimmung bzw. 
des fraglichen Rechtsakts erschöpfend und abschließend geprüft zu haben. Er beschränkt 
sich vielmehr in der Regel auf die Prüfung der vorgetragenen Argumente und gewisser von 
Amts wegen zu beachtender Grunde. Eine freisprechende Entscheidung steht daher nicht 
der Annahme im Wege, daß die fragliche Bestimmung bzw. der fragliche Rechtsakt aus an-
deren als den bereits untersuchten Gründen ungültig sein könnte. 

Den einzelstaatlichen Gerichten, die das betreffende Gemeinschaftsrecht in einem 
späteren Rechtsstreit zu beachten haben, bleibt es daher auch insoweit unbenommen, er-
neut ein Ersuchen um Gültigkeitsprüfung vorzulegen, so insbesondere, wenn sie der Auf-
fassung sind, daß in dem früheren Verfahren nicht alle in Betracht kommenden Gesichts-
punkte erschöpfend gewürdigt wurden. Allerdings sollten sie sich - da eine spätere abwei-
chende Entscheidung des EuGH höchst unwahrscheinlich ist - aus Gründen der Prozeß-
ökonomie zu einem solchen Schritt nur entschließen, wenn sie glauben, neue Überlegungen 
von einigem Gewicht vortragen zu können. 

Darauf hinzuweisen ist, daß in einem solchen Fall einzelstaatliche Gerichte, auch wenn sie 
nicht nach Artikel 177 Absatz 3 EWG V vorlageverpflichtet sind, das in einer früheren Vor-
abentscheidung für gültig erklärte Gemeinschaftsrecht im Interesse der Rechtssicherheit 
nicht aus eigener Machtbefugnis unangewendet lassen dürfen. Sie sind bei fortbestehenden 
Zweifeln an der Gültigkeit des fraglichen Rechts aus dem Grundsatz der Gemeinschafts-
treue gehalten, zuvor im Wege einer neuen Vorlage die Entscheidung des Gerichtshofes 
einzuholen. 

Theoretisch ist die Rechtslage die gleiche, wenn eine Gemeinschaftsregelung für ungültig 
erklärt wurde. Auch insoweit ist eine spätere Abkehr des EuGH von seiner Erstentschei-
dung nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Allerdings dürfte ein solches Vorgehen schwer-
lich mit dem Grundsatz des Vertrauensschutzes zu vereinbaren sein. Praktisch erschiene es 
daher unvorstellbar, daß der EuGH das einmal für ungültig erkannte Recht bei erneuter 
Prüfung für gültig erachten würde. 

Die Feststellung der Ungültigkeit einer Gemeinschaftsregelung ist somit von allen einzel-
staatlichen Gerichten zu beachten, auch wenn das fragliche Urteil für sie nicht unmittelbar 
rechtsverbindlich ist. Eine erneute Vorlage ist selbstverständlich auch hier zulässig, sollte 
jedoch aus den bereits im Zusammenhang mit "freisprechenden" Vorabentscheidungen ge-
nannten Gründen nur in Ausnahmefällen ins Auge gefaßt werden, so etwa wenn nähere Er-
läuterungen zu den Gründen, zum Umfang oder zu den Rechtsfolgen der zuvor festge-
stellten Ungültigkeit begehrt werden. 

?azu hat der EuGH in dem Urteil International Chemical Corporation umfassend und 
uberzeugend ausgeführt (1): 

"Durch die Befugnisse, die Artikel 177 dem Gerichtshof einräumt soll im wesentlichen gewähr1eis~et 
we.r~en, daß das Gemc:ins~haftsrecht von den nationalen Gerichten ei~heitlich angewandt wird. Diese e!n' 
helthche Anwendun~ Ist mcht nur geboten, wenn ein nationales Gericht mit einer Vorschrift des Ge,melO' 
schaftsrechts befaßt Ist, dere~ Sinn und Tragweite einer Verdeutlichung bedürfen, sondern in gl~lcheOl 
Maße auch dann, wenn vor diesem Gericht die Gültigkeit einer Handlung der Organe bestritten WIrd. 
We~.n der Gerichtshof im Rahmen ~es Verfahrens nach Artikel 177 die Handlung eines Organs für ungültig 
er~lart, so treten zu d~n Erfordernissen der einheitlichen Anwendung des Gemeinschaftsrechts besonders 
zwmgende Erfordernisse der Rechtssicherheit hinzu. Denn eine solche Erklärung hat schon ihrer Natur 

(1) ~rte~ vl~ 13.5.1981,66/80, Slg. 1981, S. 1191, 1215; dazuJ. Usher, in: ELR 1981, S. 284; L. Daniele, in: 11 
oro ta lano 1982, IV, Spalte 364; H. Labayle, a. a. O. Vgl. auch oben S. 63. 
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nach zur Folge, daß kein nationales Gericht den für ungültig erklärten Rechtsakt anwenden könnte, ohne 
erneut schwerwiegende Zweifel hinsichtlich des anzuwendenden Gemeinschaftsrechts hervorzurufen. 
Ein Urteil des Gerichtshofes, durch das nach Artikel 177 EWG-Vertrag die Ungültigkeit der Handlung 
eines Organs, insbesondere einer Verordnung des Rates oder der Kommission, festgestellt wird, stellt 
daher, obwohl sein unmittelbarer Adressat nur das Gericht ist, das den Gerichtshof angerufen hat, für jedes 
andere Gericht einen ausreichenden Grund dafür dar, diese Handlung bei den von ihm zu erlassenden Ent-
scheidungen als ungültig anzusehen. 
Da dies allerdings nicht bedeutet, daß den nationalen Gerichten die Befugnis, die ihnen Artikel 177 EWG-
Vertrag einräumt, entzogen wäre, ist es Sache dieser Gerichte zu beurteilen, ob ein Interesse daran besteht, 
eine bereits vom Gerichtshof entschiedene Frage erneut aufzuwerfen, wenn der Gerichtshof zuvor die Un-
gültigkeit der Handlung eines Gemeinschaftsorgans festgestellt hat. Ein solches Interesse könnte vor allem 
dann gegeben sein, wenn noch Unklarheiten über die Gründe, über den Umfang und eventuell über die 
Folgen der zuvor festgestellten Ungültigkeit bestehen sollten. 
Ist dies nicht der Fall, so sind die nationalen Gerichte uneingeschränkt berechtigt, in den bei ihnen anhän-
gigen Verfahren die Konsequenzen aus einem UngültigkeitsurteiI zu ziehen, das der Gerichtshof in einem 
Verfahren zwischen anderen Beteiligten erlassen hat. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß der Rat und die Kommission, wie der Gerichtshof ... festgestellt 
hat, als Urheber der für ungültig erklärten Verordnungen verpflichtet sind, die sich aus dem Urteil des Ge-
richtshofes ergebenden Konsequenzen zu zieben." 

Diese Erwägungen dürften der Annahme einer Wirkung erga omnes zumindest nahe-
kommen (1). Jedoch sollte ihr dogmatischer Gehalt angesichts des pragmatisch orientierten 
Judizes des EuGH nicht überbewertet werden. Es ging dem Gemeinschaftsgericht auch 
hier weniger um eine theoretische Aussage als um die praktischen Konsequenzen: die ein-
zelstaatlichen Gerichte sollen im Interesse der Rechtssicherheit und der Einheitlichkeit der 
Gemeinschaftsordnung berechtigt und verpflichtet sein, ohne Zeitverlust die notwendigen 
Folgerungen aus einer Rechtsprechung zu ziehen, deren Änderung mehr als unwahrschein-
lich ist. 

(1) U. Everling, a.a.O., S. 50; vgl. H.-W. Daig, Auslegung und Anwendung von Art. 177 EWG-Vertragdurch 
den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften, in: Festschrift für H. Kutscher, 1981, S. 79, 93. 
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Schlußbetrachtung 

Politische Kreise und Stimmen aus dem Schrifttum haben immer wieder, teils bewundernd, 
teils kritisch, auf die integrierende Wirkung der Rechtsprechung des EuGH hingewiesen. 
Seine Frontstellung gegen zentrifugale Tendenzen, vor allem in wirtschaftlichen und politi-
schen Krisenzeiten, hat die Wahrung des Gemeinschaftsbestandes (acquis communautaire) 
gesichert und dem europäischen Einigungswerk maßgebliche Denkanstöße und Impulse 
gegeben. Materiell- und verfahrensrechtliche Elemente treffen dabei zusammen; denn die 
schrittweise Herauslösung des Gemeinschaftsrechts aus der Sphäre des klassischen Völker-
rechts und seine Ausformung zu einer in den Mitgliedstaaten unmittelbar geltenden supra-
nationalen Integrationsordnung, in der die einzelnen Marktbürger Rechtssubjektqualität 
haben, wäre nicht ohne das Vorabentscheidungsverfahren möglich gewesen, dessen 
"raison d'etre" sich gerade aus der unmittelbaren Einwirkung des kommunitären Rechts 
auf die Rechtsverhältnisse in den einzelnen Mitgliedstaaten ergibt. 

Ein 1981 vorgelegter Bericht des Rechtsausschusses des Europäischen Parlaments faßt die 
juristische Regelungsfunktion und politische Ausstrahlungskraft dieses Verfahrens zutref-
fend wie folgt zusammen (1): 

"Artikell77 verdeutlicht und gewährleistet die Natur der Gemeinschaft als einer Rechtsgemeinschaft, in 
d~r - bei allen N uanciermöglichkeiten im Interesse der Besonderheiten einzelner Staaten - für alle Bürg~r, 
fur alle Unternehmer, für alle Staaten der Gemeinschaft die gleichen Rechte und Pflichten gelten. Es Ist 
offenkundig, daß damit noch keine wirtschaftliche und soziale Gleichstellung bewirkt wird, doch die for-
male Gleichheit der Geltung des Gemeinschaftsrechts schafft jedenfalls dort die notwendige Vorausset-
zung für die Verwirklichung der Gemeinschaftsziele, wo die EG-Verträge der Gemeinschaft entspre-
chende Befugnisse zur Verwirklichung übertragen. 
Gerade weil das Gemeinschaftsrecht neben und in den staatlichen Rechtsordnungen existiert und weil 
diese ReChtsordnungen so große Unterschiede untereinander aufweisen, müssen Unklarheiten bezüglich 
Gültigkeit und Auslegung des Gemeinschaftsrechts auf der Ebene der Gemeinschaft ~es~itigt werden. An-
dernfalls würde das Gemeinschaftsrecht binnen Kürze in Partikularrecht unterschIedlIchen Inhalts zer-
fallen und damit seine Aufgabe, eine Rechtsgemeinschaft. herbei~uführen, n!cht mehr ~rfüll~n kö~nen. 
Außerdem entstünde dann bald ein Ausmaß an RechtsunsIcherheIt, das auf dIe Dauer dIe EXIstenz Jedes 
Gemeinwesens gefährdet. Unterschiedliche Geltungskraft und Auslegung ein und derselben Rechtsord-
nung wirken sich auf alle am wirtschaftlichen Leben Beteiligten nachteilig aus ... Der einzelne Bürger erlebt 
un~erschiedliches Recht mehr als (zumeist unverständliche) Barriere, als Beschränkung seiner Freizügig-
keIt, als Element der Entfremdung zu den politischen Institutionen. 
Die dem Gerichtshof der EG zugewiesene Vorabentscheidungsbefugnis über Streitfragen, die ~as G~­
meinschaftsrecht betreffen und die vor innerstaatlichen Gerichten anhängig sind, besitzt daher eme we~t 
~ber ~en unmittelbaren juristischen Nutzen hinausreichende politische Bedeutung für Existenz und LegI-
tImatIon der Gemeinschaft ... 

Grundlage und Kernstück des Vorabentscheidungsverfahrens ist die vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit zwischen den einzelstaatlichen Gerichten und dem Gerichtshof. Sie besteht 
i~ dem offenen und intensiven Dialog zwischen beiden, im Verständnis für die wechselsei-
tIgen Probleme und Schwierigkeiten und im Respekt vor den jeweiligen Zuständigkeiten 

(1) Dok. EP 67.004 endg., 1. 9.1981. 
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des andern. Die Rolle des nationalen Richters kann in diesem Zusammenhang kaum nach-
drücklich genug unterstrichen werden; von seiner verantwortungsbewußten Mitwirkung 
hängt die Wirksamkeit des Verfahrens und damit die unverzichtbare Einheit und Kohärenz 
der Gemeinschaftsrechtsordnung ab. 

Selbstverständlich lassen sich Kompetenzkonflikte und Dissonanzen nicht immer ver-
meiden. Sie sind jedoch keine verfahrensspezifische Erscheinung, sondern treten bekannt-
lich auch im Innem staatlicher Rechtsordnungen auf, insbesondere wenn mehrere vonein-
ander unabhängige Gerichtszweige bestehen. Etwaige Meinungsverschiedenheiten zwi-
schen dem Gerichtshof und den nationalen Gerichten sollten um so mehr Verständnis 
finden, als das Gemeinschaftsrecht Begriffe und Konzepte entwickelt hat, die sich nicht in 
allen mitgliedstaatlichen Rechtsordnungen vorfinden oder zumindest nicht in allen Mit-
gliedstaaten die gleiche Bedeutung und Tragweite habe. Man denke hierbei nur an die in 
der Judikatur des EuGH entwickelten allgemeinen Rechtsgrundsätze des Gemeinschafts-
rechts, wie die Grundsätze des Vertrauensschutzes, der Rechtssicherheit und der Verhält-
nismäßigkeit, oder an die auf die Besonderheiten der Gemeinschaft zugeschnittene Grund-
rechtsjurisprudenz. Wenn auch diese Konzepte in der einen oder anderen Form Bestandteil 
des demokratisch-rechtsstaatlichen Selbstverständnisses aller Mitgliedstaaten sind, so un-
terscheiden sie sich doch nach Umfang und Tragweite oft fühlbar von den Ausprägungen, 
die sie in den einzelnen nationalen Rechtsordnungen erfahren haben. Vor allem oberste 
Gerichte, die auf gefestigten Rechts- und Rechtsprechungstraditionen aufbauen, bedürfen 
der Zeit, um sich auf die neuen Denkweisen umzustellen, die der Umgang mit dem Gemein-
schaftsrecht von ihnen erfordert. 
Soweit Unzulänglichkeiten bei der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Gerichten 
und dem Gerichtshof bestehen - insbesondere bei der Vorlage und bei der Durchführung 
des Vorabentscheidungsurteils -, scheinen diese weniger im Grundsätzlichen als im techni-
schen Detail zu liegen. Sie haben nur in Ausnahmefällen dogmatischen Charakter; in der 
Regel sind sie psychologisch bedingt. So besteht bei manchen Gerichten noch eine spürbare 
Zurückhaltung bei der Inanspruchnahme des Verfahrens. Die Vorbehalte dürften nicht zu-
letzt in der unzureichenden Kenntnis oder fehlerhaften Einschätzung der Mechanismen des 
richterlichen Zusammenwirkens wurzeln, wird doch der Gerichtshof verschiedentlich 
immer noch als ein Organ angesehen, das mit den Zuständigkeiten des nationalen Richters 
rivalisiert, und nicht als eine Unterstützung und Hilfe bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 

Letztinstanzliehe Gerichte verschanzen sich - bewußt oder unreflektiert - hinter der be-
~uemen Theorie des "acte clair" , um eine Vorlagepflicht zu verneinen; nicht letztinstanz-
hche Gerichte begründen ihren Hang zum Selbst-Entscheiden-Wollen mit dem fakul-
tativen Chara~ter der Vorlage im Rahmen der bei ihnen anhängigen Verfahren. Hinzu 
kommt, daß die Tendenz mancher Gerichte, das ihnen nicht hinreichend vertraute Ver-
f~hren na~~ M~glic~keit zu vermeide?, oft auch durch die Einstellung der Verfahrensbetei-
hgten begunstIgt Wird, denen das ZWIschenverfahren vor dem EuGH als unnötige Verfah-
rensverzögerung oder als zusätzlicher Unsicherheitsfaktor erscheint oder die sich unbe-
~~ch~ auf Gem~inschaftsrecht berufen, ohne dem Prozeßgericht eine gesicherte Grundlage 
fur die Entscheidung an die Hand zu geben. 

Mißverständnisse und damit Konfliktmöglichkeiten können sich ferner aus der mangel-
h~.fte~ Fo~mulierung der Vorlagefragen ergeben, die entweder nicht die immanenten Zu-
standlgkeIt.sgr~nzen des Gerichtshofes im Vorabentscheidungsverfahren beachten oder 
a~er das wIrk~lche Re~htsprobl~m des Streitfalles nicht genügend klar herausarbeiten. S? 
WIrd der Gench~shof Imme~ Wieder von gemeinschaftsrechtsunkundigen Gerichten mit 
Fragen befaßt, die aufgrund Ihrer allzu spezifischen Formulierung eher in den Bereich der 
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Anwendung als der Auslegung des Gemeinschaftsrechts fallen. Oder aber es wird das Be-
mühen um Abstrahierung so weit getrieben, daß die Frage mangels hinreichend klaren Be-
zugs zum Ausgangssachverhalt unverständlich bleibt und eine der Lösung des Streitfalles 
dienliche Antwort unmöglich macht. 

Andererseits löst die Behandlung der Vorlagefrage durch den EuGH bei den nationalen 
Gerichten gelegentlich Kritik und Unwillen aus. So ist dem Gerichtshof zum Vorwurf ge-
macht worden, daß er sich bei der Umformulierung bzw. U mdeutung der Vorlagefragen zu 
große Freiheiten herausnimmt und dabei das eigentliche Problem in seinem Bezug zum 
konkreten Sachverhalt verkennt. Zudem scheint gelegentlich der Eindruck zu entstehen, 
der EuGH begnüge sich - entgegen der formelhaften Versicherung, daß das nationale Ge-
richt "die Verantwortung für die zu fällende Entscheidung zu tragen hat" (1) - in Wirklich-
keit nicht damit, diesem die erwartete Antwort "in rechtlicher Hinsicht" zukommen zu 
lassen, sondern wolle auch die Anwendung seiner Entscheidung auf den Ausgangsrechts-
streit festlegen. 

Ein weiteres praktisches Problem, das ein fruchtbares Zusammenwirken zwischen den na-
tionalen Gerichten und dem Gerichtshof erschwert, ist die Verfahrensdauer. Obwohl die 
durchschnittliche Dauer des Vorabentscheidungsverfahrens - etwa 1 Jahr zwischen dem 
Eingang des Vorabentscheidungsersuchens und der Verkündung des Urteils - deutlich 
unter den Fristen liegt, die oberste nationale Gerichte im Revisions- oder Kassationsver-
fahren benötigen, kann sie doch - vor allem im Rahmen kleinerer Streitsachen - abschrek-
kend auf ein im Grunde vorlagewilliges Gericht wirken. 

Der EuGH bemüht sich, mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln die Verfahrensdauer 
so kurz wie möglich zu halten. Eine häufige Quelle von Verzögerungen, die notorische Ar-
beitsüberlastung des Plenums, konnte durch eine Änderung der Verfahrensordnung 1979 
zumindest teilweise beseitigt werden; die Novelle erleichtert die Verweisung der Rechtssa-
chen an die Kammern (2). Weiteren Verfahrensstraffungen stehen jedoch gewisse techni-
sche Hindernisse im Weg: Da ungeachtet der Verfahrenssprache die Hauptarbeits- und Be-
ratungssprache des Gerichtshofes traditionell das Französische ist, müssen gegebenenfalls 
alle Verfahrensdokumente in diese Sprache übersetzt werden. Andererseits erscheint es 
kaum möglich, die Zweimonatsfrist zur Abgabe schriftlicher Erklärungen (Art. 20 EWG-
Satzung) zu verkürzen, bedenkt man dabei, daß die Verfahrensbeteiligten oft sehr umfang-
reiche Stellungnahmen abgeben, und weiterhin, daß die komplexen Verwaltungsapparate 
der Mitgliedstaaten und der Gemeinschaftsorgane zunächst einer gewissen Bedenkzeit be-
dürfen, um die ihrer Stellungnahme zugrunde liegende politische Grundsatzentscheidung 
herbeizuführen (3). 

Ungeachtet aller behaupteten und tatsächlichen Unvollkommenheiten und Män~el kan? 
f~stgestellt werden, daß das Vorabentscheidungsverfahren sich bewährt hat. Seme Effi-
ZIenz und seine Bedeutqng für die Rechtspraxis haben selbst die kühnsten Erwartungen der 
Vertragsväter übertroffen. Es ist sicher nur beschränkt ergiebig, Betrachtungen über hypo-
th~tische Entwicklungen anzustellen. Jedoch dürfte sich die ~ese kaum von der.Ha~d 
W~lsen lassen, daß das europäische Gemeinschaftsrecht ohne dIese Verfahre~sart. mcht 10 
selOer heutigen Gestalt und Ausprägung als einheitlich geltendes und vorrangIges lUS com-
mune der Mitgliedstaaten bestünde. Die folgenden Zeilen, die der damalige Richter und 

(1) Z.B. Urteil vom 29.11.1978, Pigs Marketing Board, 83/18, Sig. 1978, S. 2347, 2368; ähnlich Urteil vom 
2 14.2.1980, Damiani, 53/79, Slg. 1980, S. 273,282. 

«3)) ~rt. 95 Verfahrensordnung, AB1.EG 1979, L238, S. 1. 
Siehe oben S. 90 ff. 

111 



spätere Präsident des EuGH, Robert Lecourt, im Jahre 1964 geschrieben hat, sind auch 
heute noch gleichermaßen aktuell (1): 

"Der Gemeinsame Markt hätte keine Zukunft, wenn sich jeder Mitgliedstaat seine eigene Auslegung des 
für alle verbindlichen einzigen Textes schaffen könnte. Die diplomatischen und politischen Folgen dieser 
unterschiedlichen Entscheidungen würden in kurzer Zeit zu einer Belastung der einzelstaatlichen Gerichte 
mit schwierigen Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die anderen Mitgliedstaaten ... führen '" 
Es bestünde die Gefahr, daß in bestimmten Bereichen ein französisches, italienisches, deutsches, belgi-
sches, niederländisches oder luxemburgisches Recht des Gemeinsamen Marktes entstünde, obgleich doch 
das Ziel die Schaffung eines Europäischen Rechts des Gemeinsamen Marktes ist ... 
Wie es ohne Gemeinschaftsrecht keine europäische Einheit gibt, so gibt es auch kein Gemeinschaftsrecht 
ohne die Einheit der Rechtsprechung ... 

(I) R. Lecourt, Le röle du droit dans l'unification europeenne, in: Gazette du Palais 1964, I, Doctrine, S. 49. 
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ANHANG! 

Zusammenstellung einschlägiger Rechtsvorschriften 

A - Auszüge aus den Verträgen 

Artikel 177 EWG- Vertrag 

"Der Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabent-
scheidung 
a) über die Auslegung dieses Vertrages, 
b) über die Gült~keit und die Auslegung der Hand-

lungen der Organe der Gemeinschaft, 
c) über die Auslegung der Satzungen der durch den 

Rat geschaffenen Einrichtungen, soweit diese Sat-
zungen das vorsehen. 

~ird eine derartige Frage einem Gericht eines Mit-
gliedstaats gestellt und hält dieses Gericht eine Ent-
scheidung darüber zum Erlaß seines Urteils für erfor-
derlich, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur 
Entscheidung vorlegen. 

Wird eine derartige Frage in einem schwebenden Ver-
fahren bei ein~m einzelstaatlichen Gericht gestellt, 
d~ssen EntscheIdungen selbst nicht mehr mit Rechts-
mItteln ?es inne~sta~tlichen Rechts angefochten 
wer<;len konnen, so Ist dleses Gericht zur Anrufung des 
Genchtshofes verpflichtet." 

ArtikeL 150 EA G-Vertrag 

"De~ Gerichtshof entscheidet im Wege der Vorabent-
scheIdung 

a) über die Auslegung dieses Vertrages, 
b) über die Gültigkeit und die Auslegung der Hand-

lungen der Organe der Gemeinschaft, 
c) über die Auslegung der Satzungen der durch den 

Rat gesc~affenen Einrichtungen, soweit diese Sat-
Zungen DIcht etwas anderes bestimmen. 

":ird eine derartige Frage einem Gericht eines Mit-
gl~~staats gestellt und hält dieses Gericht eine Ent-
~c e.ldung darüber zum Erlaß seines Urteils für erfor-
Eerhch, so kann es diese Frage dem Gerichtshof zur 

ntscheidung vOrlegen. 
Wd . 
fahr eIDe .de~artige Frage in einem schwebenden Ver-
d ren beI eIDern einzelstaatlichen Gericht gestellt, 
~ssen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts-

~It~ln ?es innerstaatlichen Rechts angefochten 
Ger. ehn konnen, so ist dieses Gericht zur Anrufung des 

enc tshofes verpflichtet. " 

ArtikeL 41 EGKS-Vertrag 

"Der Gerichtshof al1ein entscheidet, und zwar im 
Wege der Vorabentscheidung, über die Gültigkeit von 
Beschlüssen der Hohen Behörde und des Rates falls 
bei einem Streitfall vor einem staatlichen Gericht diese 
Gültigkeit in Frage gestellt wird. " 

B - Auszüge aus den Satzungen des 
Gerichtshofes 

Artikel 20 EWG-Satzung (I) 

"In den in Artikel 177 dieses Vertrages geregelten 
Fällen obliegt es dem Gericht des Mitgliedsstaats, das 
ein Verfahren aussetzt und den Gerichtshof anruft, 
diese Entscheidung dem Gerichtshof zu übermitteln. 
Der Kanzler des Gerichtshofes stellt diese Entschei-
dung den beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten 
und der Kommission zu und außerdem dem Rat, so-
fern die Gültigkeit oder Auslegung einer Handlung des 
Rates streitig ist. 

Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können 
die Parteien, die Mitgliedstaaten, die Kommission und 
gegebenenfalls der Rat beim Gerichtshof Schriftsätze 
einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben." 

Artikel21 EAG-Satzung (2) 

"In den in Artikel 150 dieses Vertrages geregelten 
Fällen obliegt es dem Gericht des Mitgliedstaats, das 
ein Verfahren aussetzt und den Gerichtshof anruft, 
diese Entscheidung dem Gerichtshof zu übermitteln. 
Der Kanzler des Gerichtshofes stellt diese Entschei-
dung den beteiligten Parteien, den Mitgliedstaaten 
und der Kommission zu und außerdem dem Rat, so-
fern die Gültigkeit oder Auslegung einer Handlung des 
Rates streitig ist. 

(') Protokoll über die Satzung des Gerichtshofesder Europäischen Wirt· 
schaftsgemeinschaft. unterzeichnet in Brüssel am 17.4.1957. 

(') Protokoll über die Satzung des Gerichtshofes der Europäischen 
Atomgemeinschaft. unterzeichnet in Brüssel am 14.4.1957. 
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Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung können 
die Parteien, die Mitgliedstaaten, die Kommission und 
gegebenenfalls der Rat beim Gerichtshof Schriftsätze 
einreichen oder schriftliche Erklärungen abgeben." 

C - Auszüge aus der Verfahrensordnung 
des Gerichtshofes (1) 

Artikel 29 

,,§1 Die Verfahrenssprachen sind Dänisch, Deutsch, 
Englisch, Französisch, Griechisch, Irisch, Italie-
nisch und Niederländisch. 

§2 ... 
In den in Artikel 103 bezeichneten Fällen ist die 
Sprache des innerstaatlichen Gerichts, welches 
den Gerichtshof anruft, Verfahrenssprache. 

§3 Die Verfahrenssprache ist insbesondere bei den 
mündlichen Ausführungen und in den Schrift-
sätz~n. der Parteien einschließlich aller Anlagen 
sowIe Iß den Protokollen und Entscheidungen des 
Gerichtshofes anzuwenden. 
l!rku~den, die i~ einer anderen Sprache abgefaSt 
slßd, Ist eine Ubersetzung in der Verfahrens-
sprache beizugeben. 
Bei um~angreichen Urkunden kann die vorge-
legte Obersetzung auf Auszüge beschränkt 
werden. Der Gerichtshof oder die Kammer kann 
j~doch jede~it von Amts wegen oder auf Antrag 
~lDer ParteI eIße ausführliche oder vollständige 
Übersetzung verlangen. 
~bwei~hen~ v';)ß diesen Bestimmungen dürfen 
SIch dIe MI~gliedstaaten ihrer eigenen Amts-
sprache bedIenen, wenn sie einem beim Ge-
nchtshof anhängigen Rechtsstreit als Streithelfer 
be!treten oder sich an einem derin Artikel 103 be-
~Ichnet~n \:' orabentscheidungsverfahren betei-
Ii.~en . .?Ie~ gIlt sowohl für Schriftstücke als auch 
für ~u~dliche Erklä~~gen. Der Kanzler veran-
laSt ID Jedem Fall die Ubersetzung in die Verfah-
renssprache. " 

Artikel 95 

,,§ 1 Der Gerichtshof kann die ihm gemäß Artikel 103 
vorgelegten Vorabentscheidungssachen an die 
Kammern verweisen, sofern nicht die Schwierig-
keit oder die Bedeutung der Rechtssache oder be-
sondere Umstände eine Entscheidung des Ge-
richtshofes in Vollsitzung erfordern ... 

§2 Die .Entscheidung über die Verweisung trifft der 
Genchtshof am Schluß des schriftlichen Verfah-
r~ns auf der Grundlage des Vorberichts des Be-
nchterstatters und nach Anhörung des General-
anwalts. 
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Die Verweisung ist nicht zulässig, wenn ein am 
Verfahren beteiligter Mitgliedstaat oder ein am 
VeJfahren beteiligtes Organ der Gemeinschaften 
verlangt, daß der Gerichtshof über die Rechts-
sache in Vollsitzung entscheidet. Am Verfahren 
beteiligt im Sinne dieser Bestimmung sind Mit-
gliedstaaten oder Organe, ... die im Rahmen 
eines der in Artikel 103 bezeichneten Vorabent-
scheidungsverfahren schriftliche Erklärungen 
eingereicht haben. 

§4 Die Kammer kann eine Rechtssache, für deren 
Entscheidung sie zuständig ist, in jedem Stadium 
des Verfahrens dem Gerichtshof vorlegen." 

Artikel 103 

,,§ 1 In den in Artikel 20 der EWG-Satzung und 21 der 
EAG-Satzung bezeichneten Fällen finden Artikel 
43ff. dieser Verfahrensordnung entsprechende 
Anwendung, nachdem die in den genannten Arti-
keln 20 und 21 vorgesehenen Schriftsätze oder 
schriftlichen Erklärungen eingegangen sind. 
Das gleiche gilt, wenn diese Äußerungen nicht in-
nerhalb der in den genannten Artikeln 20 und 21 
bezeichneten Frist eingegangen sind oder wenn 
die Parteien, die Mitgliedstaaten, die Kommis-
sion und gegebenenfalls der Rat erklären, daß sie 
hierauf verzichten. 

§2 Die Bestimmungen des § 1 gelten entsprechend 
für Vorabentscheidungsvorlagen nach dem Pro-
tokoll betreffend die Auslegung des Übereink.o.m-
mens vom 29. Februar 1968 über die gegenseItige 
Anerkennung von Gesellschaften und juristi-
schen Personen durch den Gerichtshof und nach 
dem Protokoll betreffend die Auslegung des 
Übereinkommens vorn 27. September 1968 über 
die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstrek-
kung geriChtlicher Entscheidungen in Zivil- und 
Handelssachen durch den Gerichtshof, beide Pro-
tokolle unterzeichnet in Luxemburg am 3. Juni 
1971, sowie für Anträge nach Artikel 4 des letzt-
genannten Protokolls. 
Die Bestimmungen ~es Absatzes 1 gelten auch für 
etwaige in anderen Übereinkommen vorgesehene 
Vorabentscheidungsvorlagen. 

§3 Im Fall des Artikels 41 des EGKS-Vertrags wird 
die Vorlageentscheidung den Parteien des Aus-
gangsverfahrens, den Mitgliedstaaten, der Hohen 
Behörde und dem Besonderen Ministerrat zuge-
stellt. 
Binnen zwei Monaten nach dieser Zustellung 
können die im vorigen Absatz genannten Betei-
ligten Schriftsätze einreichen oder schriftliche Er-
klärungen abgeben. 
Sind diese Schriftsätze oder Erklärungen einge-
gangen oder ist die im vorigen Absatz bestimmte 
Frist verstrichen, finden die Vorschriften der Ar-
tikel 43 ff. dieser Verfahrensordnung Anwen-

- dung." 

<I) Inlkrgelndcrten Fassung vom 12.9. 1979, ABI. EG 1979, L238,S.1; 
Kodifizierte Fassung in ABI. EG 1982, C 39. S.l. 



Artikel 104 

,,§ 1 Die Entscheidungen der nationalen Gerichte im 
Sinne von Artikel 103 werden den Mitglied-
staaten in der Originalfassung zusammen mit 
einer Übersetzung in der Amtssprache des Emp-
fängerstaates übermittelt. 

§ 2 Hinsichtlich der Vertretung und des persönlichen 
Erscheinens der Parteien des Ausgangsverfah-
rens in den Vorabentscheidungsverfahren trägt 
der Gerichtshof den vor den nationalen Ge-
richten, die ihn angerufen haben, geltenden Ver-
fahrensvorschriften Rechnung. 

§3 Die Entscheidung über die Kosten des Vorabent-
scheidungsverfahrens ist Sache des nationalen 
Gerichts. 
In besonderen Fällen kann der Gerichtshof im 
Rahmen des Armenrechts eine Beihilfe bewil-
ligen, um es einer Partei zu erleichtern, sich ver-
treten zu lassen oder persönlich zu erscheinen." 

D - Auszüge aus völkerrechtlichen Über-
einkommen, die Vorabentscheidungsvor-
lagen vorsehen 

Protokoll betreffend die Auslegung des 
Übereinkommens vom 29. Februar 1968 
über die gegenseitige Anerkennung von Ge-
sellschaften und juristischen Personen durch 
den Gerichtshof (1) 

,Artikel] 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
entscheidet im Wege der Vorabentscheidung über die 
Auslegung des am 29. Februar 1968 in Brüssel unter-
zeichneten Übereinkommens über die gegenseitige 
Anerkennung von Gesellschaften und juristischen Per-
sone':!, der in dem am selben Tag und ":!ll selben Ort un-
terzeichneten Protokoll zu diesem Ubereinkommen 
e?thaltenen Gemeinsamen Erklärung Nr. 1 und über 
die Auslegung des vorliegenden Protokolls. 

Artikel 2 

(1) Wird eine Frage zur Auslegung des Überein.~om­
~ens oder einer anderen in Artikel! genannten Uber-
e\ßkunft einem Gericht eines Vertragsstaates gestellt 
und hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber 
z~m Erlaß seines Urteils für erforderlich, so kann es 
diese Frage dem Gerichtshof zur Entscheidung vor-
legen. 

(2) Wird eine derartige Frage in einem schwebenden 
Verfahren bei einem einzelstaatlichen Gericht gestellt, 
dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rechts-

mitteln des innerstaatlichen Rechts angefochten 
werden können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des 
Gerichtshofes verpflichtet. 

Artikel 3 

(1) Soweit dieses Protokoll nichts anderes bestimmt, 
gelten die Vorschriften des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des dem 
Vertrag beigefügten Protokolls über die Satzung des 
Gerichtshofes, die anzuwenden sind, wenn der Ge-
richtshof im Wege der Vorabentscheidung zu ent-
sche!.den hat, auch für das Verfahren zur Auslegung 
des Uber~inkommens und der anderen in Artikel 1 ge-
nannten Ubereinkünfte. 

(2) Die Verfahrensordnung des Gerichtshofes wird, 
soweit erforderlich, gemäß Artikel 188 des Vertrags 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft angepaßt und ergänzt ... 

Protokoll betreffend die Auslegung des 
Übereinkommens vom 27. September 1968 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die 
Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen 
in Zivil- und Handelssachen durch den Ge-
richtshof (2) 

,,Artikel] 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
entscheidet über die Auslegung des am 27. September 
1%8 in Brüssel unterzeichneten Übereinkommens 
über die gerichtliche Zustä?digkeit ~nd ~i.e Vollstrek-
kung gerichtlicher Entscheidungen m ZlvIl- und Han-
delssachen, des dem Übereinkommen beigefügten, am 
selben Tag und am selben Ort unterzeichneten Proto-
kolls und über die Auslegung des vorliegenden Proto-
kolls. 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemein.~chaft.en 
entscheidet ebenfalls über die Auslegung des Uberem-
kommens über den Beitritt des Königreichs Däne-
mark, Irlands und des Vereinigt~n Königreichs Groß-
britannien und Nordirland zum Ubereinkommen vom 
27. September 1968 und zum vorliegenden Protokoll. 

Der Gerichtshof der Europäischen Gemein.~chaft~n 
entscheidet ebenfalls über die Auslegung des Uberem-
kommens über den Beitritt der Republik Griechen-
land zum Übereinkommen vom 27. September 1968 
und zum vorliegenden Protokoll in der Fassung des 
Übereinkommens von 1978. 

(I) Noch nicht in Kraft. Text veröffentlicht im Bulletin der Europäischen 
Gemeinschaften, Sonderbeilage 1969/2. 

(2) In Kraft seit 1.2.1973. 
Text in der Fassung des Übereinkommens über den Beitritt der Repu-
blik Griechenland zum Übereinkommen über die gerichtliche Zu-
ständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen sowie zum Protokoll betreffend die Ausle-
gung. dieses Übereinko~ens durc~ ~en Geri~h~hof in der. Fassung 
des Ubereinkommens tiber den Beltntt des KODlgrelchs Danemark, 
Irlands und des Vereinigten Königreichs GroBbritannien und Nordir-
land, ABI. EG 1978, L304, S.I; ABI. EG 1982, L388, S.1. 
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Artikel 2 

Folgende Gerichte können dem Gerichtshof eine Aus-
legungsfrage zur Vorabentscheidung vorlegen: 
1. - in Belgien: die ,Cour de Cassation' - ,Hof van 

Cassatie' und der ,Conseil d'Etat' - ,Raad van 
State', 

- in Dänemark: ,H0jesteret', 
- in der Bundesrepublik Deutschland: die ober-

sten Gerichtshöfe des Bundes, 
- in Frankreich: die ,Cour de Cassation' und der 

,Conseil d'Etat', 
- in Griechenland: die obersten Gerichte, 
- in Irland: der ,Supreme Court' , 
- in Italien: die ,Corte Suprema di Cassazione', 
- in Luxemburg: die ,Cour superieure de Justice 

siegeant comme Cour de Cassation', 
- in den Niederlanden: der ,Hoge Raad', 
- im Vereinigten Königreich: das ,House of 

Lords' und die nach Artikel 37 Absatz 2 oder Ar-
tikel 41 des Übereinkommens befaßten Ge-
richte; 

2. die Gerichte der Vertragsstaaten, sofern sie als 
Rechtsmittelinstanz entscheiden; 

3. in den in Artikel 37 des Übereinkommens vorgese-
henen Fällen die in dem genannten Artikel ange-
führten Gerichte. 

Artikel 3 

(1) Wird eine Frage zur Auslegung des Übereinkom-
mens oder einer anderen in Artikel 1 genannten Über-
einkunft in einem schwebenden Verfahren bei einem 
der in Artikel 2 Nr. 1 angeführten Gerichte gestellt und 
hält dieses Gericht eine Entscheidung darüber zum 
Erlaß seines Urteils für erforderlich, so ist es ver-
pflichtet, diese Frage dem Gerichtshof zur Entschei-
dung vorzulegen. 

(2) Wird eine derartige Frage einem der in Artikel 2 
Nm. 2 und 3 angeführten Gerichte gestellt, so kann 
dieses Gericht unter den in Absatz 1 festgelegten Vor-
aussetzungen diese Frage dem Gerichtshof zur Ent-
scheidung vorlegen. 

Artikel 4 

(1) Die zuständige Stelle eines Vertragsstaates kann 
bei dem Gerichtshof beantragen, daß er zu einer Aus-
legungsfrage, die das Übereinkommen oder eine an-
dere in Artikel 1 genannte Übereinkunft betrifft Stel-
lung nimmt, wenn Entscheidungen von Geri~hten 
dies~s Staates der Auslegung widersprechen, die vom 
Genchtshof oder in einer Entscheidung eines der in 
Artikel Nm. 1 und 2 angeführten Gerichte eines an-
deren Vertragsstaats gegeben wurde. Dieser Absatz 
gilt nur für rechtskräftige Entscheidungen. 

(2) Die vom Gerichtshof auf einen derartigen Antrag 
gegebene Auslegung hat keine Wirkung auf die Ent-
scheidungen, die den Anlaß für den Antrag auf Ausle-
gung bildeten. 

(3) De~ Gerichtshof können um Auslegung nach Ab-
satz 1 die Generalstaatsanwälte bei den Kassationsge-
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richtshöfen der Vertragsstaaten oder jede andere von 
einem Vertragsstaat benannte Stelle ersuchen. 

(4) Der Kanzler des Gerichtshofes stellt den Antrag 
den Vertragsstaaten , der Kommision und dem Rat der 
Europäischen Gemeinschaften zu, die binnen zwei 
Monaten nach dieser Zustellung beim Gerichtshof 
Schriftsätze einreichen oder schriftliche Erklärungen 
abgeben können. 

(5) In dem in diesem Artikel vorgesehenen Verfahren 
werden Kosten weder erhoben noch erstattet. 

Artikel 5 

(1) Soweit dieses Protokoll nichts anderes bestimmt, 
gelten die Vorschriften des Vertrages zur Gründung 
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und des 
dem Vertrag beigefügten Protokolls über die Satzung 
des Gerichtshofes, die anzuwenden sind, wenn der Ge-
richtshof im Wege der Vorabentscheidung zu ent-
scheiden hat, auch für das Verfahren zur Auslegung 
des Übereinkommens und der anderen in Artikel 1 ge-
nannten Übereinkünfte. 

(2) Die Verfahrensordnung des Gerichtshofes wird, 
soweit erforderlich, gemäß Artikel 188 des Vertra~es 
zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemem-
schaft angepaßt und ergänzt. .. 

Übereinkommen über das Europäische Pa-
tent für den Gemeinsamen Markt (Gemein-
schaftspatentübereinkommen) (1) 

Artikel 73 

,,(1) Der Gerichtshof der Europäischen ~emein­
schaften entscheidet in Verfahren, die vor natIOnalen 
Gerichten anhängig sind und Gemeinschaftspatente 
betreffen, im Weg der Vorabentscheidung über 
a) die Auslegung dieses Übereinkomm~s und der 

nach Artikel 2 Absatz 3 für jedes Gememschaftsp~­
tent zwingend geltenden Vorschriften des EuropID-
schen Patentübereinkommens; 

b) die Gültigkeit und die Auslegung v0!1 Vorschriften, 
die zur Durchführung dieses Uberemkommens er-
lassen worden sind sofern es sich nicht um Vor-
schriften des nation~len Rechts handelt. 

(2) Wird eine derartige Frage einem nationale~ Ge-
richt gestellt und hält dieses Gericht eine Entscheidung 
darüber zum Erlaß seines Urteils für erforderlich, so 
kann es diese Frage dem Gerichtshof der Europäischen 
Gemeinschaften zur Entscheidung vorlegen. 

(3) Wird eine derartige Frage in einem ~chweben~~; 
Verfahren bei einem nationalen Gencht geste , 
dessen Entscheidungen selbst nicht mehr mit Rec~ts­
mitteln des nationalen Rechts angefochten wer Gen 
können, so ist dieses Gericht zur Anrufung des e-
richtshofes der Europäischen Gemeinschaften ver-
pflichtet ... 

(Il Noch nicbt in Kraft. Text in ABI. EG 1976. L17. S.l. 



Ausgewählte Statistiken 

A - Zahlenmäßige Entwiddung der 
Vorabentscheidungsersuchen 1961-1984 (1) 

1961: 1 1973: 61 
1962: 5 1974: 39 
1963: 6 1975: 69 
1964: 6 1976: 75 (8) 
1%5: 7 1977: 84 (5) 
1966: 1 1978: 123 (5) 
1967: 23 1979: 106 (6) 
1968: 9 1980: 99 (4) 
1%9: 17 1981: 109 (5) 
1970: 32 1982: 129 (4) 
1971: 37 1983: 98 (6) 
1972: 40 1984: 129 (7) 

Gesamt: 1305 (50) 

B - Anzahl der Vorabentscheidungs-
ersuchen nach Mitgliedstaaten 
1961-1984 (1) 

Belgien: 
Dänemark: 
Bundesrepublik Deutschland: 
Griechenland: 
Frankreich: 
Irland: 
Italien: 
Luxemburg: 
Niederlande: 
Vereinigtes Königreich: 

145 (29) 
18 (3) 

497 (137) 

212 (30) 
12 (10) 

153 (33) 
11 (7) 

226 (131) 
49 (8) 

Gesamt: 1305 (388) 

C - Anzahl der Vorabentscheidungs-
ersuchen nach Sachbereichen 1961-1984 (3) 

Zölle und Abgaben zollgleicher Wirkung 
(Artikel 12-17) 
~emeinsa~~r Zolltarif (Artikel 18-29) 
M engenmaßlge Beschränkungen und 

aßnahmen gleicher Wirkung 
(Artikel 30-35) 

(Gewerbliches und kommerzielles Eigentum 
Artikel 36) 

91 (8) 
112 (12) 

101 (23) 

28 (3) 

ANHANG II 

Staatliche Handelsmonopole (Artikel 37) 16 (0) 
Agrarmarkt und gemeinsame Agrarpolitik 
(Artikel 38-47) 479 (26) 
Freizügigkeit der Arbeitnehmer (Artikel 48) 43 (2) 
Soziale Sicherheit der Wanderarbeitnehmer 
(Artikel 51) 198 (14) 
Niederlassungsrecht (Artikel 52-58) 21 (2) 
Freier Dienstleistungsverkehr 
(Artikel 59-60) 16 (2) 
Freier Kapitalverkehr(ArtikeI67-73) 3 (0) 
Gemeinsame Verkehrspolitik (Artikel 74-84) 29 (7) 
Wettbewerbsrecht (Artikel 85-90) 62 (4) 
Staatliche Beihilfen (Artikel 92-94) 16 (0) 
Inländische Abgaben (Artikel 95-99) 54 (2) 
Rechtsangleichung (Artikel 100-102) 38 (1) 
Konjunkturpolitik (Artikel 103) 4 (0) 
Zahlungsbilanz (Artikel 104-109) 3 (0) 
Gemeinsame Handelspolitik 
(Artikel 110-116) 
Sozialpolitik (Artikel 119-122) 
Verfahrensfragen (Artikel 177) 
Außervertragliche Haftung (Artikel 215) 
Schutzmaßnahmen (Artikel 226) 
Funktionieren der Gemeinschaften 
Beamtenrecht und Recht der sonstigen 
Bediensteten 
Vorrechte und Befreiungen 
Assozüerung EWGlDrittländer 
Brüsseler Übereinkommen 
vom 27. September 1968 

14 (1) 
8 (2) 

17 (0) 
3 (1) 
6 (0) 
8 (0) 

4 (1) 
10 (1) 
17 (1) 

50 (7) 

(I) Die Zahlen in Klammem bezieben sie!, aufyorlagen nacb dem Proto-
koll betreffend die Auslegung des Überemkommens vom 27. Sep-
tember1968 über die gericbtliche Zuständigkeit und die VoUstrek-
kunggerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen durch 
den Gerichtshof. Sie sind in der Gesamtzahl der Vorlagen enthalten. 

(2) Die Zahlen in Klammem beziehen sieb aufVorabentscheidungsersu-
ehen oberster Gerichte. 

(3) Vorabentscheidungsersuchen, die .mebreren Bereichen zuzuo~dnen 
sind sind mehrfach aufgeführt. DIe Zahlen m Klammem beZIehen 
sich ~uf das Jahr 1984. Sie sind in der Gesamtzahl der Vorabentschei-
dungsersuchen enthalten. 
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ANHANGIII 

Hinweise für die Prozeßvertreter (1) 

Diesen Leitfaden gibt der Gerichtshof heraus um 
unter Mithilfe der Bevollmächtigten der Parteien ~eine 
Aufgaben so wirksam und rasch wie möglich erfüllen 
zu können. 

1. Voraussichtliche Dauer der 'mündlichen 
Ausführungen 

Der. K,anzler bittet die Bevollmächtigten stets um 
~chnfthche Angaben über die voraussichtliche Dauer 
Ih.rer mündlichen Ausführungen vor dem Gerichtshof. 
E!ne rasche ,Beantwortung dieser Anfrage ist sehr 
wichtig, damit, der Gerichtshof seinen Zeitplan auf-
stellen k~nn. pie Erfahrung hat jedoch gezeigt, daß die 
BevollmachtIgten die voraussichtliche Dauer ihrer 
Au~führungen gelegentlich um bis zu 100 % unter-
s~hatzen. ~rrige Voraussagen erschweren dem Ge-
nchtshof die ~ufstellung eines genauen Arbeitspro-
gramms und ~Ie geordnete Erfüllung seiner gesamten 
Aufgab~n. Die B~vol~mächtigten werden daher ge-
beten, die ~oraussl~hthche Dauer ihrer Ausführungen 
~o genau wie moghch anzugeben, wobei zu bedenken 
Ist, daß vor dem Gerichtshof aus den unter Ziffer 4 ge-
nannten Grü,nden lang~amer vorgetragen werden muß 
als VOr den emzelstaathchen Gerichten. 

2. Dauer der mündlichen Ausführungen vor 
dem Gerichtshof 

~i~ J?auer richtet sich naturgemäß nach dem Schwie-
g eItsgr~d der behandelten Rechtssache, doch 

~~rden die Bevollmächtigten um Berücksichtigung 
o gender Gesichtspunkte gebeten: 

a) Di~ Mitglieder des Gerichtshofes sind mit dem Ak-
tenmhalt bereits vertraut. 

b) ~er wesentliche Inhalt des Parteivorbringens ist im 
SItzungsbericht zusammengefaßt. 

c) J?ie mündliche Verhandlung soll den Bevollmäch-
tIgten vor allem Gelegenheit geben, ihre schriftli-
chen Aus~hrungen näher zu erläutern und gegebe-
?enfalls bisher noch nicht behandelte Fragen zu er-
ortern. 

~~r G.erichts~of wi!rde ~s begrüßen, wenn die Bevoll-
r ~chhgten diese Hmwelse beherzigen und ihre münd-
IC e!1 Ausführungen dementsprechend auf das We-
~~nth~.he ,?eschränken würden. Ferner wird gebeten, 
b!e mundlIchen Ausführungen nach Möglichkeit nicht 

IS zum let~:ten Augenblick der für die Sit~ng ange-
setzten Zelt auszudehnen, damit dem Gerichtshof 
noch Gelegenheit bleibt, Fragen zu stellen. 

3. Sitzungsbericht 

Der Sitzungsbericht wird in der Regel zum Tatbestand 
des Urteils des Gerichtshofes; die Bevollmächtigten 
mögen daran seine Bedeutung ermessen. Enthält der 
Bericht ihrer Ansicht nach Unrichtigkeiten, so werden 
sie gebeten, den Kanzler darüber vor der Sitzung zu 
unterrichten, in der sie dann Änderungsvorschläge zur 
Abfassung des Tatbestands des Urteils vorbringen 
können. 

4. Simultanübersetzung 

Die Bevollmächtigten werden daran erinnert, daß die 
Mitglieder des Gerichtshofes den mündlichen Ausfüh-
rungen nicht ausnahmslos in allen Fällen in der vorge-
tragenen Sprache folgen können, sondern gegebenen-
falls auf die Simultanübersetzung angewiesen sind. Die 
Dolmetscher sind zwar hochqualifiziert, haben jedoch 
eine schwierige Aufgabe zu erfüllen. An die Bevoll-
mächtigten ergeht daher die dringende Bitte, im Inter-
esse einer bestmöglichen Abwicklung des Verfahrens 
langsam und in das Mikrophon zu sprechen. Ferner 
wird gebeten, die äußere Form der Darstellung so ein-
fach wie möglich zu halten, damit sich Doppeldeutig-
keiten oder Ubersetzungsfehler vermeiden lassen: aus 
diesem Grund ist es vorteilhafter, statt langer und 
komplizierter Konstruktionen mehrere kurze Sätze zu 
verwenden. Der Gerichtshof würde es zur Vermei-
dung von Mißverständnissen auch begrüßen, wenn die 
Bevollmächtigten vor der näheren Vertiefung einer 
Frage eine kurze Inhaltsangabe vorausschicken und 
gegebenenfalls Anzahl und Art ihrer Argumente an-
kündigen könnten, bevor sie mit einer breiteren Dar-
stellung beginnen. 

5. Schriftliche Texte 

Im Hinblick auf die Simultanübersetzung ist es in 
jedem Falle besser, frei anhand von Notizen zu spre-
chen, als einen Text abzulesen. Haben die Bevoll-
mächtigten jedoch eine schriftliche Fassung ihrer 
mündlichen Ausführungen vorbereitet, die sie in der 
Sitzung vorlesen wollen, so erleichtert es die Simultan-
übersetzung, wenn die Dolmetscher - möglichst einige 
Tage vor der Sitzung - eine Abschrift des Textes er-
halten. Die Bevollmächtigten sind hierdurch aber 
nicht gehindert, ihren mündlichen Vortrag so zu ge-
stalten, wie sie es für richtig halten. Schließlich sei be-
tont, daß die Texte nicht so schnell verlesen und 

(1) Die Anhänge III und IV sind dem Überblick über die Tätigkeit des 
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften im Jahre 1983 ent, 
nommen, der von den Dienststellen des Gerichtshofes erstellt wird. 
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Zahlen und Eigennamen deutlich und langsam ausge-
sprochen werden sollteI\. 

6. Zitate 

Will ein Bevollmächtigter eine frühere Entscheidung 
des Gerichtshofes anführen, so wird gebeten, außer 
dem Aktenzeichen der Rechtssache auch die Namen 
der Parteien sowie Jahrgang und erste Seite des Urteils 
des Bandes, in dem die Entscheidung abgedruckt ist, 
anzugeben. Beim Zitat einzelner Stellen aus einem Ur-
teil des Gerichtshofes oder den Schlußanträgen der 
Generalanwälte wird gebeten, die Seite anzugeben, 
der das Zitat entnommen ist. 
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7. Urkunden 

Es wird daran erinnert, daß Urkunden, auf die sich 
eine Partei beruft, nach Artikel 37 der Verfahrensord-
nung mit einem Schriftsatz einzureichen sind. Schrift-
stücke, die außerhalb der für das Verfahren vorgese-
henen Fristen - auch in der Sitzung - übergeben 
werden, werden vom Gerichtshof nicht berücksichtigt, 
es sei denn, daß außergewöhnliche Umstände vor-
liegen und die Gegenpartei zustimmt. 

Da alle mündlichen Ausführungen auf Tonträger auf-
gezeichnet werden, kann der Gerichtshof schriftliche 
Zusammenfassungen des mündlichen Vortrags nicht 
annehmen. 



ANHANG IV 

Information und Dokumentation über den Gerichtshof 
und seine Tätigkeit 

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften 
L-2920 Luxemburg 
Telefon: 43031 
Telex der Kanzlei: 2510 CURIA LU 
Telex des Informationsdienstes: 2771 CJINFO LU 
Telegramme: CURIA LUX 

Verzeichnis sämtlicher Informationsschriften und 
Veröffentlichungen des Gerichtshofes: 

A - Urteile des Gerichtshofes und Schluß. 
anträge der Generalanwälte sowie 
Informationen über laufende 
Angelegenheiten 

1. Urteile des Gerichtshofes und 
Schlußanträge der Generalanwälte 

Urteile un~ Schlußanträge können in vervielfältigter 
Fassung beim Innendienst des Gerichtshofes, L-2920 
Lux~m!>urg, nach Maßgabe ihrer Verfügbarkeit 
schnftllch gegen Zahlung von 200 BFR je Exemplar 
best~lIt werden. Die Abgabe erfolgt nur bis zum Er-
sc?emen des Heftes der Sammlung, das die ge-
wunschten Urteile oder Schlußanträge der Generalan-
wälte enthält. 

B.ezieher der Sammlung der Rechtsprechung können 
die vervielfältigten Texte in einer oder mehreren Spra-
chen der Gemeinschaft abonnieren. Der Preis für das 
Jahresabonnement entspricht mit 3500 BFR je 
Sprache dem Bezugspreis der Sammlung. 

~ie gesamte Rechtsprechung des Gerichtshofes steht 
1D der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichts-
hofes Zur Verfügung, die im Abonnement bezogen 
werden kann (s. u.). 

2. Zeitplan der Sitzungen des Gerichtshofes 

J?er Zeitplan der öffentlichen Sitzungen wird wöchent-
h~h aufge.stellt. Da Änderungen möglich sind, ist 
dieser Zeltplan nicht verbindlich. Er kann bei der 
Kanzlei des Gerichtshofes unentgeltlich bezogen 
werden. 

B - Offizielle Veröffentlichungen 

1. Sammlung der Rechtsprechung des 
Gerichtshofes 

Die Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 
ist die einzige Quelle, nach der die Rechtsprechung des 
Gerichtshofes zu zitieren ist. 

Die Jahrgänge 1954 bis 1980 liegen in deutscher, engli-
scher, französischer, italienischer und niederländi-
scher Sprache vor. 

Die dänische Ausgabe der Jahrgänge 1954 bis 1972 ent-
hält ausgewählte Urteile, Schlußanträge und Leitsätze 
in den wichtigsten Rechtssachen. 

Seit 1973 werden die Urteile, Schlußanträge und leit-
sätze in vollem Umfang in dänischer Sprache veröf-
fentlicht. 

In den Mitgliedstaaten wird die Sammlung von den-
selben Stellen vertrieben wie das Nachschlagewerk 
(s. u.), sofern diese mit einem Stern gekennzeichnet 
sind. Bestellungen aus anderen Ländern sind an das 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäi-
schen Gemeinschaften, L-2985 Luxemburg, zu 
richten. 

2. Textsammlung über Verfassung, 
Zuständigkeit und Verfahrensregeln des 
Gerichtshofes 

Bestellungen sind unter Angabe der gewünschten 
Sprache an das Amt für amtliche Veröffentlichungen 
der Europäischen Gemeinschaften, L-2985 Luxem-
burg, zu richten. 

C - Allgemeine juristische Information 
und Dokumentation 

1. Schriften des Informationsdienstes des 
Gerichtshofes 

Die ersten drei der im folgenden aufgeführten 
Schriften können beim Inforrnationsdienst (L-2920 
Luxemburg) unter Angabe der gewünSChten Sprache-
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gegebenenfalls im Abonnement - bestellt werden. Die 
Abgabe erfolgt unentgeltlich. 

a) Tätigkeiten des GerichtshOfes der Europäischen Ge-
meinschaften 

Wöchentliche Information über die Rechtsprechungs-
tätigkeit des Gerichtshofes mit einer knappen Zusam-
menfassung der während der betreffenden Woche er-
lassenen Urteile und kurzen Angaben über Schlußan-
träge, mündliche Verhandlungen und anhängig ge-
machte Rechtssachen. 

b) Jährlicher Oberblick über die Tätigkeit des Gerichts-
hofes 

Jährlich veröffentlichter Überblick über die Tätigkeit 
des Gerichtshofes auf dem Gebiet der Rechtsprechung 
und in anderen Bereichen (Tagungen von Richtern 
und Staatsanwälten, Besuche, Studiengruppen usw.). 
Diese Veröffentlichung enthält zahlreiche statistische 
Angaben. 

c) Allgemeine Informationsbroschüre über den Ge-
richtshof der Europäischen Gemeinschaften 

Diese Broschüre gibt Auskunft über den Aufbau, die 
Zuständigkeiten und die Zusammensetzung des Ge-
richtshofes. 

2. Veröffentlichung der Abteilung For-
schung und Dokumentation des Gerichts-
hofes 

a) Nachschlagewerk der Rechtsprechung zum Gemein-
schaftsrecht 

Der Gerichtshof veröffentlicht das "Nachschlagewerk 
der Rechtsprechung zum Gemeinschaftsrecht" , das sy-
stematisch sowohl die gesamte Rechtsprechung des 
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften als 
auch eine Auswahl aus der Rechtsprechung der mit-
gJiedstaatlichen Gerichte umfaßt. In seiner Konzep-
tion lehnt es sich an die "Sammlung der Rechtspre-
chung zu den Verträgen zur Gründung der Europäi-
schen Gemeinschaften" an (s. u.). Das Nachschlage-
werk erscheint in allen Amtssprachen der Gemein-
schaften als Loseblattsammlung und wird regelmäßig 
durch Nachtragslieferungen ergänzt. 

Das Werk besteht aus vier Serien, die getrennt er-
worben werden können; sie beziehen sich auf die fol-
genden Gebiete: 
Serie A: Rechtsprechung des Gerichtshofes der Eu-

ropäischen Gemeinschaften mit Ausnahme 
der in den Serien C und B behandelten Ge-
biete 

Serie B: Rechtsprechung der Gerichte der Mitglied-
staaten mit Ausnahme der in Serie D behan-
delten Gebiete [noch nicht erschienen] 

Serie C: Rechtsprechung des Gerichtshofes der Euro-
päischen Gemeinschaften auf dem Gebiet 
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des Europäischen öffentlichen Dienstes 
[noch nicht erschienen] 

Serie D: Rechtsprechung des Gerichtshofes der Eu-
ropäischen Gemeinschaften sowie .der Ge-
richte der Mitgliedstaaten zum Uberein-
kommen vom 27. September 1968 über die 
gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstrek-
kung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen (Diese Serie ersetzt die 
Rechtsprechungsübersicht, die auf diesem 
Gebiet vom Dokumentationsdienst des Ge-
richtshofes in einzelnen Lieferungen publi-
ziert worden war und deren Erscheinen ein-
gestellt worden ist.) 

Die erste Lieferung der Serie A, die die Entschei-
dungen des Gerichtshofes der Europäischen ~emem­
schaften aus den Jahren 1977 bis 1980 enthalt, Ist 1983 
erschienen. Die Nachtragslieferung, die di~ Re~ht­
sprechung von 1981 umfaßt, ist im Druck; ~leJem~e, 
die die Rechtsprechung von 1982 umfaßt, befIDdet Sich 
derzeit in Vorbereitung. 

Die erste Lieferung der Serie D ist im Herbst 1981 er-
schienen. Sie erstreckt sich auf die Rechtsprechungdes 
Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften ~on 
1976 bis 1979 und auf die Rechtsprechung ?er mltghe~­
staatlichen Gerichte von 1973 bis 1978. Die AusarbeI-
tung der ersten Nachtragslieferung, die die Recht~pre­
chung des Gerichtshofes von 19110und 1981 und die 10-
nerstaatliche Rechtsprechung von 1979 zum Gegen-
stand hat, ist abgeschlossen. 

Die Bearbeitung der Serie C wird fortgesetzt, die der 
Serie B wird derzeit automatisiert. 

Bestellungen sind entweder an das Amt für amtlic~e 
Veröffentlichungen der Europäischen. GemelO

l
-

schaften, L-2985 Luxemburg. oder an eIDe der fo-
genden Vertriebsstellen zu richten: 

Belgien: Moniteur beige, rue de Louvain 
40-42. 1000 Bruxelles 

• Ets Emile Bruylant, rue de la 
Regence 67.1000 BruxeJles 

Dänemark: • Schultz Forlag, M0ntergade 19 
1116 K0benhavn K 

BR Deutschland: Verlag Bundesanzeiger, Breite 
Straße, Postfach 108006 
5000 Köln 1 

• Carl Heymann's Verlag 
Gereonstraße 18-32, 5000 Köln 1 

Griechenland: G.K. Eleftheroudakis SA 
4, rue Nikis, Athen 126 
Papazissis, 2, rue Nikitara 
Athen 142 

Frankreich: Service de vente en France des 
publications des CE, .Journal 
officiel, 26, rue DesalX 
75732 Paris Cedex 15 

• Editions A. Pedone . 
13, rue Soufflot, 75005 Pans 

Irland: • Stationery Office, St. Martin'~ 4 
House, Waterloo Road, Dubhn 



Italien: 

Luxemburg: 

Niederlande: 

Vereinigtes 
Königreich: 

Spanien: 

Portugal: 

Schweiz: 

Licosa Spa., Via Lamarmora 45 
50121 Firenze 

• CEDAM, Case Editrice DOlt. A. 
Milani, Via Jappelli 5 
35100 Padova 

• Office des publications officielles 
des CE, 5, rue du Commerce 
L-2985 Luxembourg 
Staatsdrukkerij-
en uitgeverijbedrijf 
Christoffel Plantijnstraat 
Postbus 20014 
2500 EA 's-Gravenhage 

• NV Martinus Nijhoff 
Lange Voorhout 9 
2501 AX 's-Gravenhage 

H.M. Stationery Office, HMSO 
Publications Centre, 51, Nine 
Elms Lane, London SW85DR 

• Hammick, Sweet & Maxwell 
16 Newman Lane, Alton 
Hants GU34 2PJ 
Mundi-Prensa Libros 
Caste1l6 37, Madrid 1 
Livaria Bertrand sari, RuaJoäo de 
Deus, Venda Nova, Amadora 
Forma, 5, av. de Longemalle 
Case postale 367 
CH 1020 Renens-Lausanne 

Vereinigte Staaten 
von Amerika: European Communities 

Information Service, 2100 M 
Street NW, Suite 707 
Washington DC 20037 

b) Sammlung der Rechtsprechung zu den Verträgen zur 
Gründung der Europäischen Gemeinschaften. Euro-
päische Rechtsprechung (H./. Eversen, H. Sperl) 

Diese Sammlung, deren Erscheinen eingestellt ist, ent-
hält Auszüge aus Urteilen des Gerichtshofes der Euro-
päischen Gemeinschaften sowie Auszüge aus Ent-
scheidungen mitgliedstaatlicher Gerichte; sie bezieht 
sich auf die Jahre 1954 bis 1976. 

Die Sammlung ist in ihrer deutschen und französischen 
Fassung erhältlich beim 

Carl Heymann's Verlag 
Gereonstraße 18-32 
D-5000 Köln 1 
Compendium of case-Iaw relating to the European 
Communities (H.J. Eversen, H. SperI, J.A. Usher) 

Die vollständige deutsch- und französischsprachige 
Sammlung (1954 bis 1976) wird durch eine englische 
Fassung für die Jahre 1973 bis 1976 ergänzt. Diese Fas-
sung ist erschienen bei 
Elsevier-North Holland 
PO Box 211 
Amsterdam (Niederlande) 
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Rs. 39n2 - KommissionlItalienische Republik, Sig. 
1973, S. 101 

Rs. 54n2 - Fonderie Officine RiuniteNereinigte 
Kammgarn-Spinnereien, Slg. 1973, S. 193 

Rs. 57/72 - Westzucker GmbHlEinfuhr- und Vorrats-
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Rs. 4n3- FirmaJ. Nold/Kommission, Sig. 1974, S. 491 

Rs. 5n3 - Balkan-Import-Export GmbHlHaupt-
zollamt Berlin-Packhof, Sig. 1973, S. 1091 

Rs. 8n3 - Hauptzollamt BremerhavenlMassey-Fer-
guson GmbH, Slg. 1973, S. 897 

Rs. 9n3 - earl Schlüt'erlHauptzollamt Lörrach, Sig. 
1973, S. 1135 

Rs. 36n3 - NV Nederlandse SpoorwegenIMinistervan 
Verkeer en Waterstaat, Sig. 1973, S. 1299 

Rs. 127n3 - BRT und Societe beIge des auteurs, com-
positeurs et editeurs/SV SABAM und NV Fonior, Slg. 
1974,S. 51 

Rs. 130n3 - Magdalena Vandeweghe und andere!Be-
rufsgenossenschaft für die chemische Industrie, Slg. 
1973,S. 1329 

Rs., 134n3 - Holtz & Willemsen GmbHJRat, Slg. 
1974, S. 1 

Rs. 146n3 - Rheinmühlen DüsseldorflEinfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Sig. 1974, 
S.139 

Rs. 153n3 - Holtz & Willemsen GmbHIKommission 
und Rat, Sig. 1974, S. 675 

Rs. 155n3 - Giuseppe Sacchi, Sig. 1974, S. 409 

Rs. 162/73 - Birra Dreher SpAlItalienische Finanzver-
waltung, Sig. 1974, S. 201 

Rs. 166/73 - Rheinmühlen DüsseldorflEinfuhr- und 
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel, Sig. 1974, 
S.33 

Rs. 167n3 - KommissionIFranzösische Republik, Slg. 
1974, S. 359 

Rs. 175n3 - Gewerkschaftsbund Europäischer öffent-
licher Dienst Brüssel und anderelRat, Sig. 1974, S. 917 

Rs. 181n3 - HaegemanIBelgischer Staat, Sig. 1974, S. 
449 

Rs. 183n3 - Osram GmbHlOberfinanzdirektion 
FrankfurtlMain, Slg. 1974, S. 477 

Rs. 2/74-Jean Reyners/BeigischerStaat, Slg.I974, S. 
631 

Rs. 9n4 - Donato CasagrandeILandeshauptstadt 
München,SIg. 1974,S. 773 

Rs. 27n4 - Demag AGlFinanzamt Duisburg-Süd, Slg. 
1974, S. 1037 

Rs. 3tn4 - Filippo Galli, Sig. 1975, S. 47 

Rs. 32/74 - Firma Friedrich Haaga GmbH, Slg. 1974, 
S.1201 

Rs. 33n4 - Johllßnes Henricus Maria van Binsbergenl 
Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor de Metaalnij-
verheid, Slg. 1974, S. 1299 

Rs. 35n4- Walrave und Koch/Association Union Cy-
cliste Internationale, Slg. 1974, S. 1405 

Rs. 41n4- Yvonne VanDuynlHome Office, Sig. 1974, 
S.1337 

Rs. 4Bn4 - M. CharmassonlMinister für Wirtschaft 
und Finanzen, Sig. 1974, S. 1383 

Rs. 51n4 - Van der Hulst's ZonenIProduktschap voor 
Siergewassen, Slg. 1975, S. 79 

Rs. 55n4 - Robert UnkellHauptzollamt Hamburg 
Jonas, Sig. 1975, S. 9 
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Verbundene Rs. 56 bis 6On4 - Kurt Kampffmeyer 
Mühlenvereinigung KG und andere/Kommission und 
Rat, Slg. 1976, S. 711 

Rs. 65174 - Porrini, Bellintani und andere/EAG und 
Comont SpA, Slg. 1975, S. 319 

Rs. 74n4-CNTA SAlKommission, Slg. 1975, S. 533 

Rs. 78/74 - Deuka/Einfuhr- und Vorratsstelle für Ge-
treide und Futtermittel, Sig. 1975, S. 421 

Gutachten 1175 - Lokale Kosten, Sig. 1975, S. 1355 

Rs. 5175 - Deuka/Einfuhr- und Vorratsstelle für Ge-
treide und Futtermittel, Slg. 1975, S. 759 

Rs. 7175 - Eheleute F./Belgischer Staat, Sig. 1975, S. 
679 

Rs. 35175 - Matisa Maschinen GmbHIHauptzollamt 
Berlin-Packhof, Sig. 1975, S. 1205 

Rs. 36175 - Roland RutililMinister des Innem, Sig. 
1975, S. 1219 

Rs. 38175 - Nederlandse SpoorwegenlInspecteur der 
Invoerrechten en Accijnzen, Sig. 1975, S. 1439 

Rs. 43175 - Gabrielle DefrennelSabena, Sig. 1976 S. 
455 ' 

Rs. 46/75 - IBC/Kommission, Sig. 1976, S. 65 

Rs. 48/75 -Jean-Noel Royer, Sig. 1976, S. 497 

Rs. 59175 - PubbIico MinisterolFlavia Manghera und 
andere, Sig. 1976, S. 91 

Rs. 60175 - Carmine Russo/AIMA, Sig. 1976, S. 45 

Rs. 87175 - Conceria Daniele Brescianilltalienische Fi-
nanzverwaltung, Sig. 1976, S. 129 

Rs. 93175 - AdlerblurnlCaisse Nationale d'Assurance 
Vieillesse des Travailleurs Salaries, Slg. 1975, S. 2147 

Rs. 111175 - Impresa Costruzioni Comm. Quirino 
MazzalaiIFerrovia dei Renon, Sig. 1976, S. 657 

Rs. 113175 - Giordano FrecassettilStaatliche Finanz-
verwaltung, Sig. 1976, S. 983 

Rs. 118/75 - Lynne Watson und Alessandro Belmann 
Slg. 1976, S. 1185 ' 

Rs. 130175 - Vivien Prais/Rat, Sig. 1976, S. 1589 

Gu~achten 1176 - Stillegungsfonds für die Binnen-
schIffahrt, Sig. 1977, S. 741 

Rs. 7176 - IRCNStaatliche Finanzverwaltung Slg 
1976, S. 1213 ' . 

Rs. 11176 - ~~gierung des Königreichs der Nieder-
lande/KommIssIon, Slg. 1979, S. 245 

Rs. 13176 - Gaetano Don3IMario Mantero Sig 1976 
S.1333 ' . , 
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Rs. 17176 - Witwe BracklInsurance Officer, Slg. 1976, 
S.1429 

Rs. 18176 - Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
landIKommission, Sig. 1979, S. 343 

Rs. 33176 - Rewe Zentralfinanz eG und Rewe-Zentral 
AGlLandwirtschaftskammer für das Saarland, Sig. 
1976, S. 1989 

Rs. 35176 - Simmenthal SpNltalienisches Finanzmini-
sterium, Slg. 1976, S. 1871 . 

Rs. 51176 - Verband van Nederlandse Ondeme-
mingenlInspecteur der Invoerrechten en Accijnzen, 
Slg. 1977, S. 113 

Rs. 52/76 - Luigi BenedettilMunari s.a.s., Slg. 1977, S. 
163 

Rs. 74176 - Iannelli & Volpi SpAIPaolo Meroni, Slg. 
1977, S. 557 

Rs. 78176 - Steinike und WeinligIBundesrepublik 
Deutschland, Sig. 1977, S. 595 

Rs. 85176 - Hoffmann-La Roche AG/Kommission, 
Sig. 1979, S. 461 

Rs. 101176 - Koninklijke Scholten-Honig NV/Rat und 
Kommission, Sig. 1977, S. 797 

Rs. 107176 - Hoffmann-La Roche AG/Centrafarm, 
Sig. 1977, S. 957 

Rs. 112176 - Renato ManzonilFNROM, Sig. 1977, S. 
1647 

Rs. 114176 - Bela Mühle Josef Bergmann KG/Grows-
FarmGrnbH,Slg. 1977,S. 1211 

Verbundene Rs. 117176 und 16m - Albert Ruckde-
schel und Hansa-Lagerhaus StröhIHauptzollamt Ham-
burg-St. Annen, Sig. 1977, S. 1753 

Verbundene Rs. 124176 und 20177 - SA Moulins et Hui-
leries de Pont-a-MoussoniONIC, Slg. 1977, S. 1795 

Rs. 5177 - Carla TedeschilDenkavit Comrnerciale, Sig. 
1977, S. 1555 

Rs. 38177 - Enka BV IInspecteur der Invoerrechten en 
Accijnzen, Amhern, Slg. 1977, S. 2203 

Rs. 52/77 - Leonce CayrollGiovanni Rivoira, Slg. 
1977, S. 2261 

Rs. 61177 - KomrnissionlIriand, Slg. 1978, S. 417 

Rs. 65177 - Jean Razanatsirnba, Slg. 1977, S. 2229 

Rs. 66177 - Petrus KuykenIRijksdienst voor Arbeids-
voorziening, Slg. 1977, S. 2311 

Rs. 70177 - Simmenthal SpNStaatIiche Finanzverwal-
tung, Slg. 1978, S. 1453 



Verbundene Rs. 103 und 145177 - Royal Scholten-
Honig (Holdings) Limitedllntervention Board for 
Agricultural Produce, Slg. 1978, S. 2037 

Rs. 106177 - Staatliche FinanzverwaltungiSpA Sim-
menthaI, Sig. 1978, S. 629 

Rs. 112/77 - August Töpfer/Kommission, Sig. 1978, S. 
1019 

Rs. 125/77 - KoninkIijke Scholten-Honig NVlHoofd-
produktschap voor Akkerbouwprodukten, Sig. 1978, 
S.1991 

Rs. 139/77 - Denkavit Futtermittel GmbH/Finanzamt 
Warendorf, Sig. 1978, S. 1317 

Rs. 156/77 - Kommission/Königreich Belgien, SIg. 
1978, S. 1881 

Gutachten 1178 - Internationales Naturkautschuk-
Übereinkommen, Sig. 1979, S. 2871 

Beschluß 1178 - Übereinkommen über den Objekt-
schutz von Kernmaterial, kerntechnischen Anlagen 
und Nukleartransporten, Sig. 1978, S. 2151 

Rs. 10178 - Tayeb BelbouablBundesknappschaft, SIg. 
1978, S. 1915 

Rs. 11/78 - Italienische Republik/Kommission, Sig. 
1979, S. 1527 

Rs. 13178 - Joh. Eggers SohnIHansestadt Bremen, Sig. 
1978, S. 1935 

Rs. 83178 - Pigs Marketing Board/Raymond Red-
mond, Sig. 1978, S. 2347 

Rs. 84178 - Ditta Angelo Tomadini, S.n.c.lStaatliche 
Finanzverwaltung, Slg. 1979, S. 1801 

Rs. 92178 - SpA Simmenthal/Kommission, Sig. 1979, 
S.777 

Rs. 93178 - Lothar Mauheus/Doego Fruchtimport und 
Tiefkühlkost, Sig. 1978, S. 2203 

Rs. 95178 - Dulciora SpAt Amministrazione delle fi-
nanze dello Stato, Sig. 1979, S. 1549 

Rs. 98178 - A. RackelHauptzollamt Mainz, Sig. 1979, 
S.69 

Rs. 99178 - Weingut Gustav Decker KGlHauptzollamt 
Landau, Slg. 1979, S. 101 

Verbundene Rs.IlOund 111178-Ministere public und 
anderelWillyvan Wesemael, Slg. 1979, S. 35 

Rs. 119178 - SA des Grandes Distilleries PeureuxlDi-
recteur des services fiscaux, Sig. 1979, S. 97S 

Rs. 120178 - Rewe-Zentra~AGlBundesmonopolver­
waltung für Branntwein, "Cassis de Dijon", Slg. 1979, 
S.649 

Rs. 122/78 - SA BuitoniIFonds d'orientation et de re-
gularisation des marches agricoIes, Sig. 1979, S. 677 

Rs. 130178- Salumificio di Cornuda SpAlAmministra-
zione delle finanze dello Stato, Sig. 1979, S. 867 

Rs. 148178 - Tullio Ratti, Sig. 1979, S. 1629 

Rs. 149178 - Metallurgica Rurni SpAIKomrnission, Slg. 
1979,S.2523 

Rs. 158178-P. BiegilHauptzollamt Bochum, Slg.I979, 
S.1103 

Rs. 166178 - Regierung der Italienischen Republik! 
Rat, Sig. 1979, S. 2575 

Rs. 179178 - Procureur de Ia RepubliquelRivoira und 
andere, Sig. 1979, S. 1147 

Rs. 223178-Adriano Grosoli, Slg. 1979, S. 2621 

Rs. 240178 - Atalanta Amsterdam BVlProduktschap 
voor Vee en Viees, Slg. 1979, S. 2137 

Rs. 244178 - Union laitiere normande GmbHlFrench 
Dairy Farmers, Sig. 1979, S. 2663 

Rs. 251178 - Firma Denkavit FuttermittellMinister für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des Landes 
Nordrhein-Westfalen, Slg. 1979, S. 3369 

Verbundene Rs. 261 und 262/78 - Interquell Stärke-
Chemie GmbH & Co KG und andere/Rat und Kom-
mission, Slg. 1979, S. 3045 

Rs. 4179 - Providence agricole de la Champagnel 
ONIC, Sig. 1980, S. 2823 

Rs. 9179-Marianne Koschinske!Raadvan Arbeid, Sig. 
1979, S. 2717 

Rs. 15179 - P. B. Groenveid BVlProduktschap voor 
Vee en Vlees, Slg. 1979, S. 3409 

Rs. 30179-Land BerlinIFirma Wigei, Sig. 1980, S. 151 

Rs. 32179- KommissionIVereinigtes Königreich Groß-
britannien und Nordirland, Sig. 1980, S. 2403 

Rs. 34179 - Regina/Henn und Darby, Sig. 1979, S. 3795 

Rs. 36179 - Denkavit Futtermittel GmbHlFinanzamt 
Warendorf, Slg. 1979, S. 3439 

Verbundene Rs. 41, 121 und 796179 - Vittorio Testa 
und anderelBundesanstaIt für Arbeit, Slg. 1980, S. 
1979 

Rs. 42179 - Firma Milch-, Fett- und EierkontorIBun-
desanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, Slg. 
1979, S. 3703 

Rs. 44179 - Liselotte HauerlLand Rheinland-Pfalz, 
Slg. 1979, S. 3727 

Rs. 53179 - OMPTSlFioravante Darniani, Slg. 1980, S. 
273 

Rs. 65179 - Strafverfahren gegen Rene Chatain, Slg. 
1980, S. 1345 
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Verbundene Rs. 66, 127 und 128/79 - Amministrazione 
delle finanze dello Stato/Sr! Meridionale Industria Sa-
lumi, Slg. 1980, S. 1237 

Rs. 69n9 - Jordens-VosterslBestuur van de Bedrijfs-
vereniging voor de Leder- en Lederverwerkende Indu-
strie, Slg. 1980, S. 75 

Rs. 94f79 - Strafverfahren gegen Pieter Vriend, Slg. 
1980, S. 327 

Rs. l04n9 - Pasquale FogliaIMariella Novello, Slg. 
1980, S. 745 

Beschluß 105n9 - Ersuchen um Vorabentscheidung 
des diensthabenden Richters des Tribunal d'Instance 
Hayange, Slg. 1979, S. 2257 

Rs. l09n9 - Maiserie de Beauce/ONIC, Slg. 1980, S. 
2883 

Rs. 140n9 - Chemial FannaceuticiIDAF, Slg. 1981, 
S.1 

Rs. 129n9 - Marcarthys Ltd.lWendy Smith, Slg. 1980, 
S. 1275 

Rs. 145n9 - Roquette FreresIFranzösischer Staat, Slg. 
1980, S. 2917 

Rs. 1/80 - FNROMISalmon, Sig. 1980, S. 1937 

Rs. 22180 - Boussac Saint-Freres SAlGerstenmeier, 
Slg. 1980, S. 3427 

Rs. 27/80 - Strafverfahren gegen Anton Adriaan 
Fietje, Slg. 1980, S. 3839 

Verbundene Rs. 36 und 71180 - Irish Creamery Milk 
Suppliers AssociationlIrische Reoierung Slg.1981 S. 735 .,. , , 

Rs. 46/80 - Vinal SpAlOrbat SpA, Slg. 1981, S. 77 

Rs. 66/80 - International Chemical CorporationlAm-
ministrazione delle finanze delle Stato Slg. 1981 S 1191 " . 

B.eschluß 68/80 - Ersuchen um Vorabentscheidung des 
diensthabenden Richters des Tribunal d'Instance 
Hayange, Slg. 1980, S. 771 

Rs. 69/80-Susan WorringhamILloyds Bank Slg 1981 
~M7 ' . , 

Rs. 98180 - Giuseppe Romano/lNAMI Slg 1981 S 1241 ' . ,. 

Rs. 112180 - Anton DürbeckIHauptzollamt Frankfurt 
am Main-Flughafen, Slg. 1981, S. 1095 

Rs. 126/80 - Maria SalonialFranca Giglio Slg 1981 S 1563 ' . ,. 

Beschluß 138180 - Jules Borker, Slg. 1980, S. 1975 

Rs. 172180 - Gerhard ZüchnerlBayerische Vereins-
bank, Slg. 1981, S. 2021 
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Verbundene Rs. 197 bis 200, 243, 245 und 247/80-
Ludwigshafener Walzmühle Erling KG und anderel 
Rat und Kommission, Slg. 1981, S. 3211 

Rs. 220/81 - Strafverfahren gegen Timothy Frederick 
Robertson und andere, Slg. 1982, S. 2349 

Rs. 244/80 - Pasqua1e FogliaIMariella Novello, Slg. 
1981, S. 3045 

Rs. 246/80 - BroekmeulenIHuisarts Registratie Com-
missie, Slg. 1981, S. 2311 

Rs. 270/80 - Polydor Ltd.lHarlequin Records Shop, 
Slg. 1982, S. 329 

Rs. 8/81 - Ursula BeckerlFinanzamt Münster-Innen-
stadt,Slg. 1982,S. 53 

Rs. 15/81 - Gaston Schul Douane Expediteur BVlln-
specteur der invoerrechten en accijnzen, Slg. 1982, S. 
1409 

Rs. 53/81 - D. M. LevinlStaatssekretaris van Justitie, 
Slg. 1982, S. 1035 

Rs. 65/81- Francesco und Letizia ReinaiLandeskredit-
bank Baden-Württemberg, Slg. 1982, S. 33 

Rs. 71181 - KommissioniKönigreich Belgien, Slg. 
1982, S. 175 

Rs. 73/81 - Kommission/Königreich Belgien, Slg. 
1982, S. 189 

Rs. 102181 - Nordsee/Reederei Mond und andere, Sig. 
1982, S. 1095 

Rs. 104/81 - KupferberglHauptzollamt Mainz, Slg. 
1982, S. 3641 

Rs. 132181- Rijksdienst voor Werknemerspensioenenl 
Alice Vlaeminck, Slg. 1982, S. 2953 

Rs. 245/81 - Edeka Zentrale AGlBundesrepublik 
Deutschland, Slg. 1982, S. 2745 

Rs. 261/81 - Walter Rau LebensmittelwerkeIDe 
Smedt, Slg. 1982, S. 3961 

Rs. 262181-CoditeISAICine-VogFilms SA, Slg.1982, 
S.3381 

Rs. 266/81- SIOTlMinistero delle finanze und andere, 
Slg. 1983, S. 731 

Rs. 270/81 - Felicitas Rickmers-Linie/Finanzamt für 
Verkehrssteuern in Hamburg, Sig. 1982, S. 2771 

Rs. 283/81 - Srl C.l.L.F.I.T. und andere/Ministero 
della Sanitlt, Slg. 1982, S. 3415 

Rs. 307/81 - Alusuisse Italia SpAlKommission, Slg. 
1982, S. 3463 

Verbundene Rs. 35 und 36/82 - Morson und Jhanjan/ 
Niederländischer Staat, Slg. 1982, S. 3723 



Rs. 149/82 - Stephanie Robards/Insurance Officer, 
Slg. 1983, S. 171 

Rs. 168/82 - Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
StahUFerriere Sant' Anna, Slg. 1983, S. 1681 

Rs. 231/82 - Spijker Kwasten BVlKommission, Slg. 
1983, S. 2559 

Rs. 264/82 - Timex CorporationlRat und Kommission, 
Urteil vom 20.3.1985 (noch nicht veröffentlicht) 

. Rs. 14/83 - Sabine von Colson und anderelLand Nord-
rhein-Westfalen, Urteil vom 10.4.1984 (noch nicht 
veröffentlicht) 

Rs. 19/83 - Knud Wendelboe und andere/Konkursboet 
L. J. Music APS, Urteil vom 7. 2.1985 (noch nicht ver-
öffentlicht) 

Rs. 36/83 - Mabanaft GmbHJHauptzollamt Hemme-
rich, Urteil vom 28.6.1984 (noch nicht veröffentlicht) 

Rs. 79/83 - Dorit HarzlDeutsche Tradax GmbH, Ur-
teil vom 10.4.1984 (noch nicht veröffentlicht) 

Rs. 107/83 - Ordre des Avocats au Barreau de Paris! 
Onno Klopp, Urteil vom 12.7.1984 (noch nicht veröf-
fentlicht) 

Rs. 135/83 - H.B.M. AbelslBestuur van de Bedrijfs-
vereniging voor de Metaalindustrie en de Electrotech-
nische Industrie, Urteil vom 7.2.1985 (noch nicht ver-
öffentlicht ) 

Rs. 215/83 - KommissionlKönigreich Belgien, Urteil 
vom 28. 3. 1985 (noch nicht veröffentlicht) 

Rs. 222/83 - Gemeinde Differdange und andere/Kom-
mission, Urteil vom 11. 7.1984 (noch nicht veröffent-
licht) 

Rs. 166/84 - Thomasdünger GmbH, DüsseldorflOber-
finanzdirektion Frankfurt am Main, Urteil vom 
26.9.1985 (noch nicht veröffentlicht) 

Rs. 172/84 - Celestri & C. SpAIMinistero delle Fi-
nanze, Urteil von 21. 3.1985 (noch nicht veröffent-
licht) 
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ANHANG VII 

Alphabetisches Stichwortverzeichnis 

A 
Abkommen, völkerrechtliche - 7, 37 f., 47 f. 
- self-executing - 8 
- s. auch Übereinkommen, flankierende 
Abstrakte Theorie 70 f. 
Acquis communautaire 2, 109 
Acte clair, Theorie des - 62, 73 ff. 
Allgemeine Rechtsgrundsätze 
- s. Rechtgrundsätze 
Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 38 
Anrufbarkeit 
- s. Gemeinschaftsrecht, unmittelbare Geltung (Wir-

kung) 
Anrufung des EuGH 
- s. Vorabentscheidungsersuchen 
Anwälte 
- s. Prozeßbevollmächtigte 
Anwendung des Gemeinschaftsrechts 50 f., 96, 111 
- s. auch Auslegung des Gemeinschaftsrecht 
Armenrecht 94 
Aufgabenteilung zwischen EuGH und einzeistaatli-
chen Gerichten 28, 50 f., 59 f., 68 f., 80 ff., 83, 96 ff., 
101,109 ff. 
Auslegung des Gemeinschaftsrechts 48 ff., 62 f. 
- und Anwendung 50 f., 96 ff., 111 
- Begriff 48 ff. 
- Methoden 48 f. 
- s. auch Acte c1air, Theorie des-
Auslegungsersuchen 35 ff., 45 f., 48 ff. 
Auslegungsurteil 
- s. Vorabentscheidungsurteil 
Auslegungszweifel 
- s. Acte clair, Theorie des-
Außervertragliche Haftung 
- s. Haftung 
Aussetzungsbeschluß 
- s. Voriageentscheidung 
Autonomie 
- s. Gemeinschaftsrecht 

B 
Beamtensachen 21 
Bedeutung des Vorabentscheidungsverfahrens 2, 30 ff. 
Befassung des EuGH 
- s. Vorabentscheidungsersuchen 

BegTÜndungspflicht 
- s. Vorlageentscheidung 
Beitritt 
- s. Intervention 
Bekenntnisfreiheit 44 
Beratung 93 f. 
Berichterstatter 92 f. 
Berufsfreiheit 43 
Berufskammem 56 f. 
Beschleunigungsentscheidung 39 
Besetzung, fehlerhafte 
- s. Gericht, einzelstaatliches 
Beweisaufnahme 92 
BTÜsseler Konvention 
- s. Übereinkommen über die gerichtliche Zuständig-

keit und die Vollstreckung gerichtlicher Entschei-
dungen in Zivil- und Handelssachen 

c 
Conseil de l'Ordre des Avocats 56 f. 

D 
Direkte Geltung (Wirkung) . 
- s. Gemeinschaftsrecht, unmittelbare Geltung (WIT-

kung) 
Diskriminierungsverbot 26 f. , 43 
Doppelbestrafung, Verbot der - 43 f. 
Dualismus 12 f. 
Due process, Grundsatz des - 44 
Durchgriffsfähigkeit 
_ s. Gemeinschaftsrecht, unmittelbare Geltung (Wir-

kung) 

E 
Effet utile 
- s. Gemeinschaftsrecht 
Eigenständigkeit . 
- s. Gemeinschaftsrecht, Autonomie 
Eigentumsrecht 43 
Einheit(lichkeit) 
- s. Gemeinschaftsrecht 
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Einstweilige Anordnungen (Verfügungen) 59, 72 
Einzelstaatliches Gericht 
- s. Gericht, einzelstaatliches 
Einzelzuweisung, Grundsatz der -17 
Empfehlungen 37 
Entscheidungen 
- unmittelbare Geltung (Wirkung) 10 
- des EuGH 40, 48 
Entscheidungserheblichkeit 28, 61 ff., 75, 101 
Erforderlichkeit der Vorlage 62 ff. 
Erklärungen, politische 39 
Ermessensnachprüfung 18 f., 20, 66 ff. 
- s. auch Klagen 
Ermittlungsmaßnahmen 
- s. Beweisaufnahme 
Ermittlungsverfahren 59 
Estoppel, Prinzip des - 12 
Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die 
Landwirtschaft 40 
Europäischer Fonds für regionale Entwicklung 40 
Europäische Investitionsbank 40 f. 
Europäische Menschenrechtskonvention 42 
Europäisches Parlament 
- Geschäftsordnung des - 39 
Europäischer Sozialfonds 40 

F 
Feststellungsurteil18, 20 
- s. auch Vorabentscheidungsurteil 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 
- s. Gerichtsbarkeit, freiwillige 
Fristen zur Abgabe von Stellungnahmen 90 

G 
GATT 
- s. Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen 
Gemeinsamer Markt 26, 112 
Gemeinschaft 
- Hilfsorgane der - 40 
- Organe der - 36 ff. 
- Supranationalität 8 
Gemeinschaftspatentübereinkommen 
- s. Übereinkommen über das europäische Patent für 

den Gemeinsamen Markt 
Gemeinschaftspräferenz, Grundsatz der - 45 
Gemeinschaftsrecht 
- abgeleitetes 13 ff., 35, 36 ff., 46 ff., 49 
- Anrufbarkeit 

s. unmittelbare Geltung (Wirkung) 
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- Autonomie 7 
- Beschlüsse des Rates 39 
- Beschlüsse der im Rat vereinigten Vertreter der Re-

gierungen der Mitgliedstaaten 39 
- direkte Geltung (Wirkung) 

s. unmittelbare Geltung (Wirkung) 
- Durchgriffsfähigkeit 

s. unmittelbare Geltung (Wirkung) 
- effet utile 11, 13, 49 
- Eigenständigkeit 

s. Autonomie 
- Einheit(lichkeit) 2, 15,25 ff., 65,71,77,90,97 f., 

103,106,109,112 
- Empfehlungen 37 
- Erklärungen, politische 39 
- Horizontalwirkung 10, 12 
- und nationales Recht 7 ff. 
- nützliche Wirkung 

s. effet utile 
- primäres 35,46 f. 
- Prinzipien, politische 45 
- Rechtsquellen 35 ff., 47 f. 
- Satzungen der vorn Rat geschaffenen Einrichtungen 

41 
- sekundäres 35, 36 ff., 45 f., 47 f., 49 
- Stellungnahmen 37, 39 
- Strukturprinzipien 2, 7 ff., 44 f. 
- unmittelbare Anwendbarkeit 

s. unmittelbare Geltung (Wirkung) 
- unmittelbare Geltung (Wirkung) 7 ff., 36, 64, 98 
- Vollzug25 
- Vorrang 12 ff., 98 
- s. auch Anwendung des-
- s. auch Auslegung des-
- s. auch Gerichtshof 
- s. auch Gültigkeit, Begriff 
Gemeinschaftsrichter, nationaler Richter als - 2, 9, 25 
ff. 
Gemeinschaftsverträge 35 f., 47 
Generalanwalt 92 f., 99 
Gerechtigkeit, Grundsatz der - 43 
Gericht, einzelstaatliches 
- Begriff 53 ff. 
- Besetzung, fehlerhafte 60 
- funktioneller Begriff 58 ff. 
- Instanzgericht 101 
- institutioneller Begriff 53 ff. 
- letztinstanzliches-61, 70ff. 
- Rechtsmittelgericht 101 
Gerichtsaufbau 
- s. Gerichtsorganisation 
Gerichtsbarkeit, freiwillige 59 
Gerichtsorganisation 59 f. 
Geschäftsordnung 
- s. Europäisches Parlament 
Gesetzmäßigkeit, Grundsatz der - 44 
Gleichheitssatz 43 
Gleichgewicht, institutionelles 45 
Grundrechte 2, 15 f., 42 ff., 110 
Gültigkeit, Begriff 46 ff. 
Gültigkeitsprufung 35 ff., 45 ff., 76 
Gutachten 22, 40 



H 
Haftung, außervertragliche 21 
- s. auch Schadensersatzklage 
Handlung der Organe der Gemeinschaft 36 ff., 46 
Hauptverfahren 72 
Haushaltsplan 39 
Hilfsorgane 
- s. Gemeinschaft 
Horizontalwirkung 
- s. Gemeinschaftsrecht 
- s. Richtlinien 

I 
Implied Powers 39 
Instanzgericht 101 
Institutionelles Gleichgewicht 
- s. Gleichgewicht, institutionelles 
Intervention 90 
Investitionsbank 
- s. Europäische Investitionsbank 

J 
]ustizverwaltungsakte 59 

K 
Kammer, Verweisung an die - 89, 92, 111 
Klagegründe 
- s. Klagen 
Klagen 17 ff. 
- Beamtensachen 21 
- direkte - 17 ff. 
- Klagegründe 19 
- Nichtigkeitsklage 18 ff., 29,46 f. 
- Schadensersatzklage 21 
- mit unbeschränkter Ermessensnachprüfung 20 f. 
- Untätigkeitsklage 20 
- s. auch Gutachten 
- s. auch Rechtsschutzbedürfnis 
- s. auch Rechtsschutzsystem 
- s. auch Vertragsverletzungsverfahren 
Koalitionsfreiheit 44 
Konkrete Theorie 70 ff. 
Kooperationsfunktion des Vorabentscheidungsver-
fahrens 2,28 f., 70, 79,85,109 f. 
Koordinierungsfunktion des Vorabentscheidungsver-
fahrens 23, 25 f., 29 

Kosten 
- s. Verfahrenskosten 
Kostenentscheidung 94 f. 

L 
Letztinstanzliches Gericht 
- s. Gericht, einzelstaatliches 
Lohngleichheit, Grundsatz der -10, 103 

M 
Mahnverfahren 59 
Mehrsprachigkeit der Gemeinschaftstexte 48 f. , 63, 75 
Mitgliedstaaten, Stellung im Vorabentscheidungsver-
fahren 89 ff., 111 
Monismus 12 f. 

N 
Nationales Gericht 
- s. Gericht, einzelstaatliches 
Nationales Recht 
- und Gemeinschaftsrecht 7 ff. 
_ Unzulässigkeit der Überprüfung 45, 96 ff. 
Ne bis in idem 44 
Nichtigkeitsklage 18 ff., 29,46 
Nützliche Wirkung 
_ s. Gemeinschaftsrecht, effet utile 

o 
Oberste Gerichte 
- s. Gericht, einzelstaatliches 
Organe 
- s. Gemeinschaft 

p 
Parteiabsprachen 62,69 
Parteien des Ausgangsverfahrens 
_ Rolleder-61f.,69,79,85 
_ s. auch Verfahrensbeteiligte 

Plädoyers 
_ s. Verfahrensbeteiligte, Stellungnahmen der -

Politische Prinzipien .. . . . 
_ s. Gemeinschaftsrecht, Pnnzlplen, politische 

popularklage . 
_ Unzulässigkelt der-19, 46 
Pourvoi dans l' interet de la loi 24, 72 

Präjudizwirkung . 
_ s. VorabentscheidungsurteIl 
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Prozeßakten des Ausgangsverfahrens 83,92 
Prozeßbevollmächtigte 92 
Prozeßökonomie 64, 106 
Prozeßvertretung 
- s. Prozeßbevollmächtigte 

R 
Rechnungshof 40 
Rechte, wohlerworbene 43 
Rechtliches Gehör, Grundsatz des - 43 f. 
Rechtsbehelfe 
- s. Rechtsmittel 
Rechtseinheit 
- s. Gemeinschaftsrecht, Einheit(lichkeit) 
Rechtsgemeinschaft 1,109 
Rechtsgrundsätze, allgemeine 35, 41 ff., 47, 110 
- des VerwaItungs- und Verfahrensrechts 43 f. 
- s. auch Grundrechte 
Rechtshilfefunktion des Vorabentscheidungsverfah-
rens 62 

Rechtsmittel des innerstaatlichen Rechts 
- Begriff72 
- bei Nichtvorlage 62, 77 
- gegen Vorlageentscheidung 83 H. 
- s. auch Gericht, einzelstaatliches 
Rechtsmittelgericht 
- s. Gericht, einzelstaatliches 
Rechtspflege 
- Begriff 59 
Rechtsprechende Tätigkeit 
- Erfordernis einer - 58 f., 66 
Rechtsprechungsauftrag des EuGH 68 
Rechtsquellen 
- s. Gemeinschaftsrecht 
Rechtsschutzbedürfnis 19 f. 
Rechtsschutzfunktion des Vorabentscheidungsverfah-
rens 22, 25 ff., 29f., 71,'97 
Rechtsschutzsystem 17 ff., 22, 30 
- s. auch Klagen . 
Rechtssicherheit,Grundsatzder-43f., 102, 105f., 110 
Rechtsstreit, Vorliegen eines - 66 ff. 
Rechtswidrigkeit, Einrede der - 47 
Rechtswirkungen 
- s. Vorabentscheidungsurteil 
Religionsfreiheit 44 
Richtlinien 37 
- unmittelbare Geltung (Wirkung) 11 f. 
- Horizontalwirkung 12 
Rückwirkung, Verbot der - 43 
- s. auch Vorabentscheidungsurteil 

s 
Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes 99 
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Satzungen der vom Rat geschaffenen Einrichtungen 41 
SchadensersatzkIage 21 
- s. auch Haftung, außervertragliche 
Schiedsgerichte 55 f. 
Schiedsklausel 22 
Schiedsvertrag 22 
Schlußanträge 93, 99 
Schriftsätze 
- s. Verfahrensbeteiligte, Stellungnahmen der-
Self-executing Verträge 
- s. Abkommen, völkerrechtliche 
Sitzungsbericht 93 
Solidarität, Grundsatz der - 45 
Sonderfonds 40 
Sprachenregelung 
- s. Mehrsprachigkeit der Gemeinschaftstexte 
- s. Verfahrenssprache 
Staatsanwaltschaft 
- Rolle der - 61 
Statistiken 30 ff., Anhang 11 
Stellungnahmen 
- s. Verfahrensbeteiligte, Stellungnahmen der-
Stillschweigende Befugnisse 
- s. Implied Powers 
Streichung der Rechtssache 84 
Streithelfer 
- s. Intervention 
Streitsachenausschuß für Angelegenheiten der allge-
meinen Medizin 57 
Summarisches Verfahren 
- s. Verfahren, summarisches 
Supranationalität 
- s. Gemeinschaft 

u 
Übereinkommen, flankierende 23 f., 36, 38 
- s. auch Abkommen, völkerrechtliche 
Übereinkommen über das europäische Patent für den 
Gemeinsamen Markt 24 
Übereinkommen über die gegenseitige Anerkennung 
von Gesellschaften und juristischen Personen 23 f., 38 
Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit 
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in 
Zivil- und Handelssachen 23 f., 31, 38 
Übermaßverbot 43 f. 
Ungültigkeit 
- s. Gültigkeitsprüfung 
Unmittelb~re Geltung (Wirkung) . 
- s. Gememschaftsrecht, unmittelbare Geltung (WIr-

kung) 
Untätigkeitsklage 20 
Untersuchungsrichter S9 



Unzuständigkeit für die Entscheidung 
- s. Vorabentscheidungsersuchen, Zulässigkeit 
Urteile des Gerichtshofes 40, 48 

v 
Vereinigungsfreiheit 44 
Verfahren 
- vor dem EuGH 89 ff. 
- mündliches 92 ff. 
- schriftliches 89 ff. 
- summarisches 58, 72 
Verfahrensart, Unbeachtlichkeit der - 59 f. 
Verfahrensbeteiligte 89 ff. 
- Stellung im Vorabentscheidungsverfahren 90 ff. 
- Stellungnahmen der - 90 ff., 111 

Verfahrensdauer 111 
Verfahrenskosten 94 
Verfahrensordnung 90 ff. 
Verfahrensrecht, nationales 58 f. 
Verfahrenssprache 92 ff., 111 
Verfahrensstadium, Unbeachtlichkeit des - 64 
Verfassungsgerichte 57 f. 
Verhältnismäßigkeit, Grundsatz der - 43 f., 110 
Verhandlung, mündliche 
- s. Verfahren, mündliches 
Verkündung 
- s. Vorabentscheidungsurteil 
Verordnungen 36 f. 
- unmittelbare Geltung (Wirkung) 7 ff. 
Vertrag, Verträge 
- s. Abkommen, völkerrechtliche 
- s. Gemeinschaftsverträge 
Vertragsverletzungsverfahren 17 f., 29 f. 
- wegen unterlassener Vorlage 76 f 
VertrauenSSChutz, Grundsatz des - 43, 106, 110 
Verwaltungsakte, Widerruf von - 43 
Verwaltungszwangsverfahren 59 
Verweisung 
- s. Kammer, Verweisung an die-
Völkerrecht, klassisches 1, 12 f. 
- s. auch Abkommen, völkerrechtliche 
Vollzug 
- s. Gemeinschaftsrecht 
Vorabentscheidung 
- s. Vorabentscheidungsurteil 
Vor~bentscheidungsersuchen 33 ff. 
- EmgangbeimEuGH 89 
- Gegenstand 35 ff. 
- Prüfung der Ordnungsgemäßheit der Befassung 96 
- Zulässigkeit 66 ff. 
- s. Vorlageentscheidung 
Vorabentscheidungsurteil95 ff. 
- A.uslegungsurtei1102, 103 f. 
- Bmdungswirkung 101 ff. 

- als Feststellungsurteil 103 
- Form 95 
- freisprechendes - 105 f. 
- Inhalt 96 ff. 
- Kostenformel 95 
- Präjudizwirkung 103 ff. 
- Rechtswirkungen 101 ff. 
- Rückwirkung 102 f. 
- Tenor 95, 99 
- Ungültigerklärung 102, 106 f. 
- Verkündung 94 
- Veröffentlichung 99 
- zeitliche Wirkung 102 f. 
- Zustellung 99 
Vorbericht 92 
Vorlage 
- s. Vorabentscheidungsersuchen 
- s. Vorlageberechtigung 
- s. Vorlageentscheidung 
- s. Vorlagefragen (vorlagefähige Fragen) 
- s. Vorlagepflicht (Vorlageverpflichtung) 
Vorlageberechtigung 23 f., 61 ff. 
- und Bindung an Obergerichte 65 f. 
- erneute Vorlage einer bereits entschiedenen Frage 

63,74 f., 101 ff., 105 ff. 
- erneute Vorlage im gleichen Ausgangsverfahren 63, 

68 f., 101 f. 
- Überprüfung durch den EuGH 66 ff. 
- Umfang 65 f. 
Vorlageentscheidung 79 ff. 
- Anfechtbarkeit 83 f. 
- Aufhebung 83 f. 
- Begründungspflicht 69, 80 
- Eingang beim EuGH 89 
- Form 79 f. 
- Inhalt 80 ff. 
- Rechtsmittel gegen - 83 ff. 
- Rücknahme 83 f. 
- Zustellung an die Verfahrensbeteiligten 89 f. 
Vorlagefragen (vorlagefähige Fragen) 35 ff., 66 
- Entscheidungserheblichkeit 28, 61 ff., 75, 101 
- Erforderlichkeit 62 ff. 
- Formulierung 80 ff., 110 f. 
- identische - 63 
- Umdeutung (Umformulierung) 45, 81 f., 111 
- Zweckmäßigkeit 61 ff. 
Vorlagepflicht (Vorlageverpflichtung) 23 ff. , 61,70 ff., 
- Rechtsfolgen einer Verletzung der - 76 f. 
- Umfang 73 ff. 
Vorrang des Gemeinschaftsrechts 
- s. Gemeinschaftsrecht 

w 
Widerruf 
- s. Verwaltungsakte 
Wirtschaftsfreiheit 43 
Wirtschafts- und Sozialausschuß 40 
Wohlerworbene Rechte 
- s. Rechte, wohlerworbene 
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z 
Zusammenarbeit 
- s. Kooperationsfunktion des Vorabentscheidungs-

verfahrens 
ZuständigkeitsverteiJung zwischen EuGH und einzei-
staatlichen Gerichten 
- s. Aufgabenteilung zwischen EuGH und einzeistaat-

lichen Gerichten 
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Zustellungsbevollmächtigter 92 
Zweckmäßigkeit der Vorlage 61 ff. 
Zweifel 
- s. Acte c1air, Theorie des -
Zwischenverfahren, Vorabentscheidungsverfahren 
als-22, 89, 93 
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